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Beginn: 9.03 Uhr

Präsidentin Keller:
Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete! Sehr geehrte Damen und Herren Ab-
geordnete, ich heiße Sie herzlich willkommen zu
unserer heutigen Sitzung des Thüringer Landtags,
die ich hiermit eröffne. Ich begrüße auch die Vertre-
terinnen und Vertreter der Landesregierung, die
Vertreterinnen und Vertreter der Medien sowie die
Zuschauerinnen und Zuschauer am Internet-Li-
vestream. 

Schriftführer zu Beginn der heutigen Sitzung ist
Herr Abgeordneter Gottweiss, der sicher gleich
Platz nehmen wird. Herr Aust gibt ein Zeichen. Bitte
schön, Herr Aust beginnt also mit der Schriftfüh-
rung. Die Redeliste führt Frau Abgeordnete Güngör.

Für die heutige Sitzung haben sich entschuldigt:
Herr Abgeordneter Cotta, Herr Abgeordneter Hen-
kel, Frau Abgeordnete Dr. Klisch und Frau Ministe-
rin Siegesmund.

Kurze Hinweise zur Tagesordnung heute: Zu Ta-
gesordnungspunkt 6 wurde ein Änderungsantrag
der Fraktionen Die Linke, der CDU, der SPD und
Bündnis 90/Die Grünen in der Drucksache 7/2104
verteilt. 

Zu Tagesordnungspunkt 13 wurde ein Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion der CDU in der Drucksa-
che 7/2102 verteilt.

Wird der Ihnen jetzt vorliegenden Tagesordnung zu-
züglich der Hinweise widersprochen? Das kann ich
nicht erkennen, dann gilt die Tagesordnung vom
Landtag als festgestellt.

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 2

Gesetz zur Änderung des Thü-
ringer Hochschulgesetzes (An-
passung hochschulrechtlicher
Regelungen an die Herausfor-
derungen der Corona-Epide-
mie)
Gesetzentwurf der Fraktion der
FDP
- Drucksache 7/715 - 
dazu: Beschlussempfehlung des

Ausschusses für Wirt-
schaft, Wissenschaft und
Digitale Gesellschaft
- Drucksache 7/1738 - 

ZWEITE BERATUNG

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schaft zur Bericht-
erstattung aus dem Ausschuss für Wirtschaft, Wis-
senschaft und Digitale Gesellschaft. Bitte schön.

(Beifall DIE LINKE)

Abgeordneter Schaft, DIE LINKE:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Werte Kolleginnen
und Kollegen, werte Zuschauerinnen am Li-
vestream, der Gesetzentwurf zur Änderung des
Thüringer Hochschulgesetzes zur Anpassung hoch-
schulrechtlicher Regelungen an die Herausforde-
rungen der Corona-Epidemie wurde von der FDP-
Fraktion am 6. Mai 2020 eingereicht und in erster
Lesung am 14. Mai 2020 beraten sowie anschlie-
ßend mehrheitlich an den Ausschuss für Wirtschaft
und Wissenschaft überwiesen.

Die FDP-Fraktion schlug vor, im Hochschulgesetz
zu regeln, dass es für die Hochschulen möglich
wird, in Prüfungsordnungen festzulegen, dass
Hochschulprüfungen in elektronischer Form abge-
legt werden können. Darüber hinaus wird vorge-
schlagen, einen neuen § 134a in das Hochschulge-
setz einzufügen, der das für Wissenschaft zuständi-
ge Ministerium dazu ermächtigen sollte, abwei-
chend von Regelungen im Hochschulgesetz durch
Rechtsverordnungen weitere Regelungen betref-
fend Prüfungen, die Anerkennung von Prüfungsleis-
tungen und weitere Regelungsinhalte im Hoch-
schulgesetz vornehmen zu können.

In der 5. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft
und Wissenschaft am 10. Juni wurde die Behand-
lung des Gesetzentwurfs auf Antrag der FDP-Frak-
tion von der Tagesordnung abgesetzt. Zusammen
mit dem Änderungsantrag der FDP-Fraktion zum
Gesetzentwurf wurde dieser in der 8. Sitzung des
Ausschusses am 23.09. wieder aufgerufen. Der Än-
derungsantrag der FDP-Fraktion streicht die
Nummern 1 und 3 des Gesetzentwurfs, weil in dem
im Juni beschlossenen Mantelgesetz bereits pan-
demiebedingte Anpassungen hochschulrechtlicher
Vorschriften vorgenommen wurden. Die FDP-Frak-
tion hält durch den Änderungsantrag weiterhin da-
ran fest, dass in § 55 des Thüringer Hochschulge-
setzes ein neuer Absatz 6 ergänzt wird. Der regelt,
dass Hochschulprüfungen auch in elektronischer
Form abgelegt werden können.

In der Ausschusssitzung am 23.09. wurde über die
Notwendigkeit einer solchen Regelung kontrovers
diskutiert. Nach Auffassung der antragstellenden
Fraktion sei die Regelung notwendig, um rechts-
und datenschutzsicher elektronische Prüfungen
durchführen zu können. Andere Fraktionen und das
Ministerium wandten dagegen ein, dass die beste-
henden Regelungen im Hochschulgesetz ausrei-
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chen würden und im Mantelgesetz lediglich eine
Klarstellung vorgenommen wurde.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft
entschied sich nach der Diskussion mehrheitlich,
den Gesetzentwurf der FDP-Fraktion abzulehnen.

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Sehr scha-
de!)

Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE)

Präsidentin Keller:
Damit eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat
Herr Abgeordneter Kemmerich für die FDP-Frak-
tion.

Abgeordneter Kemmerich, FDP:
Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, liebe Zuhörer, Zuschauer
an den Medien, liebe aktiven und künftigen Studen-
ten und Studierende, die Pandemie stellt uns in vie-
lerlei Hinsicht vor neue Herausforderungen. Ich
denke, bei einem können wir Einigkeit erzielen: Der
Schatz, der Bodenschatz dieser Nation ist das, was
wir zwischen den Ohren haben.

(Beifall FDP)

Ich habe selbst zwei Kinder im Studium, die natür-
lich auch geprägt sind durch die Umstände der letz-
ten Monate. Und nicht nur meine Kinder, sondern
auch deren Studienkollegen formulieren mir immer
wieder die Schwierigkeiten, mit denen sie zu tun
haben. Leider gibt es auch viele junge Menschen,
die ihr Studium aufgeben, weil sie mit der Situation
fremdeln, die sie an den Universitäten erleben.
Selbst in den Studiensituationen, die kurz oder in-
nerhalb der Prüfung stattfinden, finden Aufgaben
statt. Das finde ich nicht nur bedauerlich, sondern
fast unverzeihlich, weil wir hier auch die Zukunft
mancher jungen Menschen verbauen.

(Beifall FDP)

Vor diesem Hintergrund haben wir diesen Antrag
formuliert und gestellt, um Klarheit und Rechtssi-
cherheit herzustellen, weil ich und wir alle immer
wieder erleben, dass jede Universität, ja fast jedes
Studienfach diese Dinge nach eigenem Ermessen,
nach eigenem Gusto regelt. Ich will gar keine Will-
kürlichkeit vorwerfen, aber es hat viel damit zu tun,
wie affin der jeweilige Dekan, die jeweilige Fach-
richtung mit dem Thema „Online“ umgeht. Unsere
Rechtsauffassung ist nun mal, dass eine ausdrück-
liche Ermächtigung in einem Gesetzestext hier
rechtssicherer ist, als die Möglichkeit vage einzu-
räumen und genauso die Formulierung im Mantel-

gesetz, die nur eine temporäre Klarstellung um-
fasst, was passiert am Tag danach. Deshalb war es
uns wichtig, mit einer ausdrücklichen Formulierung
hier Rechtssicherheit zu schaffen. Meine Damen
und Herren, liebe Kollegen, mir erschließt es sich
auch nicht, dass wir hier im falschen Sinne so par-
teipolitisch standhaft bleiben.

(Beifall FDP)

Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir in Zukunft
auch das Hochschulgesetz noch mal anfassen.
Auch die CDU hat zum Beispiel vor der Landtags-
wahl festgestellt, dass dieses Gesetz an mehreren
Stellen verfassungsrechtlich bedenklich ist und in-
sofern sicherlich einer Neufassung bedarf. Ich den-
ke, dass wir unsere Diskussion zu diesem Tatbe-
stand – leider mit dem unschönen Ausgang, es ab-
gelehnt zu haben – als Anlass nehmen, weiter zu
den Rahmenbedingungen an den Thüringer Hoch-
schulen zu diskutieren, nicht nur im Prüfungsfall,
sondern auch im täglichen Ablauf der universitären
Ausbildung. 

Mein Sohn saß heute wieder vor dem Laptop, un-
befriedigender Weise nicht im persönlichen Aus-
tausch mit seinen Kommilitoninnen und Kommilito-
nen. Auch das sollte uns Mahnung und Anlass sein,
hier etwas zu ändern. Ich bedauere ausdrücklich,
dass es zu dieser Ablehnung gekommen ist. Vielen
Dank.

(Beifall FDP)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Prof. Kauf-
mann für die AfD-Fraktion.

Abgeordneter Prof. Dr.-Ing. Kaufmann, AfD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, liebe Gäste am Li-
vestream, wir beraten heute über einen Gesetzent-
wurf, den es eigentlich nicht braucht. Die FDP for-
dert, dass Hochschulen auch nach der Pandemie
zulassen sollen, dass Online-Prüfungen von zu
Hause aus durchgeführt werden können. Minister
Tiefensee hat im Ausschuss betont, dass dieses
Gesetz unnötig sei, weil Hochschulen intern über
Online-Prüfungen zu entscheiden hätten. Herr Tie-
fensee schaut vielleicht am Livestream zu. Es ist
schön, Minister Tiefensee, dass Sie die Hochschul-
autonomie betonen, jedoch haben Sie selbst die
Verwirrung verursacht. Denn Rot-Rot-Grün hat im
Sommer im Mantelgesetz Online-Prüfungen wäh-
rend der Corona-Pandemie für möglich erklärt. Sie
betonten dann im September im Ausschuss, die
Regulierung im Mantelgesetz hätte nur der Klarstel-
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lung der bereits bestehenden Möglichkeiten ge-
dient. Das ist ein skurriles Argument, denn man re-
gelt nichts in einem Gesetzestext, was keines Ge-
setzes bedarf.

(Beifall AfD)

Es ist eher davon auszugehen, dass Sie selbst
nicht rechtzeitig die Rechtslage und Notwendigkeit
geprüft haben und im Mantelgesetz etwas regulie-
ren wollten, was keiner Regulierung bedarf. Wie
dem auch sei, es ist nunmehr davon auszugehen,
dass die Frage der Online-Prüfungen auch in Thü-
ringen in den Bereich der Hochschulautonomie fällt.
Strittig bleibt das Thema dennoch, wie auch Sie,
Minister Tiefensee, im Ausschuss einräumen muss-
ten.

Von Anfang an haben wir als AfD vor einer übereil-
ten Einführung von Online-Prüfungen, welche von
zu Hause aus durchgeführt werden können, ge-
warnt. Der Grund ist, dass nicht jeder Student Dis-
tanzprüfungen durchführen möchte und sich die
Hochschulen vielfältigen Klagemöglichkeiten aus-
setzen, denn die gesetzlichen Vorgaben für Hoch-
schulprüfungen greifen bis ins Grundgesetz. Es
kommen natürlich auch datenschutzrechtliche Be-
denken hinzu. Mir selbst ist übrigens bis jetzt kein
einziger Fall einer Online-Prüfung bekannt. Die Prü-
fungen, die ich selbst in diesem Jahr abgenommen
habe – mit den entsprechenden Vorkehrungen na-
türlich – konnten alle problemlos in Präsenz durch-
geführt werden.

Es hat uns gefreut zu sehen, dass das Ministerium
bei der Beantwortung der Kleinen Anfrage von
Herrn Kemmerich und Herrn Montag zum Thema
„Abnahme von schriftlichen und mündlichen Prä-
senzprüfungen an den Thüringer Hochschulen“ un-
serer Argumentation gefolgt ist und die gleichen
Bedenken äußerte. Verfassungsrechtliche Anforde-
rungen und technische Voraussetzungen müssen
einwandfrei sein.

(Beifall AfD)

Auch im Bildungsausschuss haben Sie, Minister
Tiefensee, eingeräumt, dass Sie nunmehr im Rah-
men mit anderen Bundesländern diskutieren, wie
diese datenschutzrechtlichen Bedenken und Pro-
bleme, Täuschungsversuche, auch technische
Schwierigkeiten bewältigt werden können. 

Dem vorliegenden Gesetzentwurf stimmen wir also
nicht zu, doch wir appellieren an die Hochschulen,
im Austausch mit ihren Studenten einen rechtssi-
cheren Weg einzuschlagen und die Anwendung
von Online-Prüfungen nicht zu überstürzen. Vielen
Dank.

(Beifall AfD)

Präsidentin Keller:
Das Wort erhält Herr Abgeordneter Schaft für die
Fraktion Die Linke.

Abgeordneter Schaft, DIE LINKE:
Werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschaue-
rinnen am Livestream – jetzt noch mal nach der Be-
richterstattung. Ich kann heute bei meiner Rede
zum Gesetzentwurf in der zweiten Lesung eigent-
lich an den letzten Satz meiner Rede aus der ers-
ten Lesung anknüpfen. Da habe ich gesagt, der
Gesetzentwurf der FDP-Fraktion ist obsolet. Daran
hat sich auch nichts geändert.

Warum? Weil das Hochschulgesetz bereits jetzt in
§ 55 das Ablegen von Hochschulprüfungen in elek-
tronischer Form ermöglicht, denn die Hochschulen
legen in den Prüfungsordnungen das Prüfungsver-
fahren fest und das Hochschulgesetz macht hin-
sichtlich der Form der Prüfungsleistungen eben kei-
ne Einschränkungen, auch keine, die eine Prüfung
in elektronischer Form nicht zulassen würde. In
§ 55 Abs. 2 Nummern 3 und 5 des Thüringer Hoch-
schulgesetzes ist klar geregelt, dass in den Prü-
fungsordnungen festgelegt wird, welche Prüfungs-
und Studienleistungen in welcher Art und Weise zu
erbringen sind.

Das bietet den Hochschulen selbst die Möglichkeit,
damit Verfahren, Inhalt und Form der Prüfung stu-
diengangspezifisch festzulegen und auch die Ab-
nahme von Hochschulprüfungen in elektronischer
Form zu ermöglichen. Auch der § 53 Abs. 1 unter-
streicht das noch mal, denn dort ist geregelt, dass
die Studienordnungen zulassen sollen, dass Stu-
dienleistungen in unterschiedlichen Formen er-
bracht werden können. Es bedarf also nicht der
Aufnahme eines neuen Absatzes im Hochschulge-
setz.

Nun werden Sie sicher darauf verweisen, dass wir
im Mantelgesetz die befristete Regelung aufgenom-
men haben. Ja, haben wir. Aber im Ausschuss wur-
de das schon eingehend erläutert als Klarstellung,
die nicht zwingend notwendig gewesen wäre. Es
besteht hier keine Rechtsunsicherheit, die Rechts-
unsicherheit wird hier konstruiert.

(Zwischenruf Abg. Kemmerich, FDP: Warum
hat man es dann aufgenommen?)

Im Ausschuss wurde auch von der FDP ins Feld
geführt, dass die Regelung aber notwendig sei, um
Hochschulprüfungen in elektronischer Form daten-
schutzsicher durchzuführen. Dazu muss ich dann
noch mal anmerken: Zur datenschutzsicheren
Durchführung ist im Text des Gesetzentwurfs der
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FDP-Fraktion aber überhaupt kein Wort enthalten.
Auch wenn Sie jetzt gesagt haben, Herr Kemme-
rich – da bin ich ein bisschen verwundert –, Sie
wollen eine Regelung schaffen, damit es keine un-
terschiedliche Behandlung gibt. Aber das regeln Sie
mit dem vorgelegten Gesetzentwurf gar nicht. Denn
Sie sagen immer noch: Eine Hochschule kann das
regeln. Sie überlassen es also der Hochschule, den
Studien- und Prüfungsausschüssen und den Leh-
renden, das Prüfungsverfahren und die Form fest-
zulegen. Das heißt, Sie widersprechen sich hier am
laufenden Band.

Zudem hat mir die Landesstudierendenvertretung
berichtet, dass es nach anfänglicher Skepsis und
Bedenken zur Software, die für Online-Prüfungen
eingesetzt wurde, weitgehend reibungslos funktio-
nierte – und das auch ohne die von der FDP gefor-
derte Regelung im Thüringer Hochschulgesetz, weil
beispielsweise auch in Zusammenarbeit mit den für
Datenschutz Beauftragten der Hochschulen ent-
sprechende Probleme und Fragestellungen geklärt
werden konnten, um die Online-Prüfungen sicher
und zuverlässig abzulegen. Auch aus diesem
Grund lehnen wir den Gesetzentwurf weiter ab.

Statt Scheindebatten über vermeintlich notwendige
Absätze im Hochschulgesetz zu führen, würde es
den Studierenden und Lehrenden viel mehr helfen,
wenn wir uns die Rahmenbedingungen für die digi-
tale Lehre an den Hochschulen anschauen. Da ha-
ben wir auch an der einen oder anderen Stelle
schon einiges getan. Drei Punkte will ich nur be-
nennen: Wir haben im Hochschulgesetz seit 2018
für Lehrende die Möglichkeit geschaffen, eine Frei-
stellung zu bekommen, wenn sie bereit sind, sich
mit innovativen Konzepten zur Gestaltung der Leh-
re und digitaler Lehrformate auseinanderzusetzen.
Wir haben mit der Verabschiedung der neuen Rah-
menvereinbarung V, welche die Hochschulfinanzie-
rung ab dem 01.01.2021 regelt, die Digitalisierung
als Entwicklungsschwerpunkt weiter verankert, ins-
besondere die Entwicklung von Konzepten für das
Lehren und Lernen mit digitalen Medien. Und das
Land hat im Sommersemester schnell reagiert und
den Hochschulen ad hoc 2,2 Millionen Euro als
Sonderfonds „Hochschullehre Digital-Extra“ zur
Verfügung gestellt.

Dennoch gehört auch zur Wahrheit: An der einen
oder anderen Stelle hakt es noch. Das hat mir auch
die Landesstudierendenvertretung noch mal ein-
drücklich dargestellt, mit der ich am Dienstag eine
Videokonferenz hatte. Ja, viele Lehrende haben mit
Mühe ihre Lehrveranstaltungen auf digitale Lehre
umgestellt, viel Zeit, Energie und Mühe investiert.
Genauso berichten die Studierenden aber auch,
dass es weiterhin Lehrende gibt, die den Arbeits-

aufwand digitaler Lehrveranstaltungen unterschätzt
haben und dann am Ende beispielsweise nur ein
Skript online stellen; das verwundert aber auch
nicht. Zudem berichten Studierende davon, dass es
offensichtlich doch noch keine Selbstverständlich-
keit ist, über VPN-Clients auch von außen auf die
Ressourcen der Hochschule zuzugreifen, und teil-
weise immer noch Medienbestände der Hochschul-
bibliotheken an der einen oder anderen Stelle vor
Ort aufgesucht werden müssen, die man eigentlich
auch anderweitig zur Verfügung stellen könnte.
Auch mussten Studierende damit umgehen, dass
Laptops angeschafft werden mussten, um die not-
wendigen technischen Voraussetzungen zu bieten,
um an den digitalen Lehrformaten und Prüfungen
teilzunehmen. Hier wurden viele Studierende durch
die Studierendenräte, die Hochschulen und deren
Fördervereine durch die Anschaffung mobiler End-
geräte aktiv unterstützt.

Deshalb wäre es wichtiger, sich im Bund für einen
wirksamen Hochschuldigitalpakt einzusetzen statt –
wie gesagt – solche Scheindebatte über einen Ab-
satz vom Zaun zu brechen.

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Seit wann
regieren wir denn im Bund?)

Auch sollten wir uns noch mal genauer anschauen,
wie die Mittel des Thüringer Landes aus dem Son-
derfonds zur Hochschuldigitalisierung konkret ver-
wendet wurden, um vielleicht zu schauen, ob an
der einen oder anderen Stelle doch noch mal ge-
zielt nachgesteuert werden muss.

Schlussendlich gehört aber auch dazu, die Hoch-
schulen in die Pflicht zu nehmen, die Lehrenden zu
motivieren, sie bei hochschuldidaktischen Fort- und
Weiterbildungsangeboten zu unterstützen und die-
se auch wahrzunehmen. Nur so kommen wir tat-
sächlich einen Schritt weiter, so unterstützen wir die
Studierenden und die Lehrenden, und damit
schließt sich der Kreis. Der Gesetzentwurf der FDP
hilft hier nicht, er ist obsolet und deswegen werden
wir ihn auch ablehnen. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Das Wort erhält Herr Prof. Voigt für die Fraktion der
CDU.

Abgeordneter Prof. Dr. Voigt, CDU:
Werte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen, der Gesetzentwurf der FDP-Fraktion –
das ist im Ausschuss intensiv diskutiert worden –
führt nicht zur Rechtsklarheit, er trägt in gewisser
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Weise nicht zu dem bei, was wir in Thüringen vorle-
ben wollen, nämlich Hochschulautonomie, denn
das ist in § 55 ausführlich geregelt. Das ist etwas,
was Herr Kollege Schaft gerade dargestellt hat. 

Ich glaube, die Corona-Pandemie stellt uns die Fra-
ge etwas zentraler, als sie jetzt nur im Gesetzent-
wurf vorliegt. Wenn wir das jetzt im Kleinen be-
trachten, lieber Thomas Kemmerich, dann sind wir
uns sicherlich einig in der Frage, dass die Thüringer
Hochschullandschaft dringend einen hochschulstra-
tegischen Dialog braucht, um auch zu sagen, was
müssen wir eigentlich in dem bestehenden Hoch-
schulgesetz entrümpeln. Wir haben als CDU-Frak-
tion in der letzten Legislatur schon deutlich ge-
macht, dass wir massive verfassungsrechtliche Be-
denken haben. Die Kritik aus den Hochschulen ist
nicht abgeebbt, sondern sie ist größer geworden in
der Frage von Bürokratieaufwand, in der Frage von
längeren Entscheidungsstrukturen, in der Frage, ei-
gentlich weniger fit zu sein für eine internationale
Wissenschaftslandschaft. Insofern ist das Anliegen
der FDP-Fraktion, dort das Hochschulgesetz zu
modernisieren, glaube ich, nicht in den Vorlagen zu
suchen, aber das Anliegen, was dahintersteht,
nämlich dass wir uns auf den Weg machen, unsere
Hochschulen fitter zu machen bzw. ihnen mehr
Freiheit zu geben, durchaus berechtigt, zumal,
wenn man sich anschaut, das ERP-System, was
bei uns als vielleicht erster technologischer Schritt
gesehen wurde, funktioniert immer noch nicht ad-
äquat an den Hochschulen. Wir haben massive
Probleme. Wir finanzieren Wasserköpfe, wir finan-
zieren Zweitstrukturen, weil viele Hochschulen wei-
terhin in ihrem Hilfssystem bleiben, weil sie immer
noch nicht richtig ERP-systemmäßig umgestellt
sind. Unser Bibliothekscenter, die heilsbringende
Diskussion der letzten Legislatur, hat immer noch
nicht richtig funktioniert. Also wenn ich das alles zu-
sammennehme, kann ich einfach nur sagen: In der
Frage Modernität und Fitness, das, was man in ei-
ner modernen Hochschullandschaft eigentlich vom
Land erwarten kann, da hängen wir hinterher.
Wenn das das Ansinnen des Antrags gewesen ist,
dann kann ich das unterstützen. Wie gesagt, meine
Fraktion wird es ablehnen, weil wir nicht glauben,
dass es in den Einzelpunkten gesetzlichen Anpas-
sungsbedarf gibt. Aber wir glauben, dass das Thü-
ringer Hochschulgesetz in toto überarbeitet werden
muss.

Wenn wir jetzt mal den großen Bogen spannen,
dann muss unser gemeinsamer Anspruch doch
sein, für drei Dinge zu werben. Das Erste ist, der
Kollege Schaft hat es gesagt, wir brauchen eigent-
lich einen Digitalpakt für die Lehre in den Hoch-
schulen. Die TU9, also die größten technischen
Universitäten Deutschlands, haben in dieser Frage-

stellung 500 Millionen Euro gefordert. Jetzt geht es
nicht nur um die Kohle, die dahintersteht, sondern
es geht vor allen Dingen um eine zentrale Frage:
Was ist eigentlich unsere konzeptionelle Antwort
auf eine Hochschulwelt, die sich durch zwei we-
sentliche Treiber konfrontiert sieht? Das eine ist,
dass wir weltweit einen viel größer werdenden
Markt an Studenten sehen. Viel mehr Menschen
streben in Universitäten, streben in Hochschulen,
streben in Fachhochschulen, nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch darüber hinaus, und gleichzeitig
wird es nicht nur mehr, sondern es wird persönli-
cher. Das heißt, das individuelle Shoppingverhalten
des einzelnen Studenten, was er gern lesen möch-
te, wo er sich gern vertiefen möchte, wächst. Und
was ist die Antwort, die globale Antwort der Wis-
senschaftscommunity? Die ist, dass ein Student
sich eben weltweit einzelne Kurse auch einkaufen
kann, dass er diese Kurse belegen kann und dass
er am Ende dann dafür auch ein Zertifikat haben
will. Das ist das, was weltweit momentan passiert.
Aber haben wir den Anspruch in Thüringen, dort
auch Nummer 1 in Deutschland sein zu wollen?
Haben wir den Anspruch, da vielleicht auch mal
Vorreiter sein zu wollen? Bisher kann ich es nicht
erkennen, denn andere Bundesländer gehen her
und sagen: Jawohl, wir wollen in digitale Hoch-
schule auch Geld investieren, wir wollen da voran-
gehen, wir wollen da antreiben. Wir in Thüringen
sind da hintenan, ich habe es in der Erstausspra-
che zu dem Vorschlag der FDP schon gesagt, auch
zum Mantelgesetz. Es gibt in Nordrhein-Westfalen,
es gibt in Hessen, es gibt da klare Initiativen, Ver-
abredungen, auch mit den Hochschulen, die dort
sagen: Jawohl, wir bejahen diese neuen Orte des
Lehrens und Lernens; wir bejahen, dass es in ge-
wisser Weise eine ganzheitliche Sichtweise auf die-
se Wissenschaftscommunity braucht; wir bejahen,
dass es evidenzbasierte Möglichkeiten gibt, auch
nachzuschauen, ist die Lehre, die wir anbieten, tat-
sächlich auch gut oder schlecht. Ich hatte es schon
einmal gesagt, ich werde nach jeder Vorlesung,
nach jedem Seminar sofort evaluiert. Ich habe in-
nerhalb von einer Woche die Ergebnisse dessen,
was ich entweder gut oder schlecht abgeliefert ha-
be. Das ist heutzutage eben Standard, und diesen
Standard müssen wir auch an die Thüringer Hoch-
schulen bringen, damit Herr Kaufmann sich nämlich
hierherstellen und sagen kann: Ja, wir wollen die
Studenten natürlich einbinden, wir wollen keine
Rechtsunsicherheit. Aber es geht nicht nur um
Rechtsunsicherheit, ich will auch wissen, ist der gut
oder ist der schlecht. Da muss er sich eben auch
rechtfertigen, denn er wird steuerfinanziert. Und
weil er steuerfinanziert wird, will man eben auch se-
hen, hat er es drauf oder hat er es nicht drauf, dann
wird eben auch geschaut, wie viele Publikationen

Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 29. Sitzung - 12.11.2020 2047

(Abg. Prof. Dr. Voigt)



kriegt er hin, dann wird eben auch geschaut, wie
viele Forschungsprojekte wirbt er ein. Das ist doch
die Transparenz, die wir mittlerweile in unserem
Wissenschaftsraum brauchen.

Und diese Modernität fordere ich ein, weil es uns
letztlich andere Bundesländer mittlerweile vorma-
chen: Die Bayern haben seit 2000 eine virtuelle
Hochschule, die haben mittlerweile einen digitalen
Campus, der unter dem System „Sync and Share“
agiert, dass alle Hochschulen in Bayern unter-
schiedliche Dokumente, unterschiedliche Vorlesun-
gen, unterschiedliche virtuelle Angebote für alle zu-
gänglich machen wollen. Ich finde, dass ein Land
wie Thüringen so was auch könnte. Wenn wir die-
sen Gesetzesvorschlag heute auch als Initiative für
so eine Debatte verstehen, dann, glaube ich, sind
wir auf dem richtigen Weg. 

Wie gesagt, wir werden diesen Gesetzesvorschlag
der FDP ablehnen, weil dafür alle Maßgaben im
Thüringer Hochschulgesetz geregelt sind. Aber wo-
für wir schon werben und auch einladen werden,
ist, wie wir den Thüringer Hochschulraum digitaler
gestalten können. Ich glaube, die Debatte ist loh-
nenswert. Schönen Dank.

(Beifall CDU)

Präsidentin Keller:
Mir liegen aus den Reihen der Abgeordneten keine
weiteren Wortmeldungen vor. Herr Staatssekretär
Feller, Sie haben das Wort für die Landesregierung.

Feller, Staatssekretär:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten, liebe Zu-
schauer am Livestream! Diese Gesetzesänderung,
die die FDP vorgeschlagen hat, braucht es nicht,
das ist, glaube ich, in der Debatte schon sehr deut-
lich geworden. § 55 unseres Hochschulgesetzes re-
gelt, dass Art und Weise der Prüfung in den Stu-
dien- und Prüfungsordnungen der Hochschulen zu
regeln sind, da gehört das hin. Nicht der Landtag
schreibt das vor, sondern die Hochschulen sollen
das in eigener Verantwortung je nach Art der Lehr-
veranstaltung, je nach Art der dafür abzulegenden
Prüfungsleistung regeln.

In diesem § 55 ist, wenn Sie von Rechtsunsicher-
heit sprechen, auch nicht vorgeschrieben, dass es
Klausuren geben darf oder dass es mündliche Prü-
fungen geben darf oder dass es Hausarbeiten ge-
ben darf. All das ist selbstverständlich der Fall und
deswegen muss man dort auch nicht regeln, dass
es digitale Prüfungen geben darf, dass es elektroni-
sche Prüfungen oder elektronische Kommunikation

in Prüfungen geben darf. Das muss da nicht gere-
gelt werden, das ist selbstverständlich der Fall, und
die Hochschulen können das regeln und die Hoch-
schulen haben das auch geregelt. Zu dieser rechtli-
chen Frage möge das genügen.

Das Zweite, darauf möchte ich schon noch ein biss-
chen näher eingehen: Die Hochschulen haben das
alles im Sommersemester geleistet. Sie sprechen
von der Unsicherheit von Lehrenden und Studieren-
den, dass unklar ist, wie diese Prüfungen abgelegt
werden sollen. Also wo leben wir denn eigentlich?

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: In Thürin-
gen!)

Die Hochschulen haben das Sommersemester
ganz überwiegend als digitales Semester bestritten,
viele Hochschulen haben digitale Lehrveranstaltun-
gen, digitale Prüfungen erfolgreich und rechtssicher
durchgeführt. Die Universität Erfurt beispielsweise
hat sämtliche Prüfungen in digitaler Form rechtssi-
cher durchgeführt, übrigens in enger Absprache
auch mit dem Datenschutzbeauftragten des Lan-
des.

Herr Voigt, wir haben ein modernes Hochschulge-
setz in Thüringen. Der Erfolg unserer Hochschulen
zeigt sich genau daran, dass dieses Hochschulge-
setz in der Lage ist, all die notwendigen Vorausset-
zungen zu schaffen, damit unsere Hochschulen er-
folgreich sind. Wir haben das durch zahlreiche Ini-
tiativen unseres Hauses in den letzten Jahren zu-
nehmend unterstützt, wir haben eine Digitalisie-
rungsstrategie, die Sie fordern, wo wir bei den Bay-
ern abgucken sollen, bereits seit 2017 mit unseren
Hochschulen vereinbart.

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Es
wird nur nichts umgesetzt, Herr Feller! Das
wissen Sie doch auch!)

Wir haben in der Rahmenvereinbarung zusätzliche
Mittel

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Un-
ser Vorschlag!)

und einen deutlichen Schwerpunkt im Bereich der
Digitalisierung unserer Hochschulen gesetzt. Wir
haben im Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stär-
ken“ Mittel zusätzlich zur Verfügung gestellt, und
wir haben jetzt ganz konkret in diesem Jahr 2,2 Mil-
lionen Euro auch noch mal zusätzlich zur Verfü-
gung gestellt, um die Hochschulen in die Lage zu
versetzen, auf diese Corona-Pandemie zu reagie-
ren.

Die Hochschulen tun das in hervorragender Art und
Weise auch in diesem Wintersemester. Ich bin wirk-
lich stolz auf unsere Hochschulen und stolz auf die
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Lehrenden und die Studierenden, wie die mit dieser
Corona-Krise umgehen, mit welcher Flexibilität sie
sich jetzt auf ein hybrides Wintersemester einge-
stellt haben – also mit Präsenz und mit digitalen
Lehrveranstaltungen – und im Grunde nach Infekti-
onslage von Woche zu Woche neu entscheiden
können, was in Präsenz stattfinden kann und was
digital stattfinden muss. Von daher, finde ich, haben
wir vieles richtiggemacht, all das zu ermöglichen,
die Hochschulen dabei zu unterstützen. Die Hoch-
schulen haben vieles richtiggemacht, indem sie auf
diese Krise angemessen reagiert haben. Vielen
Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Herr Staatssekretär Feller, danke. Ich sehe keine
weiteren Wortmeldungen. Das ist so. Dann wird di-
rekt abgestimmt, weil die Beschlussempfehlung des
Ausschusses die Ablehnung empfiehlt. 

Ich komme also zur Abstimmung über den Gesetz-
entwurf der Fraktion der FDP in der Drucksa-
che 7/715 in zweiter Beratung. Wer sich dem Ge-
setzentwurf anschließt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. Das sind die Stimmen aus der FDP-Frak-
tion. Wer ist gegen den Gesetzentwurf? Das sind
die Stimmen aller anderen Fraktionen. Wer enthält
sich der Stimme? Keine Stimmenthaltungen. Damit
ist der Gesetzentwurf abgelehnt und ich schließe
den Tagesordnungspunkt 2.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3

Drittes Gesetz zur Änderung
des Thüringer Gesetzes über
die Errichtung der Anstalt öf-
fentlichen Rechts „Thüringen-
Forst“
Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der CDU, der SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/868 - 
dazu: Beschlussempfehlung des

Ausschusses für Infra-
struktur, Landwirtschaft
und Forsten
- Drucksache 7/1922 - 

ZWEITE BERATUNG

Das Wort hat Herr Abgeordneter Malsch zur Be-
richterstattung aus dem Ausschuss für Infrastruktur,
Landwirtschaft und Forsten. Bitte. 

Abgeordneter Malsch, CDU:
Werte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, der Gesetzentwurf ist notwendig geworden,
weil die letzten zwei Jahre so katastrophal für die
Thüringer Forstwirtschaft wie seit dem Zweiten
Weltkrieg nicht mehr waren. Sämtliche Reserven
des Sektors sind aufgebraucht, Mitarbeiter und Be-
triebe erschöpft und die Landesforstanstalt muss
deshalb für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben fi-
nanziell ertüchtigt werden, um die katastrophale
Gesamtsituation akut sowie dauerhaft meistern zu
können. 

Durch Beschluss des Landtags in seiner 18. Sit-
zung am 19. Juni 2020 wurde der Gesetzentwurf an
den Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und
Forsten überwiesen. Der Ausschuss für Infrastruk-
tur, Landwirtschaft und Forsten hat den Gesetzent-
wurf in seiner 3. Sitzung am 19. Mai 2020, in seiner
5. Sitzung am 2. Juli 2020 und in seiner 7. Sitzung
am 15. Oktober 2020 beraten. Dazu wurde ein
schriftliches Anhörungsverfahren durchgeführt, bei
dem zahlreiche Zuschriften eingegangen sind, und
nahezu alle Anzuhörenden unterstützen den Ent-
wurf. Der Gesetzentwurf war zudem Gegenstand
einer Onlinediskussion gemäß § 96 Abs. 2 der Ge-
schäftsordnung. Der Ausschuss hat in seiner 7. Sit-
zung am 15. Oktober 2020 Änderungsanträge von
den Koalitionsfraktionen und der CDU sowie von
der FDP beraten und eine Beschlussempfehlung
gefasst, in der folgende Änderungen bzw. Klarstel-
lungen erfolgt sind: Die Wiedereinführung des Re-
ferendariats für den höheren Forstdienst wird auf-
grund des Ergebnisses der schriftlichen Anhörung
vorgeschlagen; die Abschaffung des Referendariats
hat sich in der Praxis nicht bewährt. Seine Wieder-
einführung wird das Interesse potenzieller Bewer-
ber am Standort Thüringen mit der Landesforstan-
stalt als Arbeitgeber oder Dienstherr deutlich erhö-
hen. Zudem wird klargestellt, dass die neue zeitlich
befristete gesetzliche Leistung an die Forstanstalt
zum Waldumbau nicht allein der Erfüllung adminis-
trativer Aufgaben dienen soll, sondern vielmehr soll
ein Teil des Zuführungsbetrags tatsächlich auf die
Waldflächen kommen. Dazu wurde klargestellt,
dass die Waldbesitzer durch eine weitreichende
staatliche Kostentragung bezogen auf forstliche
Schutzmaßnahmen entlastet werden können und
dass die Landesforstanstalt einen Teil der jährlichen
11 Millionen Euro für aktive Waldumbaumaßnah-
men auf ihren Eigentumsflächen verwenden kann.
Vielen Dank. 

(Beifall CDU)
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Präsidentin Keller:
Damit eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat
Herr Abgeordneter Henke für die AfD-Fraktion.

Abgeordneter Henke, AfD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete,
werte Gäste, lassen Sie es mich gleich von vorn-
herein sagen: Der vorliegende Gesetzentwurf ent-
hält Regelungen, die zu begrüßen sind, aber auch
gleichzeitig Regelungen, die wir rundheraus ableh-
nen.

(Beifall AfD)

Wir reden hier über ein Gesetz, das seit 2011 be-
steht und das es nach 2018 und 2019 schon wieder
zu novellieren gilt. Da möchte ich ganz klar sagen,
dass sich nun die Fehler der rot-rot-grünen Fraktio-
nen, ihrer Minderheitsregierung zulasten der Lan-
desforstanstalt rächen. Bereits in der letzten Legis-
latur hatten wir davor gewarnt, aber hören wollte
keiner von Ihnen. Im Gegenteil haben sich damals
2018 die Grünen noch hingestellt und hier im Ple-
num verkündet, dass die Landesforstanstalt nun
mehr Geld bekommt. Das ging dann sogar den
Koalitionskollegen der SPD zu weit. Wohin das ge-
führt hat, sieht man jetzt. Gut und dringend nötig ist,
dass es eine jährliche Steigerung in Höhe von
2 Prozent für die Mitarbeiter geben soll. Dass sie
erstmalig ab dem Jahr 2024 ausgezahlt wird, ist je-
doch bitter. Die Mitarbeiter der Landesforstanstalt
hätten diese Auszahlung eigentlich viel früher ver-
dient, am besten schon ab dem kommenden Jahr.

(Beifall AfD)

Denn wieder muss man fragen, was die Landes-
forstanstalt ist. Sie ist immer noch nicht nur ein abs-
traktes Konstrukt der Landesverwaltung. Es sind
mehrere Hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie deren Familien, die täglich ihr Bestes geben,
um mit Fleiß und Leidenschaft unsere Wälder zu
bewirtschaften, die dem Land Thüringen damit Ein-
nahmen sichern, für Ordnung und Sauberkeit in un-
seren Wäldern sorgen und die Wälder unserer wun-
derschönen Heimat schützen und erhalten. Das
galt bei der Novelle 2018 und das gilt noch immer
unverändert.

Würde sich der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktio-
nen darauf beschränken, die so offenkundig und
durch diese Fraktionen verschuldete Unterfinanzie-
rung zu beheben, könnten wir diesem Entwurf hier
und heute zustimmen. Auch dass die Landesforst-
anstalt zur Bewältigung der durch Dürre, Sturm und
Borkenkäferbefall entstandenen außergewöhnli-
chen Sondersituation zusätzlich Beträge in Höhe
von jeweils 4 Millionen Euro in den Jahren 2019 bis

2022 bekommen soll, ist löblich, ebenso die Zufüh-
rungen in Höhe von jeweils 11 Millionen Euro in den
Jahren 2021 bis 2036 für den Waldumbau. Ob das
reichen wird, werden wir sehen. Wenn das mit dem
Borkenkäufer so weitergeht, müssen wir darüber
wahrscheinlich noch mal reden.

Gleichwohl muss man die Frage stellen, warum
man nicht auch entsprechende finanzielle Anstren-
gungen für den Nicht-Staatswald unternimmt. Fak-
toren wie Trockenheit, Borkenkäfer und Corona wir-
ken schließlich auch in Privatwäldern. Das können
Sie mir glauben, ich kenne das, ich musste meinen
Wald aufräumen. Da hat mich auch keiner gefragt,
wie ich das mache.

(Beifall AfD)

Hier wäre eine Flächenprämie für Gemeinwohlleis-
tungen ähnlich der Landwirtschaft eine Möglichkeit.
Zudem könnte sich die Landesregierung auch dafür
einsetzen, dass Käferschadholz aus Thüringen als
Brennstoff zur Verstromung in Kohlekraftwerken
zum Einsatz kommen kann.

(Beifall AfD)

Das wäre auch eine wichtige Möglichkeit, weil wir
damit eine Menge Holz sofort vom Markt nehmen
könnten. Dass darüber hinausgehend die Landes-
forstanstalt bis zum Ende 2023 die Berechtigung
erhalten soll, Kredite aufzunehmen, um Waldgrund-
stücke zu erwerben, ist für uns jedoch eine Kröte,
die wir nur schwer schlucken können. Aber nicht
nur wir, sondern auch der Landesrechnungshof
lehnt die zusätzliche Kreditaufnahme zum Erwerb
von Waldgrundstücken ab. Wir stimmen ihm zu,
dass der Erwerb kalamitätsgeschädigter Flächen zu
erheblichen Folgekosten für die Landesforstanstal-
ten führt. Denn wie der Rechnungshof richtig fest-
stellt, kann die Landesforstanstalt nicht objektiv vor-
ab feststellen, ob private Investoren ihren Wald ten-
denziell ordnungsgemäß bewirtschaften werden.
Sollte das nicht der Fall gewesen sein, muss das
die Landesforstanstalt wieder mit viel Geld wettma-
chen. Das kann nicht das Ziel sein. Eine weitere
Kreditaufnahme der Landesforstanstalt würde diese
daher noch zusätzlich zu ihrer angespannten Situa-
tion belasten – ein triftiger Grund, um diesen Ge-
setzentwurf abzulehnen. Doch da wir jährlichen
Steigerungen in Höhe von 2 Prozent für die Mitar-
beiter nicht im Wege stehen wollen, werden wir uns
enthalten. Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Frau Abgeordnete Pfefferlein für die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.
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Abgeordnete Pfefferlein, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen, das dritte Dürrejahr in Folge geht lang-
sam zu Ende. Auch wenn es 2020 etwas feuchter
war als in den beiden Vorjahren, so kann die Ent-
wicklung in den Wäldern weiterhin nur als katastro-
phal bezeichnet werden. Schon 7 Prozent des Thü-
ringer Bestandes haben wir verloren, sagen mir die
Försterinnen und Förster vor Ort. Ende Mai hatten
wir zudem Spätfrost bis minus 9 Grad. Zum Glück
haben das die Bäume besser überstanden, als an-
fangs zu befürchten war. Aber wie vital diese Pflan-
zen in den nächsten Jahren sein können, bleibt ab-
zuwarten. Ich bin gespannt auf den neuen Waldzu-
standsbericht, allzu viel Hoffnung auf gute Nach-
richten können wir uns sicherlich nicht machen.

Es müssen also viele junge Bäume nachwachsen,
bevorzugt durch Naturverjüngung, denn deren Wur-
zeln sind widerstandsfähiger. Doch trotzdem dauert
es viele Jahrzehnte, bis da wieder richtig Holz
steht. Damit ist auch der CO2-Speicher weg, den
wir so dringend für den Klimaschutz brauchen. Um-
so wichtiger wird es, den verbleibenden Wald zu
retten – als Rohstoffproduzent und als Klimaschüt-
zer –, bevorzugt mit einer artenreichen, weit über-
wiegend aus heimischen Gehölzen bestehenden
Mischung, denn wie sagen die Fachleute: Wer
streut, rutscht nicht.

Also müssen wir jetzt handeln. Der vorliegende Ge-
setzentwurf dient deshalb zur besseren Ausstattung
der landeseigenen Forstanstalt zur Finanzierung
der notwendigen Maßnahmen für die landeseige-
nen Flächen sowie die Unterstützung der kommu-
nalen und privaten Wälder, denn die Käferbäume
müssen weiter fachgerecht aus dem Wald und wir
brauchen Sämlinge und Samenbäume für den
Waldumbau.

Wir brauchen schnelle Hilfe und wir werden sie lan-
ge brauchen, deshalb diese Gesetzesänderung, die
nicht lediglich eine Haushaltsspritze für 2021 sein
soll. Mit den in der Summe 11 Millionen Euro mehr
werden wir nicht alle Probleme lösen können, denn
die Verluste in der Waldwirtschaft sind beträchtlich
höher. Schon im letzten Jahr hatte die Landesregie-
rung deshalb 50 Millionen Euro pro Jahr als not-
wendig bezeichnet. Dieses Gesetz trägt also einen
wesentlichen Teil dazu bei. Die Bundesregierung
hat 700 Millionen Euro für den Waldumbau vorge-
sehen. Der Bund will diese Mittel voraussichtlich in
Form einer gestaffelten Flächenprämie von 100 bis
150 Euro pro Hektar auszahlen, die dann ausge-
zahlt wird, wenn der Wald zertifiziert ist oder zeit-
nah zertifiziert wird.

Dieses Vorgehen zur schnellen Hilfe unterstützen
wir als Bündnisgrüne ausdrücklich. Die Finanzie-
rung einer darüber hinaus notwendigen langfristi-
gen Strategie einer Waldklimaprämie durch eine
Gegenfinanzierung aus den nationalen Energie-
und Klimafonds des Bundes ist jedoch dringend
notwendig, denn anders als in der Landwirtschaft
erhält die Forstwirtschaft keine EU-Mittel als Las-
tenausgleich. Das war in der Vergangenheit auch
nicht notwendig, weil der Ertrag auskömmlich war.
Doch diese Zeiten sind leider für längere Zeit vor-
bei. Die Umweltverbände fordern dabei mit Recht,
dass eine solche Prämie auf die tatsächliche zu-
sätzliche Speicherung von Kohlenstoff und auf die
Biodiversitätsziele konzentriert werden sollte, denn
ein einfaches Weiter-So im Forst nur mit einer an-
deren Finanzierung kann und darf es nicht geben.
Die Investitionen sind hoch, und die Mittel dürfen
deshalb nur für echte zusätzliche Kohlenstoffsen-
kung verwendet werden.

Bündnis 90/Die Grünen setzt sich weiter für die Ein-
richtung einer unabhängigen Koordinierungsstelle
Waldumbau ein,

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

die die Kompetenzen aller Waldeigentümer, der
Thüringer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler und darüber hinaus bündelt. Die verbesserte Fi-
nanzierung der Forstanstalt auch für Forschungs-
zwecke ist dafür eine gute Grundlage. In Deutsch-
land können 14 Prozent des aktuellen CO2-Aussto-
ßes durch den Umstieg auf den Baustoff Holz ein-
gespart werden. Darüber hinaus können wir durch
das konsequente Belassen von Holz in den Wäl-
dern noch einmal 10 Prozent des aktuellen Aussto-
ßes durch die Speicherung im lebenden Holz aus
der Atmosphäre wieder dauerhaft entziehen.

Um das zu ermöglichen und den Baustoff Holz in
der Wertschöpfungskette in Thüringen zu stärken,
brauchen wir eine aktivere Förderung des Holz-
baus, insbesondere von schwachen Gliedern in der
Wertschöpfungskette. Dazu hatte ich mich ja ges-
tern schon geäußert. Mit diesem Gesetz hier si-
chern wir hoffentlich erst mal ein kleines Stück für
die Zukunft des Waldes, deshalb werden wir die-
sem Gesetz zustimmen. Herzlichen Dank.

(Beifall CDU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Präsidentin Keller:
Das Wort erhält Herr Abgeordneter Malsch für die
CDU-Fraktion.
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Abgeordneter Malsch, CDU:
Werte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kol-
legen, liebe Interessierte und Freunde des Thürin-
ger Waldes am Livestream, die Erhaltung des Wal-
des, der Waldumbau und die Sicherung sowie der
Ausbau seiner gemeinwohl-, natur- und klima-
schutzorientierten Bewirtschaftung sind vordringli-
che Aufgaben im gesamtgesellschaftlichen Interes-
se. Ich glaube, hier im Parlament muss ich nicht
zum x-ten Mal erläutern, wie die Situation in unse-
ren Wäldern ist. Wir wissen um die Sorgen der
Waldbesitzer und wir wollen etwas tun. Nach eini-
gen Ausschusssitzungen, nach einer Anhörung,
nach aufwendiger Überzeugungsarbeit können wir
heute im Plenum endlich etwas tun. 

Die Thüringer Forstverwaltung kann die aktuelle
Krisensituation weder finanziell noch personell be-
wältigen, insbesondere fehlen Kapazitäten für die
so nötige Beratung, Betreuung und Unterstützung
der Waldbesitzer und der vorhandenen Forstbe-
triebsgemeinschaften und Waldbesitzarten. Das
werden wir heute ändern. Wir ertüchtigen die Forst-
anstalt für ihre immensen schon bestehenden und
zukünftigen Aufgaben, denn nach den Sturmschä-
den sowie den extrem heißen Sommern der ver-
gangenen Jahre ist die Situation in den Thüringer
Wäldern so dramatisch wie zuletzt vor mehr als
70 Jahren. Wir schaffen mit dem Gesetzentwurf die
Voraussetzungen dafür, dass die Forstanstalt end-
lich wieder ihre Aufgaben erledigen kann. 

Mit der Anhebung und dauerhaften Festschreibung
der Finanzzuführungen auf dem Niveau des Jahres
2018 wird die Zukunftsfähigkeit der Forstanstalt
wiederhergestellt. Damit wird ein Kardinalfehler der
letzten Legislatur korrigiert und sichergestellt, dass
bei der Landesforstanstalt ausreichend Personal für
die Aufgabenerfüllung zur Verfügung steht, Perso-
nal, das die Anstalt so dringend braucht, um ihre
Arbeit wieder in vollem Umfang erledigen zu kön-
nen. Denn nur eine leistungsfähige Landesforstan-
stalt mit ihren Forstämtern kann ihre Aufgaben er-
füllen. Dazu gehört insbesondere Unterstützung der
privaten und kommunalen Waldeigentümer in den
Bereichen Beratung und Betreuung, Forstschutz
und Fördermittelverfahren.

Werte Kolleginnen und Kollegen, künftig kann die
Anstalt wieder allen Waldbesitzern zur Verfügung
stehen. Viel zu oft wurde dies von den unterschied-
lichen Waldbesitzern von Privatwald und Kommu-
nalwald ausreichend beklagt.

Weitere seit 2019 gewährte Zuführungen von 4 Mil-
lionen Euro werden für die Jahre 2021 und 2022
verstetigt.

Kern des Gesetzes ist aber ein Paket zum Waldum-
bau. Hierfür stellen wir über den Zeitraum 2021 bis
2036 zusätzlich 11 Millionen Euro jährlich zur Verfü-
gung. Denn die Forstanstalt muss im Staatswald
selbst Vorreiter für den Waldumbau sein. Hier muss
ermöglicht werden, Bäume auf die Fläche zu brin-
gen, ohne die anderen Waldbesitzer allein zu las-
sen. Die CDU-Fraktion hat deshalb nicht nur den
Landeswald im Blick, sondern vor allem die kom-
munalen und privaten Waldbesitzer.

(Beifall CDU)

Ich kündige hier bereits an, dass wir auch dort noch
mit Änderungsanträgen für den Haushalt 2021
nachsteuern müssen. Wir meinen, dass es nicht
genügt, auf bestehende Förderprogramme zu ver-
weisen. Wir brauchen frisches Geld, Geld, das un-
kompliziert bei den Waldbesitzern ankommt. Und
wir erwarten, dass sich die Landesregierung hier
ebenfalls einen Kopf macht.

Dieser Gesetzentwurf ist nun nach drei Jahren Zu-
schauen durch die Landesregierung zwar der erste
substanzielle, aber nicht der letzte Baustein, das
sind wir unserem Wald schuldig.

(Beifall CDU)

Werte Kolleginnen und Kollegen, wir erwarten, dass
die Landesregierung den Aktionsplan Wald 2030
konkret finanziell untersetzt; die abstrakten Inhalte
des Aktionsplans Wald 2030, welcher am Ende der
letzten Legislatur von den Regierungsvertretern von
Rot-Rot-Grün als Maßgabe angepriesen wurden,
sind haushaltsmäßig abzubilden und Fördermittel
für alle Waldbesitzarten im notwendigen erhebli-
chen Umfang bereitzustellen, nachhaltig und aus
einem Guss.

Wir hatten dazu ein eigenständiges Sondervermö-
gen gefordert. Wir wollten, dass ein Waldrettungs-
fonds mit dem Haushalt 2021 auf den Weg ge-
bracht wird – im Haushaltsentwurf der Landesregie-
rung leider Fehlanzeige. Die 11 Millionen Euro, die
wir mit diesem gemeinsamen Gesetzentwurf der
CDU und den Koalitionsfraktionen schon im Früh-
sommer mit auf den Weg gegeben haben – im
Haushaltsentwurf der Landesregierung leider Fehl-
anzeige. Obgleich der Herr Ministerpräsident nicht
müde wird, die Situation in den Wäldern zu bekla-
gen, zuletzt bei einer Veranstaltung der Forstanstalt
in Erfurt in einer langen, einfühlsamen und ver-
ständnisvollen Rede: Handeln durch Verankerun-
gen im Haushaltsentwurf – leider Fehlanzeige. Mei-
ne Kollegen sind dort gefragt worden, wer eigent-
lich den Haushaltsentwurf der Landesregierung zu
verantworten habe. Sei das nicht jener Ministerprä-
sident, der so gut sprechen kann? Umso mehr freut
es mich, dass mit den Koalitionsfraktionen gemein-
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sam heute Fakten geschaffen werden, Fakten für
unseren Wald, notwendige Hilfe für die Anstalt, not-
wendige Hilfe für die Waldbesitzer.

Werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte wie-
derholen, was ich hier schon einmal gesagt habe,
weil es so wichtig ist: Wir haben nur diesen einen
Wald und unser Wald geht uns kaputt. Wir dürfen
nicht länger zuschauen! Es ist nicht fünf vor zwölf,
es ist nicht fünf nach zwölf, es ist halb eins. Des-
halb bin ich sehr dankbar, wenn wir heute dieses
Gesetz beschließen.

Was erreichen wir konkret? Erstens schaffen wir ei-
ne zukunftsfähige Forstanstalt, die Finanzzuführung
wird auf dem Niveau des Jahres 2018 ab dem Jahr
2023 dauerhaft festgeschrieben. Damit wird sicher-
gestellt, dass bei der Landesforstanstalt ausrei-
chend Personal für die Aufgabenerfüllung zur Ver-
fügung steht, insbesondere die Unterstützung der
privaten und kommunalen Waldeigentümer in den
Bereichen „Beratung“ und „Betreuung“, „Fördermit-
telverfahren“ einschließlich „Umsetzung“ und „Kon-
trolle“ sowie für die Arbeitsausführungen, so wie es
die CDU-Fraktion seit 2018 fordert. Die in § 12
Abs. 4 Satz 1 enthaltenen Zuführungen an die Lan-
desforstanstalt werden für die Jahre 2021 und 2022
verstetigt. Damit wird dem Umstand Rechnung ge-
tragen, dass die katastrophale Sondersituation im
Wald unvermindert fortbesteht und ungeahnte Aus-
maße annimmt. 

Der dritte Punkt: Um dem großflächigen Waldver-
lust, verbunden mit den extrem schwierigen wirt-
schaftlichen Situationen für die betroffenen Waldbe-
sitzer, künftig vorzubeugen, muss der Waldumbau
weiter deutlich investiver vorangetrieben werden.
Der Landesforstanstalt kommt innerhalb ihres Tä-
tigkeitsfeldes eine zentrale Bedeutung im Zusam-
menhang mit dem Waldumbau zu. Für dieses Pa-
ket veranschlagen wir einen Finanzbedarf von
11 Millionen Euro jährlich über den Zeitraum 2021
bis 2036.

Werte Kolleginnen und Kollegen, ich sage es noch
einmal: Der Gesetzentwurf ist nur der erste Schritt.
Damit machen wir die Forstanstalt zukunftsfähig,
wir ertüchtigen die Anstalt für die immensen schon
bestehenden und die zukünftigen Aufgaben – ein
überfälliger Schritt, der endlich korrigieren soll, was
Rot-Rot-Grün vor zwei Jahren noch nicht anerkannt
hat. Die degressive Abschmelzung der hoheitlichen
Finanzzuführung war ein Fehler. Damals wollten
Sie es uns nicht glauben. Heute bin ich froh, dass
wir da nun am gleichen Strang ziehen. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Präsidentin Keller:
Das Wort erhält Herr Abgeordneter Liebscher für
die SPD-Fraktion.

Abgeordneter Liebscher, SPD:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, liebe Zuschauer am Livestream, es ist
schon deutlich geworden: Der Wald braucht unsere
Hilfe – unverzüglich, verlässlich und wirksam. War-
um das so ist, ist auch schon von vielen Rednern
hier geschildert worden: Der Klimawandel setzt un-
serem Wald zu, Dürre, Sturm, Trockenperioden und
Starkregen. Dies schwächt unsere Bäume so sehr,
dass sie zum Beispiel dem Borkenkäfer nichts mehr
entgegenzusetzen haben. Das beschreibt die soge-
nannte Sondersituation, in der sich unser Wald be-
findet und weshalb wir jetzt handeln müssen. Denn
bei der Rettung des Waldes geht es um nicht weni-
ger als den Erhalt unserer Lebensgrundlage, meine
sehr geehrten Damen und Herren, deswegen ist es
auch zu Recht hier schon als gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe bezeichnet worden.

Wenn wir diese Aufgabe angehen wollen, dann ist
es richtig, dass wir die dafür zuständige Landesan-
stalt ThüringenForst fit machen und mit den not-
wendigen Mitteln ausstatten, damit sie diese Aufga-
ben, die wir ihr zugedenken, auch gut erfüllen kann.
Das bedeutet erstens, dass wir die dauerhaften Fi-
nanzzuweisungen ab 2024 wieder auf 30 Millionen
Euro pro Jahr anheben und gleich ein 2-prozenti-
ges automatisches Wachstum pro Jahr hinzuset-
zen. 

Es bedeutet weiterhin, dass wir die eben beschrie-
bene Sondersituation des Thüringer Waldes aner-
kennen und deswegen auch in den kommenden
zwei Jahren jeweils zusätzlich 4 Millionen Euro zur
Verfügung stellen, damit „Borkenkäferbefall“ und
„Schadholz“ und all diese Themen bearbeitet wer-
den können. 

Es bedeutet drittens, dass wir den Thüringer Wald
und unsere Wälder fit machen für die Zukunft und
deswegen auch den Waldumbau vorantreiben. Das
heißt, den Wald so umzubauen und mit Bäumen
auszustatten, dass er in Zukunft auch wieder
schneller selbst auf solche Katastrophen reagieren
kann, selbst wieder in einen gesunden Zustand zu-
rückkommt und nicht wie jetzt große Waldverluste
entstehen. Das kostet natürlich auch Geld. Deswe-
gen ist es auch richtig, dass für diese Maßnahmen
11 Millionen Euro pro Jahr für die nächsten 15 Jah-
re in diesem Gesetzentwurf vorgesehen werden. 

Ein letzter Punkt betrifft die Möglichkeit der Landes-
forstanstalt, zweckgebundene Kredite aufzuneh-
men, um freie Waldflächen zu kaufen, um so eben
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auch sicherzustellen, dass Waldflächen nicht aus-
schließlich Investitionsobjekte sind, sondern dass
eben dort auch in ordentlicher Art und Weise Wald-
pflege betrieben wird, Schadholz rausgenommen
wird und vieles mehr. 

Deswegen ist es richtig, dass wir ThüringenForst fit
machen und mit diesen Mitteln ausstatten, und
zwar gerade auch jetzt in dieser schwierigen Haus-
haltssituation, in der wir uns befinden. Denn am En-
de geht es hier nicht nur um die Flächen, die sich
im Besitz des Landes befinden, sondern auch um
die Beratungsleistungen, die ThüringenForst an Pri-
vat- und Kommunalwaldbesitzer ausreichen kann,
das ist auch schon gesagt worden, nicht zuletzt
auch, wenn es darum geht, Fördermittel zu akqui-
rieren und dort beraten zu werden, wie man die
Maßnahmen fördern lassen kann. 

Deshalb werden wir als SPD-Fraktion dieser Vorla-
ge zustimmen. Ich bitte Sie alle auch um Zustim-
mung und hoffe dann auch auf die notwendige Kon-
sequenz. Denn, es ist schon angesprochen wor-
den, die notwendigen Gelder müssen wir dann na-
türlich auch noch in den kommenden Haushalt und
in die Haushalte der nächsten Jahre einstellen. Das
ist alles verbunden mit dem Ziel, dass wir auch in
Zukunft den Thüringer Wald vor lauter Bäumen
nicht sehen können. Herzlichen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Das Wort erhält Herr Abgeordneter Bergner für die
FDP Fraktion. 

Abgeordneter Bergner, FDP:
Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine
sehr verehrten Damen und Herren, erlauben Sie
mir an dieser Stelle, noch mal ein paar Bemerkun-
gen zu dem Gesetzentwurf der ganz großen Koali-
tion aus Sicht der FDP zu machen. Ich hatte mich
ja in der 18. Plenarsitzung im Juni bereits kritisch
zu dem Thema der Kreditaufnahmeermächtigung
geäußert, ebenso bei der Diskussion zum Mantel-
gesetz seinerzeit. Sie wollten über Artikel 16 im Co-
rona-Mantelgesetz eine Kreditaufnahmeermächti-
gung für ThüringenForst ermöglichen, und das über
eine nicht definierte Höhe. Auf Antrag der CDU
wurde das seinerzeit aus dem Mantelgesetz gestri-
chen, nicht aber, ohne diese Idee im Anschluss mit
einem neuen Gesetzentwurf durch die Hintertür so-
zusagen wieder einzuführen. 

Ich möchte hier nochmals auf die Anhörungen zum
Mantelgesetz verweisen. Der Thüringer Rech-

nungshof, der Verband der Wirtschaft Thüringens,
die Familienunternehmer, der Waldbesitzerverband,
die Familienbetriebe Land und Forst Sachsen und
Thüringen, alle haben sich in ihren Stellungnahmen
eindeutig gegen die Kredite für ThüringenForst aus-
gesprochen. Wir haben im Ausschuss einen Ände-
rungsantrag eingebracht, um diese besagte Stelle
zu streichen. Sie, meine Damen und Herren, haben
ihn abgelehnt. Ja, dem Wald in Thüringen geht es
schlecht. Und ja, ThüringenForst benötigt natürlich
erhebliche Mittel, um die Waldschäden durch
Schädlinge und Trockenheit zu bewältigen. Und
nein, meine Damen und Herren, Privatwald aufzu-
kaufen und in staatlichen Besitz zu überführen,
quasi als eine Neuauflage VEB Forstwirtschaft 2.0,
ist eben nicht die richtige Strategie. 

(Beifall FDP)

Wir brauchen mehr Unterstützung für den Waldum-
bau. Wir brauchen eine Strategie zur Bewässerung
statt zum Rückbau von Speichern. Wir brauchen
mehr Unterstützung für den Brandschutz bei Vege-
tationsbränden, nicht aber Kredite zu einer Markt-
verschiebung. 

Meine Damen und Herren, es wird Sie nicht überra-
schen: Solange sich der Passus zu den Krediten so
im Gesetz wiederfindet, können wir diesem Papier
nicht zustimmen. Ich danke Ihnen. 

(Beifall FDP)

Präsidentin Keller:
Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das kann
ich nicht erkennen. Die Landesregierung hat auf
das Wort verzichtet. 

Damit kommen wir zur Abstimmung zunächst über
die Beschlussempfehlung des Ausschusses für In-
frastruktur, Landwirtschaft und Forsten in der
Drucksache 7/1922. Wer der Beschlussempfehlung
zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das
sind die Stimmen der Fraktionen Die Linke, Bünd-
nis 90/Die Grünen, der SPD und CDU. Wer ist ge-
gen die Beschlussempfehlung? Das sind die Stim-
men aus der Fraktion der FDP. Wer enthält sich?
Das sind die Stimmen aus der Fraktion der AfD.
Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen.

Damit kommen wir zur Abstimmung über den Ge-
setzentwurf der Fraktionen Die Linke, der CDU, der
SPD und Bündnis 90/Die Grünen in der Drucksa-
che 7/868 in zweiter Beratung unter Berücksichti-
gung der Abstimmung über die Beschlussempfeh-
lung. Wer dem Gesetzentwurf so zustimmt, den bit-
te ich um das Handzeichen. Das sind die Stimmen
der Fraktionen Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen,
der SPD und der CDU. Wer ist gegen den Gesetz-
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entwurf? Das sind die Stimmen aus der Fraktion
der FDP. Wer enthält sich der Stimme? Das sind
die Stimmen aus der Fraktion der AfD. Damit ist der
Gesetzentwurf angenommen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf in der Schlussabstimmung. Ich bitte Sie nun,
sich von den Plätzen zu erheben. Wer dem Gesetz-
entwurf zustimmt, den bitte ich darum aufzustehen.
Vielen Dank. Das sind die Stimmen aus den Frak-
tionen Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, der SPD
und der CDU. Wer ist gegen den Gesetzentwurf,
den bitte ich, sich jetzt zu erheben. Das sind die
Stimmen aus der Fraktion der FDP. Danke schön.
Wer enthält sich der Stimme? Das sind die Stim-
men aus der Fraktion der AfD. Damit ist der Ge-
setzentwurf angenommen und ich schließe den Ta-
gesordnungspunkt 3.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4

Gesetz zur Sicherung des me-
dizinischen Nachwuchses im
ländlichen Raum und im öf-
fentlichen Gesundheitsdienst
in Thüringen (Thüringer Land-
arztgesetz –ThürLArztG-)
Gesetzentwurf der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/1644 - 
ZWEITE BERATUNG

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Herr Ab-
geordneter Zippel für die Fraktion der CDU.

Abgeordneter Zippel, CDU:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, im Grunde haben wir zu
diesem Entwurf in der ersten Lesung schon alles
gesagt. Der Gesetzentwurf hat außer einem netten
Titel letztlich nicht viel zu bieten und vor allem hat
sich der Entwurf inzwischen rein fachlich erledigt.
Wir haben im letzten Plenum einen Antrag be-
schlossen, der genau dieses Thema aufgreift, die
Landarztquote und vor allem die Erhöhung der Stu-
dienplatzzahlen. Denn das Instrument der Quote al-
lein ist eben untauglich, wenn nicht die Zahl der
Medizinstudienplätze insgesamt erhöht wird.

Außerdem gibt es im ländlichen Raum nicht nur ei-
nen Mangel an Hausärzten, sondern auch an Fach-
ärzten, zum Beispiel Augenärzte, Kinderärzte und
viele andere Fachbereiche mehr. Wichtig bei der
Gewinnung von Landärzten ist aber auch, weiche
Standortfaktoren einzubeziehen. Ich will nur das
Stichwort „emotionale Bindung an die Region“ an-
schneiden. So kann es zum Beispiel durch eine Hö-
hergewichtung des Ehrenamtes auch bei der Aus-

wahl geschehen. Das bringt nachweislich mehr als
nur eine Quote. Gerade beim Thema „Öffentlicher
Gesundheitsdienst“ kennen wir die Hauptprobleme,
nämlich die Bezahlung und die Attraktivität des Be-
rufsbilds, und diese lassen sich nicht mit einer Quo-
te regeln.

Über den Öffentlichen Gesundheitsdienst werden
wir heute im Plenum, vielleicht auch morgen, noch
ausführlich sprechen, und die Härtefallregelung für
die Landarztquote muss natürlich, wenn, dann
rechtlich sauber formuliert werden. Ich habe Zwei-
fel, ob eine allgemeine Formulierung wie „besonde-
re Härte“ oder „schwerwiegende soziale Gründe“,
wie Sie es eben vorschlagen, hier wirklich zielfüh-
rend sind. Kurzum, Ihr Thüringer Landarztgesetz ist
inhaltlich äußerst dünn, bietet keine Lösungen für
die tatsächlichen Probleme und – das ist das alles
Entscheidende – es ist vor allem inzwischen über-
holt. Wir lehnen Ihren Entwurf deshalb ab. Vielen
Dank.

(Beifall CDU, SPD, FDP)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Herr Abgeordneter Montag für die
FDP-Fraktion.

Abgeordneter Montag, FDP:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen
und Kollegen, der Kollege Zippel hat eigentlich
schon das Wesentliche gesagt: Auch wir werden
diesen Gesetzentwurf der AfD ablehnen – nicht nur,
weil er sich inhaltlich überholt hat, nicht nur, weil er
inhaltlich eigentlich ein Sammelsurium von alther-
gebrachten Instrumenten ist, nicht nur, weil wir im
letzten Plenum gemeinsam einen Antrag beschlos-
sen haben, der vieles bereits regelt. Sondern auch
sprachlich habe ich persönlich ein großes Problem
damit, wenn man das Ganze auch noch „Landarzt-
gesetz“ nennt. Ein Landarzt, was ist das eigentlich?
Sie meinen umgangssprachlich sicherlich den
Facharzt für Allgemeinmedizin oder einen Facharzt
für Innere Medizin, der letztlich hausärztlich tätig ist.
Abgesehen davon habe ich schon eingangs ge-
sagt, dass nicht wirklich viel Konkretes und wirklich
Innovatives in Ihrem Gesetzentwurf steht.

Ich will Sie mal ein Stückchen mitnehmen bei den
Fragen, die wir hier tatsächlich gesundheitspolitisch
diskutieren sollten, nämlich die Frage: Was bewegt
junge Zahnärzte, Ärzte, Apotheker dazu, sich über-
haupt im ländlichen Raum niederzulassen? Es
braucht hier ein funktionierendes Anreizsystem für
Niederlassungen im ländlichen Raum. Wir haben
ein System in Thüringen, aber das funktioniert
nicht. Warum funktioniert es nicht? Unter anderem
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sind Neugründungen oder Übernahmen von Pra-
xen, Apotheken oder Zahnarztpraxen eben teuer.
Hausarztpraxen – im Schnitt 104.000 Euro, Neu-
gründungen zahnärztlicher Einzelpraxen –
485.000 Euro, Apotheken – 480.000 Euro. Deshalb
wollen wir an das eigentliche Problem heran: die
Richtlinie zur Förderung der Niederlassung von
Ärztinnen und Ärzten im ländlichen Raum.

Was braucht es denn da, Kollegen von der AfD?
Wir brauchen eine Ausweitung der Förderung auf
Zahnärzte und Apotheker, eine Ausweitung auf
Städte mit bis zu 45.000 Einwohnern, weil dort Ärz-
tinnen und Ärzte sowie Apotheker ländliche Räume
mitversorgen. Wir brauchen eine Ausweitung der
Fördersumme. Ich habe eben genannt, warum das
klug ist: weil die Kosten für eine Neugründung zu
hoch sind. Wir brauchen auch die Zulassung von
Doppelförderungen, denn aktuell ist es ausge-
schlossen, wenn die KV – oder andere – bereits ge-
fördert haben. Wir brauchen auch Scouts, die Stu-
dierenden der Zahnmedizin und Pharmazie schon
im Studium frühestmögliche Unterstützungsmög-
lichkeiten aufzeigen und vor allem Wege aufzeigen,
wie man aus dem Studium in die ambulante Medi-
zin und die Niederlassung kommt.

(Beifall FDP)

Das zentrale Problem, meine Damen und Herren,
ist also, wie wir die gesundheitspolitischen Heraus-
forderungen lösen, nämlich das räumliche Missver-
ständnis der Versorgungskapazitäten aufzulösen.
Und – oh Wunder – dazu liegt Ihnen allen eine
FDP-Initiative vor.

(Beifall FDP)

Zweiter Problempunkt, dem man sich eigentlich
hätte widmen sollen, statt hier einfach Dinge zu-
sammenzuklauben: Wie nutzt man eigentlich die
knappen Ressourcen im Gesundheitswesen am ef-
fizientesten? Ganz klar, wir müssen endlich die Ver-
sorgungsstrukturen am tatsächlich vorhandenen
Versorgungsbedarf ausrichten. Auch dazu gibt es
eine Initiative von uns.

Ich will kurz skizzieren, was der eigentliche Hinter-
grund ist: Wir brauchen die Initiierung eines Modell-
projekts, damit Thüringen eine Vorreiterrolle ein-
nehmen kann bei der Frage: Welche Struktur soll
bei welchen Bedingungen tatsächlich in Thüringen
existieren? Ich spreche da die Krankenhausland-
schaft an. Wir brauchen sektorübergreifende Pla-
nungsinstrumente. Wir brauchen die Einbeziehung
von Versorgungsstrukturen wie Ambulant-Stationä-
re Zentren oder die Integrierten Gesundheitszen-
tren sowie Praxiskliniken, die in anderen Bundes-
ländern schon längst entwickelt werden, und auch
dort anhand der Strukturplanung eines Modellpro-

jekts. Wir brauchen letzten Endes die Entwicklung
eines ambulant-stationären Leistungskatalogs, da-
mit endlich das, was hier lang und breit diskutiert
wird, nämlich eine Verzahnung zwischen ambulan-
tem Sektor und stationärem Sektor, auch in der
Realität funktioniert. Auch dazu, werte Kollegen der
AfD-Fraktion – oh Wunder – gibt es einen Antrag
der FDP.

Nächster zentraler Punkt, um den Sie sich hätten
kümmern müssen: Wie bringen wir die Vorteile der
Digitalisierung konkret in die Versorgung? Denn die
Gesundheitsversorgung von Morgen besteht aus
helfenden Händen, fachlicher Expertise und innova-
tiven Technologien. Dazu haben wir bereits eine E-
Health- und E-Cluster-Strategie vorgestellt. Auch
dazu liegen Ihnen konkrete Initiativen vor, beispiels-
weise Schaffung eines E-Health- und MedTech-
Clusters, um industrielle Potenziale und Ressour-
cen zu heben, Schaffung eines Kompetenzzen-
trums zur Entwicklung innovativer Versorgungsfor-
men, damit nämlich Ideen, die man hat, auch tat-
sächlich ihren Weg in die Realität finden. Wir brau-
chen die Initiierung und die Implementierung der Di-
gitalisierung in der Medizineraus- und -weiterbil-
dung. Wir brauchen aber auch einen Thüringer Ak-
tionsplan Gesundheitskompetenz, damit wir die
Leute, die mit der Digitalisierung noch nicht so viel
zu tun haben, tatsächlich mitnehmen. Oh Wunder,
auch dazu liegen Ihnen insgesamt vier Initiativen
der FDP-Fraktion vor. 

(Beifall FDP)

So, liebe Kollegen der AfD, wie Sie sehen, küm-
mern wir uns um die drängenden Fragen. Wir
schreiben nicht einfach Dinge zusammen, stellen
das hier vor nach dem Motto: „Da haben wir auch
mal was gemacht“. Wie in anderen Bereichen des
Lebens gilt auch in der Gesundheitspolitik: Am bes-
ten sollte man das letztlich den Profis überlassen.
Vielen Dank.

(Beifall FDP)

(Heiterkeit CDU)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Herr Abgeordneter Plötner für die
Fraktion Die Linke. 

Abgeordneter Plötner, DIE LINKE:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, es wurde bereits im Oktober-Plenum her-
ausgearbeitet, dass dieser Gesetzentwurf von po-
pulistischer Schaufensterpolitik geleitet ist und nicht
von einem ernsthaften Befassen mit diesem The-
ma. Meine Vorredner gingen darauf ein, dass es
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gelungen ist, dass alle demokratischen Fraktionen
im Landtag einen gemeinsamen Antrag auf den
Weg gebracht haben, der die medizinische Versor-
gung in Thüringen stärkt. In der Plenardebatte wur-
de die gesetzentwurfseinbringende Fraktion auch
darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um ein
kopiertes Textwerk handelt, was den Thüringer
Rahmenbedingungen und Erfordernissen in keiner
Weise gerecht wird, und Sie machen sich auch
nicht mal im Ansatz die Mühe, den Gesetzentwurf
in irgendeiner Art und Weise weiterzuqualifizieren. 

Öffentlich finanzierte und getragene Integrierte Ge-
sundheitszentren, insbesondere im ländlichen
Raum, das ist ein Lösungsweg, der meiner Fraktion
Die Linke vorschwebt und den wir anstreben. Es
geht doch darum, dass wir uns den modernen Le-
bensentwürfen gegenübersehen, die es zu respek-
tieren gilt und mit denen wir umgehen müssen. Es
ist doch einfach zielführender und besser, wenn
sich eine Fachärztin oder ein Facharzt für eine De-
kade in einer Region niederlässt, um sich an der
Grundversorgung zu beteiligen, anstatt dass das
gar niemand tut, und damit müssen wir heutzutage
eben umgehen. Die wenigsten Menschen werden
über Jahrzehnte ihr gesamtes Berufsleben lang in
einer Fachpraxis bleiben, sondern es gibt eine ge-
wisse Mobilität und Flexibilität, der wir gerecht wer-
den müssen. Und wenn Menschen nach dem Ende
des Medizinstudiums nicht das wirtschaftliche Risi-
ko allein tragen wollen, dann muss man das res-
pektieren und Lösungswege finden. Die Landarzt-
quote, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist
es nicht. Mein Fraktionskollege Christian Schaft hat
das an einer Stelle im Thüringer Landtag im Plenar-
saal schon einmal vorgebracht und ich möchte das
gern noch einmal unterstreichen, dass die Land-
arztquote als vertraglich fixierte Bindung bei Stu-
dienbeginn kein adäquates Instrument ist, um die
medizinische Versorgung im ländlichen Raum zu si-
chern. Es bestehen auch noch viel zu viele verfas-
sungsrechtliche und weitere juristische Fragen bei
dem Thema. Grund ist, dass sie sich tatsächlich bei
Vertragsbruch davon freikaufen können und es
dementsprechend gut Betuchte auch einfacher be-
werkstelligen können. Das zum einen. Zum ande-
ren ist es doch wirklich lebensfremd, dass sich Stu-
dierende bei Studienbeginn für die Anschlusszeit so
fest binden. Vielmehr müssen die Landkreise mit
Attraktivität punkten. Da geht es um Zukunftspers-
pektiven, da geht es darum, sich wohlzufühlen, da
geht es um ein kulturelles und soziales gutes Leben
und da geht es um die Frage, wie weit der nächste
Kindergarten und die nächste Schule entfernt sind.
Sie sehen, dass sich das gegenseitig bedingt. Eine
Region, in der wir gute Bildungs- und Kulturangebo-
te haben, ist eher attraktiv für eine Ärztin oder einen

Arzt, sich dort niederzulassen, und dementspre-
chend werden sich auch Familien gern in Regionen
niederlassen, wo die fachärztliche Versorgung auch
reell stimmt. 

Was ich hier eben angeführt habe, gilt auch für den
Öffentlichen Gesundheitsdienst. Da möchte ich
auch noch mal kurz damit aufräumen, dass landes-
seitig die Finanzierung für dieses wichtige Personal
nicht auskömmlich sei. Nein, das Gegenteil ist der
Fall. Es ist zusätzliches Geld vorhanden, Herr Kol-
lege Zippel, damit eben die Kreise oder die kreis-
freien Städte zur Umsetzung dieser Aufgabe Perso-
nal gewinnen können.

(Heiterkeit CDU)

Allerdings müssen sie es dann eben auch so hand-
haben und dies spezifisch auch einsetzen, Herr
Kollege Zippel.

(Zwischenruf Abg. Zippel, CDU: Sie haben
das Geld doch im neuen Haushalt gekürzt!)

Das passiert leider noch viel zu wenig. 

(Zwischenruf Abg. Zippel, CDU: Sie haben
doch gekürzt! Schauen Sie in den Haushalt,
es ist gekürzt!)

Dass die übrigen Fraktionen hier im Landtag das
Thema sehr ernst nehmen, haben die letzten Mo-
nate gezeigt: Die intensive Behandlung im Mitanhö-
rungsverfahren zur Erhöhung der Ausbildungskapa-
zitäten für die Humanmedizin an der Uniklinik in Je-
na und die möglichen Anreize zu schaffen, Fach-
ärztinnen und Fachärzte in die ländlichen Regionen
zu bewegen.

Das gesamte Thema ist auf jeden Fall vielschichti-
ger, als Sie es hier in dem umgeänderten Gesetz-
entwurf darstellen. Der Gesetzentwurf ist abzuleh-
nen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Lauerwald für
die AfD-Fraktion.

Abgeordneter Dr. Lauerwald, AfD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolle-
gen Abgeordnete und Zuhörer am Livestream! Zu-
erst zu Ihnen, Herr Zippel. Sie haben sehr viel aus
unserem Gesetzentwurf zitiert. Dafür bin ich Ihnen
sehr dankbar. Auch wenn Sie dann als absoluten
Widerspruch zum Schluss unseren Gesetzentwurf
ablehnen.

Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 29. Sitzung - 12.11.2020 2057

(Abg. Plötner)



(Zwischenruf Abg. Baum, FDP: Nicht alles,
was man vorliest, ist gut!)

Herr Montag, Sie gesundheitspolitischer Profi müs-
sen mir nicht erklären, was Landarzt bedeutet. Das
ist ein übergeordneter Begriff, der umgangssprach-
lich schon von vielen benutzt wird. Das ist mir
selbst klar, wer Landarzt ist und was die Definitio-
nen sind.

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Schreiben
Sie es doch!)

Sie haben ein Sammelsurium erwähnt, nicht nur,
was in unserem Gesetzentwurf steht, sondern Sie
haben auch Zahnärzte erwähnt, Apotheker, Kran-
kenhäuser, Leistungskataloge, Infrastruktur. Und
ich habe schon fast gedacht, ich vermisse die Digi-
talisierung bei Ihnen, aber das haben Sie auch
noch gebracht.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Richtig!
Sehr gut war das!)

Wir haben uns in diesem Gesetzentwurf auf den
Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Landärzte
orientiert. Alles andere wurde schon in den letzten
Monaten diskutiert. Wir haben auch schon im Janu-
ar einen Antrag über die Apotheker eingebracht.
Das ist von Ihnen auch alles generell abgelehnt
worden.

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Weil es
nicht gut war!)

Also bitte, bleiben Sie sachlich. 

Herr Plötner, sicher, Sie können schön reden, aber
Sie waren seit vielen Jahren in der Regierungsver-
antwortung mit Rot-Rot-Grün, und auch die CDU
war viele Jahre hier in Thüringen verantwortlich.
Was ist eigentlich passiert? Was haben Sie ge-
macht? Es ist jetzt der Zustand, wo wir Personalnot
haben. Das hätten Sie beizeiten ändern können,
aber nichts ist passiert. Jetzt, wenn die AfD handeln
will, sagen Sie solche Dinge.

(Beifall AfD)

Thüringen leidet unter einem immer stärker wer-
denden Ärztemangel. Insbesondere im ländlichen
Raum wird es zunehmend schwieriger, Vertrags-
arztsitze wieder zu besetzen und die Versorgung zu
gewährleisten. Die personelle Mangelsituation im
Öffentlichen Gesundheitsdienst wurde allen Betei-
ligten in der Corona-Krise schmerzlich bewusst.
Das haben wir hier bereits allesamt mehrfach fest-
gestellt, und jede Fraktion versucht irgendwelche
Lösungsansätze. Allein die Erhöhung von Studien-
platzkapazitäten, liebe Kollegen von den anderen

Fraktionen, ist wenig zielführend, da circa 50 Pro-
zent der Medizinstudiumabsolventen nach ihrer
Ausbildung Thüringen verlassen. Da müssen wir
besonders ansetzen.

(Beifall AfD)

Ein zügiges und entschlossenes Handeln ist mehr
als überfällig. Auf diese Problematik hat die AfD-
Fraktion bereits im Juni in ihrem Alternativantrag
hingewiesen, Drucksache 7/1064. Ich erwähne
noch einmal die wichtigen Eckpunkte: Masterplan
2020 der Bundesregierung für das Medizinstudium
umsetzen, Modellstudiengang Landarzt wie bereits
Sachsen einführen, BAföG-Höchstsatz äquivalent
im praktischen Jahr und Aufwandsentschädigung
für ausbildende Landarztpraxen.

Neben der stationären und ambulanten Versorgung
stellt der ÖGD die dritte Säule des deutschen Ge-
sundheitswesens dar. Auch hier möchten wir die
seit Jahrzehnten versäumte Nachwuchsgewinnung
korrigieren. Nun haben wir im letzten Plenum unse-
ren Gesetzentwurf vorgestellt. Die Landarztquote
ist sicherlich nicht allein die Ultima Ratio, meine Da-
men und Herren, aber ein wichtiger konstruktiver
Baustein zur Verhinderung von zukünftigen ärztli-
chen Versorgungsengpässen auf dem Land und in
den Gesundheitsämtern. 

(Beifall AfD)

Jens Spahn ist ja nun mittlerweile einer der wich-
tigsten und bedeutendsten und mächtigsten Män-
ner in Deutschland geworden. Ich erlaube mir noch-
mals, den Schlussteil seines Zitats, welches ich be-
reits in der ersten Lesung vortrug, zu erwähnen:
„Deshalb begrüße ich auch als Patient, dass meine
Heimat Nordrhein-Westfalen eine Landarztquote
eingeführt hat. Das sollten noch mehr andere Bun-
desländer nachmachen, so sorgen wir für Ärzte in
der Fläche.“ – Die Zahlen in den Bundesländern,
die bereits die Landarztquote eingeführt haben, ver-
deutlichen, dass es sehr wohl eine große Nachfra-
ge nach diesem Modell gibt. Daher sollte auch Thü-
ringen diesen Weg beschreiten und eine Landarzt-
quote einführen. 

(Beifall AfD)

Nun haben Sie, meine sehr verehrten Damen und
Herren von den Altparteien, die weitere Befassung
und Diskussion unseres Gesetzentwurfs im Ge-
sundheitsausschuss in der ersten Lesung abge-
lehnt. Die Argumente waren wenig stichhaltig, an
den Haaren herbeigezogen und nicht überzeugend,
so wie auch heute wieder. Das kann auch nicht an-
ders sein, so vermute ich, wenn ein Antrag von der
AfD eingebracht wird. Lassen Sie doch einmal
Sachargumente gelten! Die Bürger am Livestream
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und in Thüringen werden es schätzen, wenn Sie
konstruktiv mitarbeiten und die Ideologie außen vor
lassen. 

(Beifall AfD)

Daher bitte ich Sie, es sich noch einmal zu überle-
gen und unserem Gesetzentwurf wohlwollend zu
begegnen und diesem zuzustimmen. Vielen Dank. 

(Beifall AfD)

Präsidentin Keller:
Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Gibt
es Wortmeldungen? Kann ich nicht sehen. Die Lan-
desregierung verzichtet auch hier auf ihr Wort. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über den Ge-
setzentwurf der Fraktion der AfD in der Drucksa-
che 7/1644 in zweiter Beratung. Wer dem zustim-
men möchte, den bitte ich um sein Handzeichen.
Das sind die Stimmen aus der Fraktion der AfD.
Wer ist dagegen? Das sind alle anderen Stimmen.
Stimmenthaltungen? Keine. Damit ist der Gesetz-
entwurf abgelehnt. 

Ich schließe den Tagesordnungspunkt 4 und rufe
auf den Tagesordnungspunkt 5

Gesetz zur Änderung des Thü-
ringer Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Paßgesetzes und des
Personalausweisgesetzes und
des Thüringer E-Government-
Gesetzes
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung
- Drucksache 7/1649 - 
dazu: Beschlussempfehlung des

Innen- und Kommunalaus-
schusses
- Drucksache 7/2073 - 

ZWEITE BERATUNG

Das Wort hat Frau Abgeordnete König-Preuss zur
Berichterstattung aus dem Innen- und Kommunal-
ausschuss. 

Abgeordnete König-Preuss, DIE LINKE:
Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Abgeordne-
te, der Innenausschuss hat mich gegen meinen
Willen zur Berichterstatterin bestimmt und ich wer-
de jetzt kurz zu dem, was wir im Innenausschuss
dazu beraten haben, berichten. 

Das Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes
zur Ausführung des Paßgesetzes und des Perso-
nalausweisgesetzes und des Thüringer E-Govern-
ment-Gesetzes mit der Drucksache 7/1649 hat am

18.09.2020 den Landtag erreicht und wurde am
2. Oktober in erster Lesung hier im Plenum bera-
ten. Das Gesetz wurde dann anschließend an den
Innen- und Kommunalausschuss überwiesen, wo
auf Vorschlag der rot-rot-grünen Fraktionen am
2. Oktober 2020 eine schriftliche Anhörung be-
schlossen und durchgeführt wurde. 

Ganz kurz zu den Inhalten im Gesetz: Es geht um
zwei Teile. Der erste Teil regelt eine reine Zustän-
digkeitsbestimmung bei der Umsetzung des Bun-
des-eID-Karte-Gesetzes, das die Funktion des
elektronischen Identitätsnachweises vorsieht. Mit
diesem Gesetz wurde die Funktion – auch als On-
line-Ausweisfunktion bekannt – für Staatsangehöri-
ge eines Mitgliedstaats der Europäischen Union
oder eines Vertragsstaats des Abkommens über
den europäischen Wirtschaftsraum zugänglich. Das
Bundesgesetz sah vor, dass nunmehr auf freiwilli-
ger Basis eine eID-Karte beantragt werden kann.
Orientiert wird sich an der Online-Ausweisfunktion
des deutschen Personalausweises, der bereits mit
dem entsprechenden elektronischen Identitätsnach-
weis ausgestattet ist. Der Thüringer Gesetzentwurf
regelt dafür die rein sachliche Zuständigkeit und die
Zuständigkeit zur Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten. Sachlich zuständig sind demnach Gemeinden
im übertragenen Wirkungskreis und für Ordnungs-
widrigkeiten die jeweils zuständige Passbehörde,
Personalausweisbehörde oder eID-Kartenbehörde,
soweit keine Zuständigkeit der Bundesbehörden
vorliegt, §§ 26 und 33. 

Der zweite Teil des Gesetzes beinhaltet eine reine
Korrektur eines redaktionellen Fehlers beim E-Go-
vernment-Gesetz, in dem in § 34 eine fehlerhafte
Verweisung enthalten war. 

Alle angefragten Anzuhörenden haben sich im An-
hörungsverfahren geäußert. Der Thüringer Landes-
beauftragte für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit, die Forschungsgemeinschaft elektroni-
sche Medien e. V. aus Ilmenau und der Thüringi-
sche Landkreistag hatten keine Einwände oder An-
merkungen. Der Gemeinde- und Städtebund merk-
te an, dass die Gesetzesfolgenabschätzung zu
pauschal sei und dass die vom Bund festzulegen-
den Gebühren und Auslagen nicht den Kostende-
ckungsvorgaben entsprächen, weshalb man sich
auf Bundesebene auch bereits an das Bundesin-
nenministerium gewandt hätte. Ebenso wurde vor-
geschlagen, dass die Beantragung und Abwicklung
der eID-Karte durch den Freistaat selbst vorgenom-
men werden könne. 

Der Innen- und Kommunalausschuss hat den Ge-
setzentwurf abschließend am 5. November beraten.
Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommu-
nales hat dort auch ausgeführt, dass es insgesamt
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eine auskömmliche Finanzierung gäbe, das dem
Aufwand auch zukünftig Einsparungen durch die
elektronische Abwicklung gegenüberstehen wür-
den, dass die Gebühren des Personalausweises
durch das Bundesministerium für Inneres an die
Sach- und Personalkosten angepasst worden seien
und es dem Gebot der Wirtschaftlichkeit entspre-
che, die Aufgabe den Personalausweisbehörden zu
übertragen, diese zudem bürgernäher seien. 

Im Ergebnis hat der Innen- und Kommunalaus-
schuss mehrheitlich empfohlen, den Gesetzentwurf
hier im Landtag anzunehmen. 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe,
in den nächsten Monaten nicht mehr als Bericht-
erstatterin verpflichtet zu werden. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Präsidentin Keller:
Damit eröffne ich die Aussprache. Das Wort erhält
Herr Abgeordneter Mühlmann für die AfD-Fraktion. 

Abgeordneter Mühlmann, AfD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolle-
gen Abgeordnete und Zuschauer am Livestream,
der von der Landesregierung vorgelegte Gesetzent-
wurf beinhaltet zwei Regelungsmaterien, erstens
die Umsetzung von EU-Recht. Und auch wenn man
über die Notwendigkeit eines elektronischen Identi-
tätsnachweises sicherlich trefflich streiten kann, ge-
hört diese Diskussion meines Erachtens auf die
EU-Ebene, also dort, wo sie begonnen wurde und
nicht in den Landtag. Von daher sind wir für die
Umsetzung. Zweitens ist es Ziel der Landesregie-
rung, ein – ich nenne es mal – „Redaktionsverse-
hen“ in der 2018 abgestimmten Vorlage zum Thü-
ringer E-Government-Gesetz auszubügeln. So in-
tensiv haben also damals die Abgeordneten der
Koalitionsfraktionen gelesen, für was sie ihre Zu-
stimmung gegeben haben? Ich unterstelle den da-
maligen CDU- und AfD-Abgeordneten mal, dass
dieser Fehler einer der sicherlich zahlreichen Grün-
de für die Ablehnung der Vorlage war. Daher ist es
mir wichtig, an die Koalitionsfraktionen eine Bitte zu
richten: Besinnen Sie sich und lesen Sie sich doch
wenigstens durch, was Sie hier abstimmen. 

(Beifall AfD)

Ich hatte nämlich in den vergangenen Monaten tat-
sächlich oftmals den Eindruck, dass Ihr Stimmver-
halten, insbesondere zu allem, was von der AfD-
Fraktion kommt, wenig sachlich fundiert ist. Das
kann man machen, doch dann muss man mit dem

Vorhalt leben, vor allem destruktiv anstatt sachlich
im Parlament zu wirken. 

(Beifall AfD)

Und dafür wurde keiner von Ihnen in den Landtag
gewählt. Da den Abgeordneten der AfD-Fraktion im
Unterschied zu Ihnen der Unterschied zwischen
konstruktiver und destruktiver Arbeitsweise tatsäch-
lich bewusst und wichtig ist und wir uns über unse-
re Verantwortung 

(Zwischenruf Abg. Lehmann, SPD: Dass Sie
wissen, was destruktive Arbeit ist, daran ha-
ben wir keinen Zweifel!)

im Thüringer Landtag auch im Klaren sind, werden
wir dem Gesetzentwurf heute zustimmen und Ihnen
wieder einmal helfen, Ihre Fehler im parlamenta-
rischen Betrieb auszubügeln. Gern geschehen!

(Beifall AfD)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Herr Abgeordneter Bergner für die
FDP-Fraktion.

Abgeordneter Bergner, FDP:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen und
Herren, die Onlinefunktion des Personalausweises
wird auch EU-Bürgern zugänglich gemacht, und
das ist gut. Nach wie vor werden wir aber einige
von ihnen enttäuschen. Die Freien Demokraten ha-
ben bereits, als dieses Gesetz im Bundestag be-
schlossen wurde, einen Antrag für einen sogenann-
ten Smart-Perso gestellt, eine Möglichkeit also, den
Personalausweis direkt auf dem Handy oder einem
anderen sicheren Speicherort zu haben, zusammen
mit anderen relevanten Dokumenten.

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Ob ein Handy ein sicherer
Speicherort ist, sei noch mal dahingestellt!)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Per-
sonalausweis hat zwar eine Onlinefunktion, aber
ein Behördenbesuch ist immer noch notwendig, um
eine Ummeldung durchzuführen oder einen neuen
Ausweis zu beantragen. Statt die gesamte Verwal-
tung in einem umfassenden Konzept zu digitalisie-
ren, beschränkt man sich auf die Digitalisierung ein-
zelner analoger Prozesse. So werden schlechte
analoge Prozesse in schlechte digitale Prozesse
umgewandelt, anstatt Workflows grundlegend unter
Berücksichtigung neuer digitaler Möglichkeiten zu
vereinfachen.

(Beifall FDP)

2060 Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 29. Sitzung - 12.11.2020

(Abg. König-Preuss)



Sperrige Angebote wie die Onlinefunktion des elek-
tronischen Personalausweises werden in der Ge-
sellschaft kaum genutzt, denn die Bürger sind zum
einen skeptisch – aus gutem Grund – und zum an-
deren sind sie im Internet intuitive einfache Sys-
teme aus der Privatwirtschaft gewöhnt. Wer schon
einmal versucht hat, im ThAVEL – ich will das noch
mal übersetzen: Thüringer Antragsmanagement-
system für Verwaltungsleistungen, das ist ein sehr
volkstümlicher Begriff – irgendetwas zu beantragen,
der weiß, dass das mit „intuitiv“ und „einfach“ nun
wirklich nichts zu tun hat.

(Beifall FDP)

Man kann dort zwar einen formlosen Antrag auf
beispielsweise eine Personenbeförderungslizenz –
da sind wir wieder bei einfachen, griffigen Begriffen
– ausfüllen, man kann aber schon nicht mehr so
einfach signieren und einreichen, das wird dann
schon schwierig. Auch zur Beantragung von Coro-
na-Hilfen nützt mir eben ein Personalausweis mit
der eID-Funktion nicht. Dabei muss jeder am digita-
lisierten Leben teilhaben können, und zwar sicher
und unkompliziert. Dafür muss der Personalaus-
weis für eine nutzerfreundliche und sichere digitale
Identifizierung weiterentwickelt werden. Ob gegen-
über Behörden, im Gesundheitswesen, im Aus-
tausch mit Banken, Unternehmen oder der Nutzer
untereinander – überall soll und muss eine sichere,
digital nachweisbare Identifizierung zum Einsatz
kommen können. Der elektronische Personalaus-
weis sollte alle anderen Berechtigungskarten und
Identitätsnachweise ersetzen können.

(Beifall FDP)

Deswegen sagen wir: Für mehr Akzeptanz der On-
linefunktion braucht es eben nicht nur spröde for-
mulierte und sicherlich möglicherweise notwendige
bürokratisch anmutende Gesetze, es braucht eine
deutliche Zunahme, einen deutlichen Mehrwert in
der Nutzung und Vertrauen in die Datensicherheit,
um auf dieser Strecke voranzukommen. Ich danke
Ihnen.

(Beifall FDP)

Präsidentin Keller:
Das Wort erhält Herr Abgeordneter Walk für die
CDU-Fraktion.

Abgeordneter Walk, CDU:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen
und Kollegen! Zunächst einmal zu Ihnen, Kollege
Bergner: Über ein Mehr kann man natürlich immer
reden und die Einwürfe und Anregungen, die Sie
hier vorgebracht haben, sind durchaus nachvoll-

ziehbar. Darum geht es aber heute hier bei dem
vorliegenden Gesetzentwurf nicht. 

Die Änderungen, sehr geehrte Kolleginnen und Kol-
legen, im Paßgesetz sind nachvollziehbar und sind
auch zielführend und bestimmen die Zuständigkeit
für die Beantragung des Onlineausweises. Die
Pass- und Personalausweisbehörden, also Ge-
meinden, Städte und auch die kreisfreien Städte
sind die richtigen und selbstredend auch die geeig-
netsten Behörden für die Wahrnehmung der Aufga-
ben nach dem eID-Gesetz. Wesentliche Abläufe im
Zusammenhang mit der eID-Karte entsprechend
denjenigen bei den Pass- und Personalausweisen,
sodass hier auch Synergieeffekte genutzt und er-
zielt werden können. Richtig ist allerdings auch,
dass geringfügige Kosten für die Kommunen ent-
stehen, welche die Beantragung ja immerhin auch
IT-technisch absichern müssen. Dort müssen die
Kommunen in vielen Fällen auch ihre Hausaufga-
ben erledigen. Für das Land und für den Bürger
entstehen allerdings keine Mehrkosten. 

Das E-Government-Gesetz wird aus Formgründen
geändert – das ist eben schon angesprochen wor-
den –, da bei dessen Durchlauf im Gesetzesverfah-
ren Nummerierungsfehler entstanden sind, welche
jetzt aufgefallen sind. 

Nach der Beratung im Innen- und Kommunalaus-
schuss am 5. November haben wir uns nach Abwä-
gung der Argumente zustimmend geäußert und wir
werden uns auch heute zu diesem Gesetzentwurf
zustimmend äußern. Ich bedanke mich für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall FDP)

Präsidentin Keller:
Es liegt mir eine weitere Wortmeldung vor, für die
Fraktion Die Linke Herr Abgeordneter Dittes. 

Abgeordneter Dittes, DIE LINKE:
Meine Damen und Herren! Herr Walk, vielen Dank
für Ihren Beitrag, weil ich glaube, Sie haben mit Ih-
rem Beitrag noch mal den Inhalt dieser Aussprache
darauf reduziert, was wirklich im Gesetz steht. Und
eigentlich hätte man es ja auch mit der Bericht-
erstattung aus dem Ausschuss, die im Übrigen,
Frau Katharina König-Preuss, immer eine Ehre ist,
die der Abgeordnete gern übernimmt, 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

belassen können. 

(Zwischenruf Abg. König-Preuss, DIE LINKE:
Der Abgeordnete!)
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Es geht letztendlich um eine Entscheidung über die
reine Zuständigkeit, das eID-Gesetz des Bundes
umzusetzen. Ich glaube, da ist es sachgerecht und,
ich meine auch sagen zu dürfen, alternativlos, eben
auch hier die Gemeinden, die für Passwesen zu-
ständig sind, die Gemeinden, die auch für das Per-
sonalausweiswesen zuständig sind, ebenso verant-
wortlich zu machen. 

Herr Walk, wir haben über die Kosten, die für den
Bürger und die für die Kommunen entstehen, ge-
sprochen. Auch das entzieht sich unserer Entschei-
dungskompetenz, genau wie die Entscheidungs-
kompetenz über die Einführung der eID beim Bund
liegt. Der Bund legt die Gebührenhöhe fest, und es
ist natürlich auch Aufgabe der Thüringer Landesre-
gierung, gemeinsam mit den Kommunen nach ei-
nem gewissen Zeitraum zu evaluieren, wie viele
Fallzahlen treten tatsächlich auf, welche Kosten
entstehen und ob die kalkulierten Gebühren auch
tatsächlich der Realität entsprechen und den Auf-
wand widerspiegeln. Das sind aber Herausforde-
rungen, die wir auch gemeinsam noch in den
nächsten Jahren bewältigen können. Die stehen
aber dem Gesetzgebungsverfahren in dieser Form
nicht im Wege. 

Herr Bergner, ich teile vieles von dem, was Sie ge-
sagt haben, aber es machte auch den Eindruck: Na
ja, ich schaue mal, was auf der Tagesordnung die-
ses Plenums steht und welche Gelegenheit sich
bietet, vielleicht etwas grundsätzlich einmal zur Di-
gitalisierung zu reden. Da konnten wir diesmal kei-
nen besseren Tagesordnungspunkt liefern als das
Pass-, Personal- und eID-Wesen. Es ist Ihnen ge-
lungen, darüber zu reden, und ich finde, wir müs-
sen die Diskussion hier fortsetzen, bloß ist dieses
Gesetz die falsche Stelle, aber wir haben ja ein Mi-
nisterium, was genau dafür zuständig ist,

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Tatsäch-
lich?!)

und Sie haben sehr viele interessante Aspekte ge-
liefert. Über einen musste ich schmunzeln, und ich
glaube, da möchte ich widersprechen: Dass das
Handy in der gegenwärtigen Nutzungsart ein siche-
rer Speicher ist, kann, glaube ich, nicht Grundlage
auch einer Entscheidung sein, wie wir mit sehr per-
sonenbezogenen Daten umgehen, und bei Perso-
nalausweisdaten und auch mit den verbundenen
Onlinefunktionen handelt es sich eben um sehr
sensible Daten. Ich glaube, das ist auch ein Grund,
weswegen die Nutzung dieser Onlinefunktion durch
Bürgerinnen und Bürger noch sehr zurückhaltend
ist, weil es eine Unsicherheit ist oder vielleicht auch
ein Unwissen, was passiert mit meinen Daten, wel-
che Daten werden wie verbunden, wie werden die-
se Daten möglicherweise auch mit anderen Daten,

die ich im Netz hinterlasse, verbunden. Das sind
Fragen, denen wir uns stellen müssen und da gab
es ja auch sehr kritische Anmerkungen im Zusam-
menhang mit der Einführung des elektronischen
Personalausweises.

Zur AfD nur so viel: Natürlich kann man das kritisie-
ren und es ist aus Sicht der Regierungskoalition,
die die Verantwortung für so einen Gesetzentwurf
hat, immer misslich, wenn man korrigieren muss,
aber es ist dann natürlich auch richtig, dass man
korrigiert. Das ist dann auch alternativlos und es ist
nicht das erste Mal in diesem Landtag, und der
Thüringer Landtag ist auch nicht der einzige Land-
tag, der Gesetze, nachdem Änderungen im laufen-
den Gesetzgebungsverfahren vorgenommen wur-
den, korrigieren musste, weil Verweise dann nicht
mehr stimmen. Da haben Abgeordnete nicht aufge-
passt, da haben Mitarbeiter nicht aufgepasst, da
haben ausfertigende Parlamentsverwaltungen nicht
aufgepasst, da haben auch Ministerien nicht aufge-
passt und da haben im Übrigen auch Oppositions-
fraktionen nicht aufmerksam gemacht. 

Ich halte es, gelinde gesagt, für eine Lüge, Herr
Mühlmann, wenn Sie jetzt hier behaupten, dass der
fehlende oder falsche Verweis, den Sie damals in
der Beratung nicht angesprochen haben, Grund für
Ihre Ablehnung war. Der Grund für Ihre Ablehnung
ist, dass Sie einfach keine konstruktive Opposition
in diesem Landtag darstellen. Das haben Sie da-
mals bei der Beschlussfassung dieses Gesetzes
zum E-Government bewiesen und das haben Sie
mit Ihrem Redebeitrag heute neuerlich bewiesen.
Herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Gibt es weitere Wortmeldungen aus den Reihen
der Abgeordneten? Wünscht die Landesregierung
das Wort? Auch nicht. Dann können wir zur Abstim-
mung kommen. 

Es wird direkt über den Gesetzentwurf abgestimmt,
da der Innen- und Kommunalausschuss die Annah-
me empfiehlt. Wir stimmen also über den Gesetz-
entwurf der Landesregierung in der Drucksache
7/1649 in zweiter Beratung ab. Wer für den Gesetz-
entwurf ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen.
Das sind die Stimmen aller Fraktionen. Wer ist ge-
gen den Gesetzentwurf? Wer enthält sich der Stim-
me? Damit ist der Gesetzentwurf so angenommen.

Wir kommen zur Schlussabstimmung über den Ge-
setzentwurf, indem Sie sich bitte von den Plätzen
erheben. Wer für den Gesetzentwurf stimmt, den
bitte ich, sich jetzt zu erheben. Das sind die Stim-
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men aller Fraktionen. Vielen Dank. Ich frage formell
nach den Gegenstimmen. Stimmenthaltungen?
Auch keine. Damit ist der Gesetzentwurf so ange-
nommen.

Ich schließe den Tagesordnungspunkt 5 und rufe
auf den Tagesordnungspunkt 6 

Thüringer Gesetz zur Umset-
zung des Gesetzes zum Aus-
gleich von Gewerbesteuermin-
dereinnahmen der Gemeinden
in Folge der COVID-19-Pande-
mie durch Bund und Länder
und zur Änderung weiterer
Vorschriften
Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 7/1718 - 
dazu: Beschlussempfehlung des

Innen- und Kommunalaus-
schusses
- Drucksache 7/2074 - 

dazu: Änderungsantrag der Frak-
tionen DIE LINKE, der
CDU, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/2104 - 

ZWEITE BERATUNG

Das Wort hat Frau Abgeordnete Henfling zur Be-
richterstattung aus dem Innen- und Kommunalaus-
schuss, bitte schön.

Abgeordnete Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr ge-
ehrte Präsidentin! In seiner 26. Sitzung am 2. Okto-
ber 2020 hat der Landtag beschlossen, den vorlie-
genden Gesetzentwurf der Fraktionen Die Linke,
der SPD und Bündnis 90/Die Grünen, Thüringer
Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zum Aus-
gleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der
Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie
durch Bund und Länder und zur Änderung weiterer
Vorschriften, an den Innen- und Kommunalaus-
schuss zu überweisen. 

Der Innen- und Kommunalausschuss hat den Ge-
setzentwurf in seiner 10. Sitzung am 2. Oktober
2020 beraten und eine mündliche Anhörung be-
schlossen. Die mündliche Anhörung hat der Aus-
schuss in seiner 11. Sitzung am 5. November 2020
durchgeführt. In der Anhörung wurden der Gemein-
de- und Städtebund sowie der Thüringer Landkreis-
tag gehört. Beide Anzuhörende begrüßten den Ge-

setzentwurf. Der Gemeinde- und Städtebund wies
zudem darauf hin, dass durch die beschlossenen
Hilfsprogramme des Landes und des Bundes dann
ein beachtlicher Teil der Haushaltsverschlechterung
aufgrund der Corona-Pandemie ausgeglichen wer-
den könne. Allerdings wurde unter anderem auch
darauf hingewiesen, dass die Zielrichtung des Hilfs-
programms des Bundes ostdeutsche Kommunen
im Vergleich zu den westdeutschen benachteilige,
indem nur auf die Gewerbesteuerausfälle abgezielt
würde.

Das Gewerbesteueraufkommen in westdeutschen
Kommunen sei ungleich höher, weshalb diese von
den Hilfsprogrammen deutlich mehr profitieren wür-
den. Zwar profitiere man in Thüringen auch ein we-
nig von der Unterstützung, aber man habe hohe
Ausfälle auch im Einkommensteueranteil im Be-
reich der Einnahmen und von Gebühren und Beiträ-
gen wie Schwimmbäder usw.

Des Weiteren wies der Gemeinde- und Städtebund
auf einige verfahrensrechtliche Probleme hin. So
würde unter anderem in den Fällen, in denen eine
Rückzahlungsverpflichtung zu erwarten sei, eine
Zuführung zur allgemeinen Rücklage erforderlich
werden. Die im kommenden Jahr dann erforderli-
che Entnahme könne grundsätzlich nur unter der
Voraussetzung des § 22 Thüringer Gemeindehaus-
haltsverordnung erfolgen. Absatz 3 schreibt vor,
dass der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes
durch Mittel der allgemeinen Rücklage nur unter
besonderen Voraussetzungen erfolgen darf. 

Der Gemeinde- und Städtebund regte deshalb an,
Absatz 3 komplett zu streichen oder wenigstens die
Ausnahmeregelung für das Jahr 2020 in Absatz 4
um ein Jahr zu verlängern. 

Ein weiterer Vorschlag war die Einführung einer
Geringfügigkeitsgrenze, unter der die Rückzah-
lungsverpflichtung entfällt. Der Thüringische Land-
kreistag schloss sich den Ausführungen des Ge-
meinde- und Städtebundes an, ergänzte aber, dass
nun das Jahr 2021 und die ablesbaren massiven
Ausfälle und Mehrkosten im kommenden Jahr in
den Blick genommen werden müssen. Außerdem
müsse die FAG-Masse dauerhaft und regelgebun-
den um 200 Millionen Euro erhöht werden. 

Die Fraktionen Die Linke, der CDU, der SPD und
Bündnis 90/Die Grünen haben die genannten Anre-
gungen des Gemeinde- und Städtebundes aufge-
griffen und zum Plenum einen Änderungsantrag zur
Beschlussempfehlung eingereicht. Dieser Ände-
rungsantrag soll die Ausnahmeregelung in § 22
Abs. 4 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2021 verlän-
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gern und eine Bagatellgrenze für errechnete Rück-
zahlungsbeträge unter 1.000 Euro einfügen.

Der Ausschuss beschloss einstimmig, die Annahme
des Gesetzentwurfs der Fraktionen Die Linke, der
SPD und Bündnis 90/Die Grünen in der Drucksa-
che 7/1718 zu empfehlen und der Landtagsverwal-
tung eine Redaktionsvollmacht, insbesondere im
Blick auf die richtige Benennung des Bundesge-
setzes, zu erteilen. Ich danke für die Aufmerksam-
keit.

Präsidentin Keller:
Vielen Dank. Damit eröffne ich die Aussprache.
Das Wort erhält zunächst Herr Abgeordneter Walk
für die CDU-Fraktion.

Abgeordneter Walk, CDU:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen
und Kollegen. Wie bereits während der Plenarde-
batte am 2. Oktober erwähnt, begrüßen wir aus-
drücklich, dass Einbrüche bei den Gewerbesteuer-
einnahmen der Gemeinden und im Ergebnis des
Berliner Koalitionsgipfels von CDU, CSU und SPD
vor der Sommerpause für das Jahr 2020 nunmehr
vollständig ausgeglichen werden sollen. Wie ver-
sprochen, lassen wir unsere Kommunen bei der
Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie
nicht im Stich und wollen sie auch weiterhin finan-
ziell unterstützen.

Ich will das gleich voranstellen: Neben den kommu-
nalen Hilfen, die wir heute wahrscheinlich auch in
großer Einmütigkeit beschließen werden, müssen
wir darüber hinaus die Kommunen auch in den
kommenden Jahren verlässlich und auskömmlich fi-
nanzieren, und die Berichterstatterin, Frau Kollegin
Henfling, hat eben noch mal aus der schriftlichen
Anhörung des Thüringer Landkreistages zitiert und
die Forderungen der Landkreise aufgemacht. Da-
rüber haben wir ja auch bereits beim Kommunalgip-
fel am 8. Oktober dieses Jahrs gesprochen und
Vorschläge zur Änderung des Kommunalen Finanz-
ausgleichs auf den Tisch gelegt. 

Mit dem heute nun hier vorliegenden Gesetz sollen
nun die gesamten Mindereinnahmen durch Bun-
des- und Landesmittel jeweils hälftig ausgeglichen
werden. Der Bund wird dafür Mittel in Höhe von
82,5 Millionen Euro vollständig an die Gemeinden
eins zu eins ausreichen. Damit wird unterstrichen,
dass sich die Kommunen auch auf den Bund ver-
lassen können.

Mit dem Gesetzentwurf soll nun außerdem sicher-
gestellt werden, dass die bisher nicht begünstigten
Kommunen vorrangig bedient werden und die über-

schießenden Mittel dann unter den bereits im Jahr
2020, also im Juni, unterstützten Kommunen ver-
teilt werden können.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, durch Be-
schluss des Landtags in der 26. Sitzung am 2. Ok-
tober wurde der Gesetzentwurf an den Innen- und
Kommunalausschuss überwiesen. Dieser hat dann
in der 10. Sitzung am 2. Oktober und in der 11. Sit-
zung am 5. November darüber beraten und hat
auch eine mündliche Anhörung durchgeführt. Uns
war es wichtig, dass während der mündlichen An-
hörung alle für die Kommunen entscheidenden
Punkte angesprochen werden und durch uns als
Gesetzgeber dann auch berücksichtigt werden kön-
nen. 

Die kommunalen Spitzenverbände und insbesonde-
re der Gemeinde- und Städtebund haben während
der mündlichen Anhörung am 5. November im In-
nen- und Kommunalausschuss zu Recht auf einige
verfahrensrechtliche Probleme hingewiesen. Des-
wegen haben wir uns dafür entschieden, gemein-
sam mit den rot-rot-grünen Fraktionen einen Ände-
rungsantrag zum vorliegenden Gesetzentwurf auf
den Weg zu bringen, um insbesondere zwei wichti-
ge Punkte zu klären. Erstens: Durch die Einführung
einer Geringfügigkeitsgrenze soll nun eine Rück-
zahlungsverpflichtung von Beiträgen unter
1.000 Euro entfallen. Zweitens haben wir uns da-
rauf verständigt, dass die Mittel der allgemeinen
Rücklage – abweichend von den sonst strengen
Restriktionen der Thüringer Gemeindehaushalts-
verordnung – auch bis zum 31. Dezember 2021
zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts verwen-
det werden können.

Sehr geehrte Damen und Herren, das vorliegende
Gesetz erfüllt unsere Forderung nach einer Eins-
zu-eins-Weiterreichung der Bundesmittel an die
Kommunen, und mit dem vorliegenden Änderungs-
antrag in der Drucksache 7/2104 stellen wir sicher,
dass die berechtigten Hinweise und Bedenken der
kommunalen Familie auch aufgegriffen werden.

Wir wissen aber auch, dass wahrscheinlich das
wahre Ausmaß der Gewerbesteuerausfälle erst im
nächsten Jahr, also in 2021, voll durchschlagen
wird. Und auch dann, sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen, muss sich die kommunale Familie wieder
auf uns verlassen können und wir müssen gegebe-
nenfalls dann hier am gleichen Ort nachbessern
und nachsteuern.

Kurzum: Wir werden dem Gesetzentwurf unter Be-
rücksichtigung unseres gemeinsamen Änderungs-
antrags zustimmen. Ich bedanke mich an dieser
Stelle ausdrücklich bei den kommunalen Spitzen-
verbänden für die konstruktive Zusammenarbeit im
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Rahmen der Anhörung. Vielen Dank und schön,
dass Sie mir zugehört haben.

(Beifall CDU, FDP)

Präsidentin Keller:
Das Wort erhält Frau Abgeordnete Merz für die
SPD-Fraktion.

Abgeordnete Merz, SPD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und
Kollegen Abgeordnete, liebe Zuschauerinnen und
Zuschauer, mit dem Einbruch der Gewerbesteuer-
einnahmen ist den Thüringer Gemeinden durch die
Corona-Krise eine der wichtigsten Finanzierungs-
quellen abhandengekommen. Aus diesen Gründen
hat die Koalition bereits im Frühjahr 2020 auf dem
Höhepunkt der Krise mit dem Gesetz zur Stabilisie-
rung der Thüringer Kommunalfinanzen ein erstes
Hilfspaket für die Kommunen auf den Weg ge-
bracht. Damit sind wir gegenüber dem Bund in Vor-
leistung gegangen und haben den Gemeinden
100 Millionen Euro zum Ausgleich der Gewerbe-
steuerausfälle, 85 Millionen Euro als pauschale Zu-
weisung und weitere 15 Millionen Euro für die be-
sonders von der Krise betroffenen Kurorte bereitge-
stellt, insgesamt also 200 Millionen Euro.

Der aktuelle Gesetzentwurf sieht vor, die 82,5 Mil-
lionen Euro Bundesmittel nun eins zu eins an die
Städte und Gemeinden noch im Jahr 2020 weiter-
zureichen. Außerdem werden die bisher vorgese-
henen Kappungsgrenzen nach oben und unten auf-
gehoben, sodass alle Gemeinden von diesen Mit-
teln profitieren. Insgesamt stellen wir also den Kom-
munen 282,5 Millionen Euro bereit, um Verluste bei
den kommunalen Steuereinnahmen auszugleichen.

Mit dem Änderungsantrag greifen wir außerdem
zwei Anregungen des Gemeinde- und Städtebun-
des auf: Wir verlängern einerseits die Regelungen
in der Gemeindehaushaltsverordnung, die den Ge-
meinden eine leichtere Entnahme aus der allgemei-
nen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungs-
haushalts ermöglicht, bis zum Jahresende 2021.
Außerdem verringern wir den Verwaltungsaufwand,
indem wir eine Bagatellgrenze für mögliche Rück-
zahlungen unter 1.000 Euro in das Gesetz aufneh-
men.

Mit Blick auf die derzeitige Presseberichterstattung
zu möglicherweise drohenden Strafzinsen wollen
wir in Abstimmung mit dem Innenministerium au-
ßerdem dem Vorschlag des Gemeinde- und Städte-
bunds folgen und eine vorzeitige Rückzahlung zu
viel erhaltener Stabilisierungszuweisungen ermögli-

chen. Der Minister wird dazu sicher gleich noch et-
was ausführen.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die derzei-
tige zweite Welle der Corona-Pandemie wird dazu
führen, dass es auch in den kommenden Jahren
nicht zu einer schnellen Erholung der kommunalen
Steuereinnahmen kommt. Im Gegensatz zu diesem
Jahr, wo der Rückgang doch geringer ausfällt als
zunächst erwartet, zeigt die September-Steuer-
schätzung, dass die Städte und Gemeinden in den
Jahren 2021 bis 2024 sogar mit noch weniger Ein-
nahmen auskommen müssen als noch zu Beginn
der Pandemie erwartet. Verglichen mit 2019, belau-
fen sich die Mindereinnahmen auf jährlich 100 Mil-
lionen Euro.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass wir auch für das
Jahr 2021 weitere Hilfen für die Thüringer Gemein-
den und Landkreise brauchen. Beim Kommunalgip-
fel im Oktober hat die Koalition deshalb vorgeschla-
gen, den Kommunen eine Finanzgarantie 2021 zu
geben, die den Städten, Gemeinden und Landkrei-
sen Einnahmen auf dem Niveau des Jahres 2020
gewährleistet. Maßgeblich für diese Garantie sollen
die kommunalen Steuereinnahmen des Jahres
2020 und die im Jahr 2020 geflossenen Stabilisie-
rungszuweisungen von Bund und Land sein. Auf
dieser Grundlage werden wir nach der November-
Steuerschätzung einen Gesetzentwurf einbringen,
der den Kommunen für das Jahr 2021 ein Einnah-
menniveau von 1,9 Milliarden Euro garantiert, um
weiterhin arbeitsfähig zu sein. Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich
unterbreche jetzt die Sitzung für die Lüftungspause
von 10 Minuten. Nach der Lüftungspause erhält Ab-
geordneter Kießling von der AfD-Fraktion das Wort.
Danke.

Vizepräsidentin Henfling:
Wir können fortfahren in der Beratung zum Tages-
ordnungspunkt 6 und für die Fraktion der AfD erhält
der Abgeordnete Kießling das Wort. 

Abgeordneter Kießling, AfD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen
und Herren Zuschauer am Livestream, wir beraten
heute in der zweiten Beratung das Thüringer Ge-
setz zur Umsetzung des Gesetzes zum Ausgleich
von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemein-
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den in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund
und Länder und zur Änderung weiterer Vorschriften.
Die Zeitung „Freies Wort Suhl“ berichtete gestern
am 11.11.2020 bereits hierüber unter dem Titel „Als
Hilfe gedacht, als vergiftetes Geschenk angekom-
men“. Meine Damen und Herren, wie ich bereits bei
der letzten Plenardebatte ausgeführt habe, ist im
Grundsatz die Stabilisierung der Gemeindefinanzen
sinnvoll, hilfreich und auch von unserer Fraktion zu
begrüßen. Hierbei geht es um die Weiterleitung der
165 Millionen Euro Bundesmittel. Jedoch liegt das
Problem im Detail. Auch das vergiftete Geschenk
fügt manchen Kommunen und kreisfreien Städten
weiteren Schaden zu, zusätzlichen Schaden zu
dem Schaden, welcher durch die Corona-Maßnah-
men durch Bund und Land und auch durch die Krei-
se selbst in Bezug auf Veranstaltungs- und Berufs-
verbote verursacht wurden, welche in Folge zu dem
Gewerbesteuerausfall führten, um den es heute
wieder geht. Die Bezeichnung „vergiftetes Ge-
schenk“, welches vom Geschäftsführer des Ge-
meinde- und Städtebundes Thüringens geprägt
wurde, bezieht sich auf den Umstand, dass die
Hilfsgelder ungefragt an die Kommunen überwie-
sen wurden, ohne dass es eines Antrags bedurfte.
Denn dieses Geld verursacht nun teilweise weitere
Kosten in Form von Strafzinszahlungen, sofern die-
se Gelder eben nicht akut benötigt werden und auf
der Bank geparkt werden müssen. Die Maßnahmen
zur Eindämmung des Coronavirus haben die Ge-
werbesteuereinnahmen der Gemeinden, welche ei-
nen wesentlichen Teil ihrer Finanzierungsgrundlage
darstellen, teilweise massiv einbrechen lassen. Da
das Land Thüringen gemäß dem Gesetz neben
dem Bund auch verpflichtet ist, für eine auskömmli-
che Finanzierung der Gemeinden zu sorgen, ist es
nur logisch und konsequent, dass hier ein entspre-
chendes Ausgleichsgesetz auf den Weg gebracht
wird. Daher werden wir dieser Hilfe auch entspre-
chend gern zustimmen, jedoch wiederhole ich auch
die Probleme und weise darauf hin, um auch um
die entsprechende Nachbesserung zu bitten. 

Das Problem des pauschalen Ausgleichs für im
Jahre 2020 zu erwartende Gewerbesteuerminder-
einnahmen hatte ich bereits in der ersten Beratung
benannt. Sie hatten meinen Hinweis hier entspre-
chend ignoriert und nun ist dieser Schaden in Form
von Strafzinszahlungen bereits teilweise eingetre-
ten. 

Ein weiteres Problem für die Kommunen ist die An-
rechnung der bisher gezahlten Hilfsgelder in Höhe
von 100 Millionen Euro aus dem Thüringer Gesetz
zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen vom
11. Juni 2020; auch diese Zahlungen werden ent-
sprechend angerechnet. Dies trifft dann entspre-
chend auch gerade die Gemeinden, die wirklich

dann knapp bei Kasse sind. Denn bisher hatten nur
die Kommunen von den Gewerbesteuerstabilisie-
rungszuweisungen Geld erhalten, sofern deren Ein-
nahmen aus Gewerbesteuer und Schlüsselzuwei-
sungen um mindestens 15 Prozent im Durchschnitt
der Jahre 2017 bis 2019 eingebrochen sind. Hier
wird es logischerweise aufgrund dieser Berechnung
zu Ungerechtigkeiten kommen, auch wenn Sie den
Faktor 4 in Ihrer Berechnung mit einbeziehen, da ja
von den Zahlungen der Oktober-Steuerschätzung
ausgegangen worden ist. 

In Punkt D Ihres Gesetzentwurfs führen Sie aus,
dass dem Freistaat durch das Gesetz Mehrausga-
ben in Höhe von 17,5 Millionen Euro entstehen
würden, da Sie die 100 Millionen Euro doch nicht
ganz anrechnen wollen und die Hälfte der jetzt zur
Disposition stehenden 165 Millionen Euro, also
82,5 Millionen Euro an die Kommunen weiterleiten
wollen, statt der eben nur 65 Millionen Euro. Da un-
sere Kommunen leider chronisch unterfinanziert
sind, gerade bei den Aufgaben, die Sie von Rot-
Rot-Grün und natürlich auch durch den CDU-ge-
führten Bund entsprechend an die Kommunen wei-
ter delegiert haben, wäre es zu begrüßen, sofern
denn tatsächlich die 17,5 Millionen Euro an die
Kommunen gezahlt werden würden, ohne dass der
§ 24 des FAG zu bemühen wäre. Doch Sie wären
nicht Die Linke, wenn Sie denn nicht das Geld, was
Sie nun als Mehrausgaben deklarieren, von den
Kommunen wieder zurückfordern würden, und zwar
im Jahre 2021. Natürlich bleibt es der kommunalen
Familie erhalten, allerdings nur bei den Kommunen,
wo eine Bedarfszuweisung erforderlich ist. 

Hier ist schon das dritte Problem: Sie schreiben,
dass eventuell sogar mehr als 17,5 Millionen Euro
aufgrund ihrer Berechnungsmethoden von den
Kommunen zurückzuzahlen sind. Hier wollen Sie
teilweise und netterweise dieses zu viel zurückge-
zahlte Geld an die Gemeinden verteilen, welche
nach wie vor mit den Gewerbesteuermindereinnah-
men zu kämpfen haben. Problematisch ist hier Ihr
angeführtes Berechnungssystem. Für den Gewer-
besteuerausfall, worauf ich schon in meiner letzten
Rede hingewiesen habe, wollen Sie den Durch-
schnitt der Jahre 2017 bis 2019 netto zugrunde le-
gen gemäß der Jahresrechnungsstatistik bzw. für
das Jahr 2019 gemäß Kassenstatistik des Thürin-
ger Landesamts für Statistik. Hier interessieren also
die tatsächlichen Mindereinnahmen der Kommunen
überhaupt nicht, sondern nur die Durchschnittswer-
te der Statistik, was wiederholt zu kritisieren ist.
Hier muss noch nachgebessert werden, damit die
Dosis des Giftes im Geschenk nicht weiter erhöht
wird, meine Damen und Herren. Jedoch wäre es
wesentlich besser, die Kommunen hätten diese Ein-
nahmenverluste in der Gewerbesteuer nicht erlei-
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den müssen durch die verordneten Corona-Verbo-
te. Laut Grundgesetz sind Sie verpflichtet, zum Er-
halt der Wirtschaft vor Ort beizutragen, doch dieser
Pflicht sind Sie in Corona-Zeiten nicht adäquat
nachgekommen, noch dazu mit Ihrer Missachtung
des Konnexitätsprinzips. 

Ein Gutachten des Bielefelder Rechtsprofessors Jo-
hannes Hellermann im Auftrag der kommunalen
Spitzenverbände hatte bereits 2017 festgestellt,
dass der Kommunale Finanzausgleich wohl teilwei-
se gegen die Thüringer Verfassung verstößt. Als
ein Beispiel nannte er die Vorausberechnung des
Finanzbedarfs der Kommunen. Soll heißen, wie es
Frau Schweinsburg in ihrem Schreiben von 2019
schon mitgeteilt hatte, die Landkreise stehen finan-
ziell schlechter da als noch vor fünf Jahren und die
Kommunen werden mit dem jetzigen KFA finanziell
unter Wasser gedrückt. Die Situation in Corona-Zei-
ten setzt den Kommunen weiter finanziell zu. Nun
ist der Thüringer Landtag bereits damit beschäftigt,
den KFA neu zu regeln bzw. es wurde ja auch be-
gonnen, darüber zu reden. Doch wenn wir als AfD-
Fraktion über den Gesetzentwurf der Thüringer
Landesregierung zur Änderung des Thüringer Fi-
nanzausgleichsgesetzes reden wollen, so wird man
im neuen Unterausschuss unqualifiziert von den
Abgeordneten der Linken abgebügelt. Der Redebe-
darf ist hier also nicht so umfassend gegeben, wie
es eigentlich sein sollte. Man trifft sich dann lieber
mal privat irgendwo anders. 

Wir als AfD-Fraktion fordern die Landesregierung
nochmals auf, bei der Ermittlung der Gewerbesteu-
erausfälle nachzubessern, ebenso darüber nachzu-
denken, dass Hilfsgelder, die von den Kommunen
nicht benötigt werden, erst gar nicht an die Kommu-
nen ausgezahlt werden, um Strafzinszahlungen zu
vermeiden, und auch, damit die Kommunen nicht
gezwungen werden, das Geld ins Schließfach le-
gen zu müssen, um den Strafzinszahlungen zu ent-
gehen. 

Die Anregungen der kommunalen Spitzenverbände
aus der Anhörung wurden in der Beschlussempfeh-
lung des Innen- und Kommunalausschusses in der
Drucksache 7/2074 vom 05.11. nicht umgesetzt. Im
Änderungsantrag in der Drucksache 7/2104 vom
10.11. wurden dann doch noch zwei Anmerkungen
umgesetzt. Hier ist Folgendes zu bemerken: dass
wir die Regelung, Rückzahlungsbeträge unter
1.000 Euro nicht einzufordern, sehr begrüßen,
ebenso die Änderung in § 22 Abs. 4 der Thüringer
Gemeindehaushaltsverordnung, das Datum 31. De-
zember 2020 auf den 31.12.2021 zu korrigieren,
um für die Rückzahlung gewappnet zu sein, denn
die Pandemie geht ja noch länger. Da freut es mich
sehr, dass Sie nun endlich mal die Forderungen der

AfD-Fraktion umgesetzt haben, die wir bereits im
April hier gestellt hatten im Zusammenhang mit
dem Mantelgesetz für die Corona-Maßnahmen.
Dennoch ist es notwendig gemäß Verfassungsurteil
des Thüringer Verfassungsgerichtshofs vom
21.06.2005 und vom 02.11.2011, den Finanzbedarf
der Kommunen im Finanzausgleich korrekt zu be-
rücksichtigen, da die Kosten für die Aufgabenerfül-
lung ständiger Veränderung unterliegen. So muss
auch hier bezüglich der Kompensation des Gewer-
besteuerausfalls im Jahr 2021 noch einmal genau
hingesehen werden, denn, wie gesagt, die Corona-
Pandemie ist noch nicht vorbei und die Kommunen
brauchen weiterhin hier unsere Hilfe. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen
Dank. 

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Henfling:
Für die Fraktion Die Linke erhält nun der Abgeord-
nete Bilay das Wort. 

Abgeordneter Bilay, DIE LINKE:
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren! Herr Kießling, der eigentliche Kerngehalt
Ihrer Rede war die Aussage im letzten Satz, dass
die Pandemie noch nicht vorbei ist – erst mal ein
Eingeständnis. Ich meine, bisher hat die AfD ja im-
mer was anderes behauptet und die Pandemie ge-
leugnet. 

(Beifall DIE LINKE, CDU)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem
vorgelegten Gesetz der Koalition reagieren wir auf
die pandemiebedingten Steuermindereinnahmen in
den Kommunen. Das ist bereits der zweite Schritt,
denn schon im ersten Halbjahr hatten wir einen
Maßnahmenkatalog vorgelegt, mit dem wir unter
anderem 200 Millionen Euro für die Gemeinden,
Städte und Landkreise bereitgestellt haben. Mit
dem haben wir nicht nur Steuermindereinnahmen
bei den Kommunen kompensiert, sondern wir ha-
ben auch pandemiebedingte Mehraufwendungen
ausgeglichen. Mit dem jetzt vorgelegten Gesetz
steuern wir noch mal nach und reichen entspre-
chende Bundesmittel weiter – in Höhe von 82,5 Mil-
lionen Euro. An dieser Stelle sei auch mal dem
Bund dafür gedankt, dass er die Thüringer Kommu-
nen entsprechend unterstützt. Aber wir leiten nicht
nur die Bundesmittel einfach weiter, sondern wir le-
gen noch mal 17,5 Millionen Euro eigene Landes-
mittel obendrauf; das ist auch in den aktuellen Zei-
ten nicht selbstverständlich.
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Die Thüringer Kommunen werden also in diesem
Jahr zum Ausgleich ihrer Steuermindereinnahmen
282,5 Millionen Euro erhalten – bei prognostizierten
Steuermindereinnahmen von 202 Millionen Euro.
Und Rot-Rot-Grün hat für nächstes Jahr eine Ga-
rantieerklärung abgegeben, dass die Zuweisungen
des Landes mindestens auf dem Niveau von die-
sem Jahr fortgeführt werden. Ich finde, das ist ein
deutlich positives Signal. Mein Appell an die Ver-
waltungsspitzen ist, noch in diesem Jahr einen
Haushaltsentwurf in den Gemeinderäten, Stadträ-
ten und Kreistagen vorzulegen, damit zügig die
Haushaltsberatungen und auch die Entscheidun-
gen stattfinden können, weil anderenfalls die Ge-
fahr besteht, in die vorläufige Haushaltsführung ab-
zugleiten, und das wäre gerade in diesen Zeiten
kein positives Zeichen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will
an dieser Stelle auch die kommunalen Spitzenver-
bände am Livestream grüßen und auf den Zei-
tungsbericht von gestern noch mal kurz eingehen.
Der Gemeinde- und Städtebund betrachtet das
Hilfspaket des Landes als ein vergiftetes Geschenk.
Ich wäre erst mal dankbar, wenn die kommunalen
Spitzenverbände zur Kenntnis nehmen würden,
was ich eben noch mal dargestellt habe, wie um-
fangreich wir den Kommunen in diesem Jahr schon
geholfen haben, und sich auch mal bedanken wür-
den. Mein Dank schließt im Übrigen auch die CDU-
Fraktion in diesem Hause mit ein, das war eine
sehr konstruktive Zusammenarbeit in den letzten
Tagen und auch Wochen.

Herr Kießling, noch eine Bemerkung zu Ihnen, weil
sonst jedes Wort vergossene Milch ist. Ich will nur
mal darauf hinweisen: Sie sind Mitglied des Haus-
halts- und Finanzausschusses. Das haben wir letz-
te Woche im Unterausschuss KFA diskutiert, da ha-
ben Sie noch nicht verstanden, dass wir das Fi-
nanzausgleichsgesetz gar nicht dort diskutieren,
sondern im Haushalts- und Finanzausschuss.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Da wurde
es auch nicht besprochen!)

Das stand ja am nächsten Tag auch auf der Tages-
ordnung des Ausschusses, insofern war das keine
unqualifizierte Zwischenbemerkung, sondern ein
Hinweis, dass Sie als Mitglied im HuFA auch mal
die Tagesordnung lesen sollten.

(Beifall DIE LINKE)

Und als Mitglied des HuFA haben Sie sicherlich zur
Kenntnis genommen, dass wir am Freitag letzter
Woche den Wirtschaftsplan des Sondervermögens
geändert haben und eine neue Einnahmenposition
geschaffen haben, mit der die Kommunen überzäh-
lige Gewerbesteuerkompensationen des Landes

zurückzahlen können. Das ist also alles bereits ge-
sichert und es bedarf dazu keiner gesetzlichen Än-
derung, das haben wir also schon vollzogen.

Wenn jetzt der Gemeinde- und Städtebund beklagt,
dass aufgrund der Hilfeleistung des Landes plötz-
lich die Kommunen in die Situation geraten, dass
sie so viel Geld haben, dass sie Strafzinsen bezah-
len müssen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
Das ist ein Eingeständnis der kommunalen Ebene,
dass offensichtlich gegenwärtig zu viel Geld bei den
Kommunen unterwegs ist, zumindest in konkreten
Einzelfällen. Ursache dafür ist unter anderem, dass
in den letzten Jahren mit den Haushalten Investitio-
nen beschlossen wurden, die aber nicht umgesetzt
wurden – aus unterschiedlichen Gründen. Die nicht
umgesetzten Investitionen stehen im Haushalt und
werden dann über sogenannte Haushaltsausgabe-
reste in die nächsten Jahre fortgeschrieben und
gleichzeitig werden in den aktuellen Haushaltsjah-
ren weitere Investitionsmaßnahmen beschlossen,
die werden dann wieder fortgeschrieben. Das heißt,
es wird eine Bugwelle vor sich hergetragen, was
am Ende dazu führt, dass diese liquiden Mittel, die
ja vorhanden sein müssen, bei den Banken und
Sparkassen liegen und gegebenenfalls die Gefahr
besteht, dann Strafzinsen zahlen zu müssen. Das
ist aber nicht die Ursache, dass das Land jetzt den
Kommunen in dieser Notlage hilft, sondern das sind
Fehlentwicklungen in den letzten Jahren, weil offen-
sichtlich die Kontrolle nicht funktioniert hat.

(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Welche Kon-
trolle?)

Selbst das Land hat ja keinen Überblick über die
Haushaltsausgabereste der Gemeinden, Städte
und Landkreise. Ich habe das mit einer Anfrage im
Frühjahr versucht. Da hat die Landesregierung mit-
geteilt – insbesondere das zuständige Innenminis-
terium –, dass sie keinen Überblick darüber hat. Ich
habe noch mal eine Nachfrage gestellt und dann
immerhin für drei Landkreise exemplarisch Anga-
ben bekommen. Der Landkreis Gotha hatte 2018
Ausgabereste in Höhe von 10,7 Millionen Euro, das
sind für den Kreis rund drei Viertel aller geplanten
Investitionsmaßnahmen im gleichen Haushaltsjahr.
Der Landkreis Sömmerda hatte immerhin 4,5 Millio-
nen Euro Ausgabereste, das ist fast die Hälfte. Den
Vogel abgeschossen hat dann der Landkreis Son-
neberg mit 6,5 Millionen Euro, das sind 121 Prozent
der damals geplanten Investitionsmaßnahmen. Al-
so mehr als ein Vermögenshaushalt wurde noch
mal in einer Nebenrechnung über Haushaltsausga-
bereste …

(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Der hat kei-
ne Ahnung, der Mann!)
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Frau Tasch, Sie haben es offensichtlich nicht ver-
standen. Wir reden über eine Finanznot und mit
Hilfsprogrammen darüber, dass die Kommunen
Geld brauchen für Investitionen

(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Sie verste-
hen die ganze Kommunalpolitik nicht!)

und offensichtlich nicht in der Lage sind, aus unter-
schiedlichen Gründen bereits geplante Investitionen
abzuarbeiten. Wenn sich dann der Gemeinde- und
Städtebund hinstellt und sich darüber beschwert,
dass wir ein vergiftetes Geschenk auf den Weg
bringen, dann muss ich sagen, verstehe ich die
Welt nicht mehr. Darauf habe ich hingewiesen.

(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU)

Aber Frau Tasch, wenn Sie mir nicht glauben, dann
glauben Sie vielleicht dem Landesamt für Statistik.
Die haben in den jüngsten Veröffentlichungen
dargelegt, dass die Kommunen im ersten Halbjahr
Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 331 Millio-
nen Euro hatten. Wenn wir das mal auf das Jahres-
ende hochrechnen – es steht ja kurz bevor –, sind
das also 662 Millionen Euro. Ich hatte darauf hinge-
wiesen, mit den Hilfsprogrammen von Bund und
Land stellen wir den Kommunen bereits 182,5 Mil-
lionen Euro direkt zur Kompensation von Gewerbe-
steuermindereinnahmen zur Verfügung. Wenn ich
jetzt die eigenen Einnahmen prognostiziert hochge-
rechnet und das, was wir jetzt beschließen und
schon beschlossen haben, zusammennehme, sind
das also rund 845 Millionen Euro. Das, verglichen
mit dem Ist vom letzten Jahr, sind 743 Millionen
Euro. Das sind rund 100 Millionen Euro mehr, die
die Kommunen dieses Jahr bei der Gewerbesteuer
zur Verfügung haben. Rund 100 Millionen Euro
mehr! Ich glaube, das ist auch mal ein Beleg dafür,
dass man zur Kenntnis nehmen sollte, dass wir die
Kommunen in den Krisenzeiten nicht sträflich be-
handeln. 

Am Ende komme ich zu der Einschätzung, dass
Rot-Rot-Grün die finanzielle Handlungsfähigkeit der
Kommunen auch in Krisenzeiten sichert. Ich sage
an dieser Stelle auch deutlich, selbstverständlich
kann es Verwerfungen im Einzelfall geben. Aber
deswegen haben wir schon im ersten Mantelgesetz
gesichert und dargestellt, dass wir nächstes Jahr
eine Spitzabrechnung machen, dass diejenigen, die
dieses Jahr zu viel Hilfeleistungen erhalten haben,
das auch zurückzahlen müssen. Es kann nicht zu
einer Überkompensation kommen und das Verspre-
chen unsererseits ist, wir werden uns das sehr ge-
nau anschauen. Diejenigen, die dieses Jahr zu we-
nig bekommen haben, können dann gegebenen-
falls mit weiteren Hilfen als Nachschlag rechnen.
Herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion erhält jetzt Ab-
geordneter Bergner das Wort.

Abgeordneter Bergner, FDP:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, das, was uns Herr Kollege
Bilay hier gerade vorgetragen hat, nötigt doch ein
paar Worte der Entgegnung ab.

Also den Gemeinde- und Städtebund hier weiner-
lich der Majestätsbeleidigung zu zeigen, meine Da-
men und Herren, das ist ja nun völlig unangemes-
sen.

(Beifall CDU, FDP)

Die kommunalen Spitzenverbände sind Interessen-
vertreter der Gemeinden. Das ist ihr Job und den
machen sie in aller Regel verdammt gut, und auch
das ist richtig so.

(Beifall CDU, FDP)

Ich will auf die vorgetragenen Dinge – Sie merken,
dass ich noch ein bisschen aufgeregt bin, ich muss
mich auch ein bisschen bremsen – doch entgeg-
nen, also etwa das Problem der Gemeinden, wo
der Gemeinde- und Städtebund von einem vergifte-
ten Geschenk gesprochen hat, Herr Kollege Bilay,
das haben Sie offensichtlich nicht verstanden. Da
geht es um die Gemeinden, die tatsächlich genü-
gend Gewerbesteuereinnahmen haben. Es gibt
nämlich auch Gemeinden, die gerade im Zusam-
menhang mit Corona jetzt mehr einnehmen, weil
sie das Glück haben, am Ort Unternehmen zu ha-
ben, die in dieser Krise mehr produzieren müssen,
mehr einnehmen und damit auch mehr Gewerbe-
steuer zahlen. Und die müssen dann am Ende das
Geld hochverzinst zurückbezahlen, was sie unge-
fragt bekommen haben. Das ist das eigentliche
Problem, um das es dabei geht. Da sollte man sich
in Ruhe und Sachlichkeit darüber unterhalten und
nicht noch den Gemeinde- und Städtebund dabei
schlechtmachen. 

(Beifall CDU, FDP)

Und noch ein Wort zum Thema „Ausgabereste“. Of-
fensichtlich haben Sie nicht verstanden, was Aus-
gabereste sind. Wenn zum Beispiel eine Baustelle
im Dezember nicht abgeschlossen ist, muss das
Geld natürlich als Ausgaberest in das neue Jahr
mitgenommen werden.

(Beifall CDU)
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Und das ist kein irgendwo nicht sinnvoll angewen-
detes Geld, das ist schlicht und einfach kommunale
Praxis, und die sollten Sie sich endlich auch selbst
mal genehmigen, meine Damen und Herren, denn
da haben Sie offensichtlich keine Ahnung. 

(Beifall AfD, CDU, FDP)

Nach der Initiative vom Bund folgt nun hier die Um-
setzung in Thüringen, insgesamt 165 Millionen
Euro. Sofern bereits Erstattungen geleistet wurden,
meine Damen und Herren, können die Länder die-
se bei der Auszahlung anrechnen – ich betone
„können“ und nicht „müssen“, leider. Das ist der
Pferdefuß. Denn schade ist, dass die bereits im Mai
vom Landtag beschlossenen und durch das Land
ausgezahlten Hilfen angerechnet werden, das sind
100 Millionen Euro. Hier bestand die ausdrückliche
Möglichkeit, dass das Land dies eben nicht tut. Hin-
gegen – und auch das muss man erwähnen –, eine
kleine Erhöhung hat die Regierung den Kommunen
zugestanden. Es wird immerhin noch ein kleiner
Teil obendrauf gepackt. In Summe mit den Leistun-
gen vom Mai werden so insgesamt 182,5 Millionen
Euro zur Verfügung gestellt. 

In diesem Zusammenhang möchte ich kurz auf den
Gesetzentwurf eingehen. Hier stehen ja immer
noch mögliche Alternativen, so auch in diesem Ent-
wurf. Jedoch findet sich hier nach Ansicht von Rot-
Rot-Grün nur eine Alternative, nämlich nur den ab-
soluten Mindestbetrag auszuzahlen. Hier, liebe Kol-
leginnen und Kollegen der Regierungsparteien,
fehlt uns zumindest formell die Alternative, auch al-
le Mittel zur Verfügung zu stellen. Auch wenn es
sich um Ausfallentschädigungen handelt und auch
wenn die zu erwartenden Ausfälle diesen Betrag
nicht überschreiten: Es ist einfach ein notwendiger
Teil vollständiger Information.

Und eines noch: Für die meisten Kommunen ist
nicht einmal der Ausfall dieser Einnahmen das wirk-
liche Problem, darauf habe ich schon in der ersten
Beratung hingewiesen und das haben auch die
kommunalen Spitzenverbände in der mündlichen
Anhörung noch einmal bestätigt. Ich werde es heu-
te hier erneut sagen: Die Kommunen in Thüringen
geraten mehr und mehr in eine finanzielle Schiefla-
ge und es mangelt an Mitteln für Personal, für In-
vestitionen und erst recht für freiwillige Leistungen,
meine Damen und Herren. Es mangelt an einer
ausreichenden Finanzierung, um die übertragenen
Aufgaben wahrzunehmen und erst recht, um die
Aufgaben zu erledigen, die Jahr für Jahr in den ei-
genen Wirkungskreis übertragen wurden. Und es
werden mehr und mehr Rücklagen aufgebraucht.
Das ist die Situation. Und es werden mehr und
mehr Bedarfszuweisungen beantragt.

Insofern freuen wir Freien Demokraten uns sehr,
wenn den Kommunen nicht nur die auf Initiative der
Freien Demokraten gemeinsam mit der CDU aus-
gezahlte Investitionspauschale in Höhe von
165 Millionen Euro ein Stück weiterhilft. Wir freuen
uns auch auf eine weitere Finanzspritze, die auf-
grund der Ersparnisse aus den Beiträgen aus den
Zusatzversorgungssystemen stehen. Und das, mei-
ne Damen und Herren, sind erste kleine Schritte,
und das ist dringend notwendig, um unseren Kom-
munen zu helfen. Ich danke Ihnen.

(Beifall CDU, FDP)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank, Herr Bergner. Meine sehr geehrten
Damen und Herren Abgeordneten, ich möchte Sie
noch mal darauf hinweisen, dass Sie bitte zum Te-
lefonieren den Raum verlassen, als Hinweis insbe-
sondere an die CDU-Fraktion.

Der Abgeordnete Dittes hat sich noch mal zu Wort
gemeldet. Sie haben noch 2 Minuten und 10 Se-
kunden.

Abgeordneter Dittes, DIE LINKE:
Meine Damen und Herren, ich habe mich nicht des-
wegen zu Wort gemeldet, um noch mal auf den Ge-
setzentwurf zu verweisen, dazu ist alles Richtige
gesagt worden. Damit wird den Gemeinden mit den
Mitteln des Bundes und des Landes gemeinsam
sehr gut geholfen.

Sondern, Herr Bergner, ich wollte auch auf Sie re-
agieren und auf Wortbeiträge davor. Ich will es mal
deutlich sagen: Mich ärgert das genauso wie Sie
anderes ärgert und deswegen bin ich hier vorge-
gangen. Wir haben in diesem Jahr sehr schnell
kommunale Hilfen zur Verfügung gestellt und wir
haben frühzeitig auch als Fraktion Die Linke in allen
Beratungen – hier im Haus, in den Ausschüssen,
auch in den Vorbereitungen zwischen den Fraktio-
nen – darauf hingewiesen, dass die Gemeinden un-
terschiedlich durch die Pandemie betroffen sein
werden und dass es besser ist, das Geld, was wir
zur Hilfe in den Gemeinden einsetzen, zielgerichtet
auch an die Gemeinden auszureichen, damit es
auch dort ankommt, wo es gebraucht wird. Es wa-
ren viele Fraktionen in diesem Haus, die gesagt ha-
ben, nein, wir möchten nicht diese Zielgerichtetheit,
wir möchten in einem ersten Schritt eine pauschale
Auszahlung an alle Gemeinden. Der Kollege der
SPD-Fraktion, Herr Hey, wird mir recht geben, weil
das im Prinzip das Verfahren so bürokratiearm wie
möglich macht und auch sicherstellt, dass das Geld
schnell ankommt. Dieser Argumentation kann man
durchaus folgen, aber man muss wissen, dass wir
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uns von Anfang an bewusst waren, gemeinsam be-
wusst waren, dass damit bestimmte Risiken ver-
bunden sind, nämlich, dass das Geld nicht aus-
reicht in den Gemeinden, wo die Lasten außeror-
dentlich groß waren, und andererseits auch Ge-
meinden praktisch Geld erhalten, was sie eigentlich
nicht brauchen, mit den entsprechenden Folgen,
die jetzt eingetreten sind. 

Ich finde es unlauter von der Oppositionsfraktion,
diese Forderung nach pauschaler schneller Aus-
zahlung damals vertreten zu haben und jetzt aber
der Landesregierung und den Initiatoren dieses Ge-
setzes vorzuwerfen, dass diese Folgen, vor denen
wir gewarnt haben, die wir bewusst gemeinsam
auch getragen haben, eingetreten sind. Das, denke
ich, ist unredlich. Aber ich will eines auch deutlich
sagen: Daraus erwächst auch eine Erwartungshal-
tung, Herr Bergner, dass wir, wenn wir über künftige
kommunale Hilfen reden, uns dieser Erfahrung
auch bewusst sind und zukünftig darüber entschei-
den, wie wir verantwortungsvoll mit öffentlichen
Geldern umgehen, dass nämlich dort, wo die Hilfe
benötigt wird, auch die Hilfe ankommt, und dort, wo
Hilfe eben nicht benötigt ist, die Gemeinden sich
nicht wirklich schützen können, sondern …

Vizepräsidentin Henfling:
Ihre Redezeit ist zu Ende, Herr Dittes. 

Abgeordneter Dittes, DIE LINKE:
… eben im Prinzip dann auch zu der Zeit auf die
Hilfe zurückgreifen können, wenn sie sie wirklich
brauchen und für den Moment im Interesse anderer
Gemeinden eben auch zurücktreten. Herzlichen
Dank. 

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Herr Bergner hat sich noch mal zu
Wort gemeldet. Sie haben noch 50 Sekunden. 

Abgeordneter Bergner, FDP:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Noch 50 Sekunden,
das bekommen wir hin.

Herr Dittes, sicherlich werden wir das in der An-
fangsberatung auch übersehen haben. Das bestrei-
te ich auch gar nicht. Aber jetzt haben wir vom Ge-
meinde- und Städtebund den Hinweis, was das bei
bestimmten Gemeinden für Auswirkungen hat, des-
wegen sollten wir schlicht und einfach sachlich da-
rauf eingehen – und das ist bislang nicht passiert.
Das habe ich dabei, sage ich mal, kritisiert. Ich
glaube, das kann man auch in einer vernünftigen

Diskussion in den zuständigen Gremien nachsteu-
ern.

Noch kurz eine Bemerkung, weil ich vorhin den Ver-
such einer Anfrage abgebügelt hatte: Wir haben
durch die verkürzte Redezeit als kleine Fraktion
5 Minuten 50 Sekunden, die wollte ich mir nicht
nehmen lassen und die enden jetzt auch in 10 Se-
kunden. Danke schön. 

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank, Herr Bergner. Gibt es weitere Wort-
meldungen aus den Reihen der Abgeordneten?
Das kann ich nicht erkennen. Es erhält für die Lan-
desregierung jetzt Minister Maier das Wort. 

Maier, Minister für Inneres und Kommunales:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Mit dem vorliegen-
den Gesetzentwurf werden zwei Anliegen umge-
setzt, die ich persönlich teile und unterstütze. Ich
möchte auf beide Aspekte kurz eingehen. Zunächst
bildet der Gesetzentwurf die Grundlage zur Ausrei-
chung der Mittel, die der Bund zur Unterstützung
der Kommunen mit Blick auf die wegbrechenden
Gewerbesteuereinnahmen in 2020 bereitstellt. Hier-
bei ist zu betonen, dass es eine politische Entschei-
dung ist, den Kommunen zusätzlich zu den bereits
geleisteten Landeshilfen für ausgefallene Gewerbe-
steuer in Höhe von 100 Millionen Euro nochmals
82,5 Millionen Euro weiterzureichen. Denn nach
dem Bundesgesetz, das eine hälftige Beteiligung
von Bund und Ländern an dem Ersatz der prognos-
tizierten Gewerbesteuerausfälle in Thüringen in Hö-
he von 165 Millionen Euro vorsieht, wären abzüg-
lich der bereits geleisteten Thüringer Soforthilfen
rechnerisch nur noch 65 Millionen Euro auszuzah-
len. 

Ich befürworte ausdrücklich die nun vorgesehene
Auskehrung von 82,5 Millionen. In Kombination mit
den bereits im Juli ausgezahlten 185 Millionen Euro
an Stabilisierungszuweisungen des Landes ermög-
lichen diese Mittel es nicht nur, dass die ausgefalle-
nen Gewerbesteuereinnahmen ausgeglichen wer-
den, sondern sie erleichtern es zugleich auch, an-
fallende pandemiebedingte Mehrausgaben zu
schultern. 

Der andere wichtige Punkt, der mit dem Gesetzent-
wurf umgesetzt wird, ist, dass die Voraussetzungen
geschaffen werden, damit die bereits geleisteten
Thüringer Soforthilfen als hälftiger Landesanteil
nach dem Bundesgesetz anerkannt werden. Das
Bundesgesetz sieht als Voraussetzung für die Aner-
kennung ein förmliches Einvernehmen mit dem
Bundesfinanzministerium vor. Nach entsprechender
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Abstimmung auf Arbeitsebene zwischen dem Bun-
desministerium für Finanzen und dem Thüringer In-
nenministerium wurde um die Erteilung des förmli-
chen Einvernehmens, bezogen auf den hier behan-
delten Gesetzentwurf, gebeten, und das wurde
auch erteilt. Allerdings wird das Einvernehmen nur
unter der Maßgabe erteilt, dass drei Regelungs-
sachverhalte vom Parlament unverändert beschlos-
sen werden. Dies betrifft den Verteilschlüssel, der
sich ausschließlich an den Gewerbesteuerminder-
einnahmen orientiert, zweitens die Bestimmung,
wonach die Mittel zweckungebunden zur Verfügung
zu stellen sind, und drittens die Vorgabe, dass alle
Thüringer Gemeinden mit Gewerbesteuerausfällen
eine Zuweisung entsprechend dem Verteilschlüssel
erhalten.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der ein-
gebrachte Änderungsantrag berührt die genannten
Punkte nicht. Entsprechend ist das förmliche Ein-
vernehmen nicht in Gefahr. Die Änderungen, die
vom Gemeinde- und Städtebund angeregt wurden,
begrüße ich ausdrücklich. Dies betrifft die Kleinbe-
tragsregelung, mit der der Verwaltungsaufwand für
alle Beteiligten reduziert wird. Es betrifft darüber hi-
naus aber auch die Verlängerung der bereits im
Haushalt 2020 eröffneten Möglichkeit, eine Rückla-
ge zu bilden und diese ohne einengende Vorgaben
zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts 2021 ver-
wenden zu können. 

Daneben hat der Gemeinde- und Städtebund in sei-
ner Stellungnahme zu diesem Gesetzentwurf die
Befürchtung geäußert, dass bei einzelnen Kommu-
nen die zugewiesenen Hilfen dazu führen, dass die
Kommunen Strafzinsen zahlen müssen. Das ist ein
aus meiner Sicht ernst zu nehmender Hinweis.
Aber, Herr Bilay, wenn Sie sagen, die Kommunen
legen absichtlich Geld jetzt bei Banken an, weil sie
es nicht investieren wollen, dann möchte ich das an
dieser Stelle ausdrücklich …

(Zwischenruf Abg. Bilay, DIE LINKE: Das ha-
be ich nicht gesagt!)

Sie haben an dieser Stelle den Eindruck erweckt,
dass das Problem nicht bestände, wenn die Kom-
munen rechtzeitig investieren würden. Und das
möchte ich an dieser Stelle sehr deutlich machen,
ich bin selbst in einem Kommunalparlament tätig:

(Beifall CDU, FDP)

Es gibt überhaupt gar keinen Anlass, Gelder, die
den Kommunen zur Verfügung gestellt werden, ab-
sichtlich bei Banken liegen zu lassen. Ich kann mir
das beim besten Willen nicht vorstellen, dass es in
der kommunalen Familie dementsprechende Moti-
vation gibt.

(Beifall CDU)

(Zwischenruf Abg. Bilay, DIE LINKE: Das
wird nicht besser, wenn Sie es mehrfach
falsch wiederholen!)

Das Problem, Herr Bilay, das würde ich bei den
Banken verorten, dass es heutzutage dazu kommt,
dass Banken sogenannte Strafzinsen – oder sie
nennen es Verwahrgebühren – erheben, 

(Zwischenruf Abg. Höcke, AfD: Das ist ja
wohl ein Witz!)

das ist das Problem, gerade gegenüber kommuna-
len Schuldnern, die sie ansonsten sehr gern als
Kunden nehmen, weil sie ja natürlich kein Risiko
darstellen. 

(Beifall CDU)

Aber wenn es jetzt darum geht, auch in der Pande-
mie Lasten zu verteilen, wäre es Aufgabe der Ban-
ken gewesen, auf diese Strafzinsen zu verzichten.

(Beifall CDU, FDP)

Vizepräsidentin Henfling:
Herr Minister Maier, gestatten Sie eine Zwischen-
frage des Abgeordneten Bilay?

Maier, Minister für Inneres und Kommunales:
Gern.

Vizepräsidentin Henfling:
Bitte schön.

Abgeordneter Bilay, DIE LINKE:
Herr Minister, stimmen Sie mir zu, dass, wenn Mit-
tel im Vermögenshaushalt gebunden sind für Inves-
titionen, die dann in Folgejahren für nicht abschlie-
ßend realisierte Investitionen, also sich über mehre-
re Haushaltsjahre erstrecken, dann aber trotzdem
ja gebunden sind, diese zunächst und auch im lau-
fenden Haushaltsjahr im Verwaltungshaushalt er-
wirtschaftet werden müssen und dann im laufenden
Haushaltsjahr und auch in vorangegangenen Haus-
haltsjahren nicht für eigene Maßnahmen freiwilliger
Leistungen im Verwaltungshaushalt für kulturelle,
sportliche, soziale Zwecke zur Verfügung stehen
und damit die Mittel sozusagen nicht in den laufen-
den Ausgaben zur Verfügung stehen?

(Beifall DIE LINKE)

Maier, Minister für Inneres und Kommunales:
Also noch mal: Sie haben vorhin den Eindruck er-
weckt, dass die Kommunen absichtlich Geld bei
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den Banken bunkern, und das ist eben nicht der
Fall. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal
deutlich machen. 

(Beifall CDU, FDP)

Das Problem, worauf der Gemeinde- und Städte-
bund hinweist, das ist vorhanden, ja. 

(Zwischenruf Abg. Bilay, DIE LINKE: Ja oder
nein?)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es zeigen
sich aber auch die sehr unterschiedlichen Auswir-
kungen der aktuellen Krise auf die Kommunalhaus-
halte. Insofern ist es richtig, dass Thüringen mit
dem hier vorliegenden Gesetzentwurf den Weg ei-
ner Spitzabrechnung geht, um gegebenenfalls
Städte und Gemeinden, die stärker von Steuerein-
brüchen betroffen sind, zulasten von Kommunen,
die ohne große Einnahmeverluste durch die aktuel-
le Krise gekommen sind, im besonderen Maße zu
unterstützen. Um das Problem der möglichen Straf-
zinsen zu lösen, hat der Freistaat zudem mit der
am Freitag im Haushalts- und Finanzausschuss be-
schlossenen Änderung des Wirtschaftsplans des
Sondervermögens „Hilfe zur Überwindung direkter
und indirekter Folgen der Corona-Pandemie“ einen
Titel zur vorzeitigen Rückzahlung der Gewerbe-
steuerausgleichsbeträge geschaffen, um dem Pro-
blem, was der Gemeinde- und Städtebund ange-
sprochen hat, zu begegnen. Danke für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall CDU, SPD, FDP)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Damit würde ich die Aussprache
schließen. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen
dazu und wir würden in die Abstimmung eintreten. 

Zunächst würden wir über den Änderungsantrag
der Fraktionen Die Linke, der CDU, der SPD und
Bündnis 90/Die Grünen in der Drucksache 7/2104
abstimmen. Wer für diesen Änderungsantrag
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das
sind alle Fraktionen des Hauses. Gibt es Gegen-
stimmen? Stimmenthaltungen? Keine. Damit ist der
Änderungsantrag angenommen. 

Dann würden wir über die Beschlussempfehlung
des Innen- und Kommunalausschusses in der
Drucksache 7/2074 unter Berücksichtigung der An-
nahme des Änderungsantrags abstimmen. Wer für
diese Beschlussempfehlung stimmt, den bitte ich
um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der
CDU, FDP, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die
Linke. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Das
ist die Fraktion der AfD. Damit ist auch diese Be-
schlussempfehlung angenommen. 

Wir stimmen ab über den Gesetzentwurf der Frak-
tionen Die Linke, der SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen in der Drucksache 7/1718 in zweiter Beratung.
Wer für diesen Gesetzentwurf stimmt, den bitte ich
um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen des
Hauses. Gegenstimmen? Keine. Stimmenthaltun-
gen? Auch keine. Damit ist der Gesetzentwurf an-
genommen. 

Wir kommen zur Schlussabstimmung über den Ge-
setzentwurf. Wenn Sie dem zustimmen wollen,
dann bitte ich Sie, sich von den Plätzen zu erhe-
ben. Auch das sind alle Fraktionen des Hauses.
Gegenstimmen? Das sehe ich nicht. Stimmenthal-
tungen? Auch nicht. Damit ist der Gesetzentwurf in
der Schlussabstimmung angenommen. Vielen
Dank. 

Dann müssen wir noch abstimmen über Nummer II
der Beschlussempfehlung. Wer der Nummer II der
Beschlussempfehlung des Innen- und Kommunal-
ausschusses zustimmt, den bitte ich jetzt um das
Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Ge-
genstimmen? Stimmenthaltungen? Das kann ich
nicht erkennen, damit ist auch diese Beschluss-
empfehlung angenommen. 

Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt und
wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7

Gesetz zur Änderung des Thü-
ringer Brand- und Katastro-
phenschutzgesetzes und zur
Änderung versorgungsrechtli-
cher Regelungen
Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 7/1720 - 
dazu: Beschlussempfehlung des

Innen- und Kommunalaus-
schusses
- Drucksache 7/2075 - 

ZWEITE BERATUNG

Das Wort hat Abgeordneter Bergner zur Bericht-
erstattung aus dem Innen- und Kommunalaus-
schuss. 

Abgeordneter Bergner, FDP:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Vielleicht tröstet es ja die
Kollegin König-Preuss, das ist jetzt in dieser Plenar-
woche meine dritte Berichterstattung. 

Ich möchte hiermit zusammenfassend über die Be-
ratungen zum Gesetz zur Änderung des Thüringer
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes und zur
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Änderung versorgungsrechtlicher Regelungen be-
richten.

Der Gesetzentwurf der Fraktionen Die Linke, der
SPD und Bündnis 90/Die Grünen wurde am
23.09.2020 von den Kollegen als Drucksa-
che 7/1720 eingebracht, in der 26. Plenarsitzung
am 26.10.2020 von Kollegin Henfling vorgestellt
und nach erster Lesung einstimmig an den Innen-
und Kommunalausschuss überwiesen.

Ein paar kurze Worte zum Inhalt: Wie im Titel des
Antrags schon angerissen, soll durch eine Ände-
rung des Thüringer Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes sowie der versorgungsrechtlichen
Regelungen der Landesanteil am Beitrag zum Auf-
bau einer zusätzlichen individuellen Altersversor-
gung im Sinne des § 14a ThürBKG erhöht werden.

Der Innen- und Kommunalausschuss hat zu dem
Gesetzentwurf ein schriftliches Anhörungsverfahren
durchgeführt. Dieses hat im Wesentlichen ergeben,
dass die Anzuhörenden den Entwurf begrüßen.
Nach Abschluss der schriftlichen Anhörung hat der
Innen- und Kommunalausschuss am 5. November
2020 über den Entwurf beraten. Die anfänglichen
Bedenken einer Fraktion, dass im Rahmen der Än-
derungen auch eine Erweiterung des Personenkrei-
ses, für den Beiträge durch Land und Kommunen
zu leisten sind, bestehen könnte, konnten noch vor
der abschließenden Beratung ausgeräumt werden. 

Der Innen- und Kommunalausschuss, meine Da-
men und Herren, hat am 5. November 2020 be-
schlossen, den Entwurf unverändert dem Landtag
zur Beschlussfassung zu empfehlen. Meine Damen
und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall SPD, FDP)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank, Herr Bergner. Ich eröffne damit die
Aussprache und als Erstes erhält für die Fraktion
der SPD Abgeordnete Marx das Wort.

Abgeordnete Marx, SPD:
Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen, zu dem Gesetzentwurf muss man nicht so viel
sagen, außer dass ich mich darüber freue, dass
auch hier wieder eine breite Einigung im Haus zu
erzielen ist, wie das bei der Feuerwehr eine gute
Tradition hier von uns allen ist. Wir können die Ar-
beit der Kolleginnen und Kollegen dort bzw. der Ka-
meradinnen und Kameraden nicht hoch genug ein-
schätzen und immer wieder würdigen, und dem
dient letztlich auch dieser Antrag. Es geht darum,
die versorgungsrechtlichen Regelungen, die wir
schon längere Zeit beschlossen haben, abzusi-

chern. Wir haben im Jahr 2009 eine zusätzliche Al-
tersversorgung eingeführt, die das Engagement
von Angehörigen in den Einsatzabteilungen der
freiwilligen Feuerwehren besonders würdigen soll,
indem diese sogenannte kleine Feuerwehrrente be-
zahlt wird. Das Problem – wir haben das eben
schon mit den Banken gehabt – ist, dass aufgrund
der Zinsentwicklung es nicht mehr möglich ist, mit
den bisherigen Beiträgen auskömmliche Reserven
beim Kommunalen Versorgungsverband dann an-
zusparen, damit die von uns versprochene und ge-
setzlich zugesicherte Rente auch gezahlt werden
kann. Wir wollen diese Deckungslücke, die sich
möglicherweise auftun wird oder schon jetzt abseh-
bar ist, dadurch schließen, dass wir den Landesan-
teil an dieser Versorgungsleistung verdoppeln, wes-
wegen die Renten auch zukünftig in der vereinbar-
ten und gesetzlich beschlossenen Höhe ausgezahlt
werden können. Wir machen das allein als Land,
belasten die Kommunen nicht zusätzlich. Die Mittel
im Haushalt waren auch noch ausreichend vorhan-
den, und auch in dem künftigen sind sie angemel-
det, sodass ich mich freue, dass wir jetzt in großer
Einigkeit dieser zusätzlichen Absicherung hier fol-
gen können. Danke.

(Beifall SPD, FDP)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion erhält jetzt Ab-
geordneter Urbach das Wort.

Abgeordneter Urbach, CDU:
Meine sehr geehrten Damen und Herren, durch Be-
schluss des Landtags in seiner 26. Sitzung am
2. Oktober – Kollege Bergner, da ist Ihnen ein klei-
ner Lapsus unterlaufen, das war nicht der 26. –
wurde der Gesetzentwurf an den Innen- und Kom-
munalausschuss überwiesen. Der Innen- und Kom-
munalausschuss hat den Gesetzentwurf daraufhin
in seiner 10. Sitzung am 2. Oktober 2020 und in
seiner 11. Sitzung noch mal am 5. November 2020
beraten und dazu ein schriftliches Anhörungsver-
fahren durchgeführt, mit der Beschlussempfehlung,
den vorliegenden Gesetzentwurf anzunehmen.

Bereits während der Plenardebatte am 2. Oktober
habe ich für meine Fraktion deutlich gemacht, dass
die Thüringer Feuerwehren das Rückgrat des
Brand- und Katastrophenschutzes

(Beifall CDU, FDP)

in den Gemeinden und Städten des Freistaats Thü-
ringen sind. Sie gewährleisten einen elementaren
Teil der kommunalen Daseinsvorsorge, die Sicher-
heit der Bevölkerung vor Feuer und weiteren Ge-
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fahren. Sie sind immer dann zur Stelle, wenn Hilfe
gebraucht wird. Ohne den freiwilligen Einsatz der
Feuerwehrleute wäre dieser wichtige Schutz in
Thüringen nicht gewährleistet. An dieser Stelle sei
es mir daher gestattet, allen Kameradinnen und Ka-
meraden im Namen meiner gesamten Fraktion ein
herzliches Dankeschön für ihren Dienst auszuspre-
chen, denn sie setzen sich mit Leib und Leben da-
für ein, andere Menschen zu retten und zu schüt-
zen.

(Beifall CDU, FDP)

Durch die 2009 durch die CDU eingeführte Feuer-
wehrrente wurde ein Anreiz geschaffen, um freiwilli-
ge Feuerwehrleute im Ehrenamt zu halten oder für
diese Tätigkeit zu gewinnen. Die Feuerwehrrente
soll jedoch nicht nur ein Anreiz sein, sondern vor al-
lem auch ein Dank für viele Jahre des pflichtvollen
Dienstes. Um den Sinn und Zweck der zusätzlichen
Altersversorgung auch zukünftig zu erhalten, muss
einem Absenken der Verrentungssätze entgegen-
gewirkt werden. Dies bedeutet in der Praxis eine
Anhebung des Beitrags für jeden ehrenamtlichen
Angehörigen der Einsatzabteilungen der freiwilligen
Feuerwehren um insgesamt 50 Prozent. Dazu müs-
sen die Beitragszahlungen des Landes von nun 6
auf 12 Euro monatlich verdoppelt werden.

Ich begrüße es auch ausdrücklich – Frau Marx hat
es schon gesagt –, dass das Land den fehlenden
Teil der Finanzierung ausgleicht. Ich sehe dies als
Ausdruck der Wertschätzung seitens des Freistaats
gegenüber den Kameradinnen und Kameraden.
Die CDU-Fraktion hat den vorliegenden Gesetzent-
wurf deshalb bereits während der Plenarsitzung am
2. Oktober unterstützt.

Im Rahmen der schriftlichen Anhörung wurde nun
deutlich, dass die beabsichtigten Änderungen unter
allen Anzuhörenden auf Zustimmung gestoßen sind
und dass die Erhöhung des Landesanteils als Bei-
trag zum Aufbau einer Altersversorgung für die An-
gehörigen der Einsatzabteilungen begrüßt wurde.
Um ein deutliches Zeichen der Wertschätzung an
die über 35.000 ehrenamtlich tätigen Frauen und
Männer bei den freiwilligen Feuerwehren in Thürin-
gen zu senden, werden wir dem vorliegenden Ge-
setzentwurf zustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerk-
samkeit.

(Beifall CDU, FDP)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion erhält jetzt Ab-
geordneter Bergner das Wort.

Abgeordneter Bergner, FDP:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehr-
ten Kolleginnen und Kollegen! Zunächst möchte ich
beginnen mit einem Dank an den Kollegen Urbach
für den Hinweis auf einen mutmaßlichen Fehler,
den ich jetzt noch nicht überprüft habe, der mir
möglicherweise unterlaufen ist. Das ist aber viel-
leicht ein guter Hinweis an den Vorsitzenden des
Innenausschusses, dass der Kollege Urbach für die
nächste Berichterstattung bestimmt besser geeig-
net ist.

(Beifall CDU)

Meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetz-
entwurf sieht eine Erhöhung der Beiträge des Lan-
des zur Feuerwehrrente vor, das begrüßen wir Frei-
en Demokraten ausdrücklich. Gleichzeitig möchte
ich auch die anfänglich geäußerten Bedenken aus-
räumen: Selbstverständlich bleibt es dabei, dass
diese Beiträge nur für Angehörige der Einsatzabtei-
lungen in den freiwilligen Feuerwehren gedacht
sind und insofern also auch dieses Problem ausge-
räumt werden konnte.

Im Rahmen der Anhörung haben wir jedoch auch
zur Kenntnis nehmen müssen, meine sehr verehr-
ten Kolleginnen und Kollegen, dass die Feuerwehr-
rente allein wohl nicht ausreichen wird. In seiner
Stellungnahme berichtet der Thüringische Land-
kreistag von vereinzelten Hinweisen, dass dieses
Instrument eben nicht allein zu einer dauerhaften
und nachhaltigen Sicherung des Personalbedarfs
ausreichen wird. Dabei wird konkret auf die Erhö-
hung des Fördermitteltopfes der allgemeinen För-
derrichtlinie Brandschutz, auf die Brandschutzerzie-
hung, aber auch auf die von uns bereits angespro-
chene Förderung der persönlichen Schutzbeklei-
dung und Schutzausrüstung hingewiesen. Damit,
meine Damen und Herren, haben wir mit dem vor-
liegenden Entwurf zwar einen ersten kleinen Schritt
getan, dem müssen aber noch eine ganze Menge
weitere folgen. Lassen Sie uns also die Stellung-
nahme mit konkreten und sehr guten und aus unse-
rer Sicht zielführenden Vorschlägen zum Anlass
nehmen, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Nicht
nur die Notwendigkeit des Brandschutzes, sondern
auch – und das ist ja heute auch schon mehrfach
gesagt worden – die gute, engagierte Arbeit der Ka-
meradinnen und Kameraden unserer Feuerwehren
hat das mehr als verdient. Ich danke Ihnen.

(Beifall CDU, SPD, FDP)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion erhält jetzt der
Abgeordnete Czuppon das Wort.
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Abgeordneter Czuppon, AfD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete,
geschätzte Thüringer! Es ist ja selten, dass hier im
Plenum fraktionsübergreifend so viel Einigkeit
herrscht, bei diesem TOP ist das der Fall. Das ist
natürlich auch richtig. Trotzdem möchte ich noch
kurz den Finger in die Wunde legen. Ich komme zu-
nächst zurück auf die erste Beratung des Gesetz-
entwurfs in der 26. Sitzung des Thüringer Landtags
am 2. Oktober dieses Jahres. Da Herr Innenstaats-
sekretär Götze dort offensichtlich Hör- bzw. Ver-
ständigungsprobleme hatte, bin ich froh, dass das
Plenarprotokoll jetzt vorliegt. Dort kann dann auch
Innenstaatssekretär Götze in meinem Debattenbei-
trag nachlesen, dass meine Fraktion den Gesetz-
entwurf ausdrücklich unterstützt. 

(Beifall AfD)

Eine Entschuldigung für sein Missverständnis hier-
zu wäre angebracht, ist aber sicherlich nicht zu er-
warten. Der hier vorliegende Gesetzentwurf reicht
bei Weitem nicht aus, um die Mühen unserer
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen nachhaltig
zu unterstützen. So fragte ich in der Plenardebatte
vom 2. Oktober 2020, wie hoch denn die Feuer-
wehrrente ist, die ein Angehöriger der Einsatzabtei-
lung nach 25 Dienstjahren bekommt. Eine Antwort
hierauf ist mir Herr Innenstaatssekretär Götze bis
heute schuldig geblieben. 50 oder gar 70 Euro im
Monat nach jetziger Prognose, das ist lächerlich. 

(Beifall AfD)

Wenn es Ihnen wirklich um die Anerkennung unse-
rer ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen geht,
hätte, wie von meinem Fraktionskollegen Thomas
Rudy bereits 2019 gefordert, hier deutlich mehr
vom Freistaat Thüringen an den kommunalen Ver-
sorgungsverband gezahlt werden müssen. 

(Beifall AfD)

Mit Ihrem Gesetzentwurf wärmen Sie letztlich nur
das Wahlkampfgeschenk Ihres eigentlichen politi-
schen Gegners, heutigen Mitglieds im Stabilitäts-
pakt, der im Jahr 2009 allein regierenden CDU auf,
ohne die tatsächlichen Rentenzahlungen an ehren-
amtliche Feuerwehrangehörige zu erhöhen. Die
Feuerwehrrente in ihrer derzeitigen Ausgestaltung
stellt, wie der Stellungnahme des Thüringischen
Landkreistags vom 3. November 2020 zu Ihrem
Gesetzentwurf zu entnehmen ist, ein – ich zitiere –
„augenscheinlich wenig probates Mittel zur langfris-
tigen, dauerhaften und nachhaltigen Sicherung des
Personalbedarfs der Freiwilligen Feuerwehren dar“.
Das ist also etwas anders, als das Herr Urbach
dargestellt hat. Die meisten Verbände, die da be-
fragt wurden, haben sich kurz positiv geäußert,

aber – wie gesagt – nicht alle. Herr Bergner hat das
ja schon richtig ausgeführt.

(Zwischenruf Abg. Urbach, CDU: Welcher
denn nicht?)

Dies zeigt vor allem auch der Rückgang der Anzahl
der Angehörigen in den Einsatzabteilungen der frei-
willigen Feuerwehren um ein Viertel seit Einführung
der Feuerwehrrente im Jahr 2010. Das kann Dittes
von den Linken auch nicht mit demografischen Fak-
toren wegreden oder begründen. 

(Zwischenruf Abg. Bilay, DIE LINKE: Wer?)

Vizepräsidentin Henfling:
Herr Abgeordneter Czuppon, ich möchte Sie darauf
hinweisen, dass wir hier die anderen Abgeordne-
tenkollegen ordentlich ansprechen, das heißt ent-
weder Abgeordneter Dittes, Herr Dittes, aber nur
Dittes finde ich nicht besonders zielführend, daher
der Hinweis. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, FDP)

Abgeordneter Czuppon, AfD:
Na ja, wenn Sie bei den anderen Fraktionen auch
darauf achten, dann können wir das gern so ma-
chen. 

(Zwischenruf Abg. König-Preuss, DIE LINKE:
Die anderen machen das nicht!)

Denn ein Viertel Bevölkerungsrückgang hatte Thü-
ringen in diesem Zeitraum zum Glück nicht zu be-
klagen. Vielmehr liegt es an der fehlenden Attrakti-
vität des Dienstes in den freiwilligen Feuerwehren
unserer Gemeinden und Städte. Das können Sie
als die die Landesregierung tragenden Fraktionen
jetzt bei Ihrer Gesetzgebung zum Nachtragshaus-
halt 2020 und zum Landeshaushalt 2021 noch än-
dern. Stellen Sie sich daher Ihrer Verantwortung,
wenn Ihnen unsere ehrenamtlichen Feuerwehrka-
meraden wirklich wichtig sind. Steigern Sie die At-
traktivität des ehrenamtlichen Dienstes in den frei-
willigen Feuerwehren, und dazu hier zwei Vorschlä-
ge von der AfD: Meine Fraktion fordert an dieser
Stelle auch die Gemeinden und Städte auf, zur Un-
terstützung der Feuerwehrangehörigen diesen den
Zugang zu öffentlichen Einrichtungen wie Freibä-
dern, Dorfgemeinschaftshäusern und Ähnlichem
unentgeltlich zu gewähren. 

(Beifall AfD)

Für einige Kommunen in Thüringen ist es bereits ei-
ne Selbstverständlichkeit, beispielhaft hierzu wäre
anzuführen die Verwaltungsgemeinschaft Fahner
Höhe und dort insbesondere die Gemeinde Tonna.
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Auch könnte der Thüringer Landtag, also wir, den
Gemeinden und Städten gesetzliche Möglichkeiten
zur Reduzierung von Kommunalabgaben für ehren-
amtliche Angehörige der freiwilligen Feuerwehren
schaffen, beispielhaft Grundsteuer B, Kindergarten-
beiträge, Hundesteuern. Dies könnte die geringe
Feuerwehrrente wirksam flankieren und spürbare
Anreize für eine Mitgliedschaft in einer freiwilligen
Feuerwehr schaffen. 

(Beifall AfD)

Wir als Heimatpartei erinnern an dieser Stelle noch
einmal an unseren Gesetzentwurf in Drucksache
7/944 vom 10. Juni 2020, mit dem wir Arbeitgeber
von ehrenamtlichen Kameraden finanziell entlasten
wollten. Leider wurde dieser Vorschlag von Ihnen
nicht mitgetragen. Zur Unterstützung des ehrenamt-
lichen Mühens unserer Feuerwehrkameraden wird
meine Fraktion Ihrem Gesetzentwurf bei gleichzeiti-
ger Aufforderung zur Nachbesserung durch unsere
vorgenannten Vorschläge zustimmen. Und auch
von hier noch mal meinen herzlichen Dank an alle
Feuerwehrkameraden in Thüringen. 

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Henfling:
Für die Fraktion Die Linke erhält jetzt Abgeordneter
Dittes das Wort.

Abgeordneter Dittes, DIE LINKE:
Meine Damen und Herren, bei der Aussprache, bei
Ihrem Redebeitrag, Herr Bergner, habe ich mich
noch mal an die erste Lesung dieses Gesetzent-
wurfs erinnert, und bei allem Respekt, Herr Montag,
es ist besser, wenn Herr Bergner zu diesem Thema
spricht. Insofern konnten wir das Missverständnis
auch aufklären.

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Ich erinnere
Sie gelegentlich daran!)

Aber ich habe Verständnis dafür, gerade auch in ei-
ner kleinen Fraktion muss man eben spontan auch
fachfremde Themen übernehmen und hier vertre-
ten, dann passiert so was schon mal, das ist über-
haupt kein Problem. Ich wusste auch gar nicht, Herr
Bergner, Frau König-Preuss, dass das Thema der
Berichterstattung aus dem Innen- und Kommunal-
ausschuss für die Mitglieder dieses Ausschusses
so ein großes Thema ist; wenn es gewünscht wird,
werden wir es wirklich noch mal bei uns im Aus-
schuss beraten. 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Das war
ein Spaß!)

Die Anregung nehme ich gern auf. 

Ich war aber auch bei dem Vortrag des AfD-Abge-
ordneten am Anfang etwas unsicher, weil er sagte,
wir wären uns einig in diesem Hause. Ich bin beru-
higt, dass ich am Ende seines Redebeitrags sagen
kann: Das ist nicht so. Wir sind uns gerade nicht ei-
nig. Und es ist, glaube ich, auch Ausdruck fehlen-
der Fachkompetenz – und da geht es mir gar nicht
um politische Bewertung –, wenn man meint, den
Rückgang prozentual vergleichen zu können mit
dem Rückgang der Bevölkerung in Thüringen. Ich
glaube, dann würde tatsächlich der Zusammen-
hang Demografie und Alterspyramiden und die Ent-
wicklung der Bevölkerungszahlen in unterschied-
lichen Altersgruppen und eben die Einsatzfähigkeit
in einem bestimmten Alter nicht verstanden. Das ist
genau die Herausforderung, vor der wir stehen. Da-
raufhin hat natürlich auch die Landesregierung, und
haben mehrere Landesregierungen, in den vergan-
genen Jahren immer wieder reagiert und versucht,
Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die zwei Zie-
le haben:

Erstens, Wertschätzung gegenüber den ehrenamt-
lich aktiven Feuerwehrangehörigen zum Ausdruck
zu bringen, und zweitens, dafür Sorge zu tragen,
dass die Gemeinden, die Aufgaben des gesetzli-
chen Brandschutzes haben, auch sicherstellen kön-
nen, und zwar insofern, dass tatsächlich auch im-
mer wieder junge, aktive Feuerwehrangehörige
nachwachsen. Da muss man auch ehrlich sagen:
Was wir heute tun, ist ein kleines Mosaiksteinchen
in einer Gesamtkonzeption, die beiden Zielen auch
weiterhin folgen muss.

Das eine ist – ich sage es noch mal, da schließe ich
mich Herrn Urbach und Herrn Bergner an – die Fra-
ge der Wertschätzung von aktiven Feuerwehrange-
hörigen und auch ehemaligen Feuerwehrangehöri-
gen. Ich glaube, der Thüringer Landtag diskutiert
gerade eine Verfassungsänderung zur Aufnahme
der Stärkung des Ehrenamts in die Thüringer Ver-
fassung als Staatsziel. Dem müssen dann wiede-
rum nachfolgend konkrete weitere Schritte folgen.
Ich glaube auch, wir müssen darüber diskutieren,
wie das zweite Ziel weiterverfolgt werden kann,
nämlich die Einsatzfähigkeit, die Erfüllung des ge-
setzlichen Brandschutzes als Auftrag in den Ge-
meinden weiterhin sicherzustellen, und das heißt
eben auch aktive Nachwuchsförderung. Da will ich
aber an dieser Stelle mal die Frage in Richtung der
Landkreise stellen. Wir haben mit dem Haushalt
2020 den Landkreisen und kreisfreien Städten eine
Anschubfinanzierung zur Verfügung gestellt, um die
Brandschutzerziehung im Rahmen der schulischen
Ausbildung für junge Menschen zu ermöglichen. Ich
habe den Eindruck – und darüber müssen wir im In-
nen- und Kommunalausschuss reden –, dass da im
Prinzip die Potenziale, die da geöffnet worden sind,
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durch die Landkreise und kreisfreien Städte noch
nicht erschlossen wurden. Ich glaube, da gibt es
auch eine Bringpflicht, die alle drei Säulen unseres
föderalen Systems innerhalb Thüringens noch tra-
gen müssen. Das ist das Land, das sind die Land-
kreise und kreisfreien Städte und das sind letztend-
lich natürlich auch die Gemeinden.

Bei allen Vorschlägen, die wir dabei diskutieren,
sollten wir nicht vergessen, es ist eben eine ehren-
amtliche Arbeit. Es ist das Ehrenamt, das ist einzig-
artig und ich glaube, keiner stellt das grundsätzlich
infrage. Wir müssen bei allem, was wir an Maßnah-
men diskutieren, genau diesen Grundgedanken des
Ehrenamts mit im Blick behalten, weil – glaube ich
– anders diese Aufgaben des gesetzlichen Brand-
schutzes auf kommunaler Ebene auch nicht zu be-
wältigen sind.

Heute machen wir etwas, das gar nichts mit Wert-
schätzung zu tun hat, sondern was einfach mal si-
chert, was der Thüringer Landtag, was die Landes-
regierung schon mal auf den Weg gebracht haben.
Frau Marx hat es ja gesagt, 2009 die Feuerwehr-
rente, sie wird mit diesem Gesetzentwurf lediglich
stabilisiert. Wir sehen uns mit Entwicklungen kon-
frontiert, die das notwendig machen. Der Landtag
hat bereits im Jahr 2020 im Haushalt dafür Sorge
getragen, die notwendigen 2,2 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt, dass dieses Gesetz jetzt nicht
nur beschlossen, sondern dann auch realisiert und
umgesetzt werden kann. Auch im Haushaltsentwurf
der Landesregierung für das Jahr 2021 ist der ent-
sprechende Betrag zur Stabilisierung der Feuer-
wehrrente enthalten. Insofern bitte ich Sie, auch im
Namen unserer Fraktion, um Zustimmung zum Ge-
setzentwurf und auch an dieser Stelle schon mal
um Zustimmung zu diesem Teil des Landeshaus-
halts. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Aus den Reihen der Abgeordneten
habe ich jetzt keine weiteren – Herr Dr. – wie kom-
me ich nur darauf? – Herr Bergner. 3 Minuten
40 Sekunden.

Abgeordneter Bergner, FDP:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Also, weiter als bis
zum Diplom hat es tatsächlich nicht gereicht, und
mein Ehrgeiz ist auch nicht so ausgeprägt, dass ich
mehr vorhaben sollte. Macht aber nichts! Ich möch-
te – auch wenn es eigentlich als kleiner Schmunzler
vom Vorsitzenden des Innenausschusses gedacht
war – noch einmal kurz die eine Bemerkung auf-

greifen, schlicht und einfach, weil es ja im Protokoll
landet. Es ist tatsächlich so, dass mich beim letzten
Mal der Kollege Montag vertreten hat, weil ich da
gerade in der Sitzungsleitung war. Ich möchte das
also nicht ganz so ehrenrührig stehen lassen, zu-
mal er einem Fehler aufgesessen ist, den ich selbst
gemacht hatte und der im Redekonzept stand. Das
nehme ich also auf mich und möchte mich auch
und gerade in der kleinen Fraktion bedanken, dass
es so kollegial geht, dass man sich auch mal ge-
genseitig hilft. Der Fehler war, wenn, dann meiner.
In diesem Sinne weiter eine gute Beratung. Danke
schön.

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank, Herr Bergner. Es gibt jetzt keine wei-
teren Wortmeldungen aus den Reihen der Abge-
ordneten. Für die Landesregierung hat sich Minister
Maier zu Wort gemeldet.

Maier, Minister für Inneres und Kommunales:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, die Landesregierung
begrüßt diesen Gesetzentwurf ausdrücklich. Ich
freue mich sehr, dass das jetzt auch in der Kürze
der Zeit möglich war, denn es war Eile geboten, da-
mit die Kameradinnen und Kameraden noch in den
Genuss der höheren Sätze kommen. 

Die Notwendigkeit der Erhöhung wurde hier bereits
ausgeführt. Das hat wiederum mit dem Niedrigzins-
umfeld zu tun und das macht auch an diesem Bei-
spiel noch mal deutlich: Das betrifft jetzt nicht nur
die Altersvorsorge der Kameradinnen und Kamera-
den, sondern uns alle, dass dieses Nullzinsumfeld
dazu führt, dass eben die Renten an der Stelle,
wenn sie beitragsfinanziert sind, nicht auf dem bis-
herigen Niveau sichergestellt werden, sodass es
notwendig war, dass wir unseren Landesanteil ver-
doppeln. Und damit, meine sehr geehrten Damen
und Herren, ist keine Verbesserung für die Kamera-
dinnen und Kameraden verbunden, sondern wir si-
chern lediglich das Niveau, was zuvor schon galt.
Aber das ist meines Erachtens auch das richtige
und notwendige Signal an dieser Stelle, weil mit
dieser Feuerwehrrente natürlich auch Wertschät-
zung zuteilwird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin
bei sehr vielen Ehrungen zugegen gewesen, die
jetzt leider auch pandemiebedingt nicht stattfinden
können, wo wir Kameradinnen und Kameraden eh-
ren, die nicht 20, die nicht 30, die nicht 40, sondern
50, 60 und 70 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuer-
wehr vorweisen können. Und diese Kameradinnen
und Kameraden, die schon sehr lange dabei sind,
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kommen ja auch nicht in den Genuss dieser Feuer-
wehrrente. Also insofern ist es eine Investition auch
für die Kameradinnen und Kameraden in die Zu-
kunft.

Wenn wir aber jetzt – und das wurde eben auch
vom Abgeordneten Czuppon angesprochen – der
Meinung sind, dass wir die Herausforderung, dass
wir ausreichend Kameradinnen und Kameraden in
den aktiven Abteilungen auch in der Zukunft haben
werden, damit lösen wollen, dass wir freien Eintritt
ins Schwimmbad oder gewisse Abgaben reduzie-
ren – wenn man das damit herstellen will, dann ha-
ben Sie Feuerwehr nicht verstanden. Ja, natürlich
können solche Maßnahmen auch ein Zeichen der
Wertschätzung sein. Aber Feuerwehrleute sind
Feuerwehrleute aus Überzeugung, und das ist das
Wesentliche.

Nur, wie kann ich diese Überzeugung stärken? Da
geht es im Wesentlichen auch um Ausrüstung, da
geht es um Ausbildung. Ja, und die Ausbildung ist
eine Herausforderung, die, insbesondere, wenn wir
uns die Situation an der Landesfeuerwehrschule
anschauen, verbesserungswürdig ist. Es passiert
etwas und es muss noch viel mehr passieren. Das
ist das Bestreben der Landesregierung. Und wir
müssen uns um die Jugendfeuerwehren kümmern,
weil dort der Nachwuchs ausgebildet wird. Da bin
ich sehr froh, dass es so ist, dass trotz der negati-
ven Bevölkerungsentwicklung in Thüringen die Ju-
gendfeuerwehren immer noch an Mitgliedern ge-
winnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall SPD)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Wenn es jetzt keine weiteren Wort-
meldungen gibt, würde ich zur Abstimmung kom-
men. Abgestimmt wird hier direkt über den Gesetz-
entwurf der Fraktionen Die Linke, der SPD und
Bündnis 90/Die Grünen in der Drucksache 7/1720
in zweiter Beratung. Wer für den Gesetzentwurf
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das
sind alle – ich gehe nur nach den Redebeiträgen,
es haben alle gesagt, sie stimmen zu, dann wäre
es gut, wenn die Hände auch hochgehen. Das sind
alle Fraktionen des Hauses. Danke schön. Gegen-
stimmen? Das kann ich nicht erkennen. Stimment-
haltungen? Auch nicht. Damit ist der Gesetzentwurf
angenommen.

Wir kommen zur Schlussabstimmung über den Ge-
setzentwurf. Wer dem Gesetzentwurf so zustimmen
möchte, den bitte ich, sich von den Plätzen zu erhe-
ben. Vielen Dank. Das sind alle Fraktionen des
Hauses. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltun-
gen? Auch das kann ich nicht erkennen. Damit ist

der Gesetzentwurf auch in der Schlussabstimmung
angenommen. Vielen Dank.

Ich schließe an der Stelle den Tagesordnungs-
punkt 7 und rufe den Tagesordnungspunkt 8 auf 

Thüringer Gesetz zur Förde-
rung freiwilliger Gemeindeneu-
gliederungen (ThürGFfG)
Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/1719 - 
ERSTE BERATUNG

Für die Einbringung hat sich der Abgeordnete Bilay
zu Wort gemeldet. 

Abgeordneter Bilay, DIE LINKE:
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren! Auch dieser Gesetzentwurf ist ein Beleg für
die Handlungsfähigkeit der Koalition von Rot-Rot-
Grün. Wir wollen damit den erfolgreichen Kurs der
Gemeindeneugliederungsmaßnahmen aus der letz-
ten Legislaturperiode fortsetzen. Damit schaffen wir
auch die gesetzlichen Grundlagen dafür, dass sich
in den nächsten Jahren weitere Gemeinden und
Städte auf diesen Weg begeben können und leis-
tungsfähige Verwaltungsstrukturen schaffen kön-
nen. Wir wissen, dass man bereits vor Ort auf ein
neues Gesetz dieser Art wartet, zahlreiche Fragen
haben uns dazu schon erreicht. Wir als Rot-Rot-
Grün hatten uns bereits Anfang des Jahres darauf
verständigt, diesen Weg weiter zu gehen. Wir wol-
len damit nicht nur den Faden aus der letzten Le-
gislaturperiode aufgreifen, sondern wir wollen auch
ein deutliches Signal in die neue Legislatur nach
der möglichen Neuwahl im Frühjahr nächstes Jahr
senden. Wir sind davon überzeugt, dass man für
die Zukunft gerüstet sein muss, insbesondere was
den demografischen Wandel angeht. Dafür brau-
chen wir leistungsfähige kommunale Strukturen.
Wir wollen insbesondere die Gemeindeneugliede-
rungsmaßnahmen unterstützen, die sich leitbildge-
recht verhalten. Dazu gehört unter anderem die be-
kannte Fusionsprämie in Höhe von 200 Euro pro
Einwohner und dazu kommen weitere Entschul-
dungshilfen. Ich will an dieser Stelle auch sagen,
dass wir damit natürlich auch nicht den Weg ver-
sperren für diejenigen Landkreise und kreisfreien
Städte, die sich auch auf diesen Modernisierungs-
schub, auf diesen Weg machen wollen. Nächstes
Jahr steht ja die Rückkreisung von Eisenach in den
Wartburgkreis bevor und vielleicht kann das auch
ein Motiv für andere kreisfreie Städte und Landkrei-
se sein, diesen Weg zu beschreiten. Herzlichen
Dank.
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(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Damit eröffne ich die Aussprache. Für
die AfD-Fraktion erhält Abgeordneter Sesselmann
das Wort. 

Abgeordneter Sesselmann, AfD:
Sehr geehrte Damen und Herren! Frau Präsidentin,
ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, ich hatte
Sie in meiner letzten Rede leider nicht angeredet
und bitte, mir das noch mal hier nachzusehen. 

Sehr geehrter Herr Bilay, ob dieses Gesetz letzten
Endes dazu führt, dass wir eine vernünftige Ge-
meindeneugliederung vollziehen, daran haben wir
unsere Zweifel, denn Geld ist nicht die Lösung aller
Probleme. Von Ihrer im Jahr 2017 fulminant ge-
scheiterten Gemeindegebietsreform weichen Sie
auch nicht einen Zentimeter ab. Schade eigentlich,
dass Sie die Realität so aus dem Blick verloren ha-
ben. Es gibt jedoch einige Gemeinden und Städte,
denen ihre Identität und Selbstständigkeit sehr
wichtig ist und die sie sich auch nicht von der Lan-
desregierung wegkaufen lassen. Denn jede Ge-
meindegebietsreform raubt Heimat und Identität da-
mit unwiederbringlich. Schauen Sie sich doch die
Ergebnisse Ihrer letzten Gemeindeneugliederung
an! Ist die Hochzeitsprämie erst verbraucht, tobt in
den meisten Fällen der Streit vor Ort. Das ist jeden-
falls, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen,
nicht die Lösung, die wir uns als AfD vorstellen. 

(Beifall AfD)

In der heutigen Zeit ein Gesetz zur Förderung frei-
williger Gemeindeneugliederungen aufzulegen, ist
mehr als bedenklich. Es drängt sich der Eindruck
auf, Sie wollen die coronabedingte finanzpolitische
Notsituation einzelner Gemeinden und Städte im
Freistaat ausnutzen und damit mit vis compulsiva
ihr gescheitertes Projekt der Zwangshochzeit von
Gemeinden ohne Rücksicht auf die regionalen Be-
findlichkeiten durchsetzen. Wollen Sie diese wirt-
schaftlich geschwächten Gemeinden und Städte
durch freiwillige Gemeindeneugliederungen am En-
de noch ihres Namens und deren Menschen Hei-
mat und Identität rauben? Zum wirtschaftlichen Er-
halt der Industrie vor Ort haben Sie als die Landes-
regierung tragenden Fraktionen leider nur marginal
und unzureichend beigetragen. Sie bereiten aber
jetzt schon das Begräbnis vieler Gemeinden und
Städte mit Ihrem Gesetzentwurf zur Förderung frei-
williger Gemeindeneugliederungen vor. 

(Zwischenruf Abg. Marx, SPD: Freiwillige!) 

Die Wortwahl „freiwillig“ ist, Frau Marx, hier in dem
Zusammenhang, wenn es Geld gibt, sehr bedenk-
lich. Ich glaube nicht, dass man da von Freiwilligkeit
sprechen kann. 

(Beifall AfD)

Meine sehr verehrten Kollegen, wir werden diesen
verschleierten Zwangsvereinigungen im Interesse
der Bürgerinnen und Bürger als auch der kommu-
nalen Familie nicht zustimmen und fordern Sie auf,
Ihren Gesetzentwurf zurückzunehmen

(Beifall AfD)

und die damit frei werdenden 5,8 Millionen Euro im
Einzelplan 17 sofort dem Kommunalen Finanzaus-
gleich zuzuführen. Dort werden diese finanziellen
Mittel als Überlebenskapital unserer Gemeinden,
Städte und Landkreise gerade im Haushaltsjahr
2021 dringender denn je gebraucht. Ich darf hier
auf die Bitte des Thüringischen Landkreistags auf
Zuweisung von 200 Millionen Euro auf die Finanz-
ausgleichsmasse verweisen. 

Die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle sowie
die Ausfälle bei Einkommens- und Umsatzsteuer-
anteilen unserer Gemeinden und Städte werden
derzeit und 2021 schon gar nicht vollends mit Bun-
des- und Landesmitteln aufgefangen, was Sie auf-
grund Ihnen vorliegenden Daten wissen müssten.
Wir können einer Ausschussüberweisung deshalb
nicht zustimmen und auch einer Schlussabstim-
mung nicht zustimmen.

Im Fazit möchte ich kurz bemerken: Mit Neugliede-
rungsprämie und Entschuldungshilfe fördert man
Gemeindezusammenschlüsse von Gemeinden,
welche vorher, aber wahrscheinlich auch nachher
nicht mit dem Geld wirtschaften werden können. 

(Zwischenruf Abg. Hey, SPD: Das ist eine
Unterstellung!)

Anreize für wirtschaftlich schwache Gemeinden
werden hiermit sozusagen gebracht, aber die star-
ken Gemeinden, die vernachlässigen Sie, und ob
das die Grundlage einer vernünftigen Gemeinde-
neugliederung sein kann, da haben wir unsere Be-
denken. 

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Henfling:
Für die Fraktion der SPD erhält jetzt die Abgeord-
nete Merz das Wort. 

Abgeordnete Merz, SPD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen Abgeordnete, liebe Zuschaue-
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rinnen und Zuschauer, mit dieser heutigen Einbrin-
gung des Gesetzes zur Förderung von Gemeinde-
neugliederungen wollen wir den Weg konsequenter
Freiwilligkeit bei der Gemeindegebietsreform fort-
setzen. Schon in der letzten Wahlperiode wurden
über 300 Gemeinden mit insgesamt 180 Millionen
Euro bei Zusammenschlüssen oder Eingemeindun-
gen unterstützt. Diese Mittel kamen unmittelbar den
Menschen in Thüringen zugute, indem die ausge-
zahlten Neugliederungsprämien, die direkt an die
beteiligten Gemeinden flossen, zum Beispiel in Kin-
dergärten, Schwimmbäder, Gehwege oder auch
Spielplätze investiert wurden. Über 900.000 Thürin-
gerinnen und Thüringer haben auf diese Weise in
den vergangenen Jahren von der bereitgestellten
Landesförderung profitiert, also fast jeder Zweite in
Thüringen. Als wesentliches Förderinstrument wol-
len wir an der Neugliederungsprämie von 200 Euro
pro Einwohner festhalten. Damit können Zusam-
menschlüsse und Eingliederungen bis zu einer Ge-
samthöhe von 2 Millionen Euro gefördert werden.
Neu ist, dass die Neugliederungsprämie im Falle ei-
ner zu bewilligenden Bedarfszuweisung nicht mehr
zur Hälfte, sondern zukünftig gar nicht mehr be-
darfsmindernd berücksichtigt werden soll. Außer-
dem sieht der Gesetzentwurf vor, Gemeinden mit
einer überdurchschnittlichen Verschuldung durch
besondere Entschuldungshilfen zu unterstützen.
Davon profitieren alle neugliederungswilligen Ge-
meinden, deren Pro-Kopf-Verschuldung mehr als
das Doppelte des Landesdurchschnitts beträgt.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, uns ist be-
wusst, dass das Aushandeln von Kompromissen
zwischen den beteiligten Gemeinden oft kompliziert
ist und es mitunter mehrere Anläufe und mehrere
Gesetze braucht; in der letzten Wahlperiode waren
es drei an der Zahl. Dabei haben wir keine Neuglie-
derungswünsche zurückgewiesen, nur weil die Ein-
wohnergrenze von 6.000 im Jahr 2035 nicht zu er-
reichen sein wird. Entscheidend war vielmehr, dass
für die neu gebildeten Gemeinden eine Perspektive
für eine zukünftig positive Entwicklung besteht.
Dies kann auch bei kleineren Zusammenschlüssen
möglich sein.

Diese zum Teil fortgesetzten Anstrengungen der
Gemeinden, sich schrittweise zusammenzuschlie-
ßen, wollen wir honorieren und mit diesem Gesetz
für den Förderzeitraum von 2021 bis 2026 verlässli-
che Rahmenbedingungen für Gemeindeneugliede-
rungen schaffen. Wir sind entschlossen, den Weg
freiwilliger Zusammenschlüsse konsequent weiter-
zugehen, und es ist kein Geheimnis, wenn ich sa-
ge, dass wir noch zu Beginn der 6. Wahlperiode ei-
ne andere Linie verfolgt haben. Drei Gemeindeneu-
gliederungsgesetze in der letzten Periode sprechen
jedoch dafür, dass es richtig war, auf Zwangszu-

sammenschlüsse zu verzichten und stattdessen auf
gewollte und zwischen den Gemeinden ausgehan-
delte Neugliederungen zu setzen.

(Beifall CDU)

Positive Anreize statt Zwang, Bürgerdialog statt
Reißbrett – das sind die Erfolgsfaktoren für die Ge-
bietsreform in Thüringen. An diese Erfolgsgeschich-
te wollen wir mit dem vorliegenden Gesetz anknüp-
fen. Im Gegensatz zu den Ausführungen aus der
AfD-Fraktion wird hier nicht eine Corona-Pandemie
ausgenutzt, um an den Bürgern vorbei schnell ein
Gesetz durchzuwinken, sondern auf Erwartungen
aus den Kommunen reagiert, die bereits im Ge-
spräch sind und nun auf ein Signal von uns als Ge-
setzgeber warten. Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion erhält Abgeord-
neter Walk das Wort.

Abgeordneter Walk, CDU:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen
und Kollegen, eines ist klar: Wir stehen fest an der
Seite unserer Kommunen, denn sie sind der stabile
Anker für die Menschen vor Ort, und das nicht erst
in der Bewältigung der Corona-Krise. Deswegen
gebührt zunächst einmal unseren kommunalpoli-
tisch Verantwortlichen unser uneingeschränkter
Dank.

(Beifall CDU, FDP)

Klar ist aber auch: Überschaubare kommunale Ver-
hältnisse vor Ort sind ein hohes Gut: Wo der Bür-
germeister seine Bürger und der Landrat seine Bür-
germeister kennt, lässt sich bürgernah Kommunal-
politik gestalten, und auch das ehrenamtliche Enga-
gement ist dankenswert gut ausgeprägt.

(Beifall CDU)

Genau davon haben wir uns in der Vergangenheit
immer leiten lassen – bei der Einführung der Land-
gemeinde ebenso wie bei der neuen Rechtsform,
genauso wie bei den zahlreichen freiwilligen Ge-
meindeneugliederungen. Ich habe mich ja sehr ge-
freut, Frau Kollegin Merz, dass Sie von einem Lern-
prozess innerhalb Ihrer Fraktion gesprochen haben,

(Beifall CDU)

denn eines ist klar: Wir stellen die Freiwilligkeit
ganz nach vorn. Auch heute gilt: Überschaubare,
leistungsfähige und bürgernahe Kommunalstruktu-
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ren sind für uns auch in dieser Wahlperiode ein
Maßstab verantwortungsvoller Kommunalpolitik.
Deshalb haben wir in der letzten Wahlperiode er-
folgreich die rot-rot-grüne Zwangsgebietsreform ge-
stoppt

(Beifall CDU)

und unterstützen nach wie vor freiwillige Gemeinde-
neugliederungen, mit denen alle Beteiligten auch
einverstanden sind. Ich will zurückblicken in die
5. Legislaturperiode, das waren die Jahre 2009 bis
2014. Dort wurden knapp 300 Gemeinden neuge-
gliedert. Zum Vergleich: Im Zeitraum von 2017 bis
2019 gab es bisher 215 Fusionen, also wir wissen,
wovon wir in der CDU-Fraktion reden. Auch das ist
nicht neu: Wir sind davon überzeugt, es ist besser,
Aufgaben gemeinsam wirksam zu erledigen, als
Kommunen in nicht gewollte Großstrukturen zu
zwingen. 

(Beifall CDU)

Zur Steigerung der Effizienz unserer Kommunen
setzen wir uns daher für eine Überprüfung von Auf-
gaben und Standards und dafür ein, dass Kommu-
nen enger zusammenarbeiten können. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Freiwil-
ligkeit steht im Mittelpunkt. Ich habe es erwähnt,
und ich will es in aller Deutlichkeit auch vorwegneh-
men: Freiwillige Gemeindefusionen finden unsere
Zustimmung, sofern sie dem öffentlichen Wohl die-
nen und vor allem rechtssicher sind. Das hat meine
Fraktion immer gesagt und dazu stehen wir auch
heute. 

(Beifall CDU)

Für uns sind sechs Punkte wichtig, die ich hier gern
noch mal erläutern möchte. 

1. Wir halten an der Förderung freiwilliger Gemein-
deneugliederungen fest. Die Bürger vor Ort wissen
am besten, ob und welche Gemeindestruktur eine
leistungsstarke und damit zukunftssichere Gebiets-
körperschaft darstellt. Zwangsfusionen wird es mit
uns nicht geben. 

(Beifall CDU)

2. Wir stehen für eine einfache Zusammenarbeit
von Gemeinden, Städten und Landkreisen unterein-
ander, aber auch zwischen Kommunen und Land-
kreisen. Wer Personal- und Sachmittel gemeinsam
nutzt, arbeitet wirtschaftlicher. Nachweisbare und
erhebliche Einspareffekte sollte das Land honorie-
ren. Hier sehen wir noch erheblichen Nachbesse-
rungsbedarf. 

3. Wir stehen für Modellprojekte, verbesserte Bera-
tungsangebote und einen strukturierten Erfahrungs-

austausch zur interkommunalen Zusammenarbeit.
Dabei sind auch die kommunalen Spitzenverbände
in einer Mitverantwortung. 

4. Wir stehen für eine Überprüfung von Aufgaben
und Standards durch die Landesregierung. Dazu
gehört auch eine auf die Kommunen bezogene
Kostenfolgenabschätzung bei allen laufenden und
zukünftigen Gesetzgebungsvorhaben. 

(Beifall CDU)

5. Wir stehen für eine kundenfreundliche und
moderne Verwaltung mit dem Ziel, sämtliche be-
hördliche Dienstleistungen künftig auch digital be-
antragen und Behördengänge online erledigen zu
können, ohne den individuellen Service und die
persönliche Erreichbarkeit und Ansprache zu ver-
nachlässigen. 

6. – letzter Punkt –: Eine Verwaltung als attraktiver
und verantwortungsvoller Arbeitgeber mit dem Fo-
kus auf einem bürgerfreundlichen Umgang, ge-
schultes Personal und familienfreundliche, flexible
Arbeitszeitmodelle – das sind für uns wesentliche
Voraussetzungen, dass bürgernahe Verwaltungsar-
beit auch funktionieren kann. 

(Beifall CDU)

Sehr geehrte Damen und Herren, nach den allge-
meinen Rahmenbedingungen, die ich jetzt be-
schreiben durfte, lassen Sie mich nun auf das vor-
liegende Gesetz zur Förderung freiwilliger Gemein-
deneugliederungen im Detail eingehen. Zunächst
einmal hätten wir uns bei diesem wirklich sensiblen
Thema gewünscht, dass man im Vorfeld auch das
Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden
gesucht hätte. Meine Rückmeldung von dort ist zu-
mindest, dass da bei den Spitzenverbänden ein
überstürzter Handlungsbedarf eben nicht gesehen
wird. Ich will auch noch feststellen, dass die veran-
schlagten 107 Millionen, Frau Kollegin Merz, für die
Jahre 2021 bis 2026 bisher im Haushalt nicht etati-
siert sind. Das Vorhaben soll erst ab 2022 finanz-
wirksam werden und taucht für 2021 im Haushalt –
zumindest ist es mir nicht aufgefallen – überhaupt
noch nicht auf. 

Kurzer Rückblick: Beim Thüringer Gemeindeneu-
gliederungsgesetz vom April 2018 wurden seiner-
zeit 217 Millionen Euro für die Jahre 2018 und 2019
bereitgestellt. Wir sind daher davon überzeugt,
dass die Finanzmittel von 107 Millionen Euro ei-
gentlich besser in der jetzigen FAG-Masse aufge-
hoben wären, um die Kommunen schon jetzt im
Vorgriff auf die KFA-Reform in 2022 auch entschei-
dend zu stärken. 

(Beifall CDU)
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich komme
zum Schluss und will noch mal darauf hinweisen,
dass wir selbstredend Freiwilligkeit nicht verhindern
werden, und wir werden demnach einer Überwei-
sung an den zuständigen Ausschuss für Inneres
und Kommunales zustimmen und auch gewiss die-
ses Thema intensiv mit den kommunalen Spitzen-
verbänden diskutieren. Für uns steht aber auch
fest, dass wir bei dem vorliegenden Gesetzentwurf
in der jetzigen Form und vor allem, wenn die Lan-
desregierung zum Thema Behörden und Verwal-
tungsreform nicht endlich vorwärtskommt, noch er-
heblichen weiteren Gesprächsbedarf sehen. Ich be-
danke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke erhält jetzt
Abgeordneter Bilay das Wort. 

Abgeordneter Bilay, DIE LINKE:
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren! Zunächst, Herr Sesselmann, zu Ihnen: Sie
haben offensichtlich das Gesetz nicht gelesen,
sonst hätten Sie eine andere Rede gehalten. Wir
beschließen hier nicht über irgendwelche Neuglie-
derungsmaßnahmen, sondern wir eröffnen mit un-
serem Gesetz einen Rahmen, innerhalb dessen die
Kommunen sich in den nächsten Jahren bewegen
können, als Anreiz dafür, sich auf den Weg von
Neugliederungsmaßnahmen zu begeben. Das setzt
natürlich voraus, dass sich die Kommunen auf frei-
williger Basis in einem langen Prozess vor Ort mit
ihrer Einwohnerschaft und den benachbarten Kom-
munen zusammensetzen und über diesen Fusions-
prozess miteinander reden, dann die entsprechen-
den Beschlüsse in den Gemeinderäten fassen und
dann einen Antrag beim Land stellen. Auf Grundla-
ge dieser gefassten Beschlüsse werden wir dann
natürlich über einzelne konkrete Maßnahmen mit
entsprechenden Einzelgesetzen reagieren und die
Fusion dann auch hier beraten und entscheiden.
Wir geben nur den Anreiz und den Rahmen dafür.
Weil wir einen gewissen zeitlichen Vorlauf dafür
brauchen, haben wir gesagt, wir schaffen diesen
zeitlichen Vorlauf jetzt, damit die Kommunen Pla-
nungssicherheit haben, worauf sie sich verlassen
können, unter anderem auf die 200 Euro pro Ein-
wohner und weitere Entschuldungshilfen. Wenn Sie
den ganzen Prozess anzweifeln und auch die Leis-
tungsfähigkeit ansprechen, will ich noch mal ein
ganz konkretes aktuelles Beispiel nennen: Am
1. Dezember wird sich die Kreisstadt des Wartburg-
kreises, Bad Salzungen, noch mal enorm territorial
vergrößern, indem nämlich Moorgrund eingemein-

det wird. Und anhand des Beispiels von Bad Sal-
zungen können wir sehen, dass es eben richtig ist,
dass wir in den letzten Jahren die entsprechenden
Maßnahmen unterstützt und begleitet haben, weil
dadurch die Leistungsfähigkeit der gesamten Re-
gion im südlichen Wartburgkreis enorm davon profi-
tiert, dass Bad Salzungen diesen Weg mit den
Nachbarkommunen gegangen ist. 

In der letzten Legislaturperiode ist dieser Weg, leis-
tungsfähigere Kommunalstrukturen zu schaffen,
schon gegangen worden. Es gab Ende 2017 in
Thüringen insgesamt 843 kreisangehörige Gemein-
den, mit Blick auf den Stand vor einem Jahr ist das
immerhin auf 628 reduziert worden, und weit über
300 Gemeinden haben in der letzten Legislatur die-
se Chance genutzt. Es wurden über 200 Millionen
Euro an Fusionsprämien in den Haushalten 2018
und 2019 dafür zur Verfügung gestellt. Aber wir ha-
ben eben den Bedarf erkannt, dass es weiteren
Handlungsbedarf auf kommunaler Ebene gibt, weil
die Thüringer Gemeinden noch immer von einer
starken Kleinteiligkeit geprägt sind. Von den
634 Gemeinden und Städten, die wir im letzten
Jahr gehabt haben, waren 388 unter 1.000 Einwoh-
ner, das sind 60 Prozent aller Kommunen, die wir in
Thüringen haben. 45 Prozent aller Einwohner des
Landes leben in Städten unter 10.000 Einwohnern. 

(Beifall CDU)

Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Und ge-
rade mal 35 Städte zählen mehr als 10.000 Ein-
wohner.

(Zwischenruf Abg. Walk, CDU)

Ja, aber, Herr Walk, Sie haben eben von Leistungs-
fähigkeit gesprochen. 

Und wenn ich mir anschaue, was Sie alles an An-
forderungen an die kommunale Ebene gestellt ha-
ben, Sie wollen Digitalisierung, 

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Nen-
nen Sie doch mal eine Studie!)

Sie wollen konkrete Ansprechpartner vor Ort in den
Verwaltungen, Sie wollen die entsprechende Fach-
kompetenz in all den Aufgabenbereichen, die Sie
auch kennen, dann stelle ich mir das eben schwer
vor, wenn Kleinstkommunen mit 500 Einwohnern
dieses ganze Leistungsspektrum in der ganzen
Komplexität, wie Sie das eben auch nur angedeutet
haben, tatsächlich abdecken wollen. 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Sehr gut!)

Herr Bergner, ich rede erst mal nur über die Struk-
turen vor Ort, die demokratisch legitimiert sind, und
das sind die Verwaltungsgemeinschaften ausdrück-
lich nicht. 

Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 29. Sitzung - 12.11.2020 2083

(Abg. Walk)



(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU)

Herr Voigt, Sie haben die Möglichkeit, aus Ihrer Er-
fahrung zu berichten. Ich weiß ja, dass Sie da fami-
liäre Verknüpfungen haben. Da finden sicherlich
entsprechende Austausche statt. Dann können wir
uns auch gern in den Dialog begeben. 

Und Herr Walk, wir gehen ja ausdrücklich mit unse-
rem vorgelegten Gesetzentwurf den Weg der Frei-
willigkeit. Aber ich will noch mal eines geraderü-
cken, wenn Sie immer so sagen, dass Rot-Rot-
Grün in der letzten Legislatur mit dem Vorhaben der
Gebietsreform gescheitert ist:

(Beifall CDU, FDP)

Das Vorhaben ist gescheitert, weil der damalige
CDU-Landtagspräsident nicht in der Lage gewesen
ist, ein Protokoll in der zeitlichen Nähe zur Sitzung
auch vorzulegen. Daran ist das Verfahren geschei-
tert. 

(Beifall DIE LINKE)

Das Verfassungsgericht hat ausdrücklich klarge-
stellt, dass zu den inhaltlichen Aspekten des dama-
ligen Prozesses überhaupt keine verfassungsrecht-
lichen Bedenken bestehen. Aber wir haben daraus
gelernt und setzen deswegen konsequent auf den
Weg der Freiwilligkeit, aber ich will auch deutlich
sagen: Freiwilligkeit im Rahmen des Leitbildes. Es
darf keine Fehlentwicklung geben, darauf werden
wir auch mit den bevorstehenden Neugliederungs-
maßnahmen sehr genau achten. Deswegen freue
ich mich auf die Debatte. Ich gehe davon aus, dass
wir diesen Konsens der Freiwilligkeit auch mit die-
sem Gesetz gemeinsam unterstützen werden. Dan-
ke. 

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion erhält jetzt Ab-
geordneter Bergner das Wort. 

Abgeordneter Bergner, FDP:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Bilay,
eines vorweg: Gescheitert mögen Sie formal sicher-
lich an diesem Urteil gewesen sein. Das hat näm-
lich dazu geführt, dass das andere Urteil des Ver-
fassungsgerichts gar nicht mehr verhandelt worden
ist, wofür nämlich 47.000 Unterschriften in diesem
Land vorgebracht worden sind. 

(Beifall AfD, CDU, FDP)

Und dass Sie das wissen, zeigt, dass Sie das The-
ma nämlich eigentlich nur noch mit der heißen Zan-

ge anfassen, weil Sie wissen, Sie würden sich wie-
der die Finger dabei verbrennen. 

(Beifall AfD, CDU, FDP)

Meine Damen und Herren, die Regierung legt uns
heute einen Gesetzentwurf vor, der nach Ansicht
der Freien Demokraten nicht weit weg von dem
Versuch einer Zwangsgebietsreform ist. 

(Unruhe DIE LINKE)

Und zwar geben Sie in Ihrer Begründung an, dass
das Ziel des Entwurfs die Steigerung der Leistungs-
und Verwaltungskraft der kommunalen Strukturen
sein soll. 

Meine Damen und Herren, wenn das so wäre, hät-
ten Ihnen in der Vergangenheit die Kommunen mit
dem Ziel der Vereinigung schon die Türen einge-
rannt. Und sie haben es eben nicht gemacht, meine
Damen und Herren, und das hat Gründe. 

(Beifall CDU, FDP)

Lobenswerterweise rechnen Sie zwar die vorgese-
henen Sonderzahlungen auch nicht auf die übli-
chen Ausgleichszahlungen an, aber – und das
muss man ganz deutlich sagen – der vorliegende
Entwurf ist vor allem und ganz besonders in der ak-
tuellen Situation eben keine Hilfe. Ich will das erklä-
ren. Wir hatten auch heute schon die Diskussion,
dass Corona nicht das eigentliche Problem der
Kommunen ist. Das Thema „Investitionsstau“ – oft
genug hier diskutiert – will ich deswegen jetzt mit
Blick auf die Redezeit auch nicht weiter ausführen. 

Ein Punkt – und da will ich auch auf den Einwurf
des Vorsitzenden der CDU-Fraktion kommen –,
nämlich wissenschaftlich basierte Evidenz: Schau-
en Sie doch mal in die Statistiken des Landesamts
für Statistik, da ist belegt, dass eben mit der Größe
von Kommunen nicht automatisch auch die Effi-
zienz von Verwaltungen steigt. 

(Beifall CDU, FDP)

Dort können Sie sehen, wie die Pro-Kopf-Kosten
der Verwaltung auch im Lande verteilt sind. Und die
Pro-Kopf-Kosten der Verwaltung sind eben nicht
automatisch bei den kleinen Gebietsstrukturen die
schlechteren, das haben wir auch ganz deutlich bei
der ganzen Diskussion um die Gebietsreform er-
lebt.

Was eben nicht mehr wird – und das bemängeln
wir Freien Demokraten schon seit Jahren –, das ist
die Bezahlung der Aufgaben, die die Gemeinden
und Städte für das Land erledigen. Aber das ist
nichts Neues, das erzähle ich Ihnen ja auch jedes
Mal, wenn wir hier vorn über Kommunen, Finanzen
und Aufgaben streiten. Was aber neu ist, ist dieser
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kraten bleiben unserem Grundsatz treu – wir sind
für freiwillige Zusammenschlüsse, dort, wo die Leu-
te das wollen und nicht durch Fangprämien hinge-
trieben werden. Wir sind für einfachere Strukturen,
und aus diesem Grunde werden wir weiter für weni-
ger Bürokratie und für verschlankte funktionale Ver-
waltungsreformen streiten und eben nicht dafür ste-
hen, dass Selbstverwaltung vor Ort weiter abgebaut
wird. Deswegen sage ich auch deutlich: Gebietsre-
formen durch die Hintertür ohne tragbare Konzepte
bei Erhalt der Selbstverwaltung lehnen wir ab. Ich
danke Ihnen.

(Beifall CDU, FDP)

(Zwischenruf Abg. Hey, SPD: Heiterkeit im
Hause! Fangprämie, macht es doch mal
halblang!)

Vizepräsidentin Marx:
Als nächste Rednerin erhält das Wort Frau Abge-
ordnete Henfling, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Abgeordnete Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr ge-
ehrte Präsidentin, man hat kurzzeitig gerade das
Gefühl gehabt, man diskutiert hier nicht über das
Gemeindeneugliederungsgesetz, sondern über das
Jagdgesetz, weil hier von Fangprämien die Rede
war.

(Beifall SPD)

Ich glaube – für alle am Livestream noch mal zu-
rückkommend –, wir reden über die freiwillige Ge-
meindeneugliederung und die Rahmenbedingun-
gen, die wir in einem Gesetz für die Gemeinden,
die das tun wollen, zur Verfügung stellen wollen.
Mir war schon klar, dass wir beim heutigen Tages-
ordnungspunkt wieder über Gebietsreformen disku-
tieren. Dass es an vielen Stellen so unsachlich ab-
geht, hätte ich dann tatsächlich aber nicht erwartet.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Ge-
setz haben wir uns ja nicht aus den Rippen geleiert,
weil wir gerade sehr viel Langeweile haben, son-
dern natürlich gibt es auch nach wie vor Gemein-
den, die Interesse an Neugliederung haben und die
wir damit natürlich unterstützen wollen.

Ich werde jetzt nicht noch mal im Detail auf die
Rahmenbedingungen, die das Gesetz vorgibt, ein-
gehen, aber lassen Sie mich noch zwei/drei Sätze
zu der Debatte sagen, die wir bisher hier gehört ha-
ben. Was nicht überraschend ist, ist, dass die AfD
auch wieder auf dieser Grundlage eines doch sehr
klar definierten Gesetzes anfängt, Identitätspolitik
zu machen. Es geht hier nicht darum, Leuten ihre
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Entwurf,  und  der  sieht  nun  für  freiwillige  Zusam- 
menschlüsse  von  Kommunen  Prämien  vor:
200  Euro  pro  Einwohner,  bis  zu  2  Millionen  Euro
pro Gemeinde. Und eine Entschuldung gibt es noch
obendrauf. Da muss man dann doch mal fragen: Ist
denn das jetzt wirklich noch freiwillig, 

(Zwischenruf Abg. Hey, SPD: Ja!) 

(Heiterkeit SPD) 

ist das nicht eher der goldene Käfig? Und ich denke 
dabei an die Vokabel des freiwilligen Zwangs, die
wir damals zu DDR-Zeiten doch des Öfteren disku-
tiert hatten. 

(Beifall FDP) 

Meine Damen und Herren, wenn Zusammenschlüs- 
se im großen Stil das Erfolgskonzept wären, dann
müsste doch das auch ohne das Geld interessant
sein, ist es aber offensichtlich nicht. Der Rahmen,
den Sie geben, ist von Unterfinanzierung der nor-
malen kommunalen Aufgaben geprägt, und deswe-
gen  versuchen  Sie,  die  Gemeinden,  die  auf  dem
Zahnfleisch kriechen, einfach mit dieser Prämie zu
locken. 

(Beifall CDU, FDP) 

Meine Damen und Herren, in den Jahren 2018 und 
2019 hat das Land bereits circa 120 Millionen  Euro 
für  diese  sogenannten  freiwilligen  Zusammen-
schlüsse  ausgegeben.  Wirklich  besser  stehen  die
Gemeinden  und die Verwaltungen jedoch nicht  da, 
im  Gegenteil:  Schauen  wir  beispielsweise  auf  die
Klage im Wartburgkreis,  ich  denke  da  an  Kalten- 
nordheim. 

(Unruhe DIE LINKE) 

Nur zum Vergleich: Auf Antrag der Freien Demokra- 
ten und der CDU wurden 2020 168 Millionen Euro
Investitionshilfen  an  die  Kommunen  ausgezahlt.
Das sind Hilfen, meine Damen und Herren … 

(Zwischenruf Abg. Hey, SPD) 

Danach kam Ihre, das ist richtig, Herr Hey. 

Das sind Hilfen, meine Damen und Herren, die dort 
ankommen,  wo  sie  gebraucht  werden:  in  den
Schulen,  auf  den  Straßen  und  bei  den  Bürgern,
meine Damen und Herren. 

(Beifall FDP) 

Und wir brauchen – das ist heute auch schon ge- 
sagt worden – mehr Stärke für interkommunale Zu-
sammenarbeit,  wir  brauchen  eine  Aufgabensen-
kung,  wir  brauchen  eine  Standardvereinfachung,
um so auch die Kosten zu reduzieren. 

Meine Damen und Herren, mit Blick auf die Rede- 
zeit sage ich zusammenfassend: Wir Freien Demo- 



Heimat streitig zu machen, ihnen irgendetwas weg-
zunehmen oder sie sozusagen von ihren Orten zu
entfernen, sondern es geht darum, ihnen die Mög-
lichkeit zu geben, effizienter arbeiten zu können.
Und ja, natürlich ist es komplett richtig, aber das ist
auch eine Binsenweisheit, dass Effizienz und Grö-
ße nicht zwangsläufig etwas miteinander zu tun ha-
ben müssen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass an
bestimmten Stellen, da, wo die Gemeinden auch für
sich einen Mehrwert sehen, wir das auch mit Fusi-
on erreichen können, eine stärkere Effizienz. Es
steht aber vollkommen außer Frage, ist aber eben
einfach nicht Bestandteil dieses Gesetzes, dass wir
an anderen Stellen nachsteuern müssen und dass
wir strukturelle Probleme an vielen Stellen haben,
die nicht nur Thüringen, sondern viele Bereiche des
ostdeutschen Raumes betreffen, insbesondere weil
die Kommunen zum Beispiel weniger eigene Ein-
nahmen haben als andere westdeutsche Kommu-
nen, aber eben auch, weil wir eine Einwohnerdichte
haben – wenn man sich Ostdeutschland einmal an-
schaut, die dem Stand von 1910 entspricht. Natür-
lich hat so etwas Auswirkungen auf die Strukturen
und natürlich hat so etwas Auswirkungen auf die
Leistungsfähigkeit. Jetzt kann man sich aber ers-
tens die Leute, die im Osten und auch in Thüringen
fehlen, insbesondere in den sehr ländlichen Regio-
nen, nicht backen, und die AfD ist insbesondere mit
ihren rassistischen Einstellungen, die sie hier im-
mer wieder vorträgt, und ihrer Abneigung gegen
Zuwanderung nicht gerade besonders hilfreich bei
der Frage, dass Menschen aktiv nach Thüringen
kommen wollen. Da müssen wir eben an unter-
schiedlichen Stellen ansetzen. Ein Ansatz ist genau
diese freiwillige Gemeindeneugliederung und das
Schaffen von Anreizen dafür. An anderer Stelle dis-
kutieren wir auch immer wieder über Digitalisierung
und auch da ist in den letzten Jahren einiges auf
den Weg gebracht worden. Es liegt übrigens auch
maßgeblich an den Kommunen und Landkreisen,
sich an diesen Digitalisierungsprozessen zu beteili-
gen. 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Ja, das tun
Sie ja!)

Da hat das Land viel auf den Weg gebracht. Da
müssen aber auch Kommunen und Landkreise
dann in die Pötte kommen und anfangen, dort mit-
zutun, da sind wir noch lange nicht an dem Punkt,
wo wir hinwollen. Ich erinnere sehr gern an unsere
Diskussion zum E-Government-Gesetz in der letz-
ten Legislaturperiode, bei dem insbesondere die
Kommunen, der Gemeinde- und Städtebund und
Landkreistag, nicht Teil dieses Gesetzes werden
wollten und sich nicht mit uns gemeinsam auf den
Weg machen wollten, E-Government tatsächlich
auch stringent umzusetzen. 

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Weil
sie es bezahlen!)

Und wir hätten da sogar über Geld reden sollen,
aber darum ging es an der Stelle nicht. Das ist ge-
nau der Punkt, dass es leider auch häufig nicht un-
bedingt um Geld geht, sondern die Frage des Wil-
lens hier teilweise im Vordergrund steht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist
auch eine Binsenweisheit, dass sich mit Geld nicht
alles lösen wird. Natürlich müssen wir über Struktu-
ren nachdenken, das steht außer Frage, ist aber
einfach schlicht und ergreifend nicht Bestandteil
dieses Gesetzes. Vielen Dank. 

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marx:
Vielen Dank. Wortmeldungen aus den Reihen der
Abgeordneten sehe ich jetzt nicht mehr. Dann er-
hält für die Landesregierung der Innenmister das
Wort. Herr Maier, bitte. 

Maier, Minister für Inneres und Kommunales:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, ich freue mich sehr
über den hier zur Abstimmung anstehenden Ge-
setzentwurf der Koalitionsfraktionen. Ich finde es
auch interessant, wie bei dem Thema dann doch
immer wieder sehr schnell die Emotionen hochge-
hen. Natürlich, die unterschiedlichen Perspektiven
auf das, was in der letzten Legislatur gelaufen ist,
das ist nachvollziehbar. Aber so ein bisschen stört
es mich schon, wenn gesagt wird, wir wären kolos-
sal gescheitert. Wir haben drei Runden absolviert
und wir haben unterm Strich mehr Kommunen fu-
sioniert als jemals zuvor. 

(Beifall SPD) 

Es war also die größte Gebietsreform in der Ge-
schichte Thüringens. 

(Beifall SPD)

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: 1994!)

Darauf kommt es mir aber nicht an, sondern, Herr
Bergner, Frau Merz hat das sehr mit einem Satz,
finde ich, auf den Punkt gebracht: Dialog statt Reiß-
brett. Das war das Erfolgsrezept. Wir haben sehr
viele Gespräche geführt, wir waren sehr viel unter-
wegs und wir haben diese Gespräche auf Augen-
höhe geführt, das war insbesondere ein Verdienst
des Staatssekretärs Uwe Höhn, der durchs Land
gefahren ist. 

(Beifall SPD)
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Ich merke, dass seine Nachfolgerin Frau Schenk
genau dieselbe Wirkung erzielt. Denn das ist näm-
lich der Grund auch dafür, dass es jetzt schon eine
ganze Liste von Kommunen gibt, die sich bei uns
gemeldet haben, die gern diesen Weg beschreiten
wollen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist
auch gut und richtig, denn aus meiner Sicht ist
schon noch einiges zu tun, was die Gemeindestruk-
turen in Thüringen anbelangt. Das ist eben schon
ausgeführt worden, dass wir schon sehr kleinteilig
sind. Aber eines möchte ich sagen: Das ist kein
Dogma für uns, dass die Kleinteiligkeit jetzt dazu
führen muss, dass es eine Gebietsreform gibt, son-
dern wir haben ein Leitbild. Wir sind schon der Auf-
fassung, dass etwas größere Strukturen besser ge-
eignet sind, den Herausforderungen zu begegnen,
den Herausforderungen des demografischen Wan-
dels. Vor allen Dingen die Personalsituation in den
Kommunalverwaltungen ist das Problem. Wir finden
keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr. Das ist
für größere Einheiten einfach leichter. Vor allen Din-
gen auch die Qualifizierung, die jetzt erforderlich ist,
wenn es darum geht, Digitalisierung in den Kommu-
nen umzusetzen oder aber Förderanträge zu stel-
len. Das ist kein leichtes Unterfangen. Deshalb ist
das für viele Kommunen jetzt der richtige Weg, sich
zusammenzutun. Und – das ist ja schon mehrfach
angeklungen, das war für mich von vornherein ganz
klar – Fusionen müssen auf Freiwilligkeit beruhen,
nur dann können sie wirklich erfolgreich sein. 

Und das, was Herr Sesselmann eben so angedeu-
tet hat, dass sich Kommunen kaufen lassen, das ist
wieder mal so ein Beispiel, wie weit weg Sie sind
von der Situation in den Kommunen und auch vom
Selbstverständnis der Kommunalos. Wer sich jetzt
tatsächlich von dieser Fusionsprämie kaufen oder
wegfangen lässt, Herr Bergner, das, glaube ich –
jetzt mal ganz im Ernst, das wissen wir beide – ist
es nicht, 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Doch
schon!)

sondern diese Gelder werden auch dafür benötigt,
wenn sich Kommunen zusammentun – dann sind
natürlich Investitionen zu tätigen, und da ist es eine
Unterstützung. Sie wissen auch, dass viele Kom-
munen nicht gut dastehen, weil sie Altschulden mit
sich rumtragen. Auch dafür ist dieses Gesetz jetzt
geeignet, diesen Kommunen endlich wieder Luft
zum Atmen zu geben. Das ist genau das, was Sie
eingefordert haben. 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Dazu
braucht man die Zwangseingemeindung?)

Ich gebe Ihnen auch recht, wenn es darum geht,
Kommunen für die Zukunft fit zu machen, dann
müssen wir natürlich auch wieder über kommunale
Finanzen, Kommunalen Finanzausgleich reden.
Das ist vollkommen klar. 

Noch mal: Ich kenne auch kleine Kommunen, die
gut funktionieren, wo engagierte Kommunalpolitike-
rinnen und Kommunalpolitiker einen guten Job ma-
chen. Aber, wie gesagt, es gibt viele Beispiele für
Kommunen, die für sich entschieden haben, wir ge-
hen zusammen, und denen wollen wir zur Seite ste-
hen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall SPD)

Vizepräsidentin Marx:
Vielen Dank, Herr Minister. Weitere Wortmeldun-
gen? Herr Sesselmann.

Abgeordneter Sesselmann, AfD:
Frau Henfling, noch eine kleine Anmerkung: Hei-
matliebe und Rassismus sind zweierlei – Punkt
eins. 

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Bei Ihnen ist es eins!)

(Beifall AfD)

Eines noch, Herr Maier: Herr Minister Maier, die
Liste an Gemeinden, die sich bei Ihnen gemeldet
haben, möchte ich gern mal sehen, denn ich gehe
mal davon aus, dass diese Gemeinden kein Über-
schuldungsproblem haben. Denn aus meiner Sicht
ist das nämlich das Hauptproblem – und das hat
Kollege Bergner hier zu Recht angesprochen. Die
Gemeinden, die sich bei Ihnen melden, sind die
Gemeinden, die überschuldet sind. Wir sollten kon-
struktiv handeln, aber nicht mit diesem Gesetz,
sondern wir sollten dafür sorgen, dass der Kommu-
nale Finanzausgleich überarbeitet wird. Wir sollten
auch dafür sorgen, dass eine Funktionalreform
durchgeführt wird, ohne die Gemeinden, die sich
nicht zusammenschließen wollen, hier zu zwingen,
in eine Zwangsheirat zu gehen. Vielen Dank. 

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es weiteren Redebedarf? Das kann ich nicht
erkennen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Es
war Ausschussüberweisung an den Innen- und
Kommunalausschuss beantragt. Wer dieser Aus-
schussüberweisung zustimmen möchte, den bitte
ich um das Handzeichen. Das sind Stimmen aus al-
len Fraktionen, außer der AfD, also die Koalitions-
fraktionen. Auch nicht? Also dann machen wir es
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richtig: Für die Ausschussüberweisung stimmen die
Fraktionen Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, die
SPD und die CDU. Wer stimmt gegen die Aus-
schussüberweisung? Das ist die FDP und der Herr
Sesselmann?

(Zwischenruf Abg. Aust, AfD: Wir sind auch
dagegen!)

Also die AfD insgesamt. Dann ist aber die Aus-
schussüberweisung dennoch beschlossen. Soll das
noch in einen weiteren Ausschuss? Nein. Dann ist
das der einzige Ausschuss. 

Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und wir
treten in die Mittagspause ein. Es ist jetzt
13.07 Uhr. Bitte finden Sie sich um 13.55 Uhr hier
wieder ein, also 5 Minuten vor 14.00 Uhr. Ich weise
Sie darauf hin, dass dann Wahlen stattfinden.

Der Verfassungsausschuss kommt jetzt zu einer
kurzen Sitzung in der Loge zusammen. Das ist hier
oben, von mir aus gesehen links, von Ihnen aus ge-
sehen rechts oben die Galerie entlang, ganz hinten,
dort befindet sich ein Raum, die sogenannte Loge.
Dort trifft sich jetzt der Verfassungsausschuss. 

Und wir sehen uns hier um 13.55 Uhr wieder.

Wir setzen die Sitzung fort und kommen zum ge-
meinsamen Aufruf der Tagesordnungspunkte 59
und 60. Da geht es um die Wahlen. Zunächst Ta-
gesordnungspunkt 59

Wahl von Mitgliedern der Par-
lamentarischen Kontrollkom-
mission gemäß § 25 Abs. 1 des
Thüringer Verfassungsschutz-
gesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/2093 - 

Wie Ihnen bekannt ist, sind noch immer zwei der
insgesamt fünf Mitglieder der Parlamentarischen
Kontrollkommission auf Vorschlag der AfD zu wäh-
len. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der
Mitglieder des Landtags erhält, mithin werden min-
destens 46 Stimmen benötigt. 

Der Wahlvorschlag der AfD liegt Ihnen in der
Drucksache 7/2093 vor. Vorgeschlagen sind Herr
Abgeordneter Robert Sesselmann und Herr Abge-
ordneter Dieter Laudenbach. 

Wird die Aussprache zu diesem Punkt gewünscht?
Die Abgeordnete Henfling, bitte schön.

Abgeordnete Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Ver-
fassungsgericht hat uns eine Aufgabe gegeben,
nämlich immer konkret zu begründen, warum wir
eventuell bestimmte Personen aus der AfD-Fraktion
nicht wählen können. Da das in einer geheimen
Wahl schwierig ist, sich hinterher zu seiner Wahl zu
erklären, würden wir das gern in der Aussprache
tun. Aus unserer Sicht sind sowohl der Abgeordne-
te Sesselmann als auch der Abgeordnete Lauden-
bach für die Parlamentarische Kontrollkommission
nicht wählbar, unter anderem weil beide Verbindun-
gen zu Vertretern von Organisationen haben, die
Gegenstand von nachrichtendienstlichen Betrach-
tungen sind, welche beispielsweise durch die Parla-
mentarische Kontrollkommission kontrolliert werden
sollen. Für einen Sitz in der Parlamentarischen
Kontrollkommission ist eine besondere Zuverlässig-
keit und Eignung vorgesehen. Ich will an einigen
Beispielen klarmachen, wie wir zu diesem Ergebnis
kommen.

Robert Sesselmann ist seit 2018 Vorstandsmitglied
der AfD im Landesverband Thüringen, der vom Amt
für Verfassungsschutz Thüringen als Verdachtsfall
geführt wird. Durch die Befugnis, den Fraktionsvor-
sitzenden Björn Höcke als künftiges Mitglied der
Kontrollkommission über deren Beratungsinhalte zu
unterrichten, würde die Aufgabenerfüllung des
Amts gemäß Thüringer Verfassungsschutzgesetz
gefährdet werden. Im Oktober 2019 trat er unter an-
derem im Landkreis Sonneberg auf einer gemein-
samen Veranstaltung mit Anhängern des Flügels
auf, darunter unter anderem Andreas Kalbitz, der
bekanntermaßen einer der beiden wesentlichen
Protagonisten des Flügels ist, dem nicht nur von
Wissenschaftlern und Zivilgesellschaft, sondern
auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz eine
gesichert rechtsextremistische Bestrebung gegen
die freiheitlich-demokratische Grundordnung attes-
tiert wird. Im Gutachten des Bundesamts zu tat-
sächlichen Anhaltspunkten für Bestrebungen gegen
die freiheitlich-demokratische Grundordnung in der
Alternative für Deutschland und ihren Teilorganisa-
tionen taucht Kalbitz allein 65 Mal auf. Eine Veran-
staltung im Jahr 2018, an der der Abgeordnete
Sesselmann und der Abgeordnete Höcke bei Son-
neberg teilnahmen, betitelte er im Nachgang mit
„Das Motto lautet: Ferkel muss weg“, was in der
Anlehnung an den AfD-Slogan „Merkel muss weg“
die Bundeskanzlerin verunglimpfen sollte. Sessel-
mann präsentiert sich öffentlich im Internet mit zahl-
reichen gemeinsamen Aktivitäten mit Björn Höcke,
dem zweiten Flügel-Protagonisten. Er stellt sich de-
monstrativ auf Fotos neben und hinter ihn, auch am
1. April 2019 auf Facebook mit Bild „für den lieben
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Björn von den stillen Helden, auf die du immer zäh-
len kannst“ und verbreitet andere Veranstaltungen
und Äußerungen von Akteuren des Flügels wie von
Martin Böhm oder Jens Maier, der vom Landesamt
für Verfassungsschutz Sachsen inzwischen als
Rechtsextremist eingestuft wird. 

Dieter Laudenbach ist für uns auch aus vielen Pers-
pektiven nicht wählbar. Auch hier ein paar Beispie-
le, warum. Im Herbst 2020 wurde bekannt, dass
Laudenbach in seinem Wahlkreisbüro einen ehe-
maligen NPD-Politiker als Mitarbeiter beschäftigt,
der im Stadtrat saß und für die NPD zur Landtags-
und Bundestagswahl in Thüringen kandidiert, aber
auch Organisator der regelmäßigen Rechtsrock-
Events „Rock für Deutschland“ in Gera ist, beides
Gegenstände des Verfassungsschutzes bzw. der
Kontrollkommission. Laudenbach bestätigte die
Vorwürfe und erklärte, die NPD sei ja nicht verboten
und der Mitarbeiter mache Recherchen. Das häufi-
ge Verbreiten von Beiträgen des Thüringer AfD-
Fraktionschefs und Protagonisten des Flügels,
Björn Höcke, über Laudenbachs Facebook-Account
deutet auf eine nähere Bindung zu Björn Höcke hin.
Dem Flügel wird nicht nur von Wissenschaftlern
und Zivilgesellschaft, sondern auch vom Bundes-
amt für Verfassungsschutz eine gesicherte rechts-
extremistische Bestrebung gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung attestiert.

Vizepräsidentin Marx:
Gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Abgeordnete Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Wie bitte?

Vizepräsidentin Marx:
Wollen Sie eine Zwischenfrage gestatten?

Abgeordnete Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Nein.

Im Gutachten des Bundesamts sind tatsächlich An-
haltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitli-
che demokratische Grundordnung in der Alternative
für Deutschland und ihren Teilorganisationen zu se-
hen. Allein Björn Höcke wird hier 600 Mal erwähnt.
Durch die Befugnisse, die Herr Laudenbach erhal-
ten würde, auch hier dem Fraktionsvorsitzenden
Höcke als künftiges Mitglied der Kontrollkommis-
sion zu berichten, sehen wir eine Gefährdung der
Kontrolle des Thüringer Verfassungsschutzes. 

Laudenbach verbreitete auch mehrfach nachweisli-
che Falschinformationen, etwa deutlich überhöhte
Zahlen zur Beteiligung von Zuwanderern an Tatver-
dächtigen für Mord und Totschlag oder auch falsche
Informationen über Leistungsbescheide von Asyl-
bewerbern, weshalb der Konzern Facebook 2019
wiederholt geteilte Beiträge von Laudenbachs
Facebook-Seite als Falschmeldung gekennzeichnet
hatte und externen Faktenchecks gegenüberstellte.
Als ein orientalischer Halal-Grill in Gera an seiner
Schaufensterscheibe von innen einen Zettel auf-
hing, dass man in Gera für eine Moschee sammle,
machte Laudenbach im März 2019 Stimmung da-
gegen mit den Worten „Nun ist es so weit, mit uns
als AfD nicht machbar“ und weiter: Weil ein Mo-
schee-Neubau hier nicht erwünscht ist. Auch kün-
digte er per Video an, Gera weniger attraktiv für
Flüchtlinge zu machen. Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Marx:
Herr Aust.

Abgeordneter Aust, AfD:
Die Frau Vizepräsidentin hatte während ihrer Präsi-
dialzeit vorhin darauf hingewiesen, dass Abgeord-
nete mit „Herr Abgeordneter“ anzusprechen sind
und nicht einfach nur mit dem Nachnamen. Ich wür-
de Sie darum bitten, sich selbst an Ihre Regeln zu
halten. 

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es weitere Wortmeldungen im Rahmen der
Aussprache? Ihre Redezeit ist zu Ende gewesen.
Wir haben jetzt eine Aussprache, das ist möglich zu
diesen Wahlen. Und da gilt die normale Redezeit,
die sonst für Aussprachen auch gilt. Weitere Wort-
meldungen zu diesem Wahlgang sehe ich nicht.

(Zwischenruf aus der Fraktion der AfD:
Doch!)

Doch. Herr Braga.

Abgeordneter Braga, AfD:
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, sehr ge-
ehrte Damen und Herren, die uns am Livestream
begleiten! Eine spannende Rede. Die Koalition fühlt
sich offenbar von der Verfassungsgerichtsentschei-
dung veranlasst, ihre Entscheidung zu begründen.
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Das ist ja eine spannende Entwicklung, eine neue
Entwicklung. 

(Beifall AfD) 

Gleichwohl möchte ich es nicht versäumen, Folgen-
des festzuhalten: Die Punkte, die hier genannt wur-
den, da kann man sich im Einzelfall in der Tat strei-
ten, ob das tatsächlich alles zutrifft oder nicht. Ich
will gar nicht infrage stellen, dass einiges davon zu-
trifft. Aber ein Landtag, der bereits Mitglieder in eine
neue Parlamentarische Kontrollkommission gewählt
hat, die einer Organisation angehören, nämlich der
Partei Die Linke, die nachweislich Teile hat, die of-
fen extremistisch sind, die offen beobachtet werden

(Beifall AfD)

von verschiedenen Verfassungsschutzämtern, vom
Bundesamt für Verfassungsschutz, von Landesver-
fassungsschutzämtern, die auf eine Überwindung
der freiheitlichen Staats- und Gesellschaftsordnung
abzielen, während es Teile der AfD sind, die hier
genannt worden sind, die teilweise als Verdachtsfall
geführt werden, teilweise als Prüffall – ein rechtli-
ches Novum, eine nicht existente gesetzliche Ein-
stufung, die da erfunden wurde, um mit der AfD
umzugehen. Dann macht sich ein Landtag eben un-
seriös, wenn er sagt: Die einen Extremisten sind in
Ordnung, sind geeignet, auch die Verfassungs-
schutzämter zu überwachen, und die anderen, die
wir ebenfalls als Extremisten einstufen, sind das
nicht. Insofern, meine Damen und Herren, also die
Rede, die Sie hier gehalten haben, das war der
Form halber, das war Ihr Versuch, den Anforderun-
gen des Verfassungsgerichts gerecht zu werden.
Sie machen sich aber dadurch wirklich nur noch lä-
cherlicher,

(Beifall AfD)

weil Sie Ihre Entscheidung, die Sie im einen Fall
getroffen haben, im anderen Fall nicht rechtfertigen
können. Danke schön. 

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Marx:
Möchte sich noch jemand zu diesem Wahlgang
speziell äußern? Das sehe ich nicht. Dann rufe ich
jetzt ebenfalls auf den Tagesordnungspunkt 60

Wahl eines Mitglieds der Kom-
mission nach Artikel 10 Grund-
gesetz (G 10-Kommission) ge-
mäß § 2 Abs. 2 des Thüringer
Gesetzes zur Ausführung des
Artikel 10-Gesetzes

Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/2094 - 

Auch hier ist Ihnen bekannt, dass der Landtag bis-
her nur zwei der insgesamt drei Mitglieder der
G 10-Kommission gewählt hat. Das Wahlvor-
schlagsrecht für das verbleibende Mitglied liegt
auch hier bei der Fraktion der AfD. Auch hier wer-
den 46 Stimmen für eine Wahl benötigt.

Der Wahlvorschlag der AfD liegt Ihnen in der
Drucksache 7/2094 vor. Vorgeschlagen ist Herr Ab-
geordneter Björn Höcke.

Wird hierzu die Aussprache gewünscht? Herr
Blechschmidt.

Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die
AfD-Fraktion hat einen Wahlvorschlag für die Be-
setzung der G 10-Kommission vorgelegt, dem es
nach unserer Ansicht in gravierender Weise an den
für die Ausübung der mit der Kommissionszugehö-
rigkeit verbundenen Kontrollrechte des Parlaments
erforderlichen Voraussetzungen mangelt. Der hier
vorgeschlagene Abgeordnete bietet in keiner Weise
Gewähr für die hohen Ansprüche an Integrität und
Verfassungstreue, die mit der Ausübung der Kon-
trolle über die Befugnisse des Verfassungsschutzes
in das Post- und Fernmeldegeheimnis der in Thü-
ringen lebenden Menschen verbunden ist. Uns ist
selbstverständlich bewusst, dass die Vertretung der
AfD-Fraktion im G 10-Gremium Bestand aus dem
im parlamentarischen System verankerten Minder-
heitenrechten hat und diese jedenfalls gewahrt blei-
ben müssen, gleichwohl wir überzeugt sind, dass
große Teile dieser Partei und auch der hiesigen
Fraktion kein Träger unserer Verfassung sind. Im
Zusammenhang mit dem Minderheitenschutz hat
schon das Bundesverfassungsgericht 1986 betont,
Zweck des Minderheitenschutzes ist nicht die Be-
wahrung vor Sachentscheidungen der Mehrheit.
Folglich kann auch die Entscheidung der Mehrheit
gegen den Kandidaten keine Verletzung deren
Rechte darstellen, wenn sie nicht in einer allgemei-
nen Ablehnung, sondern in einer sachlich begrün-
deten Entscheidung gegen die konkrete Person
gründen. Der Abgeordnete ist Führungsfigur des
eindeutig verfassungsfeindlichen Flügels, so offen-
kundig ungeeignet, die Einhaltung der Verfassung
im Auftrag dieses Hauses zu überwachen, und hat
dies in einer Vielzahl von Wortbeiträgen hier im
Landtag und darüber hinaus auch bereits unter Be-
weis gestellt, dass es sich eigentlich erübrigt, weite-
re Gründe vorzutragen. Trotzdem möchte ich hier
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die Gelegenheit nutzen und Ihnen einige entspre-
chende Beispiele geben. 

Stichwort „Staatsbürgerschaft“: Der Abgeordnete
befürwortet die Bevorzugung des deutschen Vol-
kes, welches er explizit als eine ethnisch kohärente
Blutsgemeinschaft ansieht. Er sagt in einer Rede
zur Bundestagswahl am 09.09.2017 – ich zitiere –:
„Özdemir, der grüne Spitzenkandidat, der bei einer
Wahl gesagt hat, der deutsche Nachwuchs heißt
jetzt Mustafa, Giovanni und Ali. Liebe Freunde, ich
bin der Meinung, dass in Deutschland deutsche
Kinder unsere Zukunft sind, jedenfalls dann, wenn
auf diesem Land nicht nur Deutschland draufstehen
soll, sondern auch Deutschland drin sein soll.“

(Beifall AfD)

Meine lieben Damen und Herren, nicht die deut-
sche Staatsbürgerschaft also soll für Abgeordnete,
den Deutschen und damit Träger von Bürgerrech-
ten, sondern die Abstammung sein. Die Auffassung
verstößt gegen Artikel 2 Abs. 3 unserer Landesver-
fassung, wonach niemand aufgrund seiner Herkunft
oder Abstammung oder auch der religiösen Über-
zeugung benachteiligt werden darf. 

Stichwort „parlamentarisches System“: Der Abge-
ordnete lehnt auch das parlamentarische System
und damit die Grundlage unseres Staatssystems,
wie sie in Artikel 44 Abs. 1 unserer Verfassung nie-
dergelegt ist, selbst ab. Insbesondere wendet er
sich gegen die parlamentarische Demokratie und
meint – ich zitiere aus seinem Buch „Nie zweimal in
denselben Fluss“ aus dem Jahre 2018, Seite 288 –:
„Der Parteigeist muss überwunden, die innere Ein-
heit hergestellt werden.“ Gemeint ist hier offenkun-
dig die Abschaffung der politischen Parteien und
der Meinungsvielfalt, damit einhergehend auch die
konsequente Verneinung der Demokratie an sich
und die Ersetzung durch eine Führungsfigur, die
angeblich das Beste für das Volk kennen soll und
daher nicht an die Mehrheitsentscheidung gebun-
den ist. Auch hier ein Zitat aus dem Buch, Sei-
te 236: „Auch bei einer wiederhergestellten inneren
Einheit muss er“ – gemeint ist die Führungsfigur –
„ein Sensorium für die ‚volontè generale‘ besitzen
und notfalls auch gegen die aktuellen öffentlichen
Befindlichkeiten und für das Volk die richtigen Ent-
scheidungen treffen.“

Stichwort „Umsturz“: Den Weg zu dem eben be-
schriebenen System soll ein offensichtlich gewalt-
samer Umsturz ebnen, den der Abgeordnete aus-
führlich in seinem Buch beschreibt, etwa wie er auf
Seite 212 droht: „Auch wenn die Deutschen als ob-
rigkeitsgehörig gelten, sei irgendwann auch bei uns
die Geduld am Ende und dann bricht der legendäre

‚Furor teutonicus‘ hervor, vor dem die alten Römer
schon gezittert haben.“ 

Noch unverhohlener auf Seite 223: „Für den Fall,
dass sich das Blatt in unserem Land einmal poli-
tisch wenden soll, etwaigen Rachegefühlen darf
man dann keinen Raum geben. Dass christliche
Vergebungs- und Gnadensgebot wird freilich einmal
viel von uns abverlangen.“ Oder auch auf Seite 257
ausgeführt: „Ein paar Korrekturen und Reförmchen
werden nicht ausreichen, aber die deutsche Unbe-
dingtheit wird der Garant dafür sein, dass wir die
Sache gründlich und grundsätzlich anpacken wer-
den. Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist,
dann machen wir Deutsche keine halben Sachen.“ 

Meine Damen und Herren, es steht zu befürchten,
dass diese verfassungs- und nicht zuletzt auch zu-
tiefst menschenfeindlichen Ansichten und Ziele
maßgeblich die Art und Weise bestimmen werden,
mit der der Abgeordnete über die Wahrung unserer
Grundrechte im Rahmen der Tätigkeit in der G 10-
Kommission wachen würde. Der Abgeordnete Hö-
cke ist daher als Mitglied der G 10-Kommission auf-
grund fehlender Eignung und Vertrauenswürdigkeit
nicht wählbar. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marx:
Wird weiter das Wort gewünscht? Herr Möller. 

Abgeordneter Möller, AfD:
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist
jetzt natürlich schwierig, auf so eine unsagbare Dif-
famierungsrede ohne Vorbereitung reagieren zu
müssen. 

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Konnte man gar nicht da-
mit rechnen, wenn man Höcke vorschlägt!)

Ja, Sie haben völlig recht. Eigentlich, Frau Rothe-
Beinlich, bei Ihnen hätte man damit rechnen müs-
sen. Da haben Sie durchaus recht. 

(Beifall AfD)

Die Erwartung ist dann eigentlich auch von Herrn
Blechschmidt erfüllt worden. 

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Da sehen Sie es mal!)

Was hier gerade durchgezogen worden ist, ist die
Diffamierung eines Menschen, und das mit teilwei-
se haarsträubenden Argumenten. 

(Unruhe DIE LINKE)
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Herr Blechschmidt, im Staatsbürgerschaftsrecht
kennen Sie sich offensichtlich nicht sonderlich gut
aus, Verfassungsrecht ist auch nicht so Ihr Ding,
deswegen wird Ihre Fraktion bzw. Ihre Landesregie-
rung auch regelmäßig vom Verfassungsgerichtshof
verknackt. Aber ich will Ihnen mal eines sagen: Das
Abstammungsprinzip galt bis zum Jahre 2000 und,
stellen Sie sich vor, das Grundgesetz auch. Wie
geht das denn, Herr Blechschmidt? Ja, weil das Ab-
stammungsprinzip nicht grundrechtswidrig ist, wie
Sie hier behaupten. Wissen Sie, wenn Sie von ei-
ner Sache überhaupt keine Ahnung haben, dann
halten Sie sich einfach an die alte Regel: Halten Sie
den Mund! 

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:
Na, tun Sie es doch!)

Und wenn Sie hier irgendwelche Zitate bringen,
dann fangen Sie doch vielleicht mal ...

Vizepräsidentin Marx:
Für die Aufforderung, dass der Abgeordnete Blech-
schmidt den Mund halten soll, rüge ich Sie hiermit
ausdrücklich. 

(Beifall DIE LINKE, CDU, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Abgeordneter Möller, AfD:
Na, solange ich noch nicht meinen Mund halten
muss. 

Das geht weiter bei irgendwelchen Zitaten, die die-
sem eigenen Plädoyer, das Sie gehalten haben,
völlig widersprechen. Sie tragen vor, dass Herr Hö-
cke gesagt hat, wenn es mal zu einer politischen
Umwälzung kommt, auf die wir alle hoffen, 

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Immer weitermachen! Das
hilft!)

dann muss man sich Rachegedanken enthalten, 

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Unver-
schämt!)

auch wenn es wehtut. Was konstruieren Sie da-
raus? Genau das Gegenteil. Ganz ehrlich, beim
Volksgerichtshof ist man nicht anders mit den Leu-
ten umgesprungen. 

(Beifall AfD)

Das, was Sie hier machen, ist die gezielte Zerstö-
rung eines Menschen mit haarsträubenden rabulis-
tischen Argumenten. Sie können das sehr gut. Nur
eines ist es nicht – demokratisch. 

(Beifall AfD)

Und das, was Sie hier abgeliefert haben, ist mit-
nichten in irgendeiner Form eine Begründung für Ihr
undemokratisches Verhalten 

(Zwischenruf Abg. Müller, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Sie waren doch vorbereitet auf
dieses Spiel!)

bei der Wahl von Kandidaten für die Parlamentari-
sche Kontrollkommission oder eben für die G 10-
Kommission. Das ist der Versuch einer Schein-
rechtfertigung, die vielleicht gerade noch so bei Ih-
ren glühendsten Anhängern verfängt. 

(Zwischenruf Abg. Wahl, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Warum äußern Sie es nicht?)

Und wenn wir mal mit dem Thema „Zitate“ anfan-
gen, da brauche ich mir nur Ihren Herrn Dittes vor-
nehmen. Herr Dittes hat Demonstrationen angemel-
det unter Titeln, davon hatte sich sogar schon Ihre
Fraktion distanziert. Aber das scheint alles nicht
mehr zu zählen. 

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:
Sie distanzieren sich ja nicht!)

Mittlerweile wählen Sie solche Leute in die Parla-
mentarische Kontrollkommission, obwohl sich im
Herzen und im Inneren bei Herrn Dittes nie etwas
verändert hat, und das wissen Sie ganz genau. 

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es weiteren Redewunsch zu diesem Wahl-
gang? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt
zu der verbundenen Wahl. Sie erhalten nach Ihrem
Namensaufruf zwei Stimmzettel. Ich bitte die bei-
den Schriftführenden beim Namensaufruf der Abge-
ordneten Sorge dafür zu tragen, dass die aufgeru-
fenen Abgeordneten den ... Gibt es noch eine Wort-
meldung?

Abgeordneter Braga, AfD:
Frau Präsidentin, ich beantrage für meine Fraktion
eine Unterbrechung/Bedenkzeit. 

Vizepräsidentin Marx:
Der Wahlgang ist bereits aufgerufen. Im Wahlgang
selbst kann man keine Ältestenratssitzung beantra-
gen. 

Abgeordneter Braga, AfD:
Weil Sie meine Meldung nicht gesehen haben, Frau
Präsidentin. 
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(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Geht es jetzt wie gestern
weiter?)

Vizepräsidentin Marx:
Ich bitte darum, dass wir den Wahlgang jetzt erst
mal durchführen und danach können Sie gern den
Ältestenrat einberufen. Das ist Ihr gutes Recht. 

Abgeordneter Braga, AfD:
Frau Präsidentin, ich habe nicht den Ältestenrat
einberufen, ich habe um eine Bedenkzeit gebeten.
30 Minuten stehen uns nach Geschäftsordnung zu,
die Unterbrechung vor Abstimmung. 

(Zwischenruf Abg. Müller, DIE LINKE: Wir
sind in der Abstimmung!)

(Zwischenruf Abg. Aust, AfD: Er hat sich vor-
her gemeldet!)

Vizepräsidentin Marx:
Ich habe den Wahlgang eigentlich aufgerufen, aber
Sie möchten sozusagen intern beraten? 

(Zuruf Abg. Höcke, AfD: Genau!)

Gut, dann beraten Sie intern. Wie viel Zeit brau-
chen Sie?

(Zuruf Abg. Höcke, AfD: 30 Minuten!)

30 Minuten. Dann unterbreche ich hiermit die Sit-
zung bis 14.51 Uhr, 9 Minuten vor 15.00 Uhr.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bit-
ten, wieder Platz zu nehmen. Es geht weiter. Wir
sind jetzt immer noch im Tagesordnungspunkt der
beiden Wahlen und jetzt auch im Wahlgang. Ich bit-
te um etwas Ruhe und Aufmerksamkeit. Ich bitte
die beiden Schriftführenden, beim gleich folgenden
Namensaufruf der Abgeordneten dafür Sorge zu
tragen, dass die aufgerufenen Abgeordneten den
erforderlichen Mindestabstand zueinander einhal-
ten können und sich keine Warteschlangen vor den
sich von Ihnen aus gesehen auf der linken Seite im
Saal befindlichen Wahlkabinen bilden. Da sind die
Wahlkabinen, da liegen auch die Stimmzettel. Ich
erinnere noch einmal daran, dass Sie bitte Ihren ei-
genen blau oder schwarz schreibenden Stift mit-
nehmen und in der Wahlkabine nutzen.

Ich erläutere die Stimmzettel: Bei der Wahl der zwei
Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommis-
sion stehen auf dem Stimmzettel die zwei Namen.
Sie können auf dem Stimmzettel sowohl hinter dem
einen Namen als auch hinter dem anderen Namen
jeweils entweder „Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“
ankreuzen.

Bei der Wahl des Mitglieds der G 10-Kommission
können Sie einmal mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthal-
tung“ stimmen. Als Wahlhelferin und Wahlhelfer
sind eingesetzt: Herr Abgeordneter Reinhardt, Herr
Abgeordneter Gottweiss und Frau Abgeordnete
Dr. Bergner; sie haben auch schon ihre Plätze ein-
genommen. Ich eröffne hiermit die Wahlhandlung
und bitte die beiden Schriftführenden, die Namen
der Abgeordneten zu verlesen.

Abgeordneter Tiesler, CDU:
Aust, René; Baum, Franziska; Beier, Patrick; Berg-
ner, Dirk; Dr. Bergner, Ute; Bilay, Sascha; Blech-
schmidt, André; Braga, Torben; Bühl, Andreas; Cot-
ta, Jens; Czuppon, Torsten; Dittes, Steffen; Eger,
Cordula; Emde, Volker; Engel, Kati; Frosch, Karl-
heinz; Gleichmann, Markus; Gottweiss, Thomas;
Gröning, Birger; Güngör, Lena Saniye; Hande, Ro-
nald; Dr. Hartung, Thomas; Henfling, Madeleine;
Henke, Jörg; Henkel, Martin; Hennig-Wellsow, Su-
sanne; Herold, Corinna; Herrgott, Christian; Hey,
Matthias; Heym, Michael; Höcke, Björn; Hoffmann,
Nadine; Jankowski, Denny; Kalich, Ralf; Prof. Dr.-
Ing. Kaufmann, Michael; Keller, Birgit; Kellner, Jörg;
Kemmerich, Thomas; Kießling, Olaf; Dr. Klisch,
Cornelia; Kniese, Tosca; Dr. König, Thadäus; Kö-
nig-Preuss, Katharina; Korschewsky, Knut; Ko-
walleck, Maik.

Abgeordneter Schubert, DIE LINKE:
Laudenbach, Dieter; Dr. Lauerwald, Wolfgang; Leh-
mann, Diana; Liebscher, Lutz; Lukasch, Ute; Dr. Lu-
kin, Gudrun; Malsch, Marcus; Dr. Martin-Gehl, Iris;
Marx, Dorothea; Maurer, Katja; Meißner, Beate;
Merz, Janine; Mitteldorf, Katja; Mohring, Mike; Möl-
ler, Denny; Möller, Stefan; Montag, Robert-Martin;
Mühlmann, Ringo; Müller, Anja; Müller, Olaf; Pfef-
ferlein, Babett; Plötner, Ralf; Ramelow, Bodo; Rein-
hardt, Daniel; Rothe-Beinlich, Astrid; Rudy, Tho-
mas; Schaft, Christian; Schard, Stefan; Schubert,
Andreas; Schütze, Lars; Sesselmann, Robert; Stan-
ge, Karola; Tasch, Christina; Thrum, Uwe; Tiesler,
Stephan; Tischner, Christian; Urbach, Jonas; Prof.
Dr. Voigt, Mario; Dr. Wagler, Marit; Wahl, Laura;
Walk, Raymond; Weltzien, Philipp; Wolf, Torsten;
Worm, Henry; Zippel, Christoph.

Vizepräsidentin Marx:
Konnten alle Abgeordneten ihre Stimmen abge-
ben? Das ist der Fall. Ich stelle fest, dass alle Ab-
geordneten ihre Stimmen abgeben konnten. Ich
schließe die Wahlhandlung und bitte die Wahlhel-
fenden um Auszählung der Stimmen.
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Vereinbarungsgemäß rufe ich während der Auszäh-
lung Tagesordnungspunkt 61

Fragestunde

auf. Ich rufe die Mündlichen Anfragen auf und bitte
die Abgeordneten, ihre Fragen vorzutragen. Erster
Fragesteller ist Herr Abgeordneter Kowalleck von
der Fraktion der CDU in der Drucksache 7/1949.

Abgeordneter Kowalleck, CDU:
Geschäftsstellenschließungen von Kreissparkassen
und Genossenschaftsbanken in Thüringen

Die gesetzliche Aufgabe der Sparkassen ist es, in
ihrem Geschäftsgebiet die Versorgung mit Finanz-
dienstleistungen sicherzustellen und insbesondere
Gelegenheit zur sicheren Anlage von Geldern zu
geben. Die Sparkassen betreiben demnach ihre
Geschäfte nach Maßgabe der Sparkassenverord-
nung im Interesse ihrer Kunden.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sollen nach Medi-
enberichten zum Jahresende fünf bisherige Ge-
schäftsstellen komplett geschlossen werden. Nach
den Schließungen des Jahres 2017 in Saalfeld, Ru-
dolstadt, Gräfenthal, Kamsdorf und Könitz werde
das Filialnetz dreieinhalb Jahre später schon wie-
der ausgedünnt. Fünf bisherige Geschäftsstellen
sollen zum Jahresende komplett geschlossen und
zwei in Selbstbedienungsfilialen umgewandelt wer-
den. Bereits im vergangenen Jahr gab die Volks-
bank e. G. Gera-Jena-Rudolstadt bekannt, dass bei
rund einem Drittel ihrer Filialen das Personal abge-
zogen werde und diese zu SB-Geschäftsstellen
umfunktioniert werden. Betroffen waren Zweigstel-
len in allen Regionen, insbesondere im Raum Gera.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie stellen sich nach Kenntnis der Landesregie-
rung die aktuelle Situation und die zukünftige Ent-
wicklung der Thüringer Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken bezüglich des Finanzmarkts und des
Filialnetzes dar?

2. Welche Geschäftsstellen von Kreissparkassen
und von Genossenschaftsbanken in Thüringen wur-
den nach Kenntnis der Landesregierung in den ver-
gangenen fünf Jahren geschlossen und sollen im
nächsten Jahr geschlossen werden?

3. Wie bewertet die Landesregierung den gesetzli-
chen Auftrag der Sparkassen und der Genossen-
schaftsbanken in Bezug auf die aktuelle Situation
sowie die zukünftige Entwicklung in Thüringen, ins-
besondere hinsichtlich der Sicherstellung mit Fi-
nanzdienstleistungen im Interesse ihrer Kunden?

4. Inwieweit kann und wird die Landesregierung
konkret helfen, Einfluss auf die Entwicklung neh-
men und die Sparkassen und Genossenschafts-
banken bei der Erfüllung ihrer umfänglichen Aufga-
ben unterstützen, insbesondere in Bezug auf das
Thüringer Sparkassengesetz?

Vizepräsidentin Marx:
Für die Landesregierung antwortet das Finanzmi-
nisterium. Frau Ministerin Taubert, bitte.

Taubert, Finanzministerin:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren Abgeordneten, auf die Mündliche Anfrage
des Abgeordneten Kowalleck möchte ich wie folgt
antworten: 

Ich kann gut verstehen, dass Kundinnen und Kun-
den der Sparkassen und Genossenschaftsbanken
die Schließung von Geschäftsstellen in ihrer Nähe
als Verlust wahrnehmen. Das trifft insbesondere äl-
tere Menschen, weil für sie die Nutzung des Online-
bankings oder der Banking-App noch nicht die Re-
gel ist. Der Sorge dieser Menschen müssen sich
die in kommunaler Trägerschaft stehenden Spar-
kassen annehmen. Die Entscheidung über die Er-
richtung und Schließung von Sparkassengeschäfts-
stellen ist Aufgabe der Organe der jeweiligen Spar-
kasse. Diese und weitere grundsätzliche Ausfüh-
rungen zum Sparkassenwesen waren bereits Ge-
genstand mehrerer parlamentarischer Anfragen. Ich
verweise beispielhaft auf die Kleine Anfrage 143 in
dieser Legislaturperiode und die Kleine Anfra-
ge 3306 des Abgeordneten Kowalleck in der 6. Le-
gislaturperiode. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass Ge-
nossenschaftsbanken privatrechtliche Kreditinstitu-
te sind. Die Landesregierung ist hierfür nicht zu-
ständig. Mangels eigener Erkenntnisse können Ihre
Fragen von der Landesregierung daher auch nicht
beantwortet werden. Dies vorausgeschickt, zu Ihren
aktuellen Fragen im Einzelnen.

Zu Frage 1: Soweit Sie von der Finanzmarksitua-
tion der Thüringer Sparkassen sprechen, gehe ich
davon aus, dass Sie die geschäftliche Entwicklung
der Sparkassen meinen. Hierzu hat der Sparkas-
sen- und Giroverband Hessen-Thüringen in einer
Presseinformation vom 14. September 2020 ausge-
führt, dass zwar wegen der Corona-Pandemie mit
sinkenden Betriebsergebnissen zu rechnen sei, die
Sparkassen haben sich aber in dieser gesamtwirt-
schaftlich schwierigen Zeit als wichtiger Stabilisator
ihrer Kunden bewährt. Der Landesregierung liegen
hierzu keine abweichenden Informationen vor. 
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Zum Filialnetz: Die Struktur und Entwicklung des Fi-
lialnetzes ist grundsätzlich eine unternehmerische
Entscheidung der Sparkassen im Rahmen ihrer
Selbstverwaltung, die nicht der Sparkassenaufsicht
unterliegt. 

Zu Frage 2: Der Landesregierung liegen hierzu kei-
ne Erhebungen vor. Im Übrigen unterliegt die unter-
nehmerische Entscheidung der jeweiligen Sparkas-
se und nicht der Sparkassenaufsicht. Das ist also
auch nicht anzuzeigen.

Zu Frage 3: Die Landesregierung befürwortet wei-
terhin die bestehende Rechtslage, wonach der Be-
trieb einer Sparkasse eine freiwillige Aufgabe ihrer
Träger zur Erfüllung eines öffentlichen Zwecks ist.
Der Betrieb einer Sparkasse, mithin eines Kreditin-
stituts durch einen öffentlichen Träger kann weder
Selbstzweck sein noch aus Renditegründen erfol-
gen, sondern ist nur zwecks Erfüllung des öffentli-
chen Auftrags gerechtfertigt. Im Übrigen verweise
ich auf die Beantwortung der Frage 3 der Kleinen
Anfrage 6/835 vom 29. Januar 2016 in Drucksache
6/1838. Von einer darüber hinausgehenden Bewer-
tung wird auch vor dem Hintergrund der Selbstver-
waltung der Thüringer Sparkassen abgesehen. 

Zu Frage 4: Wie bereits ausgeführt, ist der Betrieb
der Sparkassen keine staatliche Aufgabe, sondern
eine ihrer kommunalen Träger. Auch vor dem Hin-
tergrund der Selbstverwaltung der Thüringer Spar-
kassen wird daher von einer Einflussnahme auf die
Entwicklung des Filialnetzes abgesehen. Als
Rechtsaufsicht wäre das Finanzministerium da-
rüber hinaus auch nicht befugt, Vorgaben zum Fili-
alnetz zu machen. Ein Ruf nach staatlicher Len-
kung der Geschäftspolitik würde den Eindruck er-
wecken, dass man den Sparkassen und deren
Selbstverwaltung kein Vertrauen mehr entgegen-
brächte. Das Thüringer Sparkassengesetz wurde
bereits im letzten Jahr mit dem Ziel einer Deregulie-
rung und Stärkung der Selbstverwaltung geändert.
Weiteren Änderungsbedarf an dem Gesetz sieht
die Landesregierung derzeit nicht. Auch vonseiten
der Thüringer Sparkassen, ihrer Träger oder des
Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen
sind seitdem keine weiteren Änderungsbedürfnisse
an die Landesregierung herangetragen worden. 

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es Nachfragen? Herr Kowalleck, bitte. 

Abgeordneter Kowalleck, CDU:
Vielen Dank, Frau Ministerin, für die Beantwortung
meiner Anfrage. Ich hatte in der Einleitung die
Sparkassenverordnung erwähnt, Sie sind jetzt auch
noch einmal auf die Gesetzlichkeiten und den Än-

derungsbedarf eingegangen. Inwieweit sieht denn
die Landesregierung in dieser Legislatur einen Än-
derungsbedarf an der Sparkassenverordnung bzw.
an dem Sparkassengesetz? 

Taubert, Finanzministerin:
Ich habe es gerade gesagt: Es gibt momentan kei-
ne Änderungsbedürfnisse. Wir sprechen uns eng
sowohl mit den Trägern der Sparkasse als auch mit
dem Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thürin-
gen ab und haben im letzten Jahr, wie gesagt, erst
geändert und deswegen sehen wir da jetzt nichts
weiter vor. 

Ich will auch sagen: Wenn ich jetzt in die Runde
schaue, die meisten von Ihnen haben Onlineban-
king, wir haben Niedrigzinsen, wir bezahlen oft
nicht mehr bar; das heißt, die Sparkassen haben
natürlich Geschäftsfelder, die sie früher hatten, jetzt
in der Form nicht mehr, und deswegen ist es so,
dass sie aus geschäftspolitischen Erwägungen
auch das Filialnetz schon seit vielen Jahren im
Blick haben, ob sich das rentiert oder nicht. Ich
muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt Frau
Schweinsburg nicht vorschreiben wollen als meiner
Landrätin, was sie da im Sparkassenbereich ma-
chen sollte, also ich jetzt als Kreistagsmitglied, Herr
Tischner. Also wir haben da keine Änderungswün-
sche.

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es weitere Nachfragen? Das sehe ich nicht.
Dann kommen wir zur nächsten Frage. Fragestelle-
rin ist Frau Abgeordnete Rothe-Beinlich, Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache 7/1961. Bitte.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Corona-Hilfen für Mutter/Väter-Kind-Einrichtungen

Nach aktuellem Stand können die gemeinsamen
Wohnformen für Mütter bzw. Väter und Kinder nach
§ 19 des Achten Buches Sozialgesetzbuch derzeit
nicht von den Corona-Soforthilfen des Landes profi-
tieren. Die Richtlinie des Freistaats Thüringen über
die Gewährung von Nothilfen im Jugendhilfebereich
nach Maßgabe des Thüringer Corona-Pandemie-
Hilfefondsgesetzes sieht dies bislang nicht vor.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Einrichtungen nach § 19 SGB VIII mit
wie vielen Plätzen gibt es in Thüringen und wie vie-
le Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind derzeit in
den Mutter/Väter-Kind-Einrichtungen insgesamt tä-
tig (bitte die Anzahl der Plätze und Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aufschlüsseln nach Einrichtung)?
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2. Aus welchen Gründen sollen diese Jugendhil-
feeinrichtungen nicht von den Soforthilfen des Lan-
des profitieren?

3. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung,
um den Trägern der Mutter/Väter-Kind-Einrich-
tungen notwendige Hilfen zukommen zu lassen, um
die durch die Corona-Pandemie entstandenen
Mehraufwände zumindest teilweise zu kompensie-
ren?

Vizepräsidentin Marx:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport, Frau Staatssekretä-
rin Heesen.

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeord-
nete, im Namen der Landesregierung beantworte
ich die Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1: In Thüringen gibt es 49 Einrichtungen
mit insgesamt 212 Plätzen für die Mutter- bzw. Vä-
ter-Kind-Betreuung. Wir konnten das in der Kürze
der Zeit allerdings jetzt nicht im Detail aufschlüs-
seln. Was ich sagen kann, ist, dass grundsätzlich
für jeden Mutter/Vater-Kind-Platz zwischen einer
halben und einer dreiviertel Vollbeschäftigteneinheit
gestellt werden muss. 

Zu den Fragen 2 und 3: Der Wirtschaftsplan des
Sondervermögens sieht vor: „Erstattungen von Per-
sonalmehrbedarf in Heimen der Erziehungshilfe“.
Bei den gemeinsamen Wohnformen für Mütter bzw.
Väter und Kinder handelt es sich aber – und das ist
jetzt die Regelungstechnik des SGB VIII – um „An-
gebote der Erziehung in der Familie“. Das ist also
technisch keine „Hilfe zur Erziehung“, sodass von
der Rechtslage her bisher in diesen Titel die Ein-
richtungen der Erziehungshilfe nicht passen. Es ist
aber angedacht und wird innerhalb der Landesre-
gierung gerade abgestimmt, die Förderrichtlinie ent-
sprechend zu erweitern, und dann müsste der
HuFA auch einer Erweiterung im Wirtschaftsplan
zustimmen. 

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es Nachfragen? Frau Rothe-Beinlich.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Da Sie mir die Frage 1 aufgrund der Kürze der Zeit
– wie Sie sagten – nicht beantworten konnten,
könnten Sie das gegebenenfalls schriftlich nachrei-
chen?

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Ja, ich habe nur die Auskunft, dass wir das inner-
halb einer Woche nicht schaffen. Also wenn wir ei-
ne längere Frist bekommen, können wir das noch
aufschlüsseln, aber realistisch ist – wenn Sie erlau-
ben –, dass wir dafür ein bisschen länger in An-
spruch nehmen, dann gern.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Hauptsache, ich bekomme es. Danke.

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es weitere Nachfragen? Das sehe ich nicht.
Dann kommen wir zur dritten Frage. Fragestellerin
ist Frau Abgeordnete Lehmann, Fraktion der SPD,
mit der Drucksache 7/2010.

Abgeordnete Lehmann, SPD:
Ausweitung der Ladenöffnung in Thüringen

Die Arbeitszeiten im Einzelhandel wurden seit Mitte
der 1990er-Jahre kontinuierlich ausgeweitet. Das
Thüringer Ladenöffnungsgesetz formuliert mit der
Regelung der monatlich zwei freien Samstage und
der Festlegung auf einen verkaufsoffenen Sonntag
in der Adventszeit Schutzstandards für die Kollegin-
nen und Kollegen im Einzelhandel. In den letzten
Wochen wurde immer wieder öffentlich über eine
Öffnung des Ladenöffnungsgesetzes zulasten der
Beschäftigten diskutiert.

Ich frage die Landesregierung:

1. Erarbeitet die Landesregierung eine Allgemein-
verfügung zur Erteilung von Ausnahmen für ver-
kaufsoffene Sonntage im Advent 2020 in Thürin-
gen, und wenn ja, auf wessen Initiative erfolgt die
Erarbeitung einer Allgemeinverfügung?

2. Wenn Frage 1 mit Ja beantwortet wird, was soll
in dieser Allgemeinverfügung geregelt werden?

3. Welche derzeit bestehenden Vorschriften zum
Ladenöffnungsgesetz sollen hier geändert werden?

4. Inwiefern wurde die Perspektive von Beschäftig-
ten und deren Interessen im Rahmen der Überar-
beitung berücksichtigt?

Vizepräsidentin Marx:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Fami-
lie. Frau Ministerin Werner, bitte. 
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Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abge-
ordnete, im Namen der Landesregierung beantwor-
te ich die Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1 und Frage 2: Nein, die Landesregierung
erarbeitet keine Allgemeinverfügung für eine dies-
bezügliche Ausnahme. Damit entfällt die Antwort zu
Frage 2. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung will keine Ände-
rung des Ladenöffnungsgesetzes. Die bestehenden
Vorschriften des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes
kann nur der Landesgesetzgeber, das heißt also
das Parlament, ändern. Das Thüringer Ladenöff-
nungsgesetz enthält keine Ermächtigungsgrundla-
ge zum Erlass einer Rechtsverordnung durch die
Landesregierung zur Zulassung verkaufsoffener
Sonn- und Feiertage. Lediglich der § 11 Abs. 2 Thü-
ringer Ladenöffnungsgesetz eröffnet die Möglich-
keit, dass das Thüringer Landesverwaltungsamt ab-
weichend von den Bestimmungen der §§ 4 bis 10
Ausnahmen im öffentlichen Interesse über den Wir-
kungskreis von mehr als einem Landkreis oder ei-
ner kreisfreien Stadt hinaus bewilligen kann. Bei ei-
ner Ausnahmebewilligung im öffentlichen Interesse
ist der verfassungsrechtlich verankerte Schutz von
Sonn- und Feiertagen zu beachten. Für Ausnah-
men im öffentlichen Interesse ist die Wirtschaftsför-
derung als Zielrichtung nicht maßgeblich. 

Zu Frage 4: Es hat lediglich Überlegungen für eine
Allgemeinverfügung gegeben, mit der die Möglich-
keit zur Freigabe verkaufsoffener Sonntage aus be-
sonderem Anlass durch Rechtsverordnungen der
Landkreise und kreisfeien Städte am ersten und
zweiten Advent geschaffen werden sollte. Das wä-
ren also keine zusätzlichen, weiterhin wären nur
vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr möglich ge-
wesen, nur die Eröffnung, dass auch der zweite
oder erste Advent jeweils mit genutzt werden könn-
te. Das Thüringer Ladenöffnungsgesetz sieht eine
solche Freigabe nur am ersten oder zweiten Ad-
ventssonntag bisher vor. Zur Beachtung der Inte-
ressen Betroffener wurden die Gewerkschaft ver.di
als Arbeitnehmervertretung sowie die Evangelische
und die Katholische Kirche zu den Überlegungen
angehört. Die in den vorgetragenen Stellungnah-
men geäußerten Bedenken fanden Berücksichti-
gung, eine Allgemeinverfügung wurde nicht erlas-
sen. 

Vizepräsident Worm:
Gibt es eine Nachfrage? Bitte. 

Abgeordnete Lehmann, SPD:
Aus der Antwort zu Frage 4 entnehme ich, dass es
aber einen Entwurf für eine Allgemeinverfügung ge-
geben hat, auf dessen Basis Stellungnahmen von
verschiedenen Institutionen abgefragt wurden.
Richtig? 

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Es gab die Nachfrage, ob eine zusätzliche Öffnung
am Sonntag möglich wäre, am ersten oder zweiten
Adventssonntag. Ob das in Form einer Allgemein-
verfügung, eines Entwurfs gewesen ist oder die
Frage an sich, das kann ich Ihnen jetzt nicht beant-
worten. 

Abgeordnete Lehmann, SPD:
Was hat denn die Landesregierung bewogen, diese
Stellungnahmen abzufragen? 

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Es gab verschiedene Anfragen sowohl von Verbän-
den als auch vonseiten des Einzelhandels, ob es
möglich wäre, in der zweiten Jahreshälfte die aus-
gefallenen anlassbezogenen Öffnungszeiten am
Sonntag nachholen zu können. Das war grundsätz-
lich natürlich möglich. Wichtig ist, dass nur dann
diese Sonntagsöffnungszeiten gestattet sind, wenn
es dazu einen Anlass gibt. Da sich nun die Zeit auf
die drei Monate nach dem Sommer mehr oder we-
niger konzentriert hat, war die Frage, ob man even-
tuell die Möglichkeit der Weihnachtsmärkte, die
stattfinden und die ein Anlass wären, in diese Über-
legungen mit einbeziehen könnte. Bisher ist nur ein
Adventssonntag zur Öffnung möglich gewesen.
Das war sozusagen die Nachfrage, die wir gestellt
haben.

Aber ich will noch mal sagen, es ging nicht darum,
einen zusätzlichen verkaufsfreien Sonntag zu er-
möglichen, es ging auch nicht darum, anlasslos ei-
nen Adventssonntagsverkauf zu ermöglichen, son-
dern nur die Möglichkeit, statt nur an einem Ad-
ventssonntag auch an einem zweiten Adventssonn-
tag das zu eröffnen. 

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Ministerin. Weitere Nachfragen
aus der Mitte des Hauses kann ich nicht erkennen.
Somit kommen wir zur nächsten Mündlichen Anfra-
ge, die gestellt wird durch Herrn Abgeordneten
Walk, Fraktion der CDU, in der Drucksache 7/2020.
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Abgeordneter Walk, CDU:
Danke, Herr Präsident. 

Verletzte Polizeivollzugsbeamte 2020

2019 wurden 180 Thüringer Polizeivollzugsbeamte
im Einsatz verletzt. Auch in diesem Jahr wurden
wieder viele Beamte im Einsatz verletzt. Etliche Fäl-
le wurden in den Medien dokumentiert, zum Bei-
spiel: Im Juni wurden in Apolda die Beine eines Be-
amten mit einem Auto überrollt. Bei einer Streit-
schlichtung in Heiligenstadt wurde ein Beamter ver-
letzt. In Neustadt an der Orla biss ein 32-Jähriger
im Drogenrausch einen Polizeibeamten in den Fin-
ger.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Polizeivollzugsbeamte wurden 2020
bislang im Einsatz verletzt (bitte gliedern nach Art
und Schwere der Verletzung; Geschlecht der Op-
fer)?

2. Wie viele Polizeivollzugsbeamte wurden 2020
bei geschlossenen Einsätzen verletzt (bitte gliedern
nach Art und Schwere der Verletzung; Geschlecht
der Opfer)?

3. Wie hoch war jeweils die Aufklärungsquote?

4. Wie viele Fälle davon sind politisch motivierter
Kriminalität (PMK) zuzuordnen (bitte gliedern nach
PMK -links-, PMK -rechts-, PMK -ausländische
Ideologie-, PMK -religiöse Ideologie-, PMK -nicht
zuzuordnen-)?

Vizepräsident Worm:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Inneres und Kommunales, Herr Minister Maier. 

Maier, Minister für Inneres und Kommunales:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, die Mündliche Anfrage
des Abgeordneten Walk beantworte ich für die Lan-
desregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Recherche zu dieser Frage berück-
sichtigte Verletzungen, welche sich die Beamtinnen
und Beamten im Zuge des Einsatzgeschehens zu-
zogen und die zugleich formal als Dienstunfall mit
einer Vorstellung bei einem Arzt aufgenommen
wurden. Demnach wurden insgesamt 138 Polizei-
vollzugsbeamte verletzt. Es handelt sich dabei um
137 physische Verletzungen sowie um eine psychi-
sche Verletzung. Betroffen waren hierbei 21 Polizei-
beamtinnen und 117 Polizeibeamte. Informationen
zur jeweiligen Schwere der Verletzung liegen leider
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Diese wer-

den gerade aktuell ausgewertet und können Ihnen
kurzfristig zur Verfügung gestellt werden. 

Zu Frage 2: Die Recherche wurde analog zu Fra-
ge 1 durchgeführt und um das Attribut „geschlosse-
ner Einsatz“ ergänzt. Nach diesen Kriterien wurden
eine Beamtin und fünf Beamte physisch verletzt. 

Frage 3 und Frage 4 würde ich gemeinsam beant-
worten: Die Ermittlung der Anzahl der diesbezügli-
chen Ermittlungsverfahren sowie die dazugehörige
Aufklärungsquote und die etwaige Einstufung als
politisch motivierte Kriminalität erfordern eine ma-
nuelle Recherche und Auswertung. Dies war leider
in dem zur Beantwortung der Mündlichen Anfrage
zur Verfügung stehenden Zeitraum noch nicht mög-
lich. Ich kann Ihnen diese, soweit sie vorliegen, un-
verzüglich zur Verfügung stellen. Ich danke für Ihre
Aufmerksamkeit. 

Vizepräsident Worm:
Gibt es Nachfragen? Ja. 

Abgeordneter Walk, CDU:
Ja, es gibt eine Nachfrage. Besten Dank, Herr Mi-
nister. Sie hatten einleitend gesagt, Verletzung im
Einsatz, Dienstunfall plus Arztbesuch, das waren
die Kriterien. Deswegen meine Frage: Die Ver-
gleichszahl in meinem Vortext von 180 – waren das
da seinerzeit die gleichen Kriterien, die angelegt
wurden oder sind die Kriterien in der Beantwortung
dieser Mündlichen Anfrage unterschiedlich zu
2019?

Maier, Minister für Inneres und Kommunales:
Ich gehe jetzt davon aus, dass es die gleichen Kri-
terien waren, das müsste ich aber noch mal über-
prüfen lassen und würde Ihnen das mitteilen. 

Vizepräsident Worm:
Es gibt eine weitere Nachfrage. 

Abgeordneter Walk, CDU:
Die zweite Nachfrage von mir: Ich gehe davon aus,
dass die Zahlen „Verletzte in geschlossenen Einsät-
zen“ Davon-Zahlen sind. 

Maier, Minister für Inneres und Kommunales:
Ja. 
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Abgeordneter Walk, CDU:
Also eine Teilmenge von 1, aber vielleicht sagen
Sie mir noch mal das Aktualdatum, 138 Verletzte
mit welchem Aktualdatum? 

Maier, Minister für Inneres und Kommunales:
Na, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt das ak-
tuelle Datum ist, ich kann Ihnen den genauen Stich-
tag nicht nennen. Ich gehe davon aus, dass es das
ist, was wir zum heutigen Tag wissen. 

Abgeordneter Walk, CDU:
Danke. 

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Mündlichen
Anfrage, die gestellt wird durch Herrn Abgeordne-
ten Malsch, Fraktion der CDU, in der Drucksache
7/2025. 

Abgeordneter Malsch, CDU:
Planungsvorlauf für den Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur gesichert?

Um für Projekte des Bundesverkehrswegeplans
Baurecht zu schaffen und schnellstmöglich Aus-
schreibungsreife erreichen zu können, muss ein
Planungsvorlauf zur zügigen Umsetzung dieser be-
deutsamen Verkehrsprojekte erhalten und weiter
ausgebaut werden. Bereits im Jahr 2016 hat die
Fraktion der CDU in Drucksache 6/2002 deshalb
gefordert, die personellen Voraussetzungen in der
Straßenbauverwaltung zu sichern und zu schaffen,
um alle im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans
vorgesehenen Projekte zügig umsetzen zu können
und dazu nötigenfalls auch externe Planungsres-
sourcen zu nutzen. Der Antrag wurde abgelehnt.

Den Antragsteller interessiert der aktuelle Stand der
Thüringer Verkehrsprojekte und ein gegebenenfalls
entstandener Zeitverzug beim Baubeginn.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Projekte des aktuellen Bundesverkehrs-
wegeplans befinden sich derzeit im Bau?

2. Bei welchen Projekten bleibt ein in 2020 vorge-
sehener Baubeginn hinter dem Zeitplan zurück und
warum?

3. Gibt es bei der Umsetzung von Projekten an
Bundesfernstraßen, Bundesstraßen oder anderen
Infrastrukturmaßnahmen Probleme dergestalt, dass
diese Projekte trotz Mittelbereitstellung des Bundes
nicht begonnen werden, weil die Landesbauverwal-

tung Planungsleistungen nicht rechtzeitig bzw. nicht
vollständig erfüllen konnte?

4. Um welche Projekte handelt es sich, welcher
Verzug tritt ein und wie wirkt die Landesregierung
dem entgegen?

Vizepräsident Worm:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Infrastruktur und Landwirtschaft.

Weil, Staatssekretär:
Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, ich be-
antworte die Mündliche Anfrage des Abgeordneten
Malsch für die Thüringer Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Im Bau befinden sich derzeit die nach-
folgend genannten Vorhaben des Bedarfsplans für
Bundesfernstraßen: die B88 Ortsumgehung
Zeutsch, die B88 Ortsumgehung Rothenstein, die
B243 Ortsumgehung Mackenrode, die B243 Orts-
umgehung Günzerode, die B243 Ortsumgehung
Holbach und die B247 Ortsumgehung Kallmerode.

Zu Frage 2: Es gibt keine Vorhaben, die in den
Straßenbauplan 2020 des Bundes eingestellt und
nicht begonnen worden sind. 

Zu Frage 3: Es gibt keine Vorhaben, für die der
Bund im Straßenbauplan Mittel eingeplant hat, die
aber nicht begonnen werden können. Damit erüb-
rigt sich auch die Antwort auf die Frage 4.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank. Nachfragen gibt es keine. Damit kom-
men wir zur nächsten Mündlichen Anfrage, die ge-
stellt wird durch Frau Abgeordnete Baum, Fraktion
der FDP, in der Drucksache 7/2034.

Abgeordnete Baum, FDP:
Seit Jahresbeginn stehen allen Lehrerinnen und
Lehrern dienstliche E-Mail-Adressen zur Verfügung.
Diese können einen wichtigen Beitrag zur Schaf-
fung eines modernen Arbeitsumfeldes an Schulen
leisten und folgen dem, was anderweitig in der Ar-
beitswelt bereits üblich ist. Sie sollen unter ande-
rem den Schutz sensibler Daten in der Kommunika-
tion zwischen Lehrkräften, Klassen und Eltern si-
cherstellen. Bei der Erstellung der E-Mail-Adressen
im Format wurden und werden personenbezogene
Daten der Lehrerinnen und Lehrer verwendet. 

Ich frage die Landesregierung:

1. Aus welcher Quelle stammen die Daten, mit de-
nen die E-Mail-Adressen im oben genannten For-
mat erstellt werden?
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2. In welcher Form geben die Lehrkräfte ihre Einwil-
ligung zur Nutzung der entsprechenden Daten für
die Erstellung der E-Mail-Adresse und inwiefern
können sie nachträglich Einfluss auf die verwende-
ten Daten nehmen?

3. Inwieweit haben die jeweiligen Lehrkräfte ein Mit-
spracherecht bzw. sind an der Erstellung der E-
Mail-Adresse beteiligt?

4. Wie bewertet die Landesregierung die Erstellung
und Verwendung der E-Mail-Adressen mit Blick auf
die sich aus der Datenschutz-Grundverordnung er-
gebenden Rechte und Pflichten der verantwortli-
chen Stellen, insbesondere die Informationspflicht
nach Artikel 14 DSGVO, gegenüber den betroffe-
nen Lehrkräften?

Vizepräsident Worm:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport. – Da ich keinen Ver-
treter der Landesregierung zu dieser Frage erken-
nen kann, stellen wir die Antwort zurück und verfah-
ren weiter mit der nächsten Mündlichen Anfrage.
Das ist die Mündliche Anfrage von Abgeordnetem
Kemmerich, Fraktion der FDP, in Drucksache
7/2036.

Abgeordneter Kemmerich, FDP:
Sonntagsöffnungsmöglichkeiten im Advent ohne
Weihnachtsmarkt

Laut Medienberichten vom 1. November 2020 ist
der Weihnachtsmarkt in Erfurt abgesagt worden.
Das bedeutet, dass nach § 10 Thüringer Ladenöff-
nungsgesetz keine Sonntagsöffnungen im Advent
möglich sind. Das stellt die durch die Corona-Krise
angeschlagenen Einzelhändler vor weitere Heraus-
forderungen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Plant die Landesregierung Sonderregelungen für
die Adventszeit zu erlassen, sodass Einzelhändler
an Adventssonntagen öffnen können und falls ja,
wie ist der Zeitplan hierfür?

2. In welchen Thüringer Städten findet laut Kenntnis
der Landesregierung regelmäßig in der Adventszeit
ein verkaufsoffener Sonntag statt?

3. Liegen der Landesregierung Anfragen von Bür-
germeistern/Dezernenten zu Sonderregelungen
vor, und wenn ja, bitte aufführen nach Stadt und
Zeitpunkt der Anfrage?

4. Welche Städte haben im Jahr 2020 bereits ver-
kaufsoffene Sonntage durchgeführt (bitte auflisten
nach Stadt und Datum)?

Vizepräsident Worm:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Fami-
lie, Frau Ministerin Werner.

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, im Namen der Landesre-
gierung beantworte ich die Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1: Nein, die Landesregierung plant keine
diesbezügliche Ausnahme.

Zu Frage 2: Eine vollständige Übersicht können wir
Ihnen derzeit nicht geben, dazu müssten wir erst al-
le Landkreise und kreisfreien Städte abfragen. Das
dauert mindestens drei Wochen. Wir können aber
auf Zahlen von 2017 zumindest zurückgreifen und
für 2017 kann man davon ausgehen, dass in schät-
zungsweise 50 Städten oder Gemeinden ein ver-
kaufsoffener Sonntag am ersten oder zweiten Ad-
vent stattfand, darunter beispielsweise in allen
kreisfreien Städten. Um welche Städte es sich kon-
kret handelt, ist der Landesregierung nicht bekannt,
da die Entscheidung bei den Landkreisen und den
kreisfreien Städten liegt. 

Zu Frage 3: Dem Thüringer Ministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie liegen
keine entsprechenden Anfragen von Bürgermeis-
tern vor. Das Anliegen war vielmehr vom Handel
und den Industrie- und Handelskammern an die
Landesregierung herangetragen worden.

Zu Frage 4 – welche Städte haben im Jahr 2020
bereits verkaufsoffene Sonntage durchgeführt? –:
Nach Stand September 2020 hat es insgesamt
70 verkaufsoffene Sonn- und Feiertage gegeben
bzw. sind noch geplant. Aufgrund der Absage von
Märkten und Veranstaltungen kann zurzeit keine
genaue Angabe gemacht werden, wie viele ver-
kaufsoffene Sonn- und Feiertage bis Jahresende
tatsächlich durchgeführt werden. Herzlichen Dank
für die Aufmerksamkeit.

Vizepräsident Worm:
Gibt es Nachfragen? Herr Kemmerich.

Abgeordneter Kemmerich, FDP:
Meine erste Nachfrage wäre: Ein prominenter Ver-
treter der Landesregierung, nämlich Herr Minister-
präsident selbst, hat sich im Sommerinterview offen
dafür gezeigt, Adventsöffnungen ohne besonderen
Anlass zuzulassen. Wie kommt es zur abweichen-
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den Haltung der Landesregierung zum heutigen
Zeitpunkt?

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Meines Erachtens ging es nicht darum, anlasslose
Sonntagsöffnungen zuzulassen, da das nach Ge-
setz gar nicht möglich ist. Es gab die Überlegung,
dies an einem zweiten Adventssonntag zu ermögli-
chen, aber im Rahmen der vier verkaufsoffenen
Sonntage, die im Jahr möglich sind. Das hat aber –
wie ich schon berichtet habe –, sowohl bezüglich
der Stellungnahmen als auch der nicht stattfinden-
den Weihnachtsmärkte dann keine Berücksichti-
gung mehr gefunden.

Abgeordneter Kemmerich, FDP:
Zweite Frage, Frau Ministerin: Wie bewerten Sie
das durchaus vitale Interesse der Einzelhändler,
nicht nur bedingt durch die Corona-Krise, sondern
auch gegen die Konkurrenz im Internet, des Online-
Handels hier Möglichkeiten zu haben, an eben ei-
nem solchen Sonntag zu öffnen? Es ist ja immer
noch keine Pflicht zur Öffnung, sondern nur die
Möglichkeit.

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Ich glaube, dass Sonntagsöffnungszeiten bzw.
wenn am Sonntag geöffnet werden kann, niemals
mit dem Hintergrund eines wirtschaftlichen Interes-
ses geöffnet wird, sondern weil Anlässe stattfinden
wie beispielsweise Weihnachtsmärkte und die Idee
gewesen ist, dass durch die Entzerrung von Besu-
cherströmen die Sonntagsöffnung an der Stelle
möglich gewesen wäre. Ansonsten muss man,
glaube ich, Einzelhändler anders unterstützen, um
die Belastungen der letzten Monate tatsächlich
auch aufarbeiten zu können, das heißt, das sind die
Fragen, wie Innenstädte wieder mobilisiert werden
können, wie Einzelhändler wegen der Verluste, die
es gegeben hat, durch entsprechende Förderpro-
gramme, die es gegeben hat, unterstützt werden
können und wie insgesamt die Frage der Digitalisie-
rung im Einzelhandel mehr auf den Weg gebracht
werden muss. Das sind aber Themen, die jetzt gar
nicht coronabedingt eine Rolle spielen, sondern die
insgesamt auch für die Landesregierung von Be-
deutung sind und wofür sich der Wirtschaftsminister
auch an der Stelle mit eingesetzt hat.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank. Weitere Nachfragen aus der Mitte des
Hauses kann ich nicht erkennen. Somit würden wir

an dieser Stelle noch mal zurückkommen auf die
Antwort der Landesregierung zur Mündlichen Anfra-
ge von Frau Abgeordneter Baum, Fraktion der FDP.
Es antwortet das Ministerium für Bildung, Jugend
und Sport. 

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Abgeordne-
te, erst einmal Entschuldigung für diese Verzöge-
rung. Im Namen der Landesregierung beantworte
ich die Mündliche Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1: Die Generierung der dienstlichen E-
Mail-Adressen für Lehrkräfte erfolgt aus dem Per-
sonalverwaltungsprogramm unseres Ministeriums,
das heißt PERSOS. 

Die Fragen 2 und 3 beantworte ich gemeinsam. Ei-
ne Einwilligung der Lehrkräfte ist nicht erforderlich,
denn die Verarbeitung der personenbezogenen Da-
ten ist zur Wahrung der berechtigten Interessen
des Verantwortlichen erforderlich. Nach aktueller
Rechtsprechung steht diese dienstliche E-Mail-
Adresse auch im Einklang mit den Interessen der
Lehrkräfte. Der Hauptpersonalrat im Geschäftsbe-
reich unseres Ministeriums wurde vor Einführung
der dienstlichen E-Mail-Adressen auch umfänglich
einbezogen. 

Zu Frage 4: Die Namensbestandteile werden nicht
bei den betroffenen Lehrkräften erhoben. Das
heißt, grundsätzlich besteht eine Informations-
pflicht, allerdings gibt es von diesem Grundsatz in
der Datenschutz-Grundverordnung Ausnahmen.
Unter anderem besteht dann keine Informations-
pflicht, wenn die betroffene Person bereits über die-
se Information verfügt, nämlich die Information,
dass ihre Daten verarbeitet werden. Vor diesem
Hintergrund wurden die Lehrkräfte mit Schreiben
vom 17. Dezember 2019 vollumfänglich über die
Einführung der dienstlichen E-Mail-Accounts infor-
miert. Eine Einzelinformation haben wir zur Vermei-
dung bürokratischer Belastungen der Lehrkräfte
und auch unseres Hauses nicht vorgesehen. 

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Gibt es Nach-
fragen? Frau Abgeordnete Baum. 

Abgeordnete Baum, FDP:
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Sie haben jetzt
ausgeführt, dass es für die dienstlichen Belange
notwendig ist, diese Daten zu erfassen, es geht um
Vornamen und Nachnamen. 
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Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Genau.

Abgeordnete Baum, FDP:
Nun wissen wir, dass Lehrer immer ein bisschen
vorsichtig sind, wenn es darum geht, die Vornamen
zu verwenden. Ich habe aber einen ganz konkreten
Fall, wo es darum geht, dass Vorname und zweiter
Vorname, die weder auf dem Arbeitsvertrag noch
im Personaldatenverwaltungsprogramm eigentlich
verwendet werden müssten, in diese E-Mail-Adres-
se eingeflossen sind. Ich frage Sie: Wie bewerten
Sie das als Landesregierung? 

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Das kann ich jetzt so schnell nicht bewerten, weil
ich zu diesem Einzelfall nichts weiß und weil ich
auch nicht weiß, nach welchen Automatismen diese
E-Mail-Adressen generiert werden. Ob es normal
ist, zwei Vornamen zu benutzen oder nur den ers-
ten, dazu müsste ich mich noch mal erkundigen,
auch nach diesem Einzelvorgang.

Vizepräsident Worm:
Eine weitere Nachfrage.

Abgeordnete Baum, FDP:
Das heißt, es gibt keinerlei Zustimmung in irgendei-
ner Form, welche Namensbestandteile für diese
dienstliche Mail-Adresse verwendet werden? 

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Nicht im Einzelfall, sondern die Generierung dieser
Adressen ist mit dem Hauptpersonalrat abgespro-
chen und entspricht den allgemeinen Regeln. Aber
im Einzelfall gibt es keine Zustimmung der jeweils
einzelnen, individuell betroffenen Personen – ja. 

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank. Es gibt eine weitere Nachfrage aus
der Mitte des Hauses. 

Abgeordneter Kemmerich, FDP:
Frau Staatssekretärin, warum ist es nicht möglich,
Funktions-E-Mail-Adressen zu vergeben, wie
Schulleitung oder ähnliche Dinge?

(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Oder
Lehrer!)

(Heiterkeit DIE LINKE)

Hochqualifiziert, wunderbar. Danke, Herr Dittes.
Das spricht für Sie. 

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Ich würde mich lieber noch mal rückversichern, be-
vor ich Ihnen das definitiv beantworte. Aber nach
meinem Kenntnisstand gibt es Funktionspostfächer
schon, also es gibt „Schulleitung der Schule sowie-
so“. Das ist jetzt das, was ich im Kopf habe, aber
das sichere ich noch mal ab und beantworte Ihnen
das dann noch mal definitiv schriftlich, dass ich
mich da jetzt an dieser Stelle nicht irre. 

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Weitere Nach-
fragen kann ich nicht erkennen. Somit kommen wir
zur nächsten Mündlichen Anfrage, die durch Frau
Abgeordnete Wahl, Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen, in der Drucksache 7/2048 gestellt wird. Frau
Abgeordnete Wahl.

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Danke, Herr Präsident.

Radverkehrsinfrastruktur in Thüringen – nachge-
fragt

In der Antwort der Landesregierung auf meine Klei-
ne Anfrage 7/1052 zur Radverkehrsinfrastruktur in
Thüringen mit der Drucksachennummer 7/1912 legt
diese dar, dass die Investitionen im Jahr 2019 ge-
genüber dem Jahr 2018 von über 18 Millionen Euro
auf 15 Millionen Euro zurückgegangen sind. Im Ge-
gensatz dazu sieht das Radverkehrskonzept des
Freistaats vor, dass die Investitionen zur Erreichung
der Ziele weiter steigen, mindestens jedoch auf
dem Niveau des Jahres 2018 bleiben sollen. Ange-
sichts des mit 7 statt 6 Prozent nur marginal gestie-
genen Radverkehrsanteils seit dem Jahr 2008
scheint statt einer Absenkung eine weitere Erhö-
hung der Mittel notwendig, um das Ziel von 15 Pro-
zent im Jahr 2030 zu erreichen.

Eine sichere Radinfrastruktur ist auch unter dem
Aspekt Verkehrssicherheit sehr wichtig.

Ich frage die Landesregierung:

1. Aus welchen Gründen ist der Radverkehrsanteil
am Modal Split in Nordthüringen von 8 Prozent im
Jahr 2008 auf 3 Prozent im Jahr 2017 gefallen?

2. Wie viele Verkehrsunfälle unter Beteiligung von
Radfahrenden ereigneten sich bisher im Jahr 2020,
wie viele ereigneten sich davon auf Strecken ohne
Radweg und wie viele endeten tödlich?
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3. Wie kann sichergestellt werden, dass die Investi-
tionen in den Radverkehr das für die Erreichung der
Steigerung des Radverkehrsanteils bis zum Jahr
2030 notwendige Niveau erreichen?

4. Welche personelle Ausstattung steht im Thürin-
ger Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
und im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr
für die Bereiche Straßenneubau, -umbau, -unterhal-
tung und -erhaltung zur Verfügung?

Danke. 

Vizepräsident Worm:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Infrastruktur und Landwirtschaft, Herr Staatsse-
kretär Weil. 

Weil, Staatssekretär:
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich beant-
worte Ihre Mündliche Anfrage für die Thüringer Lan-
desregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Gemäß der Beantwortung der Frage 1
aus der Drucksache 7/1912 basiert die Ausweisung
der Veränderung des Modal Split für den Radver-
kehr auf der Studie „Mobilität in Deutschland“ der
Jahre 2008 und 2017. Die Untersuchungen wurden
vom infas Institut für angewandte Sozialwissen-
schaft GmbH im Auftrag des Bundes durchgeführt.
Im Ergebnis liegt für Thüringen eine allgemeine Do-
kumentation zur Methodik vor. Die Untersuchungs-
ergebnisse sind in verschiedenen Tabellenbänden
dargelegt. Auf der Basis der vorliegenden Doku-
mentation kann die Thüringer Straßenbauverwal-
tung die Ursache des Rückgangs des Modal Split
für den Radverkehr in der Region Nordthüringen
nicht klären. Dies würde eine umfassende Analyse
der Urdaten erfordern, die sowohl aufgrund der Art
und des Umfangs als auch der Vorgaben zum Da-
tenschutz ausschließlich durch das bearbeitende
Büro erfolgen kann. 

Zu Frage 2: Für das Jahr 2020 wurden bis zum
09.11.2020 in Thüringen 1.536 Verkehrsunfälle mit
Beteiligung von Radfahrerinnen und Radfahrern po-
lizeilich erfasst. Hierin sind auch Pedelecnutzer ent-
halten. Dabei wurden 58 Prozent der Verkehrsun-
fälle durch die Radfahrerinnen und Radfahrer selbst
verursacht. Aus der polizeilichen Verkehrsunfallsta-
tistik geht nicht hervor, ob sich im Bereich des Un-
fallortes ein Radweg befand, sofern dieser nicht un-
mittelbar im Zusammenhang mit dem Unfall stand.
Ein Bezug zu Radwegen, kombinierten Fuß- und
Radwegen oder Radfahrstreifen ist der Statistik bei
29 Verkehrsunfällen zu entnehmen. Von der Ge-

samtzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von
Radfahrerinnen und Radfahrern ereigneten sich in
diesem Jahr bisher acht Verkehrsunfälle, bei denen
acht Menschen tödlich verletzt wurden, davon sie-
ben Radfahrerinnen und Radfahrer.

Zu Frage 3: Um sicherzustellen, dass die Investitio-
nen in den Radverkehr das für die Erreichung der
Steigerung des Radverkehrsanteils bis zum Jahr
2030 notwendige Niveau erreichen, sind gemeinsa-
me Anstrengungen von Land und Kommunen erfor-
derlich. Hierbei ist zu bedenken, dass das größte
Potenzial für die Verbesserung der Radverkehrsbe-
dingungen in den Kommunen liegt, weil sich die In-
frastruktur für den Radverkehr überwiegend in kom-
munaler Hand befindet. Radwege parallel zu Bun-
des- und Landesstraßen ergänzen das Radver-
kehrsnetz der Kommunen und können helfen, wich-
tige Lücken im Radverkehrsnetz zu schließen. Des-
halb ist es wichtig, dass einerseits die Kommunen
stärker an die Radverkehrsinfrastruktur investieren
und andererseits das Land den Bau von straßenbe-
gleitenden Radwegen an Bundes- und Landesstra-
ßen sowie die Förderung von kommunalen Radver-
kehrsanlagen verstärkt. Dafür wird es als erforder-
lich erachtet, dass die Mittel für Personal und Inves-
titionen beim Land und bei den Kommunen dauer-
haft und verlässlich angehoben werden. 

Positiv zu vermerken ist, dass der Bund aus Mitteln
des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregie-
rung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050
das Sonderprogramm „Stadt und Land“ für Investi-
tionen in den Alltagsradverkehr auflegt. Aus diesem
Sonderprogramm wird Thüringen bis 2023 voraus-
sichtlich knapp 20 Millionen Euro als Finanzhilfen
erhalten. Diese Mittel sollen überwiegend für die
Förderung von kommunalen Radverkehrsprojekten
verwendet werden. Darüber hinaus besteht auch
die Möglichkeit, Radwege an Landesstraßen zu fi-
nanzieren. Für den Ausbau und die Erweiterung
des Radnetzes Deutschland wird der Bund bis
2023 ebenfalls Mittel aus dem Klimaschutzpro-
gramm 2030 zur Verfügung stellen. In Thüringen
kann für die Radrouten D4 und D11 sowie den Iron
Curtain Trail eine Förderung beantragt werden. 

Zu Frage 4: Im Thüringer Ministerium für Infrastruk-
tur und Landwirtschaft stehen für die Aufgaben Pla-
nung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und
Verwaltung der Bundesfern- und Landesstraßen,
Straßenrecht, Bedarfsplanung für die Bundesfern-
und Landesstraßen, Radverkehrsangelegenheiten
sowie Förderung kommunaler Verkehrsinfrastruktur
insgesamt neun Personalstellen zur Verfügung. Da-
von ist eine Stelle derzeit unbesetzt. Die personelle
Ausstattung im Landesamt für Bau und Verkehr
umfasst für die Bereiche Neubau, Umbau, Unter-
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haltung und Erhaltung von Bundes- und Landes-
straßen einschließlich Radwegen an Bundes- und
Landesstraßen insgesamt 318 Personalstellen. Da-
von sind 43 Stellen zurzeit nicht besetzt. In den An-
gaben des Landesamts für Bau und Verkehr ist die
Leitungsebene nicht enthalten. Ebenso nicht ent-
halten ist der Aufgabenbereich Bundesautobahn,
da dieser zum 01.01.2021 zur Autobahn GmbH des
Bundes bzw. dem Fernstraßenbundesamt wech-
selt. Vielen Dank. 

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Es gibt eine
Nachfrage. 

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Eine Frage hätte ich zur Beantwortung von
Nummer 1: Dieser Rückgang um 5 Prozent – wenn
man davon ausgeht, dass da nicht irgendwie eine
statistisch andere Erhebung oder irgendwas dahin-
tersteht, dann müsste das schon äußere Gründe
haben. Deswegen möchte ich die Landesregierung
gern fragen, ob sie Anhaltspunkte hat, ob zum Bei-
spiel größere Verkehrsumbaumaßnahmen, mehr
Autos auf den Straßen, irgendwelche äußeren Um-
stände dafür einen Grund darstellen.

Weil, Staatssekretär:
Das habe ich versucht darzulegen. An sich nicht.
Die Frage ist tatsächlich – das würde ich noch mal
mitnehmen und prüfen lassen –, ob wir mit dem Bü-
ro noch mal Kontakt aufnehmen, um das im Detail
dann wirklich auch zu eruieren. Das mache ich
gern. 

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Okay, vielen Dank. 

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Mündlichen
Anfrage, ich rufe hierzu Herrn Abgeordneten Kell-
ner, Fraktion der CDU, mit Drucksache 7/2049 auf.
Herr Abgeordneter.

Abgeordneter Kellner, CDU:
Abruf der Mittel aus dem Sondervermögen „Thürin-
ger Corona-Pandemie-Hilfefonds“ durch die Muse-
en

Mit Stand vom 30. September 2020 sind bislang
aus dem Sondervermögen „Thüringer Corona-Pan-
demie-Hilfefonds“ als Zuschüsse an Museen, Mu-
seumsverbände und Kunstinstitute zur Kompensati-

on von Einnahmeausfällen im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie lediglich 97.189,32 Euro von
den insgesamt 4,4 Millionen Euro zur Verfügung
gestellten Mittel abgeflossen. Zudem wurden bis zu
diesem Zeitpunkt von den insgesamt gestellten
19 Anträgen nur fünf bewilligt.

Ich frage die Landesregierung:

1. Bis zu welchem Zeitpunkt können Anträge ge-
stellt werden?

2. Welche Museen, Museumsverbände und Kunst-
institute haben Anträge in welcher Höhe im Rah-
men des Sondervermögens (Titel 685 04) bei der
Thüringer Staatskanzlei gestellt?

3. Welche Anträge wurden aus welchen Gründen
abgelehnt?

4. Warum wurden bislang so wenig Mittel abgeru-
fen?

Vizepräsident Worm:
Für die Landesregierung antwortet die Staats-
kanzlei, Herr Minister Hoff. 

Prof. Dr. Hoff, Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten und Chef der Staats-
kanzlei:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete! Lieber Abgeordneter Kell-
ner, zu Frage 1: Anträge auf Gewährung der Billig-
keitsleistung für Einnahmeausfälle vom 18. März
bis 17. September 2020 waren bis zum 31. August
dieses Jahres zu stellen. Für Folgeanträge für Ein-
nahmeausfälle bis zum Jahresende ist die Frist der
15. November 2020. 

Zu Frage 2: Sie bitten um eine detaillierte Ausfüh-
rung, deshalb lese ich dies jetzt auch hier vor. Zum
Ende der Antragsfrist am 31. August lagen folgende
Anträge vor: Museum Leuchtenburg mit einem Vo-
lumen von 34.334,78 Euro, das Haus Schulenburg
in Gera mit 25.571,03 Euro, das Museum Kloster
Veßra mit 42.116,74 Euro, das Museum Schloss
Heringen mit 11.006,44 Euro, das Regionalmuseum
Bad Frankenhausen mit 55.777,12 Euro, das Lu-
therhaus in Eisenach mit 137.107,37 Euro, das
Bachhaus in Eisenach mit 68.117,35 Euro, das Mu-
seum642 in Pößneck mit 50.077,86 Euro, das
Schloss- und Residenzmuseum Altenburg mit
79.253,04 Euro, das Rudolstädter Schillerhaus mit
5.450 Euro, das Freilichtmuseum Hohenfelden mit
41.014,48 Euro, das Keramikmuseum in Bürgel mit
10.982,62 Euro, die Osterburg in Weida mit
30.717,39 Euro, die Wilhelmsburg Schmalkalden
mit 49.588,94 Euro, das Technische Museum
„Neue Hütte“ in Schmalkalden mit 10.059,84 Euro,
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das Besucherbergwerk Finstertal mit
21.922,08 Euro, das Metallhandwerksmuseum
Steinbach-Hallenberg mit 7.710,68 Euro, die Hei-
decksburg in Rudolstadt mit 328.575,00 Euro, die
Point-Alpha-Gedenkstätte mit 50.250,54 Euro. Der-
zeit treffen Anträge für den Zeitraum bis Jahresen-
de noch ein.

Zu Frage 3: Folgende Museumsanträge wurden ab-
gelehnt: vom Regionalmuseum Bad Franken-
hausen, vom Bachhaus Eisenach, von der Oster-
burg in Weida, vom Schloss Wilhelmsburg, vom
Technischen Museum „Neue Hütte“ Schmalkalden,
vom Besucherbergwerk Finstertal Schmalkalden
und vom Metallhandwerksmuseum Steinbach-Hal-
lenberg.

Jetzt haben Sie auch gefragt, warum diese Ableh-
nungen erfolgt sind. Dies liegt vor allem daran,
dass die Antragsteller die im Jahresplan vorgese-
henen Zuwendungen der Museumsträger in den
Berechnungen nicht hinreichend berücksichtigt hat-
ten und mithin die Liquiditätsengpässe geringer
ausfielen. Aus gleichem Grund wurden auch teil-
weise geringere Zuschüsse als beantragt ausge-
reicht. 

Zurückgezogen wurde der Antrag vom Museum
Schloss Heringen. Noch in Bearbeitung sind wegen
fehlender oder nicht eindeutiger Unterlagen die An-
träge vom Haus Schulenburg in Gera und dem
Schillerhaus in Rudolstadt.

Sie haben dann die Frage gestellt, warum bislang
so wenig Mittel abgerufen wurden – das ist Ihre
Frage 4. Für die Gewährung der Billigkeitsleistung
waren – das wissen Sie, weil das im Ausschuss
mehrfach aufgerufen worden ist – alle verfügbaren
Einnahmen, zum Beispiel Zuwendungen, andere
Fördermittel, sonstige Corona-Soforthilfen, Kurzar-
beitergeld, zu berücksichtigen. Die wiederum haben
dazu beigetragen, dass die wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten verschiedener Museen gemindert worden
sind. Darüber hinaus sind Kostenminimierungen
durch Absage oder Verschiebung von Ausstellungs-
vorhaben und anderen Projekten erfolgt, sodass
sich auch hier der Bedarf anders dargestellt hat als
ursprünglich angenommen. Der Ministerpräsident
hat in seiner Regierungserklärung ausgeführt, dass
wir im Sommer ein fast normales Leben geführt ha-
ben, das heißt also, dass die Vielzahl inländischer
Einzelbesucherinnen und Einzelbesucher, die ins-
besondere auch unsere Kultureinrichtungen be-
sucht haben, in den Sommermonaten dazu beige-
tragen hat, dass Verluste aus dem Frühjahr, die
eben in die Zukunft fortgerechnet wurden, spürbar
minimiert werden konnten. Insofern sind größere
Defizite bei Museen nur dort aufgetreten, wo übli-
cherweise Busgruppen und internationale Besuche-

rinnen und Besucher den überwiegenden Teil des
Publikums ausmachen.

Wiederum zu beachten ist, dass vor allem kleinere
Museen oft nur einen sehr geringen Anteil ihres
Jahresetats aus Eigeneinnahmen generieren und
sich hier das Verhältnis zu den beantragten Sach-
verhalten anders darstellt. Es wird erwartet, dass
bis Ende der Frist für Folgeanträge zum 15. No-
vember 2020 noch weitere Anträge eingehen. Die
werden in ihrer Prognose Ausfälle durch wahr-
scheinlich nicht stattfindende Adventsveranstaltun-
gen in den Museen berücksichtigen. Es wird uns
aber von den Museen angezeigt, dass sie die so
quasi auf den letzten Drücker machen wollen, um
die Prognosegenauigkeit so hoch wie möglich zu
machen. Insofern ist das, was wir aus den Rück-
meldungen der Museen bekommen, nichts, was
uns überrascht, sondern liegt im Rahmen der sehr
intensiven Kommunikation, die wir im Kulturressort
mit den Museen traditionell, aber natürlich insbe-
sondere auch in dieser Situation der Pandemie
pflegen.

Vizepräsident Worm:
Gibt es Nachfragen zur Antwort der Landesregie-
rung? Das kann ich nicht erkennen. Vielen Dank,
Herr Minister. Wir kommen zur nächsten Mündli-
chen Anfrage. Ich rufe Herrn Abgeordneten Czup-
pon, Fraktion der AfD, mit der Drucksache 7/2057
auf.

Abgeordneter Czuppon, AfD:
Lehrpersonal an der Thüringer Landesfeuerwehr-
und Katastrophenschutzschule Bad Köstritz

Der Freistaat Thüringen unterhält in Bad Köstritz ei-
ne Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutz-
schule. Diese bietet unter anderem die Aus- und
Fortbildung für Angehörige der Einsatzabteilungen
der freiwilligen Feuerwehren nach § 12 Abs. 2 der
Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung an.
Die Ausbildung von ehrenamtlichen Feuerwehran-
gehörigen zum Gruppenführer bzw. weitergehender
Funktionen wie Zug- und Verbandsführer, für die
nach der Anlage 6 zur Thüringer Feuerwehr-Orga-
nisationsverordnung weder die Gemeinden, Brand-
schutzverbände, Landkreise und kreisfreien Städte
zuständig sind, setzt an der Thüringer Landesfeuer-
wehr- und Katastrophenschutzschule im Regelfall
eine Wartezeit von bis zu einem bzw. mehr als ei-
nem Jahr voraus. Unter Kapitel 19 Titel 533 02 des
Einzelplans 03 des Entwurfs des Landeshaushalts-
plans des Freistaats Thüringen für das Jahr 2021
sind Ausgaben in Höhe von 359.900 Euro unter an-
derem für eine Vergabe von Ausbildungsleistungen
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der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophen-
schutzschule an externe Dozenten veranschlagt.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Stellen für Lehrpersonal an der Thürin-
ger Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutz-
schule Bad Köstritz waren zum 30. Juni 2019 vor-
handen und wie viele davon besetzt?

2. Wie viele Stellen für Lehrpersonal an der Thürin-
ger Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutz-
schule Bad Köstritz waren zum 30. Juni 2020 vor-
handen und wie viele davon besetzt?

3. Wie viele der besetzten Stellen gemäß der Ant-
wort zu Frage 1 waren zum 30. Juni 2019 krank-
heitsbedingt tatsächlich nicht besetzt?

4. Wie viele der besetzten Stellen gemäß der Ant-
wort zu Frage 2 waren zum 30. Juni 2020 krank-
heitsbedingt tatsächlich nicht besetzt?

Vizepräsident Worm:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Inneres und Kommunales, Herr Minister Maier.

Maier, Minister für Inneres und Kommunales:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, die Mündliche Anfrage
des Abgeordneten Czuppon beantworte ich für die
Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Zum Stichtag 30. Juni 2019 standen
von den im Haushaltsplan 2019 für die TLFKS aus-
gewiesenen 39 Planstellen insgesamt 26 Stellen für
Lehrpersonal zur Verfügung. 22 waren davon zum
Stichtag besetzt.

Zu Frage 2: Zum Stichtag 30. Juni 2020 standen
von den im Haushaltsplan 2020 für die TLFKS aus-
gewiesenen 39 Planstellen insgesamt 27 Stellen für
Lehrpersonal zur Verfügung. 24 davon waren zum
Stichtag besetzt. 

Zu Frage 3: Zum Stichtag 30. Juni 2019 waren von
den 22 Lehrkräften vier arbeitsunfähig erkrankt. Es
handelt sich bei zwei Fällen um Kurzzeiterkrankun-
gen. 

Zu Frage 4: Zum Stichtag 30. Juni 2020 waren von
den 24 Lehrkräften fünf arbeitsunfähig erkrankt. Es
handelt sich bei drei Fällen um Kurzzeiterkrankun-
gen. 

Vizepräsident Worm:
Gibt es Nachfragen? Jawohl. 

Abgeordneter Czuppon, AfD:
Vielen Dank. Eine Nachfrage hätte ich noch. Kön-
nen Sie begründen oder wissen Sie, worauf das ba-
siert, dass nicht alle Stellen besetzt sind, dass vier
Stellen 2019 und drei Stellen 2020 nicht besetzt
waren?

Maier, Minister für Inneres und Kommunales:
Dass Stellen immer zu 100 Prozent besetzt sind, ist
in der Regel unwahrscheinlich – in jeder Organisati-
on. Nichtsdestotrotz ist das Ausbildungsprofil von
Lehrkräften bei der Thüringer Landesfeuerwehr-
schule natürlich ein besonderes, deshalb ist es
auch immer eine besondere Herausforderung, am
Arbeitsmarkt entsprechende Qualifikationen zu be-
kommen. Wir sind aber dabei, insbesondere durch
eigene Ausbildungsbestrebungen die noch unbe-
setzten Stellen schnellstmöglich zu besetzen. 

Vizepräsident Worm:
Eine weitere Nachfrage.

Abgeordneter Czuppon, AfD:
Ja, eine hätte ich vielleicht noch. Sicherlich schau-
en Sie auch über den Tellerrand hinaus, nicht nur
nach Thüringen, sondern auch zu anderen Feuer-
wehrschulen. Haben Sie eine Vorstellung oder wis-
sen Sie, ob dort alle Stellen besetzt sind oder ob
das das Gleiche wie in Thüringen ist? 

Maier, Minister für Inneres und Kommunales:
Es ist tatsächlich so, dass ich mir regelmäßig auch
bei anderen Landesfeuerwehrschulen ein Bild der
Situation verschaffe. Zum Stichtag heute kann ich
Ihnen aber bezüglich der Besetzungsquote anderer
Landesfeuerwehrschulen keine verlässliche Infor-
mation geben. 

Abgeordneter Czuppon, AfD:
Vielen Dank.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Herr Minister. Für den heutigen Tag
rufe ich nun die letzte Mündliche Anfrage auf, Herr
Abgeordneter Wolf, Fraktion Die Linke, Drucksache
7/2066.

Abgeordneter Wolf, DIE LINKE:
Vielen Dank, Herr Präsident.

Chemieunterricht an der Staatlichen Gemein-
schaftsschule „An der Trießnitz“ in Jena
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Wie dem Fragesteller aus persönlichen Gesprä-
chen mit der Elternvertretung bekannt ist, gibt es an
der Staatlichen Gemeinschaftsschule „An der
Trießnitz“ in Jena seit geraumer Zeit keine Chemie-
lehrerin beziehungsweise keinen Chemielehrer
mehr. Dies führt dazu, dass der Chemieunterricht
nicht oder nicht im Umfang, der in der Stundentafel
vorgesehen ist, gehalten werden kann.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Lehrerwochenstunden stehen der
Schule im Fach Chemie zur Verfügung und wie
hoch ist der Bedarf an Lehrerwochenstunden in die-
sem Fach?

2. Wie hoch ist der Bedarf an Lehrerwochenstun-
den an allen weiterführenden Schularten in Jena im
Fach Chemie und wie viele Lehrerwochenstunden
stehen allen weiterführenden Schulen in diesem
Fach zur Verfügung?

3. Welche beamten- und dienstrechtlichen Normen
regeln die Abordnungen und Versetzungen von
Lehrern und Lehrerinnen, auch schulartübergrei-
fend?

4. Wie viele Lehrer und Lehrerinnen wurden auch
schulartübergreifend in Thüringen abgeordnet oder
versetzt und wenn nein, warum nicht?

Vizepräsident Worm:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport, Frau Staatssekretä-
rin. 

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, im Na-
men der Landesregierung beantworte ich die Münd-
liche Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1 – Bedarf an der Gemeinschaftsschule
„An der Trießnitz“ in Jena: Laut Rahmenstundenta-
fel bekommen die Klassenstufen 7 bis 9 je eine
Stunde Chemie. Die Schule führt in diesem Schul-
jahr keine Klassenstufe 10. Das ergibt bei zwei 7.,
drei 8. und einer 9. Klasse sechs Lehrerwochen-
stunden für Chemie. Diese Stunden sind der
Schule als Bedarf auch zugewiesen. 

Zur Frage, wie viele Stunden zur Verfügung stehen:
Aktuell stehen zwei Lehrerwochenstunden zur Ver-
fügung. Das ist eine Lehrkraft, die dorthin abgeord-
net wurde. Das ist der Ist-Stand. 

Der Grund, warum es nur zwei sind: Es gibt da eine
unbefristete Ausschreibung für das Fach Chemie,
mehrfach ausgeschrieben, konnte nicht besetzt
werden. Das heißt, wir haben schlicht für diese
Schule für das Fach Chemie in der letzten Zeit nie-

manden gefunden. Eine Person, die theoretisch zur
Verfügung stand, konnte nicht eingestellt werden,
weil sie bereits befristet beschäftigt war und erneut
wieder nur befristet hätte beschäftigt werden kön-
nen, sodass wir das Verbot der mehrfachen Befris-
tung hier im Wege stehen haben. Es wird aber zur-
zeit im Schulamt noch geprüft, ob es Möglichkeiten
gibt, trotzdem hier noch mal zu einer befristeten
Einstellung zu kommen. 

Zu Frage 2 gibt es eine tabellarische Übersicht, die
ich lieber schriftlich nachreichen als jetzt hier vorle-
sen würde. 

Zu Frage 3: § 4 des Tarifvertrags der Länder regelt
die Abordnung, Versetzung und Zuweisung der Ta-
rifbeschäftigten. Für die Beamten gilt das Beamten-
statusgesetz. Das regelt in § 14 die Abordnung, in
§ 15 die Versetzung und in § 20 die Zuweisung. 

Frage 4 erfordert umfassende Recherchen und
auch schulamtsübergreifende Abstimmungen, die
wir in der Kürze der Zeit nicht leisten konnten. 

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Es gibt eine
Nachfrage. 

Abgeordneter Wolf, DIE LINKE:
Danke, Herr Präsident. Ist es möglich, die Frage 4
dann nachgereicht zu bekommen? Also läuft die
Abfrage oder ist das jetzt nicht veranlasst worden? 

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Die Frage ist, wie viel Zeit wir dafür bekommen.
Das ist wie bei der Frage von der Kollegin Rothe-
Beinlich vorhin. Das schaffen wir auch nicht in der
einen Woche. Da wäre die Frage: Kriegen wir sozu-
sagen die Erlaubnis, dafür auch länger zu brau-
chen? Dann können wir das auslösen. 

Abgeordneter Wolf, DIE LINKE:
Das wäre nett.

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Ja, gut. 

Abgeordneter Wolf, DIE LINKE:
Gut, vielen Dank. 

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank. Mir ist signalisiert worden, dass aus
der Mitte des Hauses zur vorherigen Mündlichen
Anfrage noch zwei Nachfragen gestellt werden soll-
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ten, durch den Abgeordneten Kießling. Ich würde
Herrn Minister Maier bitten, diese Nachfragen noch
zu beantworten. 

Abgeordneter Kießling, AfD:
Sehr geehrter Herr Minister, ich habe noch eine
Rückfrage, und zwar ging es um die Anfrage „Lehr-
personal an der Thüringer Landesfeuerwehr- und
Katastrophenschutzschule in Bad Köstritz“. Es ging
mir da um die besagte Haushaltsstelle: Welche
Ausbildungsleistungen werden an welche externen
Dozenten unter den angefragten Haushaltstiteln
vergeben? 

Und Frage 2: Wie viele externe Dozenten werden
bzw. sollen eingesetzt werden, mit welcher Zielstel-
lung, die den Aufwuchs dieser Haushaltskostenstel-
le um 224.900 Euro von 2020 auf 2021 rechtferti-
gen? Der aktuelle Haushaltsentwurf für 2021 ist da-
mit gemeint. 

Maier, Minister für Inneres und Kommunales:
Ich würde diese Fragen gern schriftlich beantwor-
ten.

Abgeordneter Kießling, AfD:
Okay.

Vizepräsident Worm:
Ist das in Ordnung? Gut. Dann schließe ich an die-
ser Stelle den ersten Teil der Fragestunde und rufe
erneut die Tagesordnungspunkte 59 

Wahl von Mitgliedern der Par-
lamentarischen Kontrollkom-
mission gemäß § 25 Abs. 1 des
Thüringer Verfassungsschutz-
gesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/2093 - 

und 60 

Wahl eines Mitglieds der Kom-
mission nach Artikel 10 Grund-
gesetz (G 10-Kommission) ge-
mäß § 2 Abs. 2 des Thüringer
Gesetzes zur Ausführung des
Artikel 10-Gesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/2094 - 

gemeinsam auf, um die Wahlergebnisse bekannt
zu geben. 

Ich komme zu Tagesordnungspunkt 59 – Wahl von
Mitgliedern der Parlamentarischen Kontrollkommis-
sion gemäß § 25 Abs. 1 des Thüringer Verfas-
sungsschutzgesetzes –: Wahlvorschlag Herr Abge-
ordneter Robert Sesselmann: abgegebene Stim-
men 88; gültige Stimmen 88; ungültige Stimmen 0.
Auf den Wahlvorschlag entfallen 33 Jastimmen,
50 Neinstimmen, es liegen 5 Enthaltungen vor. Da-
mit hat der Wahlvorschlag die Stimmen der Mehr-
heit der Mitglieder des Landtags nicht erreicht. 

Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Herr Abgeord-
neter Dieter Laudenbach: abgegebene Stim-
men 88; gültige Stimmen 87; ungültige Stimmen 1.
Auf den Wahlvorschlag entfallen 26 Jastimmen,
57 Neinstimmen, es liegen 4 Enthaltungen vor. Da-
mit hat auch dieser Wahlvorschlag die Stimmen der
Mehrheit der Mitglieder des Landtags nicht erreicht. 

Ich komme zu Tagesordnungspunkt 60 – Wahl ei-
nes Mitglieds der Kommission nach Artikel 10
Grundgesetz (G 10-Kommission) gemäß § 2 Abs. 2
des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Arti-
kel 10-Gesetzes –: Wahl eines Mitglieds der G10-
Kommission: abgegebene Stimmen 88; gültige
Stimmen 88; ungültige Stimmen 0. Auf den Wahl-
vorschlag entfallen 24 Jastimmen, 63 Neinstimmen,
es liegt 1 Enthaltung vor. Damit hat der Wahlvor-
schlag der Fraktion der AfD, Herr Abgeordneter
Björn Höcke, die Stimmen der Mehrheit der Mitglie-
der des Landtags nicht erreicht. 

Ich frage die Fraktion der AfD: Wird die Wiederho-
lung der Wahl mit den vorgeschlagenen Wahlbe-
werbern gewünscht?

Abgeordneter Braga, AfD:
Ja.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank. Dann würde ich an dieser Stelle die
Tagesordnungspunkte 59 und 60 gemeinsam er-
neut aufrufen. 

Tagesordnungspunkt 59

Wahl von zwei Mitgliedern der
Parlamentarischen Kontroll-
kommission gemäß § 25 Abs. 1
des Thüringer Verfassungs-
schutzgesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/2093 - 
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Vorgeschlagen sind Herr Abgeordneter Robert Ses-
selmann und Herr Abgeordneter Dieter Lauden-
bach. Wird hierzu die Aussprache nochmals ge-
wünscht? Das kann ich nicht erkennen. 

Tagesordnungspunkt 60

Wahl eines Mitglieds der Kom-
mission nach Artikel 10 Grund-
gesetz (G 10-Kommission) ge-
mäß § 2 Abs. 2 des Thüringer
Gesetzes zur Ausführung des
Artikel 10-Gesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/2094 - 

Vorgeschlagen ist Herr Abgeordneter Björn Höcke.
Wird hierzu die Aussprache gewünscht? Auch das
ist nicht der Fall. 

Ich weise darauf hin, Sie erhalten nach ihrem Na-
mensaufruf zwei Stimmzettel und ich bitte die
Schriftführer, beim Namensaufruf der Abgeordneten
Sorge dafür zu tragen, dass die aufgerufenen Ab-
geordneten den erforderlichen Mindestabstand zu-
einander einhalten können und keine Warteschlan-
gen vor den sich von mir aus gesehen auf der rech-
ten Seite im Saal befindlichen Wahlkabinen entste-
hen. 

Ich erinnere noch einmal daran, dass Sie bitte Ihren
eigenen blau oder schwarz schreibenden Stift nut-
zen. 

Ich erläutere auch noch mal kurz die Stimmzettel:
Bei der Wahl von zwei Mitgliedern der Parlamenta-
rischen Kontrollkommission stehen auf dem Stimm-
zettel zwei Namen. Sie können auf dem Stimmzet-
tel sowohl hinter dem einen Namen als auch hinter
dem anderen Namen jeweils entweder „Ja“ oder
„Nein“ oder „Enthaltung“ ankreuzen.

Bei der Wahl eines Mitglieds der G 10-Kommission
können Sie einmal mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthal-
tung“ stimmen.

Als Wahlhelfer sind eingesetzt Herr Abgeordneter
Reinhardt, Herr Abgeordneter Gottweiss und Frau
Abgeordnete Dr. Bergner.

Ich eröffne die Wahlhandlung und bitte die beiden
Schriftführer, die Namen der Abgeordneten zu ver-
lesen.

Abgeordneter Schütze, AfD:
Aust, René; Baum, Franziska; Beier, Patrick; Berg-
ner, Dirk; Dr. Bergner, Ute; Bilay, Sascha; Blech-
schmidt, André; Braga, Torben; Bühl, Andreas;
Czuppon, Torsten; Dittes, Steffen; Eger, Cordula;

Emde, Volker; Engel, Kati; Frosch, Karlheinz;
Gleichmann, Markus; Gottweiss, Thomas; Gröning,
Birger; Güngör, Lena; Hande, Ronald; Dr. Hartung,
Thomas; Henfling, Madeleine; Henke, Jörg; Henkel,
Martin; Hennig-Wellsow, Susanne; Herold, Corinna;
Herrgott, Christian; Hey, Matthias; Heym, Michael;
Höcke, Björn; Hoffmann, Nadine; Jankowski, Den-
ny; Kalich, Ralf; Prof. Dr.-Ing. Kaufmann, Michael;
Keller, Birgit; Kellner, Jörg; Kemmerich, Thomas;
Kießling, Olaf; Dr. Klisch, Cornelia; Kniese, Tosca;
Dr. König, Thadäus; König-Preuss, Katharina; Kor-
schewsky, Knut; Kowalleck, Maik.

Abgeordneter Weltzien, DIE LINKE:
Laudenbach, Dieter; Dr. Lauerwald, Wolfgang; Leh-
mann, Diana; Liebscher, Lutz; Lukasch, Ute; Dr. Lu-
kin, Gudrun; Malsch, Marcus; Dr. Martin-Gehl, Iris;
Marx, Dorothea; Maurer, Katja; Meißner, Beate;
Merz, Janine; Mitteldorf, Katja; Mohring, Mike; Möl-
ler, Denny; Möller, Stefan; Montag, Robert-Martin;
Mühlmann, Ringo; Müller, Anja; Müller, Olaf; Pfef-
ferlein, Babett; Plötner, Ralf; Ramelow, Bodo; Rein-
hardt, Daniel; Rothe-Beinlich, Astrid; Rudy, Tho-
mas; Schaft, Christian; Schard, Stefan; Schubert,
Andreas; Schütze, Lars; Sesselmann, Robert; Stan-
ge, Karola; Tasch, Christina; Thrum, Uwe; Tiesler,
Stephan; Tischner, Christian; Urbach, Jonas;
Prof. Dr. Voigt, Mario; Dr. Wagler, Marit; Wahl, Lau-
ra; Walk, Raymond; Weltzien, Philipp; Wolf, Tors-
ten; Worm, Henry; Zippel, Christoph.

Vizepräsident Worm:
Ich frage an dieser Stelle: Konnten alle Abgeordne-
ten ihre Stimme abgeben? Noch nicht? Dann war-
ten wir noch ein bisschen.

An dieser Stelle noch einmal die Frage: Konnten al-
le Abgeordneten ihre Stimme abgeben? Ich sehe,
das ist der Fall. Somit schließe ich die Wahlhand-
lung und bitte die Wahlhelfer um Auszählung der
Stimmen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, laut Infor-
mation der Landtagsverwaltung darf in der Zeit zwi-
schen Wahlgang und Verkündung des Ergebnisses
keine Unterbrechung der Sitzung erfolgen. Wir war-
ten also jetzt auf das Wahlergebnis. Vielleicht könn-
ten wir in dieser Zeit die Türen etwas zum Lüften
öffnen.

Meine Damen und Herren, ich gebe die Ergebnisse
der Wahlwiederholung bekannt. 

Tagesordnungspunkt 59 – Wahl von Mitgliedern der
Parlamentarischen Kontrollkommission gemäß § 25
Abs. 1 des Thüringer Verfassungsschutzge-
setzes –: Herr Abgeordneter Robert Sesselmann:
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abgegebene Stimmen 86, gültige Stimmen 86, un-
gültige Stimmen 0. Auf den Wahlvorschlag entfallen
31 Jastimmen, 52 Neinstimmen und es liegen
3 Enthaltungen vor. Damit hat der Wahlvorschlag
die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Land-
tags nicht erreicht. 

Herr Abgeordneter Dieter Laudenbach: abgegebe-
ne Stimmen 86, gültige Stimmen 86, ungültige
Stimmen 0. Auf den Wahlvorschlag entfallen 24 Ja-
stimmen, 57 Neinstimmen, es liegen 5 Enthaltun-
gen vor. Auch damit hat der Wahlvorschlag die
Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landtags
nicht erreicht.

Tagesordnungspunkt 60 – Wahl eines Mitglieds der
Kommission nach Artikel 10 Grundgesetz (G 10-
Kommission) gemäß § 2 Abs. 2 des Thüringer Ge-
setzes zur Ausführung des Artikel 10-Gesetzes –:
abgegebene Stimmen 86, gültige Stimmen 86, un-
gültige Stimmen 0. Auf den Wahlvorschlag entfallen
23 Jastimmen, 61 Neinstimmen, es liegen 2 Enthal-
tungen vor. Damit hat der Wahlvorschlag der Frak-
tion der AfD, Herr Abgeordneter Björn Höcke, die
Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landtags
nicht erreicht.

Vereinbarungsgemäß werden die beiden Wahlen in
der morgigen Sitzung erneut nach der Mittagspau-
se aufgerufen. Die Wahlvorschläge liegen Ihnen in
den Drucksachen 7/2096 und 7/2097 vor. 

Das wären die Wahlen gewesen. Wir fahren jetzt
fort in der Tagesordnung mit dem Tagesordnungs-
punkt 9

Drittes Gesetz zur Änderung
des Thüringer Gesetzes über
die Finanzierung der staatli-
chen Schulen
Gesetzentwurf der Fraktion der
FDP
- Drucksache 7/1722 - 
ERSTE BERATUNG

Wünscht die Fraktion der FDP das Wort zur Be-
gründung? Ja. Frau Abgeordnete Baum.

(Beifall FDP)

Abgeordnete Baum, FDP:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir an den
Gesetzentwürfen in den letzten drei Stunden alles
schön hätten weiterbringen können, aber gut, jetzt
konnte der eine, der eine ungültige Stimme abge-
geben hat, das wenigstens üben. 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, lie-
be Zuschauerinnen und Zuschauer, vor allem liebe

Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler am Li-
vestream, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf
wollen wir eine Ungleichheit im Zusammenhang mit
der Schülerbeförderung bereinigen. Aktuell sorgt
ein Satz dafür, dass es durchaus einen Unterschied
macht, ob ich im Eichsfeldkreis oder im Saale-Holz-
land-Kreis Abitur mache. 

(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Landkreis
Eichsfeld!)

Wobei gerade der Saale-Holzland-Kreis jetzt gera-
de daran arbeitet, dass das nicht mehr so ist, weil
die FDP-Fraktion da einen entsprechenden Antrag
eingebracht hat. 

Worum geht es? Aktuell können die Landkreise und
die kreisfreien Städte bzw. die Kommunen, die als
Schulträger auch für die Schülerbeförderung zu-
ständig sind, ab der Klassenstufe 11 für diese Be-
förderung einen Beitrag von den Schülern bzw. den
Eltern verlangen. Ich zitiere, wenn Sie erlauben,
Herr Präsident, aus dem Gesetz über die Finanzie-
rung der staatlichen Schulen den § 4: „Ab Klassen-
stufe 11 der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 ge-
nannten Schulen können die Eltern, bei volljährigen
Schülern die Schüler selbst, an den Beförderungs-
kosten beteiligt werden.“ Das machen nicht alle
Landkreise gleichermaßen so und so entsteht ein
ziemlicher Flickenteppich in Thüringen. Im Eichs-
feldkreis – das erwähnte ich – zahlen Abiturienten
nichts zu ihrem Ticket hinzu. In Saalfeld-Rudolstadt
kostet es 45 Euro, in anderen Kreisen dann je nach
Ticket die Hälfte. So oder so handelt es sich dabei
um Geld, das eine Familie gut gebrauchen kann,
um die Kinder durch das Abitur zu bringen. Wenn
wir jetzt mal rechnen: Eine Familie mit zwei Kindern
in St. Gangloff zum Beispiel, bei der beide Kinder in
Hermsdorf die Oberstufe besuchen, könnten wir sie
um 420 Euro im Jahr entlasten. Da kann man
durchaus die Musikschule mitfinanzieren oder den
Jahresbeitrag im Sportverein zum Beispiel. 

Wir Freien Demokraten sind der Ansicht, dass Ent-
scheidungen für eine Schullaufbahn nicht an einem
Ticket scheitern dürfen. Deswegen schlagen wir
vor, diesen Satz im Gesetz über die Finanzierung
der staatlichen Schulen zu streichen und so dafür
zu sorgen, 

(Beifall FDP)

dass in allen Landkreisen die gleichen Regeln gel-
ten. Schülerbeförderung sollte bis zum Abitur von
Land und Kommunen übernommen werden. Uns ist
klar, dass wir das Geld den Landkreisen und den
kreisfreien Städten wiedergeben müssen. Die sind
zuständig für die Schülerbeförderung und finanzie-
ren das im Rahmen der vorgegebenen Landesge-
setze. Wenn wir also eine Einkommensquelle strei-
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chen, dann müssen wir das natürlich im Rahmen
des Finanzausgleichs auch wieder ausgleichen.
Langfristig, dass sei hier bereits erwähnt, setzen wir
als Freie Demokraten auf ein Schülermobilitätsbud-
get, das ein Stückchen weiter geht, das auch den
Weg zum Sport oder zur Musikschule mit einbe-
zieht. Im ersten Schritt möchten wir aber diese Än-
derungen mit Ihnen in den entsprechenden Aus-
schüssen diskutieren und beantragen deswegen
die Überweisung des Gesetzentwurfs an den Bil-
dungsausschuss, an den Innen- und Kommunal-
ausschuss und den Haushalts- und Finanzaus-
schuss. Aufgrund der starken Betroffenheit der
Kommunen schlagen wir eine Federführung im
Kommunalausschuss vor. 

Wir möchten, dass Schülerinnen und Schüler über-
all zu den gleichen Bedingungen zum Abitur kom-
men können. Deswegen lassen Sie uns hier ge-
meinsam diese Ungleichbehandlung abschaffen.
Vielen Dank. 

(Beifall FDP)

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Ich eröffne die
Aussprache. Als erste Rednerin hat Frau Abgeord-
nete Rothe-Beinlich, Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen, das Wort.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, Frau Baum hat es ja gerade ausgeführt,
der Gesetzesvorschlag der FDP sieht also vor, die
Schülerbeförderung für alle berechtigten Schülerin-
nen und Schüler in Thüringen kostenfrei zu stellen,
und möchte deshalb den § 4 Abs. 3 des Schulfinan-
zierungsgesetzes ändern. 

Bislang sieht das Schulfinanzierungsgesetz vor,
dass die kommunalen Schulträger selbst entschei-
den, ob sie Schülerinnen der Oberstufe an den
Kosten für die Schülerbeförderung beteiligen, und
manche tun das ja auch. Die bei den Schulträgern
entstehenden Mehrkosten sollen durch erhöhte Zu-
weisungen des Landes an die Kommunen oder den
Kommunalen Finanzausgleich abgedeckt werden. 

Ich will ganz deutlich sagen, zunächst ist es natür-
lich positiv, dass wir über die Mobilität von jungen
Menschen sprechen, schließlich ist diese gerade
für Jugendliche besonders wichtig. Schule, Ausbil-
dung, Studium, Job und Freizeit – häufig sind junge
Menschen an allen Tagen der Woche und auch
spät am Abend oder auch noch in der Nacht auf
Achse. Dazu haben wir in der vergangenen Legisla-

tur das Azubi-Ticket geschaffen, auch wenn es lei-
der in Greiz immer noch nicht eingeführt wurde.

Ich will es aber auch gleich vorwegnehmen, wir
Grünen haben einen umfassenderen Ansatz als die
FDP, wenn wir über die Verbesserung der Mobilität
von jungen Menschen in Thüringen sprechen. Da-
her können und werden wir den Vorschlag so, wie
er hier vorliegt, nicht mittragen. Unser Ansatz ist
nämlich ein Mobilitätsgesetz, das nicht nur umwelt-
freundlicher Mobilität den Vorrang einräumt und die
Verkehrssicherheit aller Mobilitätsformen fördert.
Zentraler Punkt unseres Ansatzes ist eine Mobili-
tätsgarantie für den ländlichen Raum, die mit güns-
tigen landesweit gültigen Thüringen-Tickets verbun-
den ist. Und dieses Thüringen-Ticket soll für Schü-
lerinnen und Schüler der Oberstufe maximal
30 Euro pro Monat, also 1 Euro am Tag kosten, da-
für aber im ganzen Land, in allen öffentlichen Nah-
verkehrsmitteln nutzbar sein. Bei der Schülerbeför-
derung sollen die Schulträger weiterhin selbst ent-
scheiden, ob sie diese ab Klasse 11 kostenfrei stel-
len oder nicht. Im Übrigen, ich sagte es ja vorhin
schon, haben dies viele Schulträger bereits getan.
Es gibt meines Wissens nur noch ganz wenige
Landkreise, die überhaupt Beiträge zur Schülerbe-
förderung in der Oberstufe verlangen. 

Es stellt sich also auch ein Stück weit die Frage,
was mehr drängt. Wir meinen, dass die Frage ist,
wie Auszubildende, Schülerinnen, junge Menschen
und Freiwilligendienste günstig im ganzen Land un-
terwegs sein können. Die Voraussetzungen dafür
zu schaffen, wird sicher nicht einfach, aber wir sind
das mit dem Azubi-Ticket angegangen und werden
weiter auf einen landesweiten Verkehrsverbund hin-
arbeiten, der die Einführung eines echten Thürin-
gen-Tickets erleichtert. Begleitet werden muss dies
zeitglich mit dem Ausbau der Kapazitäten im Nah-
verkehr, schließlich nützt uns das beste Ticket
nichts, wenn kein Bus fährt. Dafür bedarf es einer
gemeinsamen Anstrengung von Bund, Land und
den Kommunen, um die dafür benötigten Investitio-
nen in neue Straßenbahnen und Busse auch zu
realisieren. 

Lassen Sie mich also noch mal zusammenfassen:
Das Ziel der Kostenfreiheit für den gesamten Schü-
lerverkehr teilen wir durchaus. Wir meinen jedoch,
dass die Kommunen darüber entscheiden müssen,
das ist kommunale Selbstverwaltung. Viel wichtiger
ist uns, dass wir bei der Mobilitätsförderung klar in
den Umweltverbund investieren, das heißt in den
Ausbau des öffentlichen Verkehrs, in Radverkehr
und Carsharing und vieles mehr. Es braucht besse-
re Taktzeiten in den Tagesrandzeiten, flächende-
ckende Rufbusangebote und Bus- und Bahnange-
bote, vor allem im ländlichen Raum, die mit attrakti-
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ven Tickets verbunden werden, so wie wir es mit
dem 1-Euro-Ticket für junge Menschen vorschla-
gen. Danke aber, dass wir die Debatte heute hier
führen können. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Ich rufe den
nächsten Redner auf, das wäre Herr Abgeordneter
Jankowski, Fraktion der AfD.

Abgeordneter Jankowski, AfD:
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Abgeordnete,
liebe Eltern und Schüler am Livestream! Die Kosten
für die Schülerbeförderung ab der 11. Klasse sind
ein wichtiges Thema und ich begrüße ausdrücklich
den hier vorgelegten Gesetzesänderungsantrag.
Was wir momentan in Thüringen haben, ist wirklich
ein wahrer Flickenteppich, was die Selbstbeteili-
gung der Eltern an den Fahrkosten ab der Klassen-
stufe 11 angeht. Sie wiesen ja schon darauf hin,
Frau Baum. 

Im Saale-Holzland-Kreis beträgt der Selbstkosten-
beitrag 20 Euro pro Monat, darüber hinausgehende
Kosten werden erstattet. Im Saale-Orla-Kreis liegen
wir bei 15 Euro, im Landkreis Sömmerda wurde
hingegen in diesem Sommer der Selbstkostenbei-
trag komplett abgeschafft und das Gleiche gilt auch
für den Ilm-Kreis. Dem entsprechenden Antrag im
Kreistag hatte im Mai übrigens unsere AfD-Kreis-
tagsfraktion zugestimmt, wo hingegen ihn die FDP
und die CDU abgelehnt haben. Es ist für die Eltern
nicht schlüssig nachvollziehbar, weswegen je nach
Wohnsitz für die Schülerbeförderung ihrer Kinder
so unterschiedlich stark in die Tasche gegriffen wer-
den muss. Hier muss endlich eine einheitliche Lö-
sung gefunden werden, da bin ich ganz bei Ihnen,
liebe FDP. 

Ein weiteres Problem im Status quo ist auch der
große bürokratische Aufwand für die Eltern, aber
auch für die kommunalen Behörden. Auch dies ist
in allen Landkreisen unterschiedlich stark ausge-
prägt. Meist müssen aber die Kosten für die Fahr-
karten zunächst von den Eltern erst mal ausgelegt
werden, die Fahrkarten werden dann über das
Schuljahr hinweg gesammelt, der Antrag für die
Fahrkostenrückerstattung wird dann am Ende des
Schuljahrs eingebracht, teilweise muss die besuch-
te Schule den auch noch gegenzeichnen und erst
dann bekommt man von den Behörden sein Geld
teilweise wenigstens wieder zurückerstattet. Auch
dies ist nicht wirklich zeitgemäß, es kann den El-
tern, auch den Behörden viel Arbeit abgenommen

werden, wenn der Selbstkostenbeitrag endlich ab-
geschafft wird. 

(Beifall AfD)

Die Praxis hat sich vor allem daran orientiert, dass
man früher mal irgendwann der Meinung war, dass
Schüler ab 16 Jahren Geld verdienen könnten und
damit ein kostentreibender Schulbesuch nicht not-
wendig sei. Aber die Überlegung zur Erwerbstätig-
keit der Schüler ist heutzutage natürlich nicht mehr
verständlich. 

Es ist richtig, dass die Schülerbeförderung bis zur
10. Klasse kostenlos ist, und es wäre genauso rich-
tig, wenn dies auch für die höheren Klassenstufen
endlich kostenlos wäre.

(Beifall AfD)

Für viele Eltern ist es viel Geld, wenn zunächst eini-
ge Hundert Euro ausgelegt werden müssen, um sie
dann am Ende des Schuljahrs erst wieder zurücker-
stattet zu bekommen, und dann auch nur teilweise.
Eine Kostenfreiheit für die Schülerbeförderung für
alle wäre da schon ein richtiger Schritt für mehr Bil-
dungsgerechtigkeit. Zum anderen können durch die
vollständige Kostenübernahme für alle Schulklas-
sen durch das Land die kommunalen Haushalte
über den Sonderlastenausgleich für die Schülerbe-
förderung auch entsprechend entlastet werden. Ge-
rade derzeit, wo die Kommunen und Landkreise
aufgrund wegbrechender Gewerbesteuereinnah-
men vor schwierigen Haushaltssituationen stehen,
besteht die Gefahr, dass an allen Ecken und Kan-
ten gespart werden muss, und unter Umständen
könnte das am Ende auch bei den freiwilligen Zu-
schüssen für die Schülerbeförderung der Fall sein.
Dann würden die Eltern vielleicht am Ende sogar
noch tiefer in die Tasche greifen müssen. Deswe-
gen ist es richtig und wichtig, dass wir jetzt über die
vollständige Übernahme der Kosten hier diskutie-
ren.

Ein Punkt, den Sie im Gesetzesänderungsantrag
bisher aber nicht angesprochen haben, sind die
Schülerbeförderungskosten zur Wahlschule, denn
bisher ist die Beförderung nur zur nächsten Schule
erstattungsfähig. Gerade aber in Städten wie Erfurt
und Jena, die über eine Vielzahl von Schulen mit
unterschiedlichen pädagogischen Konzepten verfü-
gen, ist es wichtig, dass diese von den Schülern
auch genutzt werden können und die Wahl der
Schule am Ende nicht durch finanzielle Zwänge be-
einträchtigt wird.

(Beifall AfD)

Bisher bezuschussen Kommunen zum Teil freiwillig
auch die Schülerbeförderungskosten zur Wahl-
schule. Aber in Jena zum Beispiel haben wir es erst
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erlebt, dass im Frühjahr im Rahmen der Haushalts-
sperre als einer der ersten Punkte, die seitens der
Stadtverwaltung eingespart werden konnten, die
freiwilligen Zuschüsse für die Beförderung zur
Wahlschule gestrichen werden sollten. Im Stadtrat
konnte dies zum Glück abgewendet werden, aber
wenn man sich die schwierige Haushaltssituation
für das nächste Jahr anschaut, werden sicherlich
auch wieder die freiwilligen Zuschüsse für die Be-
förderung zur Wahlschule am Ende zur Disposition
stehen. Aber das zeigt, dass wir hier im Ausschuss
diskutieren sollten, wie weit auch die Kosten für die
Beförderung zur Wahlschule am Ende übernom-
men werden sollten.

Um endgültig eine Entscheidung über den Gesetz-
entwurf zu treffen, müssen natürlich auch die Kos-
ten, die auf das Land zukommen, bekannt sein. Ich
verstehe, dass im vorliegenden Gesetzesantrag die
Frage etwas gekonnt umgangen wurde, weil es
schwer ist, das Ganze abzuschätzen. Aber ich den-
ke, das Ministerium wird sicherlich spätestens im
Ausschuss dazu auch eine genaue Kostenabschät-
zung abliefern können. Ich finde aber – wie gesagt
– den Antrag sehr interessant und freue mich auf
die Diskussion dazu im Ausschuss. Wir werden ei-
ner Ausschussüberweisung auf jeden Fall zustim-
men. Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die Fraktion
Die Linke rufe ich als nächsten Redner Herrn Abge-
ordneten Reinhardt auf.

Abgeordneter Reinhardt, DIE LINKE:
In dem vorliegenden Gesetzentwurf sehen wir eine
Bestätigung unserer politischen Ziele und Handlun-
gen in Thüringen: Mobilität für alle.

(Beifall FDP)

Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen
und Kollegen der demokratischen Fraktionen, ein
sogenannter Gesetzentwurf zur Regelung der
Schüler/-innenbeförderung der 11. und 12. Klasse
liegt uns heute hier vor. Eines vorab: Wir reden
nicht etwa von einem kostenfreien ÖPNV für Schü-
ler/-innen, sondern lediglich über die Beförderung
zur nächstgelegenen passenden Schule – das ist
zumindest das Ziel –, schon gar nicht über die
Wahlschule. Wir reden also nicht darüber, wann
und wohin Schüler/-innen fahren wollen und dürfen
mit dem ÖPNV oder der Bahn, ganz im Gegensatz
im Übrigen zu unserer deutschen Bundeswehr, wo

Soldatinnen/Soldaten in Uniform kostenfrei in ganz
Deutschland mit der Bahn fahren dürfen.

(Beifall FDP)

Da sehen wir also, wo die Bundesregierung einen
Schwerpunkt hat.

Und nun, werte Kolleginnen und Kollegen, keine
Sorge, ich stelle nun nicht den Antrag, dass Schü-
ler/-innen in Uniform demnächst in Thüringen kos-
tenfrei fahren dürfen.

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Das hätte die AfD aber
schön gefunden, wenn sie das gehört hätte!)

Zurück zum Entwurf: Wie ist es aktuell geregelt? El-
tern, deren Kinder – also in diesem Fall die Schü-
ler/-innen der 11. und 12. Klasse, wenn sie denn
volljährig sind – können von den Schulträgern, also
von den Kommunen und Landkreisen, an den Be-
förderungskosten beteiligt werden. Der Eingriff in
diese Regelung zur Beteiligung an den Beförde-
rungskosten ist demnach auch ein Eingriff in die
kommunale Selbstverwaltung und soll, so die FDP
in ihrem Vorschlag, durch eine Mehrzahlung im
KFA finanziert werden. Das Ziel ist verständlich und
gut: Eltern bzw. Schüler/-innen der 11. und
12. Klasse sollen so behandelt werden wie die
Schüler/-innen der Klassenstufen darunter. Aus
meiner Sicht ist dieser Gesetzentwurf jedoch zu
kurz gegriffen, da andere Personengruppen, wel-
che ebenfalls über kein eigenes Einkommen verfü-
gen, nicht berücksichtigt werden. Dies sollte aber
aus Perspektive der Gerechtigkeit oder gar von
Ganzheitlichkeit gleichwohl mit bedacht und disku-
tiert werden. Weiterhin ist der Eingriff in die kommu-
nale Selbstverwaltung und die Methodik über die
Ausfinanzierung über den KFA mindestens diskus-
sionswürdig, da aktuell weder eine Evaluation über
das Azubi-Ticket vorliegt noch die zu zahlenden
Summen durch unseren Freistaat Thüringen klar
sind bzw. vorliegen. Die Fraktion Die Linke in Thü-
ringen steht dafür ein, dass sich Bürger/-innen un-
abhängig von ihrem Einkommen mobil, sicher und
barrierefrei bewegen können. Die Fraktion Die Lin-
ke wird daher den Überweisungen durch den An-
tragsteller wie beantragt zustimmen. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank. Als nächster Redner hat Herr Abge-
ordneter Bühl, Fraktion der CDU, das Wort.

Abgeordneter Bühl, CDU:
Sehr verehrte Damen und Herren, die FDP wünscht
sich den Dank für ihren Debattenbeitrag heute hier
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mit dem Gesetzentwurf, und tatsächlich ist es so,
dass ich dem einiges abgewinnen kann. 

(Beifall FDP)

Und das will ich für unsere Fraktion sagen, weil es
ein Punkt ist – und das haben die Vorredner hier
schon angesprochen –, der eine deutliche Un-
gleichbehandlung im Land erzeugt hat, nämlich
dass man eben in den 11. und 12. Klassen vonsei-
ten des Landes keine Erstattung hierfür vorsieht
und deswegen Kreise auch sehr unterschiedlich mit
dieser Thematik vorangehen. Das Eichsfeld hat es
abgeschafft, der Kreistag im Ilm-Kreis hat es auch
abgeschafft, die AfD hat darauf hingewiesen, hat al-
lerdings zur Diskussion nicht noch die Hintergründe
erläutert, weshalb wir als CDU-Fraktion uns dort
nicht dafür ausgesprochen haben, nämlich genau
mit der Begründung, die ich hier auch bringen
möchte: Weil ich es als landesweite Aufgabe sehe,
eine Gleichbehandlung zu schaffen, und nicht Un-
gleichbehandlung in den Kreisen zu erzeugen. Wel-
chen Hintergrund hat es denn, wenn man einem
Schüler erklären muss, dass er augenscheinlich im
Eichsfeld einen höheren Wert hat, weil er dort die
Schülerbeförderung nicht bezahlen muss, als in ei-
nem anderen Kreis? Wir brauchen in diesem Zu-
sammenhang eine landesweit gleichlautende Rege-
lung. Deswegen ist es gut, dass wir hier auch da-
rüber diskutieren, eine solche Regelung zu schaf-
fen. 

Wir müssen uns dann allerdings darüber unterhal-
ten, wie man das Ganze finanzieren will. Deswegen
braucht es in jedem Fall eine Anhörung, in der man
sich auch mit dem Gemeinde- und Städtebund da-
rüber auseinandersetzt, wie man eine Finanzierung
hierfür gewährleisten will. Sie haben ja auch einen
Vorschlag gemacht, der über den Finanzausgleich
gehen soll. Allerdings will ich dazusagen, wir haben
gerade im ÖPNV – und Schülerbeförderung wird
nun mal maßgeblich auch über den ÖPNV mitge-
tragen – massive Ausfälle in diesem Jahr. Ich weiß
das selbst von unserem IOV im Ilm-Kreis, was wir
an Geldern in diesem Jahr an Ausfällen haben, das
ist natürlich so erheblich, dass wir den Kreisen kei-
ne zusätzlichen Aufgaben aufbürden können und
die dann nicht ausfinanzieren, weil wir ja sowieso
schon ein Problem haben. Das Ziel der Grünen ist
hehr und hier auch vorgestellt: den ÖPNV im ländli-
chen Raum stark zu verbessern. Nur stellt sich im-
mer die Frage der Finanzierung. Wir wissen, ÖPNV
ist sehr teuer. Wir wissen, die Auslastung ist gerade
im ländlichen Raum nicht sehr hoch und man muss
eigentlich mit neuen Konzepten überlegen, wie man
es schaffen kann, hier eine entsprechende Anbin-
dung zu schaffen. Mit Regelverkehren, wo vielleicht
nur ein, zwei Leute mitfahren, wissen wir aus eige-

ner Erfahrung, weiß ich aus meiner kommunalpoliti-
schen Erfahrung, werden wir das in der Fläche
nicht hinbekommen. Also das muss man auch im
Kontext betrachten, und das sollten wir auch in der
Anhörung tun und sollten uns dort mit dem Gemein-
de- und Städtebund sehr stark auseinandersetzen. 

Darüber hinaus muss man sich trotzdem fragen,
wie es mit dem ÖPNV und auch mit der Mobilität
von jungen Menschen weitergehen kann. Unsere
Vorstellung in diesem Zusammenhang ist: Wir ha-
ben das Azubi-Ticket. Das Azubi-Ticket wird gut an-
genommen, zumindest aus meinem Kreis weiß ich,
dass es von vielen jungen Leuten gut akzeptiert
wird, dass es auch gern genutzt wird und dass man
sich mit diesem Azubi-Ticket auseinandersetzen
muss, wie man es weiterentwickelt. Unsere Vorstel-
lung ist ein Jugendmobilitätsticket, das eine größe-
re Zahl an jungen Menschen mit einbezieht, die
dann dieses Ticket auch nutzen können. Wir haben
ja auch eine Haushaltsdiskussion, in der in diesem
Jahr schon die Frage stehen wird, den Berechtig-
tenkreis zu erhöhen. Ich glaube, das ist ein Anfang,
kann aber nicht das Ende sein. Damit sollten wir
uns auch in diesem Zusammenhang auseinander-
setzen. Ich weiß von der kommunalen Ebene, dass
man gerade sagt, man soll die Schülerbeförderung
und das Azubi-Ticket nicht vermischen. Das wird
auch nicht gewünscht, weil es unterschiedliche Fra-
gen der Finanzierung sind. Kurz und gut, wir müs-
sen uns in der Anhörung damit auseinandersetzen,
wie man es konkret ausgestaltet. Das Ziel begrüße
ich ausdrücklich. Es ist eine Frage von Gleichbe-
handlung. Jeder Schüler sollte in jedem Kreis auch
die gleiche Wertigkeit haben. Dafür stehen wir und
deswegen werden wir diesen Gesetzentwurf auch
mit überweisen. Vielen Dank. 

(Beifall CDU, FDP)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke, Herr Abgeordneter Bühl. Der nächste Red-
ner ist Abgeordneter Hartung von der Fraktion der
SPD. 

Abgeordneter Dr. Hartung, SPD:
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,
das Anliegen, was die FDP thematisiert, dass
Schüler in der 11. und 12. Klasse auch kostenfrei
befördert werden – das haben alle Vorredner hier
schon gesagt –, teilen wir durchaus. Zwei Fragen
lässt der Änderungsantrag für das Gesetz aller-
dings offen. Das eine ist: Was soll es kosten? Da
steht gar nichts drin. Das andere ist: Warum wollen
Sie neben das etablierte Azubi-Ticket eine Lösung
stellen, die erstens deutlich weniger weit geht und
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zweitens auch nicht anschlussfähig an das Azubi-
Ticket ist? Das ist die entscheidende Frage, denn
wir – und da rede ich jetzt mal für meine Vorredner
aus der Koalition – wollen einen anderen Ansatz
fahren. Wir wollen, dass Jugendliche, dass Auszu-
bildende, dass Schüler kostenfrei den ÖPNV nut-
zen können. „Kostenfrei benutzen“ bedeutet nicht
nur von zu Hause zur Schule und zurück oder zum
Ausbildungsbetrieb, sondern auch in ihrer Freizeit.
Das ist der große Mehrwert, den das Azubi-Ticket
hat. Das hat sich weitgehend etabliert. Es ist in fast
ganz Thüringen erhältlich. Und analog zu dem fran-
zösischen Comic gibt es nur noch ein kleines Rand-
gebiet, wo es nicht erhältlich ist. 

Herr Bühl, Sie haben vorher geredet, haben das
Azubi-Ticket gelobt. Vielleicht wäre da mal ein klei-
nes Telefonat hilfreich, dass es auch im Landkreis
Greiz irgendwann mal erhältlich ist. 

(Zwischenruf Abg. Bühl, CDU: Herr Hartung,
Sie wissen doch, es gibt kommunale Selbst-
verwaltung!)

Ja, schon klar, aber es gibt auch Parteifreunde.
Herr Bühl, es gibt auch Parteifreunde.

(Zwischenruf Abg. Bühl, CDU: Es ist nicht so
wie bei der SPD, dass da ein Anruf von oben
reicht!)

Ja, aber Sie haben doch eine gewisse Überzeu-
gungskraft. Vielleicht können Sie da mal etwas ma-
chen im Sinne der Schüler und der Azubis natür-
lich, die das Ticket dann nutzen können. Ich ver-
traue Ihnen da voll und ganz, dass Sie das mit Ihrer
Überzeugungskraft auch hinbekommen. 

Wie gesagt, wir als Koalitionsfraktionen würden ei-
nen anderen Ansatz verfolgen. Wir denken Jugend-
mobilität anders, wir wollen kostenfreie Nutzung
des ÖPNV für alle Schüler, für alle Auszubildenden,
nicht nur zwischen dem Zuhause und ihrer Ausbil-
dungsstätte, sondern eben auch in ihrer Freizeit.
Wir wollen das auch nicht nur auf die höheren Klas-
senstufen ausdehnen, auch auf das Berufsvorberei-
tende Jahr, auf Freiwilligendienste und Ähnliches.
Das ist für uns ein Ansatz aus einem Guss. Ich
glaube, wir brauchen nicht eine Vielzahl unter-
schiedlicher Lösungen für unterschiedliche Lebens-
lagen, sondern wir sollten den Gesamtansatz zu-
sammendenken. In diesem Zusammenhang, denke
ich, können wir über den vorliegenden Gesetzent-
wurf oder Änderungsantrag in den genannten Aus-
schüssen gern beraten. Allerdings kann ich mir
nicht vorstellen, dass ich so eine Zwischenlösung,
so eine Nischenlösung mittragen würde. Aber las-
sen Sie uns darüber reden, vielleicht kommt etwas
anderes, zum Beispiel für das Azubi-Ticket, dann in
der Folge heraus. Vielen Dank. 

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke, Herr Dr. Hartung. Die nächste Rednerin ist
Abgeordnete Baum von der Fraktion der FDP.

(Beifall FDP)

Abgeordnete Baum, FDP:
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und
Kollegen, vielen Dank für die Ausführungen zu un-
serem Vorschlag. Ich bin da völlig bei Ihnen, das ist
noch nicht der Weisheit letzter Schluss, wenn wir
über grundlegende Mobilitätsfragen sprechen. Nun
sehen Sie es mir nach, als Bildungspolitiker kon-
zentriere ich mich erst mal auf die Gesetzesreihe,
mit der ich regelmäßig zu tun habe. Die kostenlose
Beförderung von Anspruchsgruppen, die das auch
verdient haben, kostenfrei zu fahren, oder das Azu-
bi-Ticket sind in dem Gesetz nicht integriert. 

(Beifall FDP)

Ich möchte aber vielleicht noch eine Sache sagen,
wenn wir über „kostenlos“ sprechen. Kostenlos ist
gar nichts und das ist wahrscheinlich auch genau
der Punkt, weshalb zum Beispiel in einigen Kreisen
die Kreistage der für die Eltern und Schüler kosten-
freien Beförderung nicht zustimmen, weil in dem
Moment – und das ist der Unterschied zwischen ei-
ner Änderung in diesem Gesetz und dem Beibehal-
ten des aktuellen Stands – nämlich die Frage ist:
Wer finanziert das Ganze? Und den Kommunen,
das haben meine Vorredner schon ausgeführt, das
jetzt noch zusätzlich aufzuerlegen, für diese Kosten
aufzukommen, das werden wir so nicht machen
können. Deswegen schlagen wir vor, wenn wir der
Meinung sind, dass es einen für die Schülerinnen
und Schüler und für die Eltern kostenfreien, bei-
tragsfreien Schülerverkehr geben soll, dann müs-
sen wir den auch finanzieren. Das mag ein Anfang
sein für weitere Entwicklungen und ich bin da auch
bei Ihnen, wenn wir über die Frage der Wahlschule
sprechen, wohin das gehen soll. Aber lassen Sie
uns einen kleinen Stein ins Wasser werfen und
dann gucken, was dabei herauskommt. Wenn wir
über das Azubi-Ticket sprechen, Herr Hartung:
Wenn, was Greiz betrifft, Herr Bühl mit seinen Par-
teikollegen redet und Sie dann parallel mit Ihren
Parteikollegen, denn soweit ich weiß, hat die SPD
keine unbedeutende Rolle im Greizer Kreistag, viel-
leicht kommen wir dann einen Schritt weiter. 

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Das ist
so!)

Grundsätzlich ist die Finanzierung genau einer der
Knackpunkte, über den wir sprechen müssen. Das
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ist auch der Grund, weshalb wir das durchaus mit in
den Haushalts- und Finanzausschuss geben wollen
würden. Es war nicht so, dass wir nicht versucht
haben, es herauszufinden. Auch eine Kleine Anfra-
ge an die Regierung – nicht von mir, sondern von
einem Kollegen der Linkenfraktion – hat keine wirk-
lichen Erkenntnisse dazu gebracht. Das heißt, die
Frage, wie sich diese Schülerbeförderung finan-
ziert, ist komplex. Insofern sollten wir uns das alle
zusammen noch mal genauer angucken und auch
generell auf neue Füße stellen, denn nur, weil et-
was komplex und ein bisschen schwieriger ist,
scheuen wir die Arbeit an der Stelle nicht. 

(Beifall FDP)

Zusammenfassend freue ich mich auf die Debatte
in den Ausschüssen. Wir als Freie Demokraten wol-
len, dass in Thüringen alle Schülerinnen und Schü-
ler unabhängig von Wohnort und Bildungsziel da-
von profitieren, dass Land und Kommunen den
Schulbus finanzieren. Vielen Dank. 

(Beifall FDP)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen aus dem
Plenum? Das sehe ich nicht. Nimmt die Landesre-
gierung Stellung? Ja, dann bitte, Frau Staatssekre-
tärin Dr. Heesen.

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete! Ich
möchte für die Thüringer Landesregierung zum Ge-
setzentwurf der FDP-Fraktion kurz Stellung neh-
men. Das Thüringer Gesetz über die Finanzierung
der staatlichen Schulen, das die FDP ändern möch-
te, zwingt die Schulträger überhaupt nicht dazu, die
Schülerinnen und Schüler an den Kosten zu beteili-
gen. Vielmehr können sie von den Kommunen an
den Kosten beteiligt werden. Das Gesetz selbst
sieht also die Kostenfreiheit erst einmal vor und die
Kommunen entscheiden dann in ihrem eigenen Er-
messen, in welchem Umfang sie die Kosten über-
nehmen oder die Betroffenen beteiligen. 

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Das wollen
wir ja ändern!)

Das wurde hier erwähnt. Warum erzähle ich das?
Wer die Schülerbeförderung auch ab Klassenstu-
fe 11 kostenfrei haben möchte, der muss nicht das
Gesetz über die Finanzierung der staatlichen
Schulen ändern, sondern in den Kommunen Lösun-
gen finden. Deshalb halten wir es für den sinnvolle-
ren Weg, dass sich unter anderem die Mandatsträ-
ger der FDP-Fraktion sowie andere Mandatsträger
in den Stadträten und Kreistagen für diese Ziele

einsetzen und da eine kostenfreie Schülerbeförde-
rung erreichen, die wir natürlich auch sinnvoll fin-
den. 

Warum halten wir das für den besseren Weg als die
Gesetzesänderung? Weil nach unserer Einschät-
zung die aktuelle gesetzliche Lage der kommuna-
len Selbstverwaltung stärker Rechnung trägt als ei-
ne generelle Vorgabe. Wenn wir wie vorgeschlagen
an dem Punkt die kommunale Selbstverwaltung
einschränken, wäre das eine breite Diskussion, die
hier im Haus natürlich zu führen wäre, aber von der
wir denken, dass sie sich nicht lohnt, weil bisher ihr
Ziel schon erreicht werden kann auf schonendere
Art und Weise. Vielen Dank. 

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke schön. Gibt es weitere Wortmeldungen zu
diesem Tagesordnungspunkt? Nein. Wurde Aus-
schussüberweisung beantragt? An Bildung, Ju-
gend, Sport? 

(Zuruf Abg. Baum, FDP: Bildung, Innen und
Finanzen!)

Bildung, Inneres und Finanzen?

(Zuruf Abg. Montag, FDP: Ja!)

Es ist vorgeschlagen, diesen Gesetzentwurf an den
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport, an den
Innen- und Kommunalausschuss sowie an den
Haushalts- und Finanzausschuss zu überweisen.
Weitere Vorschläge für Ausschussüberweisungen?
Nein. Dann stimmen wir jetzt darüber ab. 

Wer ist dafür, dass dieser Gesetzentwurf an den
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport überwie-
sen wird? Den bitte ich um das Handzeichen. Das
sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Nein.
Enthaltungen? Nein. Damit ist dieser Gesetzentwurf
einstimmig an den Ausschuss für Bildung, Jugend
und Sport überwiesen.

Als Nächstes folgt die Abstimmung zur Überwei-
sung an den Innen- und Kommunalausschuss. Wer
ist dafür, dass dieser Gesetzentwurf an den Innen-
und Kommunalausschuss überwiesen wird? Den
bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Frak-
tionen. Gibt es Gegenstimmen? Nein. Enthaltun-
gen? Nein. Damit ist der Gesetzentwurf auch an
den Innen- und Kommunalausschuss überwiesen.

Zuletzt die Überweisung an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss. Wer ist dafür, dass dieser Gesetz-
entwurf an den Haushalts- und Finanzausschuss
überwiesen wird? Den bitte ich um das Handzei-
chen. Das sind die Fraktionen der FDP, der CDU
und der AfD. Gibt es Gegenstimmen? Das sind die
Fraktionen der Linken, Bündnis 90/Die Grünen und
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der SPD. Gibt es Enthaltungen? Ich denke, wir
müssen hier nachzählen.

Ich bitte noch mal um das Handzeichen, wer für die
Überweisung an den Ausschuss ist. Wir haben jetzt
34 gezählt. Dann bitte ich noch mal um das Hand-
zeichen, wer dagegen ist. Da haben wir 36 gezählt.
Damit ist der Gesetzentwurf nicht an den Aus-
schuss überwiesen, 34 Stimmen dafür und 36 da-
gegen.

Welcher Ausschuss soll denn die Federführung
übernehmen? 

(Zuruf Abg. Montag, FDP: Kommunales!)

Ausschuss für Kommunales. Es ist vorgeschlagen,
die Federführung für die Beratung dem Innen- und
Kommunalausschuss zu übertragen. Wer dafür ist,
dass der Innen- und Kommunalausschuss die Fe-
derführung übernimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegen-
stimmen? Sehe ich nicht. Gibt es Enthaltungen?
Auch nicht. Damit ist der Innen- und Kommunalaus-
schuss der federführende Ausschuss und ich
schließe diesen Tagesordnungspunkt. 

Ich rufe als Nächstes den Tagesordnungs-
punkt 10 auf 

Zweites Gesetz zur Änderung
des Thüringer Schulgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/1725 - 
ERSTE BERATUNG

Wünscht die Fraktion der AfD das Wort zur Begrün-
dung? Ja, dann bitte Herr Abgeordneter Jankowski. 

Abgeordneter Jankowski, AfD:
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete,
liebe Eltern und Schüler am Livestream, das neue
Schlagwort im Bildungssystem heißt Digitalisierung.
Man hat manchmal aber das Gefühl, dass einige
hier im Bereich der Schule Digitalisierung mit Bil-
dung verwechseln. Fakt ist, Digitalisierung kann
den Bildungsprozess positiv beeinflussen. Sie kann
aber auch, wenn sie falsch angelegt ist, den Bil-
dungserfolg der Schüler sogar hemmen. 

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Gefährlich!)

Wir unterstützen gern den Fortschritt, aber Fort-
schritt ist kein Selbstzweck, er muss dienenden
Charakter haben. Genauso ist Digitalisierung kein
Selbstzweck, denn nicht ein Mensch hat der Digita-
lisierung zu dienen, sondern die Digitalisierung dem
Menschen. 

(Beifall AfD)

Der Mensch, das Kind muss dabei immer im Mittel-
punkt stehen. Genau diese Betrachtung fehlt mo-
mentan beim aktuell planlosen und von Aktionis-
mus getriebenen Ausbau der Digitalisierung in un-
serem Bildungssystem komplett. Die Absicht, mehr
digitale Medien und Endgeräte im Unterricht einzu-
setzen, stellt einen massiven Eingriff in unser Bil-
dungssystem dar, und eigentlich sollte man doch
aber meinen, dass, bevor massive Eingriffe in un-
serem Bildungssystem durchgeführt werden, zu-
nächst die einzelnen Vor- und Nachteile gegenein-
ander abgewogen werden und eine breite gesell-
schaftliche Debatte stattfindet. Das passiert aber
gerade bei der Digitalisierung im Bildungssystem
momentan überhaupt nicht. Man betont einseitig
die vermeintlichen Vorteile, man verkauft es als
schick und zukunftsweisend, die Digitalisierung im
Bildungsbereich voranzutreiben, man baut sogar ei-
ne Angst- und Drohkulisse auf, an der so darge-
stellt wird, dass alles andere rückständig wäre 

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Es stimmt
ja auch!) 

und Kinder ohne Digitalisierung im Schulbereich im
späteren Leben einfach nicht mehr zurechtkommen
würden. Dabei wird aber völlig verkannt, dass Kind-
heit und Jugend eigenständige Lebensabschnitte
sind, welche eines besonderen Schutzes und einer
Fürsorge bedürfen. Und diese Berücksichtigung
fehlt in der momentanen Digitalisierungsdebatte
komplett. 

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Das ist doch Quark!) 

Besonders die negativen Auswirkungen digitaler
Medien auf die physische, kognitive und psychische
Entwicklung der Kinder werden oft außer Acht ge-
lassen. Auch die gesundheitlichen Auswirkungen
werden nicht berücksichtigt, die zahlreichen medizi-
nischen Warnungen oder Studien, welche Nachteile
aufzeigen, werden einfach ignoriert. Man darf sie
aber zum Wohl der Kinder nicht ignorieren, sondern
muss sie angemessen berücksichtigen, und mo-
mentan tut das nur unsere Fraktion.

(Beifall AfD)

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
empfiehlt nicht umsonst Grenzwerte für die maxi-
male Mediennutzungsdauer für Kinder und Jugend-
liche. So liegen die Grenzwerte für die Nutzung von
Bildschirmmedien im Grundschulbereich, also für
die Sechs- bis Zehnjährigen, bei maximal 45 bis
60 Minuten pro Tag. Auch ab zwölf Jahren liegt der
empfohlene Grenzwert für die Nutzung von Bild-
schirmmedien pro Tag immer noch bei maximal
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2 Stunden. Und nur zum Verständnis: Diese Grenz-
werte gelten nicht nur für den Zeitraum, in dem die
Kinder in der Schule sind, sondern die Mediennut-
zung im privaten Bereich muss da mit einbezogen
werden. Diese Grenzwerte wurden auch nicht will-
kürlich festgesetzt, sondern stützen sich auf wis-
senschaftliche Erkenntnisse.

Die möglichen negativen Auswirkungen übermäßi-
ger Mediennutzung auf die Kindesentwicklung sind
mannigfaltig: angefangen von der Zunahme von
Kurzsichtigkeit infolge zunehmender Nutzung von
Bildschirmmedien über eine Verkürzung der Auf-
merksamkeitsspanne und Konzentrationsfähigkeit
bis hin zu einem erhöhten Suchtrisiko. Das sind nur
einige wenige Aspekte, welche negativen Auswir-
kungen digitale Medien auf die Kindesentwicklung
haben können.

Wir bringen die vorgelegten Änderungen des Thü-
ringer Schulgesetzes ein, damit die möglichen Aus-
wirkungen digitaler Medien auf die Kindesentwick-
lung auch zukünftig angemessen berücksichtigt
werden. Es soll jeweils der aktuelle Forschungs-
stand hinsichtlich der Auswirkungen digitaler Medi-
en auf die Entwicklung der Kinder und Jugendli-
chen ausgewertet werden und die erworbenen
Kenntnisse sollen dann den Schulen und Schulträ-
gern zugänglich gemacht werden, um mögliche Ri-
siken bei der Nutzung von digitalen Medien zu ver-
meiden. Es muss vor allem aber sichergestellt wer-
den, dass digitale Medien nur altersangemessen in
der jeweiligen Klassenstufe auch eingeführt wer-
den.

Es ist normalerweise in allen Lebensbereichen
selbstverständlich, dass vor der Einführung von
neuen Verfahren, Produkten oder auch Techniken
zunächst die Chancen und Risiken gegeneinander
abgewogen werden, also bevor der Einsatz stattfin-
det. Nur ausgerechnet im höchst sensiblen Bil-
dungsbereich, wo es um die Entwicklung der Kinder
geht, findet dies momentan nicht statt. Es wird ein-
fach mal wieder an den Kindern teilweise herumex-
perimentiert. 

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Wie kom-
men Sie denn darauf?)

Um das zu korrigieren, haben wir den hier vorlie-
genden Änderungsantrag zum Schulgesetz einge-
bracht. Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Ich beantrage die Überweisung an den Ausschuss
für Bildung, Jugend und Sport.

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Junge,
du hast gerade die Einbringung gehalten!)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke, Herr Jankowski. Als Nächstes spricht Abge-
ordneter Wolf von der Fraktion Die Linke.

Abgeordneter Wolf, DIE LINKE:
Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen
und Kollegen der demokratischen Fraktionen, nach
der Einbringung bleibt festzustellen: Der erste Satz
ist zumindest teilweise richtig, nämlich dass Digitali-
sierung ein wichtiges Thema auch in den Bildungs-
einrichtungen ist – auch. Aber alles andere will ich
nur mal zusammenfassen: Wir haben im Bildungs-
ausschuss drei Anträge von fünf demokratischen
Fraktionen zur Digitalisierung an Schulen, die wir
beraten und entsprechend anhören werden. Mit der
Expertise allein von der AfD gibt es dort gar nichts.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demo-
kratischen Fraktionen, wieder einmal haben wir es
bei einem Änderungsantrag der AfD zum Schulge-
setz mit einem Verbotsanliegen zu tun. Die demo-
kratischen Fraktionen hier im Landtag streben Ent-
wicklung, Modernisierung, Problemlösung für gute
Bildung an. Die demokratischen Fraktionen unter-
scheiden sich durchaus in vielen Punkten. Was
aber, denke ich, alle demokratischen Fraktionen
von dem unterscheidet, was die selbst ernannte Al-
ternative will, ist, die methodisch-didaktische Frei-
heit von Lehrkräften eben nicht einzuschränken,
sondern diese ständig weiterzuentwickeln bzw. ihr
auch voll Geltung zu verschaffen.

Für uns, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
haben die Kompetenzen und die pädagogische Ar-
beit und natürlich auch die Methodenfreiheit von
Lehrerinnen ein hohes Gut und sichern Thüringen
das beste Ergebnis bei allen Vergleichsstudien. Da-
her lehnen wir Ihren Antrag von der selbst ernann-
ten Alternative als unbegründet, nicht zielführend
und gänzlich entbehrlich ab. 

Feststellung Nummer 1: In 2019 hat der Thüringer
Landtag ein neues Schulgesetz mit umfangreichen
Neuregelungen zu Inklusion, Demokratisierung und
Schulnetzplanung beschlossen, zu dem die AfD ge-
nau null Änderungsanträge eingebracht hat. Statt-
dessen wollten Sie in der letzten Legislatur allen
Schulen vorschreiben und sie mit behaupteten,
aber nicht belegten, wissenschaftlichen Studien
zwingen, die Schulanfangszeit auf einen fixen Ter-
min festzulegen, mit allen Konsequenzen. Allen
Ernstes – das war der einzige Regelungsinhalt für
die AfD, die einzige Antwort auf die Herausforde-
rungen im Bildungsbereich. Ein in Buchstaben und
Absätzen gegossenes Armutszeugnis.

Feststellung Nummer 2: Im jetzt vorliegenden Ge-
setzentwurf möchte die AfD gesetzliche Vorgaben
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für den methodischen Einsatz von digitalen Endge-
räten und digitalen Lernmethoden einfügen und die
pädagogische Methodenfreiheit dadurch einschrän-
ken. Nun könnte es natürlich ein berechtigtes Anlie-
gen dieser Fraktion darstellen, wenn es in der Be-
gründung zum Gesetz Anlässe gäbe, welche die
Notwendigkeit einer Neufassung auch tatsächlich
darstellen. Aber beim besten Willen, bis auf allge-
meine Konjunktivaussagen – ich sage dazu: pure
Behauptungen – findet sich dazu gar nichts. Statt-
dessen stellt die AfD für sich fest, dass der Kurs-
plan Medienkunde in der Grundschule, welcher von
Wissenschaftlern und Lehrkräften erstellt und er-
probt wurde, Behauptungen beinhalten würde. Viel-
leicht beschäftigen Sie sich wirklich mal intensiv mit
der Erstellung unserer Lehrpläne und natürlich
auch mit entsprechenden Kursplänen. Das ist ein
Prozess von fünf bis sieben Jahren, wo Lehrkräfte,
wo Wissenschaftler zusammensitzen und die neu-
esten Erkenntnisse für die Lehrpläne und für die
Kurspläne zusammenfassen. Und Sie sagen: Das
sind alles Behauptungen, die dort aufgestellt wer-
den. Was für ein kruder Unsinn. Oder zur Anwen-
dung von digitalen Medien- und Lernangeboten, sa-
gen Sie: „Von Erwachsenen gesammelte Erfahrun-
gen im Umgang mit digitalen Medien [würden] auf
Kinder und Jugendliche übertragen.“ Unfassbar. 

Drittes Beispiel: Es sollen durch einen neuen Ab-
satz 2 des § 43 zum Schulgesetz nur Lehr- und
Lernmittel zugelassen werden, die der sozialen und
kognitiven Entwicklung der betreffenden Schulart
und Klassenstufe entsprechen. Hier wird postuliert,
dass digitale Lehr- und Lernmittel per se für be-
stimmte Schularten und Klassenstufen wohl schäd-
lich sind und diese – so der Begründungstext –
ausschließlich eben auch dort genutzt werden zur
Wissens- und Kompetenzvermittlung. Weder das
eine noch das andere trifft aber zu. Nun ja, wir ken-
nen das von Ihnen, der selbst ernannten Alternative
und ihren obskuren Anhängern, natürlich nicht an-
ders. Wissenschaft und erprobte Praxis werden ne-
giert, um mit alternativen Fakten – denn hier haben
Sie insbesondere das Privileg, alternativ zu sein –
unsere Gesellschaft und im Speziellen immer wie-
der auch unsere Schulen zu strangulieren. 

Lassen Sie mich das anhand eines Beispiels ver-
deutlichen. Eine Lehrkraft, die gerade unter Pande-
miebedingungen Pads einsetzt, kann heute wie mit
Stift und Papier auch digital den Schrift-/Schreiber-
werb der Schüler/-innen pädagogisch begleiten,
aber viel wichtiger ist, es gibt keine Vorgaben, wel-
che Lehr- und Lernmittel die Lehrkräfte überhaupt
einsetzen. Digitale Medien sind gleichberechtigt
und unterstützend für die Vermittlung von Wissen
und Kompetenzen. Diese Methodenfreiheit wollen
und werden wir nicht einschränken. Unsere Lehre-

rinnen und Lehrer, gerade an den Grundschulen,
können selbstständig entscheiden, welche digitalen
Lehr- und Lernmittel oder eben auch analogen,
nicht digitalen Lernmittel sie in welchem Umfang
bei welchem Schüler oder welcher Schülerin einset-
zen, um die Ziele und Vorgaben der Lehrpläne zu
erreichen, nicht nur altersgerecht, sondern individu-
ell. 

Ihr Gängelparagraf 47 Abs. 2 ist vollständig ent-
behrlich. Natürlich stellen die Schulen sicher, dass
die Datensicherheit gewahrt bleibt. Eine weitere
Hürde bei der Nutzung von digitalen Medien und
Lernformen wollen Sie einbauen, indem Sie einen
Elternvorbehalt einfügen wollen. Es wäre vielleicht
hilfreich, wenn sich die selbsternannte Alternative
nicht permanent in ihrer eigenen Blase bewegen
würde, sondern die Realitäten in Thüringen zur
Kenntnis nimmt und die Erwartung der Eltern eben-
so. 

Ich beziehe mich auf die dem Bildungsausschuss,
also auch Ihnen, zugeleitete Studie des ThILLM mit
dem Titel „Auswertung zur Befragung zum häusli-
chen Lernen in Thüringen“ vom August dieses Jah-
res, für die ich mich bei Minister Holter und dem
Chef des ThILLM, Dr. Jantowski, sowie den betei-
ligten Mitarbeitern bedanken möchte. In dieser Stu-
die ist ab Seite 98 die Nutzung digitaler Medien und
der Ausstattungsstand aus Sicht der Eltern und
Schülerinnen dargestellt. Dabei kann festgestellt
werden, dass die Ausstattung mit digitalen Endge-
räten und deren Gebrauch bei Eltern und Schülern
der Grundschule mit 92 Prozent als gegeben und
überwiegend als notwendig angesehen wird und
dass 98 Prozent über einen Internetanschluss ver-
fügen und diesen auch nutzen. 

Beim Zugang zur digitalen Lernplattform und bei
der Nutzung der Schulcloud bestehen noch größere
Herausforderungen. Die von Ihnen gewünschte
Nutzung von digitalen Endgeräten unter Aufsicht ist
in den Klassenstufen 1 und 2 mit 80 Prozent und in
den Klassenstufen 3 und 4 mit 59 Prozent für Eltern
selbstverständlich. Die Eltern haben also die End-
geräte, nutzen diese mit ihren Kindern zusammen
und wissen, dass die Lehrkräfte verantwortlich mit
den Eltern und in Absprache mit den Eltern die Nut-
zung digitaler Lernmöglichkeiten sicherstellen. 

Die Gesetzesvorlage ist also vollständig entbehr-
lich, unbegründet und einzig für Ihre eigene Kom-
munikationsblase, aber sicher nicht für die Schule
des 21. Jahrhunderts geeignet. Meine Fraktion
lehnt aus diesem Grund Ihren Gesetzesvorschlag
ab. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
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Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Der nächste Redner ist der Abgeordnete Tischner
von der Fraktion der CDU.

Abgeordneter Tischner, CDU:
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, der vorliegende Gesetzentwurf geht in typi-
scher Manier der AfD davon aus, dass die Welt
schlecht, dass die Welt bösartig ist und dass der
Mensch vor allem Bösen geschützt werden muss.
Das Böse hat bei der AfD bekanntlich immer sieben
Buchstaben: Z-U-K-U-N-F-T, Zukunft.

(Beifall FDP)

Die AfD behauptet mit diesem Gesetz erstens, die
Digitalisierung hat erhebliche negative Auswirkun-
gen auf die physische, kognitive und psychische
sowie soziale Entwicklung und Gesundheit unserer
Kinder und Jugendlichen. Die AfD behauptet wei-
terhin, dass es notwendig sei, Kinder und Jugendli-
che vor der Digitalisierung zu schützen. 

Um es gleich zu sage: Diese Schwarz-Weiß-Sicht
teilt meine Fraktion ausdrücklich nicht, insbesonde-
re wenn es um eine unumkehrbare Entwicklung
geht. Wir lehnen diese negative und technikfeindli-
che Sichtweise der Fraktion der AfD auf Digitalisie-
rung strikt ab. Unsere Schulen sind weit davon ent-
fernt, dass Schülerinnen und Schüler den ganzen
Tag vor Bildschirmen sitzen und dadurch negative
Folgen auf ihre Entwicklung und Gesundheit zu be-
fürchten wären. 

(Beifall CDU)

Im Gegenteil: Unsere Schulen brauchen bei der Di-
gitalisierung gerade angesichts drohender Schul-
schließungen jede Unterstützung, die sie bekom-
men können. Es ist richtig und notwendig, dass Kin-
der den Umgang mit Medien, deren kritische Refle-
xion und die mit der Mediennutzung zusammen-
hängenden Risiken frühzeitig kennenlernen.

Meines Erachtens ist gerade deshalb die Schule
der richtige Ort, um sich mit diesen Techniken aus-
einanderzusetzen. Wir wollen, dass in den Schulen
natürlich auch eine kritische und eine reflektierte
Medienkompetenz entwickelt wird, weil diese heut-
zutage Grundvoraussetzung ist, um eine Ausbil-
dung zu absolvieren, um später mit den digitalen
Herausforderungen im beruflichen Leben auch zu-
rechtzukommen. Unsere Kinder müssen bestmög-
lich auf das Leben vorbereitet werden, dazu gehört
eben auch die Digitalisierung. 

Meine Damen und Herren, die grundsätzliche Fra-
ge, ob die Digitalisierung unserer Gesellschaft nun
Fluch oder Segen ist, werden wir nicht mit dem

Thüringer Schulgesetz beantworten können. Ich
denke aber auch, dass es auf diese Frage keine
einfache Antwort gibt, wie es der Gesetzentwurf der
Fraktion der AfD über weite Strecken versucht zu
suggerieren. Als Lehrer kann ich Ihnen sagen, es
kommt vor allem auf die Inhalte an. Und es kommt
darauf an, dass es in den Schulen eine Vielfalt von
Medien, von Methoden, von Sozialformen gibt. So
viel Vertrauen, das hat auch Kollege Wolf gerade
ausgeführt, hat meine Fraktion, hat die Mehrheit
der Abgeordneten hier im Haus sicherlich auch in
die Kompetenz unserer Thüringer Lehrerinnen und
Lehrer, diese können selbstverantwortlich und ei-
genständig entscheiden, wie der pädagogische Un-
terricht, wie der Unterricht ablaufen soll. In dem
Sinne ist es aus unserer Sicht völlig unnötig, dass
die AfD-Fraktion versucht, mit diesem Gesetzent-
wurf reglementierend auf die Kolleginnen und Kolle-
gen einzuwirken. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, CDU, SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Die nächste Rednerin ist Abgeordnete Rothe-Bein-
lich von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, hier haben eben schon zwei Kollegen sehr
viel Richtiges gesagt. Der vorliegende Gesetzent-
wurf der AfD bestätigt uns einmal mehr, wie rück-
wärtsgewandt die Bildungspolitik der AfD ist. 

(Beifall CDU)

Beispiele von dieser bildungspolitischen Rückwärts-
gewandtheit gibt es ja bereits einige. So wissen wir
längst, dass die AfD Kindergärten ablehnt, frühkind-
liche Bildung wurde gar als Kampfbegriff diffamiert,
ich verweise hier auf die Reden von Frau Muhsal in
der 6. Wahlperiode, stattdessen wurden Frauen auf
ihre Mutterrolle reduziert, die natürlich schön zu
Hause bleiben sollen. 

Bernd Höcke fordert die erinnerungspolitische Wen-
de, gleichzeitig beantragt die AfD, die Schülerin-
nenfahrten zu Gedenkstätten abzuschaffen, ich er-
innere hier an einen Antrag im Landtag Baden-
Württemberg 2017. Stattdessen soll Schule zur ge-
festigten Nationalidentität erziehen und durch Diszi-
plin starke Männer formen. Die AfD-Bundestagsab-
geordneten Frohnmaier und Weidel forderten so-
gar, jeden Morgen in den Schulen das Deutsch-
landlied zu singen. Bildungspläne werden als Zer-
störung der traditionellen Familie denunziert, Bea-
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trix von Storch spricht vom schleichenden Genozid
durch Genderismus. Den Lehrerinnen im Land wird
sowieso grundsätzlich misstraut, Herr Tischner hat
es eben auch schon benannt, deswegen sollen sie
auf Meldeplattformen denunziert werden, Okto-
ber 2018 – ich erinnere daran. 

Und nun versucht die AfD einmal mehr, das Rad
der Bildungsgeschichte zurückzudrehen, neuer
Gegner ist nun die böse Digitalisierung. Der Ge-
setzentwurf strotzt zunächst vor Panikmache – das
ist ja ein ganz beliebtes Instrument der AfD – und
warnt vor der Nutzung digitaler Medien in unseren
Schulen. So seien digitale Medien im Unterricht so-
wieso grundsätzlich schuld an den Schlafstörun-
gen, schuld an fehlender Konzentration, schuld an
zunehmender Kurzsichtigkeit, hinzu kommen Kos-
tenfallen, angebliche Datenschutzbedenken und
das Suchtverhalten. Deswegen, schlussfolgert die
AfD, müsse man die Nutzung von digitalen Medien
in den Schulen einschränken oder von der Geneh-
migung der Eltern abhängig machen. Es ist ja eben
schon auf die „Blase“ verwiesen worden, in der sich
offenkundig die AfD gern und ausschließlich be-
wegt, vielleicht hören Sie von der AfD sich einfach
mal ein bisschen weitergehend um. 

Medienzentren, das ThILLM und die Schulen sollen
sich weiter, so der Gesetzentwurf, mit den Auswir-
kungen digitaler Medien auf die Entwicklung der
Kinder und Jugendlichen beschäftigen, als würde
dies bislang nicht geschehen. 

Ich glaube, es wird deutlich, wir können diesen Ge-
setzentwurf nur ablehnen. Er ist völlig rückwärtsge-
wandt. Das Grundproblem ist nämlich, dass die AfD
verkennt, dass unser Bildungswesen in gesamtge-
sellschaftliche Prozesse eingebettet ist. Eine
Schule ist nicht nur Lern-, sondern auch Lebensort,
und sie muss sich mit den Lebensrealitäten der Kin-
der und Jugendlichen auseinandersetzen. Und die
sind im 21. Jahrhundert etwas andere als im
19. Jahrhundert beispielsweise. Digitale Technolo-
gien sind nun mal in den vergangenen Jahrzehnten
zu einem ganz selbstverständlichen Teil des alltägli-
chen Lebens geworden. Algorithmen gewinnen im-
mer mehr an Bedeutung, der Arbeitsmarkt hat
ebenfalls veränderte Kompetenzanforderungen, ob
es nun der AfD gefällt oder nicht. Daher hängt die
Fähigkeit der Kinder und Jugendlichen, sich in die-
ser digitalisierten Gesellschaft zurechtzufinden, an
dieser auch teilhaben zu können und die eigene
Biographie zu gestalten, ganz eminent von den di-
gitalen Kompetenzen ab. Schließlich geht es auch
um digitale Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger.
Und hier müssen unsere Schulen die nötige Infra-
struktur haben – ich sage nur mal das Stichwort Di-
gitalpakt – und sie müssen vor allem einen souve-

ränen Umgang mit digitalen Medien vermitteln. Da-
für braucht es selbstverständlich auch die Unter-
stützung durch professionelle Lehrpersonen, das
heißt, wir müssen gleichzeitig auch in Aus-, Fort-
und Weiterbildung investieren. Klar ist für uns, es
gilt das Primat der Pädagogik. Digitale Medien sol-
len genutzt werden, um das pädagogische Konzept
einer Schule bestmöglich umzusetzen. Niemand
will, dass Schulen sich einseitig an die technischen
Möglichkeiten und an die Digitalisierung der Lern-
prozesse anpassen müssen. Einmal mehr misstraut
die AfD unseren Lehrerinnen und Lehrern, indem
die schulische Nutzung von digitalen Endgeräten
von der jeweiligen Zustimmung der Eltern abhängig
gemacht werden soll. Das ist lebensfern und das
lehnen wir ab. Mal ernsthaft, sollen die Lehrerinnen
jetzt um Erlaubnis fragen, wenn der Taschenrech-
ner rausgeholt werden soll? Übrigens dieselben El-
tern, die ihren Kindern in regelmäßigen Abständen
ein neues Handy kaufen, so sie es sich leisten kön-
nen. Wir vertrauen sehr wohl der pädagogischen
Verantwortung unserer Lehrerinnen und Lehrer,
denn sie setzen digitale Endgeräte sehr verantwor-
tungsvoll ein, so sie verfügbar sind. Vielleicht sollte
die AfD auch die Ergebnisse des Bildungsberichts
2020 oder der kürzlich veröffentlichten PISA-Studie
der OECD zur Kenntnis nehmen, diese machen
nämlich übereinstimmend deutlich, dass die Digita-
lisierung im Klassenzimmer jetzt schnell über die
Bühne gehen muss, Deutschland hinkt nämlich
schon massiv hinterher. 

Abschließend: Wir lehnen diesen Gesetzentwurf ab
und er verdient auch keine Beratung im Ausschuss,
denn er schafft Misstrauen gegenüber unseren
Lehrerinnen, er suggeriert, dass das Ministerium,
das ThILLM und die Schulen nicht arbeiten würden,
und er hat auch nichts mit einer zeitgemäßen,
modernen Bildungspolitik zu tun. Fragen Sie mal
Schülerinnen und Schüler, was sie darüber denken,
denn die haben, glaube ich, eine sehr dezidierte
Meinung dazu und die sollten wir auch wahr- und
ernst nehmen. Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Frau Rothe-Beinlich, ich weise Sie noch mal darauf
hin, wir hatten das Thema heute schon, dass die
Namen von Abgeordneten korrekt auszusprechen
sind, die Abgeordneten sollen korrekt angespro-
chen werden, das gilt auch für den Fraktionsvorsit-
zenden der AfD. 

Die nächste Rednerin ist die Abgeordnete Baum
von der Fraktion der FDP.
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Abgeordnete Baum, FDP:
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
Herr Präsident, als ich den Antrag gelesen habe,
hatte ich so ein Bild vor Augen gehabt, wo ich ge-
dacht habe: Stellt sich die AfD so den digitalen Un-
terricht vor – Chips essende, an die Stühle gefes-
selte Kinder, die vor das Tablet gezwungen wer-
den? Und dann habe ich gedacht, so schlimm wird
es wohl nicht sein; aber nach Ihrer Rede hier, Herr
Jankowski, wahrscheinlich doch. 

(Beifall FDP)

Ich kann Sie in zwei Sachen beruhigen: Erstens,
niemand will Bücher und niemand will Stifte ab-
schaffen. – Gut, die Kollegin Henfling überlegt
noch. – Zweitens, Kinder- und Jugendschutz ist
nichts, was jetzt irgendwie durch die Digitalisierung
plötzlich an Relevanz gewinnt, sondern Kinder- und
Jugendschutz gab es auch schon, als wir mit Schul-
büchern angefangen haben. Es muss altersgerecht
sein. Das steht im Gesetz und das steht in der
Lernmittelverordnung, und ich erspare uns jetzt,
das zu zitieren. Es geht also hier nicht darum, die
Kinder zu zwingen, mit Medien zu arbeiten, die ih-
rem Alter nicht angemessen sind, sondern es geht
darum, ihnen das nötige Wissen an die Hand zu
geben, damit sie sich informiert für ein Nutzungs-
verhalten entscheiden können. Wenn Sie Studien
zur Mediensucht und auch die Veröffentlichung der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu
Ende lesen, dann sehen Sie, was gegen ungesun-
de Nutzung von digitalen Medien hilft: Wissen und
gute Vorbilder. Kinder müssen verstehen und kri-
tisch reflektieren lernen, wann und wie sie digitale
Medien nutzen. Sie müssen verstehen, dass sie
das Handy steuern und dass das nicht andersrum
ist. Programmieren lernen zum Beispiel, Algorith-
men verstehen, das zielt alles genau auf dieses
Thema ab. Wir brauchen also smarte Unterrichtsini-
tiativen und mutige Lehrkräfte, die sich diesen Auf-
gaben stellen. Da hilft es in keiner Weise, ihnen
Angst zu machen. Wenn Sie in Ihrem Antrag davon
sprechen, dass es bei der Digitalisierung um eine
Angst vor vermeintlicher Rückständigkeit geht,
dann weiß ich nicht so richtig, was ich dazu sagen
soll. Für unsere Fraktion ist der Wunsch, den Kin-
dern dieses Landes die Chance zu geben, in der di-
gitalen Welt zurechtzukommen, keine Angst vor
vermeintlicher Rückständigkeit, sondern für uns
heißt das Verantwortungsbewusstsein. 

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
FDP)

Man kann aber natürlich so tun, als ob sich das mit
diesem Internet bald von selbst erledigt. Das wird
es nicht, das kann ich Ihnen sagen. Das Internet,

sei es vielleicht auch in einer anderen Form, als wir
das jetzt kennen, wird unsere nachfolgenden Gene-
rationen beschäftigen, und Sie können ja mal die
Eltern da draußen im Land fragen, ob die das okay
fänden, wenn ihr Kind weiß, wie Algorithmen funk-
tionieren oder wenn es versteht, warum das jetzt
zum 12. Mal die Werbung für Schuhe angezeigt be-
kommt. 

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Das ist
wichtig!)

Ich jedenfalls hoffe darauf, dass unsere Kinder bald
besser verstehen als wir, was dort passiert, und vie-
le Menschen da draußen dann vielleicht auch nicht
so doll zum Beispiel auf Ihre Facebook-Polemik
hereinfallen. 

(Beifall FDP)

Dass wir in dem Bereich „digitale Bildung“ noch an
einer vernünftigen Infrastruktur arbeiten müssen,
dass da noch nicht alles fertig durchdacht ist, da
gebe ich Ihnen recht. Da sind aber auch Forderun-
gen offen in Richtung Schulverwaltung, in Richtung
Lehrerbildung. Dafür brauchen wir jetzt aber nicht
diese Schulgesetzänderung, die zumindest mal in
der Richtung gar nicht funktioniert. Mit dem vorlie-
genden Gesetzentwurf zeigen Sie nur, dass Sie mit
diesem Thema noch mal nachsitzen sollten. 

Nichtsdestotrotz gibt es noch zahlreiche Fragen bei
Digitalisierung an Schulen, denen sich die Landes-
regierung dringend stellen sollte: Wie genau ist das
mit der Rollenverteilung in Sachen Datenschutz?
Wo bleibt die Whitelist mit den empfohlenen digita-
len Lerntools? Wie sind die Regeln für digitalen Dis-
tanzunterricht? Was gilt als Unterricht? Was darf
bewertet werden? Usw. usf. Im Bereich „Fort- und
Weiterbildung“ haben wir noch einen Haufen Arbeit
vor uns, denn in erster Linie müssen sich Lehrerin-
nen und Lehrer gut auskennen und sich sicher im
digitalen Raum bewegen, damit digitaler Unterricht
funktionieren kann. Noch ist die Unsicherheit hier
recht groß, das zeigt auch der Nationale Bildungs-
bericht 2020. Es braucht also Fortbildung und eine
gute Zusammenarbeit mit Expertinnen und Exper-
ten. Hier ist aus unserer Sicht mehr Selbstverant-
wortung in den Schulen notwendig, damit diese ei-
genständig Kooperationen mit IT-Unternehmern
und ‑beratern eingehen können, gern auch mit den
Unterstützungen der Medienzentren. Allein mit der
Landeslösung werden wir die Umstrukturierung in
den Schulen nicht hinbekommen, davon sind wir
überzeugt. Daher sollten wir den Lehrerinnen und
Lehrern und den Schulleitungen, die das wollen
und können, die Möglichkeit geben, sich mit ent-
sprechenden Partnerschaften als Best-Practise-
Schulen hervorzutun. Davon können wir dann alle
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lernen. Es müssen dringend alle Akteure, die be-
reits im Bereich „digitale Schule“ unterwegs sind,
an einen Tisch und dann müssen die Schulen die
Freigabe und das Stundenkontingent kriegen, Din-
ge auszuprobieren und sich gegenseitig weiterzu-
bilden.

Werte Kollegen von der AfD, ich darf die Note aus
Datenschutzgründen jetzt hier nicht laut nennen,
aber ich empfehle Ihnen ein Gespräch mit dem Tu-
tor für einen Nachhilfetermin, das geht meines Er-
achtens auch online. Wir Freie Demokraten werden
uns weiterhin dafür einsetzen, dass Kinder und Ju-
gendliche die Fähigkeiten erlernen, die sie in der
Welt von morgen brauchen. Statt Ängsten brau-
chen wir hier Innovationen und innovative Ideen. 

(Beifall FDP)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Ich rufe als nächsten Redner den Abgeordneten
Dr. Hartung von der Fraktion der SPD auf.

Abgeordneter Dr. Hartung, SPD:
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,
mit dem vorliegenden Gesetzentwurf hat die AfD
fraglos ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Haus.
Sie ist die einzige Fraktion, die es schafft, die Digi-
talisierung schulischer Bildung, die Umsetzung des
Digitalpakts in Thüringen als gesundheitsgefähr-
dend einzustufen. 

(Beifall FDP)

In der Novelle wimmelt es von Vokabeln wie „On-
linesucht“, „gesundheitliche und soziale Folgeschä-
den“, „Schlafstörungen“, „Verringerung der Konzen-
trationsfähigkeit“, 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Schieferta-
feln!)

„Vereinzelung“, „Zunahme der Kurzsichtigkeit“ oder
gar „lebenslange Abhängigkeit von Ärzten und Opti-
kern“. Auch die Schuldigen macht die AfD in ihrem
Gesetzentwurf aus: Dunkle politische Kräfte, einsei-
tige Befürworter der Digitalisierung, die den Ausbau
digitaler schulischer Bildung bewusst vorantreiben,
um Kinder und Jugendliche medial beeinflussen
und abhängig machen zu können. Die AfD ist also
wieder auf einem Kreuzzug gegen die moderne
Welt, aber dieses Mal heißen die Gegner nicht de-
mokratische Parteien, Migranten oder sexuelle Viel-
falt, die das rückwärtsgewandte Idyll des rechten
Randes stören, es ist offenbar der medien- und
kommunikationstechnische Fortschritt. Die Auswir-
kungen dieses Fortschrittes machen Sie als Feind
aus. Ich glaube, nur mit dieser Feindschaft lässt
sich erklären, wie man das schafft, digitale Bildung

und Gesundheitsschäden in einem Satz unterzu-
bringen. Ich glaube, da muss man schon eine deut-
liche Rückwärtsgewandtheit aufbringen, um das zu
schaffen. Uns helfen aber in der derzeitigen Situa-
tion Verschwörungsparanoia und Fortschrittsver-
weigerung nicht weiter. Wir müssen uns dem digita-
len Wandel stellen. Der ist lange da. Arbeitsleben,
Kommunikation, in Zeiten des Lockdowns der Ein-
kauf und Ähnliches laufen schon lange digital. Auch
digitaler Unterricht ist – das haben wir im Lockdown
gesehen – wichtiger denn je. Aus diesem Grund
heißt es nicht, wir müssen das zurückdrehen, wir
müssen es einschränken, sondern wir müssen es
steuern. Wir müssen es entwickeln. Wir müssen sa-
gen, was wir uns vorstellen. Genau dieser Aufgabe
darf man sich nicht verweigern, so wie es die AfD
tut, indem sie einfach alles verbieten möchte. Wir
müssen es gestalten. Wir müssen sagen, was wir
haben wollen und müssen dann den Rahmen dafür
setzen. Für diesen Rahmen gibt es im Bildungsaus-
schuss derzeit drei Anträge, die wir intensiv bera-
ten, aus denen heraus mit Sicherheit auch gemein-
same Politik entstehen wird. Was alles auf uns zu-
kommt, was alles vor uns steht, das haben meine
Vorredner sehr deutlich und sehr dezidiert gesagt,
das muss ich nicht alles wiederholen. 

Ich bin der Überzeugung, die Anträge, wie sie gera-
de die AfD hier vorlegt, sind nicht nur verzichtbar,
sie sind schädlich. Wir werden sie ablehnen. Ich
hoffe auch, dass es keine mehr gibt, um im Aus-
schuss diese unsinnigen Anträge noch weiter zu
beraten. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, FDP)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen aus dem
Plenum? Ja, bitte, Herr Abgeordneter Jankowski.

Abgeordneter Jankowski, AfD:
Sehr geehrter Präsident, werte Abgeordnete, liebe
Eltern und Schüler am Livestream! Digitale Medien
und Computer bieten viele Vorteile. Das haben vie-
le schon gesagt. Sie erleichtern die Arbeit, sie er-
leichtern manchem auch den Einkauf, vielleicht bei
Ihnen auch das Verabreden, doch die Vorteile für
Erwachsene dürfen nicht eins zu eins auf Kinder
und Jugendliche übertragen werden. Man muss be-
rücksichtigen, wo Licht ist, da ist auch Schatten.
Sprich, die Nutzung digitaler Medien bietet nicht nur
Vorteile, sondern sie hat auch negative Auswirkun-
gen, auch wenn sich viele von Ihnen hier davor ein-
fach verschließen wollen. 

(Beifall AfD)
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(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Bei der AfD ist nur Schat-
tenwissen!)

Wir erleben gerade, wie Corona als Aufhänger
missbraucht wird, die Digitalisierung jetzt massiv im
Bildungssystem zu implementieren. 

(Heiterkeit FDP)

Es darf aber nicht der Maßstab sein, an einem sol-
chen Ausnahmefall unser ganzes Bildungssystem
auszurichten. Es wird immer angeführt, dass
Deutschland bei der Digitalisierung Schlusslicht sei. 

(Zwischenruf Abg. Kemmerich, FDP: Und
das stimmt!)

Dadurch sind wir aber nun in der guten Position,
prüfen zu können, wie es in anderen Ländern lief,
die deutlich früher begonnen haben, ihr Bildungs-
system zu digitalisieren. Australien zum Beispiel:
Australien hat bereits 2008 rund 2,4 Milliarden Dol-
lar für die Digitalisierung im Schulsystem investiert.
Schaut man sich die Ergebnisse der PISA-Studien
an, da sind die Schülerleistungen seitdem aber ge-
waltig abgerutscht. Ähnliches Ergebnis in Neusee-
land. Überall, wo massiv digitalisiert wurde, gab es
einen gewaltigen Einbruch bei den PISA-Ver-
gleichsdaten und der Einsatz der digitalen Medien
wird teilweise in den Schulen wieder zurückgefah-
ren. 

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Kor-
relation und Kausalität sind nicht die gleichen
Sachen!)

Wir sollten also nicht beklagen, dass wir nicht
schon an allen Schulen Tablets haben, sondern wir
sollten vielmehr froh darüber sein, denn so können
wir aus den Fehlern wenigstens noch lernen. 

(Beifall AfD)

Bisher konnte auch noch keine Studie einen positi-
ven Effekt von Digitalisierung im Bildungsbereich
langfristig und signifikant nachweisen. 

(Zwischenruf Abg. Müller, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Nein, wenn wir da nichts gemacht
haben, haben wir nichts gemacht!)

Es konnten zwar kurzfristig höhere Motivationen
festgestellt werden, sich mit den neuen Geräten zu
beschäftigen und damit auch ein bisschen mehr mit
den Lerninhalten, langfristig jedoch konnte nur fest-
gestellt werden, dass im besten Fall die Digitalisie-
rung keine negativen Auswirkungen auf die Schü-
lerleistung hat. Diese Ergebnisse sind auch nicht
wirklich überraschend.

(Zwischenruf Abg. Kemmerich, FDP: Der bö-
se, böse Fortschritt!)

Es gibt seit Jahren massig Untersuchungen, bei de-
nen verglichen wird, wo zum Beispiel mehr Informa-
tionen hängenbleiben – beim Lesen von Büchern
oder beim Lesen von Bildschirmen. Alle Untersu-
chungen kommen zu dem gleichen eindeutigen Er-
gebnis: Wenn Sie etwas aus Büchern lesen, blei-
ben mehr Informationen hängen, als wenn Sie den
gleichen Text vom Bildschirm lesen, lieber Herr
Kemmerich.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Baum, FDP: Dann lesen
Sie doch beides!)

Ähnliche Ergebnisse zeigen sich beim handschriftli-
chen Mitschreiben oder beim Mittippen auf einer
Tastatur. Wir lernen nun mal besser, wenn mög-
lichst viele Sinne beansprucht werden – das wird
Ihnen auch jeder Neurowissenschaftler am Ende
bestätigen. Deswegen ist es besonders für Kinder
wichtig, möglichst mit vielen Sinnen zu lernen.

(Zwischenruf Abg. Baum, FDP: Mit vielen!)

(Zwischenruf Abg. Kemmerich, FDP: Richtig,
mit vielen! Geht auch digital!)

Die Feinmotorik muss erst noch trainiert werden,
und vor allem darf die haptische Wahrnehmung
nicht eingeschränkt werden, indem zum Beispiel
nur auf Bildschirmen rumgedrückt wird.

(Beifall AfD)

Das sind aber nicht die einzigen Schwierigkeiten
beim Einsatz digitaler Lernbücher oder auch E-
Learning-Software.

(Zwischenruf Abg. Kemmerich, FDP: Mein
Gott, wer hat Ihnen die Rede geschrieben?)

Wir haben überall schöne Animationen, alles ist su-
pertoll verlinkt – am besten alle Links gleich per Hy-
perlink verknüpft –, ein Klick, und man ist da. Man
bekommt alles fressfertig serviert und man lässt so-
mit keinen Spielraum für Konzentration und Vorstel-
lungsvermögen. Deswegen denkt man weniger da-
rüber nach, und alles, worüber man weniger nach-
denken muss, prägt sich auch schlechter ein und
wird umso weniger gelernt und auch verstanden.

(Zwischenruf Abg. Baum, FDP: Was schauen
Sie sich denn im Internet an?)

Werte Kollegen, überlegen Sie doch einfach mal:
Wozu nehmen Sie denn Ihre Computer und Lap-
tops?

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Er hat wahrscheinlich sei-
ne Rede auch geschnitzt!)
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Wir haben ja gerade Computer und Laptops deswe-
gen, damit sie uns Arbeit im Alltag und geistige Ar-
beit abnehmen, und deswegen sind sie gerade
schlecht für Lernprozesse.

(Beifall AfD)

Wer mehr am Computer lernt, lernt deswegen nicht
mehr oder besser, im besten Fall lernt er gerade
mal nicht weniger.

(Zwischenruf Abg. Baum, FDP: Nicht vor
dem Computer, sondern mit!)

Deswegen ist es auch ein Irrglaube, dass die Her-
ausgabe von Tablets oder Laptops an alle Schüler
zu mehr Sozial- oder mehr Bildungsgerechtigkeit
führen würde. Genau das Gegenteil ist der Fall: Sie
tun den Kindern damit nichts Gutes.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Kemmerich, FDP: So ein
Unsinn!)

Ein weiteres Problem ist, dass viele Anbieter von
digitalen Lernmitteln und Programmen die Pro-
gramme oft so gestalten, dass die Benutzer ange-
halten sind, sich möglichst lange damit zu beschäf-
tigen. Man versucht, Motivationen zu schaffen. Um
das zu erreichen, wird vor allem das Belohnungs-
system im Gehirn angesprochen. Eine solche an-
dauernde Stimulation des Belohnungssystems wirkt
sich aber nachteilig auf die Entwicklung der Aus-
dauer und der Konzentrationsfähigkeit sowie der
Geduld aus, bis hin dazu, dass sogar die Fähigkeit
zur Selbstkontrolle geschwächt wird, was bei einem
Suchtverhalten enden kann.

(Zwischenruf Abg. Baum, FDP: Keine Scho-
kolade für gute Zwecke!)

Gerade heranwachsende Kinder sind dafür beson-
ders anfällig und müssen deswegen auch geschützt
werden. Wir haben jetzt schon das immer weiter
wachsende Risiko der Onlinesucht. Nach einer Stu-
die der DAK aus dem Frühjahr 2018 sind 2,6 Pro-
zent der Kinder und Jugendlichen abhängig von so-
zialen Medien. Bereits 10 Prozent der 10- bis 17-
Jährigen haben jetzt schon ein riskantes Spielver-
halten. Was wir also definitiv nicht brauchen, ist,
dass die Kinder durch das Aushändigen von digita-
len Endgeräten an Schulen dann noch weiter er-
muntert werden, möglichst viel Zeit am Bildschirm
zu verbringen.

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Es gibt ei-
nen Unterschied zwischen Facebook und di-
gitalen Lerninhalten! Das ist ein Unter-
schied!)

(Beifall FDP)

Auch die gesundheitlichen Auswirkungen müssen
berücksichtigt werden. Wir erleben seit Jahren eine
starke Zunahme der Kurzsichtigkeit. In der Regel
haben wir in Europa 1 bis 5 Prozent der Bevölke-
rung, die von Kurzsichtigkeit betroffen sind. Bei den
unter 30-Jährigen sind es momentan schon 20 bis
30 Prozent – ein massiver Anstieg, den Forscher
vor allem auf die vermehrte Nutzung von Bild-
schirmmedien zurückführen. Wir haben auch die
negativen Auswirkungen auf die kognitiven Ent-
wicklungen, zum Beispiel vermehrte Konzentra-
tionsstörungen oder Aufmerksamkeitsdefizite. All
diese negativen Auswirkungen digitaler Medien auf
die Entwicklung unserer Kinder kennen wir.

Die erwarteten Vorteile der Digitalisierung sind
meist überwiegend theoretischer Natur, die Nach-
teile dagegen sind sehr real, und Schäden werden
auch tatsächlich verursacht. Zum Wohle der Kin-
desentwicklung darf man davor nicht die Augen
verschließen. Wir fordern daher mit der vorliegen-
den Gesetzesänderung, dass sichergestellt wird,
dass digitale Medien nur altersentsprechend in der
jeweiligen Klassenstufe auch eingeführt werden.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Baum, FDP: Wie es im
Gesetz steht!)

Viele Eltern blicken auch kritisch auf digitale Medi-
en. Kritische Eltern setzen ihre Kinder gerade im
Grundschulbereich zum Beispiel nur sehr bewusst
digitalen Medien aus und wollen sie nur langsam
daran heranführen. Sie wollen vor allem aber nicht,
dass ihre Kinder irgendwelchen Inhalten mit negati-
ven Auswirkungen und den damit möglicherweise
verbundenen gesundheitlichen und sozialen Folge-
schäden ausgesetzt werden. Auch das muss die
Politik am Ende akzeptieren und darf nicht die Inte-
ressen der Eltern konterkarieren, indem zum Bei-
spiel digitale Endgeräte schon an Grundschulen an
die Kinderchen verteilt werden.

Wir fordern, weil es eben auch ein massiver Eingriff
in die Erziehungsrechte der Eltern ist, dass die El-
tern im Grundschulbereich ihre Einwilligung geben
müssen, bevor Endgeräte verteilt werden oder digi-
tale Medien umfassend im Unterricht eingesetzt
werden.

(Beifall AfD)

Unsere eingebrachte Änderung des Schulgesetzes
soll sicherstellen, dass der aktuelle Forschungs-
stand hinsichtlich der Auswirkungen digitaler Medi-
en auf die Entwicklung von Kindern und Jugendli-
chen ausgewertet und berücksichtigt wird, denn ge-
rade bei so einem sensiblen Thema wie der Bildung
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darf es keine Schnellschüsse geben – zum Wohle
der Kinder. Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Gibt es weitere Wortmeldungen aus dem Plenum?
Das sehe ich nicht. Dann nimmt die Landesregie-
rung Stellung. Bitte Frau Staatssekretärin
Dr. Heesen.

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, unser
Leben ist heute ohne Nutzung des technischen
Fortschritts überhaupt nicht mehr denkbar. Indem
wir Schritt für Schritt in Thüringens Schulen digitale
Lehr- und Lernangebote flächendeckend verfügbar
machen, legen wir die Grundlage dafür, dass junge
Menschen über die notwendigen Kompetenzen ver-
fügen, die digitalen Möglichkeiten in allen Lebens-
bereichen bestmöglich zu nutzen. Wir befähigen sie
damit zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen,
kulturellen, beruflichen und wirtschaftlichen Leben. 

Dass wir bei allem, was wir bisher geplant, getan
und umgesetzt haben, immer den Kinder- und Ju-
gendschutz und die Gesundheitsfürsorge im Blick
hatten, versteht sich von selbst. Wenn die AfD-
Fraktion das jetzt bestreitet, dann missachtet sie
die Anstrengungen vieler hier im Land, die sich tag-
täglich bemühen, den Schülerinnen und Schülern
einen bewussten, selbstbestimmten und kritischen
Umgang mit Medien zu vermitteln.

Um es also gleich zu Beginn meiner Rede auf den
Punkt zu bringen: Den Gesetzentwurf der AfD lehnt
die Thüringer Landesregierung ab. Gern will ich das
kurz begründen.

Zunächst möchten Sie das Persönlichkeitsrecht
oder die Gehalte des Persönlichkeitsrechts im
Schulgesetz präzisieren. Das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht des Einzelnen ist ein absolutes und
umfassendes Recht auf Achtung und Entfaltung der
Persönlichkeit. Dieses umfasst ein Bündel verschie-
dener Einzelrechte, die in ihrer Gesamtheit nahezu
alle Aspekte der Persönlichkeitsentfaltung schüt-
zen. Die Hervorhebung nur eines dieser Rechte –
es ist ja noch nicht einmal eine Aufzählung, son-
dern eine einzelne Nennung des Datenschutzes als
Recht – ist nicht angezeigt. Die Nennung allein die-
ses Rechts legt einen falschen Schwerpunkt, weil
die Schulen Kinder in sehr vielen und wichtigeren
Aspekten ihrer persönlichen Entwicklung achten
und unterstützen sollen.

Ein weiterer Punkt: Die AfD fordert eine andere
Ausrichtung der Medienzentren und eine andere

Schwerpunktsetzung des ThILLM als bisher. Auch
das lehnen wir ab, ganz einfach, weil es nicht erfor-
derlich ist. Die im Gesetzentwurf beschriebenen
Aufgaben der Auswertung des neuesten For-
schungsstands zu digitalen Medien und neuesten
technischen Entwicklungen im Bildungssystem wer-
den bereits in den Medienzentren und im ThILLM
wahrgenommen.

Ein weiterer Punkt: Die AfD betont, es sei ein ande-
rer Blickwinkel auf Lehr- und Lernmittel geboten.
Auch dies ist aus unserer Sicht entbehrlich. Bereits
heute legt § 43 des Thüringer Schulgesetzes fest,
dass Lehr- und Lernmittel mit der Verfassung und
allen Rechtsvorschriften übereinstimmen müssen.
Ein Verstoß gegen den Kinder- und Jugendschutz
oder gegen den Gesundheitsschutz stellt schon
jetzt einen Verstoß gegen Verfassungsnormen und
einschlägige Rechtsvorschriften dar. Das gilt für
analoge wie für digitale Lernmittel im selben Maße
und vollumfänglich.

Ein weiterer Punkt: Die digitalen Medien mögen al-
tersangemessen eingeführt werden. Hier möchte
ich noch einmal auf Folgendes hinweisen: Das päd-
agogische Personal in den Thüringer Schulen ist
gut ausgebildet, arbeitet gut und ist auch in der La-
ge, die Nutzung von Medien im Sinne der Erfüllung
der Thüringer Lehrpläne und des Thüringer Bil-
dungsplans verantwortlich umzusetzen. Dabei steht
für die Lehrerinnen und Lehrer auch die Sicherheit
im Umgang mit der Technologie, ihre angemessene
und altersgerechte Nutzung und die Aufklärung
über mögliche Risiken im Vordergrund. Ich versi-
chere Ihnen also, unser pädagogisches Personal ist
imstande, den Kinder- und Jugendschutz in der
Praxis zu gewährleisten und, das möchte ich hier
auch noch einmal in aller Deutlichkeit betonen, un-
sere Lehrerinnen und Lehrer lassen sich dabei
auch nicht von der in Ihrem Antrag erwähnten „Lob-
byarbeit im Hintergrund“ leiten. 

Ein nächster Punkt: Sie fordern eine Genehmigung
der Eltern zur Nutzung von digitalen Endgeräten in
den Schulen. Eine solche Einflussnahme der Eltern
auf die didaktische Unterrichtsgestaltung erfolgt
auch in anderen Bereichen nicht. Auch das lehnen
wir ab. Schulen eröffnen Kindern ja gerade Lern-
räume und Lerninhalte, unabhängig vom Eltern-
haus. 

Ein letzter Punkt, der Gesundheitsschutz: Hier gibt
es gesetzliche Vorgaben und Regelungen, die
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, das wur-
de auch bereits erwähnt, hat eine Branchenregel
„Schule“ herausgegeben. Auch das wird berück-
sichtigt und wir halten es für vollkommen ausrei-
chend. 
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Wie Sie sehen, aus unserer Sicht ist der Gesetzent-
wurf der AfD-Fraktion wegen schon vorhandener
sinnvoller Regelungen nicht notwendig und bietet
darüber hinaus keine zukunftsweisenden Neuerun-
gen. Deswegen lehnen wir als Thüringer Landesre-
gierung aus fachlichen Gesichtspunkten diesen Ge-
setzentwurf ab. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist
nicht der Fall. Es wurde die Überweisung an den
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport bean-
tragt. Gibt es weitere Ausschussüberweisungsvor-
schläge? Nein. 

Dann stimmen wir jetzt darüber ab, ob dieser Ge-
setzentwurf an den Ausschuss für Bildung, Jugend
und Sport überwiesen wird. Wer ist dafür, dass die-
ser Gesetzentwurf überwiesen wird, den bitte ich
um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD.
Gibt es Gegenstimmen? Das sind die Fraktionen
Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FDP und
CDU. Gibt es Enthaltungen? Nein. Damit ist die
Ausschussüberweisung abgelehnt worden und ich
schließe die Beratung dieses Tagesordnungspunkts
für heute. 

Als Nächstes rufe ich den Tagesordnungs-
punkt 11 auf

Zweites Gesetz zur Änderung
des Thüringer Ladenöffnungs-
gesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der
CDU
- Drucksache 7/1726 - 
ERSTE BERATUNG

Wünscht die Fraktion der CDU das Wort zur Be-
gründung? Nein. Dann rufe ich als ersten Redner
den Abgeordneten Bühl von der Fraktion der CDU
auf. 

Abgeordneter Bühl, CDU:
Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebes
Präsidium, lieber Präsident! Wir sprechen jetzt über
das Ladenöffnungsgesetz, das uns ja in diesem
Hause schon des Öfteren beschäftigt hat. Nach un-
serer Auffassung muss gute Politik vor allen Dingen
auch tragfähige Kompromisse im Sinne der Bürge-
rinnen und Bürger und auch dessen, was man mit
Gesetzen erreichen will, erzielen. Dafür sind in die-
sem konkreten Punkt aus unserer Sicht drei Ge-
sichtspunkte zentral. Das ist zum einen die Frage

der Interessen unserer Händler und Beschäftigten,
Verkäuferinnen und Verkäufer, die zum Teil ja auch
auf Provisionsbasis arbeiten, zum anderen natürlich
– und das ist für uns als Christlich Demokratische
Union besonders wichtig – der Schutz von Sonn-
und Feiertagen und zum Dritten sind es die Interes-
sen der Beschäftigten und ihrer Familien auf Erho-
lung und ausreichend Freizeit. Diese Dinge muss
man zusammenbringen und diese Dinge sind zu-
sammenzubringen in einem Ladenöffnungsgesetz.
Das Gesetz, das wir bisher haben, sieht an diesem
Punkt aus unserer Sicht zwei entscheidende Män-
gel, die wir hier auch beheben wollen. Das ist zum
einen die Frage des bürokratischen Aufwands für
verkaufsoffene Sonn- und Feiertage, die aktuell
durch die Anlassbezogenheit ohne Frage besteht,
und wer das selbst vor Ort erlebt – ich bin jetzt seit
über zehn Jahren Stadtrat in Ilmenau, ich habe re-
gelmäßig Kontakt mit unseren Händlern, mit unse-
rem Verein, der das organisiert, der bürokratische
Aufwand in dieser Zeit hat massiv zugenommen.
Es müssen massiv Nachweise gebracht werden, es
müssen Fotodokumentationen gemacht werden. Es
ist ein großer Aufwand, der viele abschreckt, diese
Möglichkeit eines verkaufsoffenen Sonntags zu nut-
zen, deswegen sehen wir hier einen Handlungsbe-
darf.

(Beifall CDU)

Zum Zweiten beschäftigt uns hier eine Sache schon
viel länger. Ich kann mich hier in der letzten Legisla-
tur an intensive Gespräche mit Betriebsräten erin-
nern, die eingefordert haben, sie wollen an mehr
als zwei Samstagen arbeiten können und sie
verstehen nicht, warum Politik ihnen das verbietet. 

Ich kann das immer noch nicht erklären, warum Po-
litik diese Sache Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
verbietet, die das tun wollen,

(Beifall CDU, FDP)

die ihre Woche darauf ausgelegt haben, auch an
Samstagen zu arbeiten, 

(Zwischenruf Abg. Lehmann, SPD: Da fragst
du die Kolleginnen mal, was sie verdienen!)

und zwar insbesondere auch dort, wo Provisionen
gezahlt werden. Wenn ich mir eine Küche kaufe,
dann ist es völlig selbstverständlich, dass ich mir
die an einem Samstag lange erklären lasse, dass
ich versuche, mir auch verschiedenste Konstellatio-
nen zeigen zu lassen. Das machen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gern, weil sie dann auch eine
Provision bekommen, die natürlich auch für eine
teure Küche nicht wenig Geld ist.

(Beifall CDU, FDP)
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Diese Möglichkeit zu schaffen – und ich will explizit
sagen, das ist ja auch was, was manchmal auch
gerade von den rot-rot-grünen Fraktionen hier im
Haus verklärt wird –, explizit auf freiwilliger Basis,
auf expliziten Wunsch des Mitarbeiters, mehr als
zwei Samstage im Monat arbeiten zu können, das
ist unser Begehr in diesem Gesetzentwurf und das
ist geboten, weil man sonst Menschen verbietet zu
arbeiten, die arbeiten wollen.

(Beifall CDU, FDP)

Warum sind diese Änderungen, die wir hier vor-
schlagen, auch weiterhin geboten? Wegen der Co-
rona-Pandemie, die uns in diesem Jahr ereilt hat.
Der Geschäftsführer des Kölner Instituts für Han-
delsforschung hat gesagt: Der deutsche Einzelhan-
del hat es mit einem dreifachen Tsunami zu tun,
das ist zum einen der Strukturwandel, das ist zum
Zweiten die Digitalisierung und das ist zum Dritten
die Pandemie, die uns in diesem Jahr ereilt hat.

Mit unseren Vorschlägen wollen wir genau diese
drei Punkte auch anpacken. Denn es muss unser
Interesse sein, es sollte unser gemeinsames Inte-
resse, dass nach dieser Pandemie, die ein Brand-
beschleuniger für Probleme war, die es davor
schon gab, dass danach unsere Innenstädte nicht
entvölkert und vor allen Dingen auch von Geschäf-
ten befreit sind, weil viele Einzelhändler es nicht ge-
schafft haben, diese Pandemie zu überstehen. 

Das will ich noch mal an einigen Punkten deutlich
machen. Wir wollen keine Ökonomisierung des
Sonntags. Das will ich ganz klar sagen, weil ich mir
vorstellen kann, dass uns das gleich auch wieder
vorgeworfen wird. Wir wollen den Sonntag mit der
Ladenöffnung weiterhin begleiten; und wir wollen es
Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Kom-
munen aus den von mir genannten Gründen er-
leichtern, die Beantragung hierfür durchzuführen. 

Da will ich auch anschließen, dass ich es ein gan-
zes Stückchen unredlich finde, wenn der Minister-
präsident sich bei der IHK hinstellt, bei einer IHK-
Versammlung, und dort sagt, er verspricht den Un-
ternehmern zwei verkaufsoffene Sonntage in der
Adventszeit, und daraufhin passiert nichts, und
heute erklärt er der Presse, das ginge alles nicht,
es wäre rechtlich nicht sicher, man könne das über-
haupt nicht machen, dass man dort irgendeine
Form von Erleichterung schafft. 

Aber weil eben Unternehmerinnen und Unterneh-
mer in diesem Jahr überhaupt keine Extraveranstal-
tung anbieten können zu Weihnachten, aber den-
noch darauf angewiesen sind, Weihnachtsgeschäft
zu machen, ist diese Änderung, die wir hier vor-
schlagen, insbesondere wichtig und sie sollte vor

allen Dingen auch schon in dieser Weihnachtszeit
gelten.

(Beifall CDU, FDP)

Denn was passiert denn, wenn wir jetzt diese Ände-
rung hier nicht machen? Wir müssen nur in den
Raum schauen, Sie haben alle einen Laptop vor
sich stehen. Im Zweifel schauen Sie online bei
Amazon, schauen Ihre Weihnachtsgeschenke
durch, bestellen die. Es ist wunderbar einfach, die
kommen schon morgen und Sie haben sich den
Weg in die Innenstadt gespart. Es ist vielleicht ge-
rade auch ein bisschen lästig, weil man die Maske
aufsetzen muss. Es ist viel bequemer zu Hause auf
der Couch. Das kann man überhaupt keinem ver-
übeln, aber wenn wir unseren Einzelhändlern nicht
helfen, dann wird genau das passieren und dann
helfen wir denen, denen Sie hier gerade, liebe rot-
rot-grüne Fraktionen, überhaupt nicht helfen wollen,
nämlich den heuschreckenartigen amerikanischen
Großkonzernen und nicht unseren kleinen Innen-
stadthändlern.

(Beifall CDU, FDP)

Wir wollen mit dieser Änderung auch den Geist des
Sonntags nicht verändern, auch das wird einem oft
unterstellt und ich glaube, das konnten wir jetzt
auch schon ein bisschen ausräumen. Wir wollen
die Religionsausübung schützen und wir wollen
auch den Sonn- und Feiertag schützen. Wir wollen
keine weiteren freien Sonn- und Feiertage, wir wol-
len die Regelung, die es jetzt gibt, einfach nur er-
leichtern. 

(Beifall CDU, FDP)

Das heißt insbesondere, Geschäfte müssen 20 Uhr
schließen, die Hauptgottesdienstzeiten bleiben aus-
genommen, der besondere Schutz der Feiertage
bleibt unberührt, die Zahl bleibt unberührt, wir sind
übrigens mit dieser Zahl in einem eindeutigen Mit-
tel. Es gibt auch Bundesländer, die machen mehr,
es gibt einige wenige, die machen weniger. Und mit
dem Vorschlag, den wir hier mit der Sonntagsöff-
nung bringen, zielen wir auch auf eine gesetzliche
Regelung ab, die es schon im Saarland gibt, und
die sich übrigens dort – auch das wird oft unterstellt
– rechtlich bewährt hat und damit auch klagefest
ist. 

Alles zusammen halten wir diese Regelung, die wir
Ihnen hier heute in einen Gesetzentwurf gepackt
haben, aus den genannten Gründen für dringend
geboten, und wir wollen es überweisen, wir wollen
es beraten im Sozialausschuss und auch im Wirt-
schaftsausschuss, weil wir uns dazu eine gemein-
same Meinung bilden wollen. Allerdings mit dem
Ziel, diese Lösung auch relativ zügig aus den ge-
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nannten Gründen, aus den Pandemiegründen zu
verabschieden. Ich kann Sie nur aufrufen, hier nicht
in den Reden, die jetzt gleich folgen werden, zu po-
lemisieren, unsere Vorschläge in eine bestimmte
Richtung drängen zu wollen, ich kann die Worte
schon förmlich hören. 

(Zwischenruf Abg. Mitteldorf, DIE LINKE:
Scherzkeks!)

(Beifall DIE LINKE)

Von daher wünsche ich mir hier eine sachliche Dis-
kussion, die vor allen Dingen den Unternehmerin-
nen und Unternehmern, den Beschäftigten hilft,
dass sie ihren Arbeitsplatz auch im nächsten Jahr
halten können. Darum bitte ich und wünsche uns
eine gute Diskussion. Vielen Dank. 

(Beifall CDU, FPD)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke, Herr Bühl. Die nächste Rednerin ist die Ab-
geordnete Lehmann von der Fraktion der SPD. 

Abgeordnete Lehmann, SPD:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, die Debatte, die ist nicht
neu hier im Parlament. Herr Bühl hat es gesagt, zu-
letzt haben wir die im Frühjahr auf Basis einer Ini-
tiative der CDU geführt. Ich will aber eines meiner
Rede voranstellen, und das in aller Sachlichkeit: Ich
lehne alle Forderungen, die Sie in diesem Gesetz-
entwurf aufmachen, ab. Und zwar, weil Sie eine Sa-
che ignorieren: Das Ladenöffnungsgesetz dient
dem Schutz der Kolleginnen und Kollegen, die im
Handel tätig sind. 

(Beifall DIE LINKE, SPD) 

Gerade in diesem Jahr, wo der Druck auf der Kolle-
gin, dem Kollegen im Einzelhandel enorm war, wo
viele Kolleginnen und Kollegen im Lebensmittelein-
zelhandel diejenigen waren, die wir am Anfang des
Jahres beklatscht haben, die bekommen jetzt von
Ihnen eine Klatsche mit diesem Gesetzentwurf. 

(Zwischenruf Abg. Kemmerich, FDP: So ein
Unsinn!) 

(Zwischenruf Abg. Bühl, CDU: Freiwillig steht
drin!)

Ich will noch einmal im Detail darauf eingehen,
dann besprechen wir auch gerne die Freiwilligkeit
und Sie können dann auch in all Ihren Redebeiträ-
gen darauf reagieren, dass Sie alles falsch finden,
was ich sage, das ist auch nicht so schlimm, das
trifft mich persönlich gar nicht. 

Ich will jetzt noch einmal auf die einzelnen Punkte
eingehen, die Herr Bühl angesprochen hat. Sie sa-
gen, Sie wollen die Sonn- und Feiertagsöffnung,
sodass da ohne Anlass grundsätzlich geöffnet wer-
den kann. Ich ganz persönlich bin der Meinung, der
Sonntag – das ist kein Werktag, das sollte ein Tag
sein, den man mit Freizeit, für Erholung verbringen
kann, an dem man Zeit hat für Hobbys, für Familie,
für Freunde oder einfach mal zum Nichtstun. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dafür ist die SPD sehr, sehr lange und schon sehr,
sehr früh eingetreten. Jetzt gibt es Berufe, wo klar
ist, dass man auch am Wochenende und nachts ar-
beiten muss, bei der Polizei, im Gesundheitsdienst,
das ist uns allen klar, dass es dort ohne Sonntags-
arbeit nicht ginge. Und ich bin den Kolleginnen und
Kollegen, die da arbeiten, sehr dankbar dafür, dass
sie das machen. Aber ob ich jetzt am Sonntag eine
Hose oder neue Schuhe kaufen muss, da sage ich
Ihnen, dafür ist der Sonntag schlicht und ergreifend
nicht da. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Und die Öffnung, die Sie hier aufmachen, die geht
einseitig zulasten der Kolleginnen und Kollegen. Es
ändert auch nichts daran, wenn Sie sagen, wäh-
rend der Gottesdienste soll es dann auf keinen Fall
eine Ladenöffnung geben. Jetzt bin ich selber Athe-
istin und mit den religiösen Gepflogenheiten nicht
so vertraut. Aber ob es jetzt tatsächlich jemand will,
früh in den Gottesdienst zu gehen und danach
sechs Stunden an der Kasse zu sitzen und dann
noch eine Stunde zu putzen oder danach noch mal
drei Stunden mit der Familie einzukaufen, das stelle
ich mir persönlich nicht so vor, das müssen Sie
aber beantworten. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Gern gebraucht ist das Argument – das haben Sie
auch noch mal gebracht –, dass wir damit den klei-
nen Innenstadthandel entlasten. Die Konkurrenz für
den kleinen Innenstadthandel – zum Beispiel im
Elektrofachmarkt – sind an der Stelle die großen
Märkte, die die Möglichkeit haben, so lange aufzu-
machen, wie sie wollen. Die Konkurrenz für das
kleine Bekleidungsgeschäft sind die großen Märkte,
die so lange aufmachen können, wie sie wollen.
Wenn Sie jetzt also sagen, Sie wollen für den klei-
nen Innenstadthandel Entlastung bringen, dann
dürfen Sie die Öffnungszeit nicht ausweiten, son-
dern dann müssen Sie eines machen: Sie müssen
sagen, wir machen weniger Öffnungszeiten in den
Innenstädten, wir verkürzen die sogar, 

Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 29. Sitzung - 12.11.2020 2129

(Abg. Bühl)



(Beifall SPD)

(Zwischenruf Abg. Kemmerich, FDP: 24/7 im
Internet!)

denn das reduziert die Konkurrenz hier in dem Be-
reich. 

(Zwischenruf Abg. Bühl, CDU: Bei Zalando
können Sie 24 Stunden einkaufen!)

(Heiterkeit CDU)

Die Konkurrenz mit dem Onlinehandel werden wir
in den Innenstädten in Thüringen mit Sicherheit
nicht lösen und auch nicht gewinnen. 

Da gibt es noch etwas. Sie sagen, Sie wollen an
der Samstagsarbeit noch etwas ändern, zum einen
die Frage, dass in den Monaten, in denen es fünf
Samstage gibt, klar ist, dass die Kolleginnen auf je-
den Fall an drei Samstagen auch arbeiten müssen.
Ich habe mir das noch mal angeschaut.

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Dürfen!
Freiwilligkeit!)

Im nächsten Jahr 2021 haben die Monate Januar,
Mai, Juli und Oktober fünf Samstage, das sind vier
Tage im Jahr. Und wenn Sie mir jetzt sagen wollen,
dass Sie mit diesen vier Tagen das Problem der
Samstagsöffnung, das Sie als eines empfinden, lö-
sen wollen – das glauben Ihnen noch nicht einmal
die Kammern. Außerdem sagen Sie, Sie wollen,
dass die Kolleginnen und Kollegen an den Samsta-
gen arbeiten können, weil Sie sagen, sie können
das freiwillig entscheiden, die sollen einfach einen
Antrag stellen. Ich habe selbst fast zehn Jahre im
Einzelhandel gearbeitet. Das, was Sie hier als Frei-
willigkeit verkaufen, das ist Hohn. Das verkennt je-
de Realität, die es im Handel gibt. 

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Reden Sie mal mit Kolleginnen im Lebensmittelbe-
reich, im Bekleidungsbereich, die sind froh über je-
des ganze Wochenende, das sie haben. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Und die Frage, die Sie mit der Provision und mit
den wenigen Betriebsräten, mit denen Sie Kontakt
hatten, aufmachen, kann man sicher diskutieren. 

(Zwischenruf Abg. Bühl, CDU: Woher wollen
Sie denn wissen, dass es wenige sind?)

Vielleicht waren es auch viele, Sie können uns ja
mal eine Liste schicken. 

Aber fragen Sie mal die Kolleginnen, mit denen Sie
dort gesprochen haben, nach ihrem Grundgehalt
und danach fragen Sie sich, ob Sie für dieses

Grundgehalt allein arbeiten gehen würden. Die Ant-
wort kann ich Ihnen auch geben, die ist Nein. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Jetzt gibt es aber natürlich Alternativen zu dieser
Frage, was man zum Ladenöffnungsgesetz und zur
Frage, wie man weniger Regulierung im Ladenöff-
nungsgesetz hätte. Das ist ganz einfach. Das ist
doch Flächentarifvertrag. Das ist das, was wir Ihnen
im Prinzip seit sechs Jahren sagen. Seit sechs Jah-
ren diskutieren wir das nämlich rauf und runter.
Dem entziehen sich aber die Arbeitgeber. Mit einem
Flächentarifvertrag könnte man all diese Fragen to-
tal bürokratiearm lösen. Die Fragen, wie viele
Sonntage geöffnet sind, wann samstags gearbeitet
wird und in welchem Umfang, das könnte man dort
alles diskutieren. Dort gehört es nämlich auch hin,
in die Sozialpartnerschaft, denn die regelt die Ar-
beitsbedingungen in diesem Land. 

(Zwischenruf Abg. Kemmerich, FDP: Warum
regeln wir das dann im Gesetz?)

Warum wir das mit dem Ladenöffnungsgesetz ma-
chen, ist schlicht und ergreifend ein Punkt: Weil es
die Tarifpartner im Moment nicht können, weil sich
die Arbeitgeber dem verweigern. 

(Beifall SPD)

(Zwischenruf Abg. Kemmerich, FDP: Fragen
wir die neunmalschlaue Sozialdemokratin
…!)

Wir werden der Überweisung an den Sozialaus-
schuss trotzdem zustimmen – das will ich sagen –,
aber nicht, weil wir Ihre Forderung teilen – das ist,
glaube ich deutlich geworden –, sondern weil es ei-
nen Stabilitätsmechanismus gibt, der uns dazu
zwingt, das zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke, Frau Lehmann. Der nächste Redner ist Ab-
geordneter Kemmerich von der Fraktion der FDP.

Abgeordneter Kemmerich, FDP:
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren, liebe Zuschauer an den End-
geräten, liebe Einzelhändler, liebe Mitarbeiter im
Einzelhandel, aber auch alle Anwohner und Gäste
in den Innenstädten dieses Landes – an die möchte
ich unsere Botschaften richten! Der vorliegende
Gesetzentwurf hat zwei Positionen. Einmal geht es
um die Sonntagsöffnung. Ich denke, wir haben als
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Freie Demokraten diese Position in den letzten Mo-
naten immer wieder betont. Wir begrüßen außeror-
dentlich, dass diese drei Worte, die immer wieder
Anlass geworden sind zu gerichtlichen Streitigkei-
ten, gestrichen werden. Nur darum geht es. Um kei-
ne weitere Ausweitung, sondern nur um eine Flexi-
bilität für die Kommunen, für die Einzelhändler in
den Kommunen und für die Zusammenschlüsse, in
Citymarketingvereinen etc., zu sagen, es macht
Sinn, jetzt an einem Sonntag zu öffnen. Das legen
auch nicht wir fest. Es ist auch keine Pflicht zur Öff-
nung, sondern eröffnet die Möglichkeit. 

Die Situation des Einzelhandels ist ausreichend be-
schrieben worden, ein dreifacher Tsunami, vieles
kann ich nur unterstreichen, ich denke, es ist ganz
wichtig. Frau Lehmann, Sie reden immer davon,
Sie wollen den Arbeitnehmer schützen – das wollen
wir alle. 

(Heiterkeit DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

(Zwischenruf Abg. Lehmann, SPD: Ich glau-
be, wir haben eine unterschiedliche Definition
von Schutz!)

Wir müssen aber konstatieren, dass sich die Situa-
tion in diesen Märkten grundsätzlich geändert hat. –
Hören Sie mir zu, da können Sie was lernen! 

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Seien Sie nicht so über-
heblich gegenüber Frauen in diesem Ple-
num!)

Wir sind inzwischen in einer Situation, wo die Ar-
beitnehmer eher in der Vorderhand sind. 

(Beifall FDP)

Und wenn Sie mit falschen Bedingungen für die
tägliche Organisation der Arbeit der Arbeitnehmer-
schaft entgegentreten, dann machen die eins: Die
suchen sich eine alternative Möglichkeit, um sich
einzubringen. Das gilt für Möbelhändler, das gilt für
Menschen, die sagen, okay, ich muss hier auch
meine Fähigkeiten so einsetzen, dass sie für mich
optimal sind. Was machen die? Die arbeiten in
Sachsen oder in Sachsen-Anhalt. Ist das der
Schutz, den wir wollen, womit wir unsere Einzel-
händler schwächen? Ist das der Schutz, den wir
wollen, dass wir am Ende, Herr Bühl hat es gesagt,
leere Innenstände, verwaiste Innenstädte, Ghost-
towns beklagen, meine Damen und Herren?

(Zwischenruf Abg. Lehmann, SPD: Die gan-
zen Möbelhäuser in der Innenstadt, daran
kann ich mich erinnern!)

Es geht um nichts anderes, als drei Worte zu strei-
chen, damit wir dieselben Sonntage öffnen können
wir vorher, nur diesmal ohne besonderen Anlass. 

(Beifall CDU, FDP)

Der Ministerpräsident hat das ja im Sommer auch
mal eingesehen. Aber dem Druck – welchem auch
immer – hat er sich gebeugt und folgt jetzt diesem
Ansatz. Jetzt sehen wir den hilflosen Versuch zu
sagen, wir können ja – ich bleibe bei der Stadt Er-
furt – die Parkgebühren senken. Nachdem wir mit
einem Parkraumkonzept die Innenstadt erst mal
schön leer gemacht haben, wollen wir sie jetzt wie-
der füllen. Das ist nicht das Problem. Amazon küm-
mert sich nicht um Wochenarbeitszeit, die haben
24 Stunden, 7 Tage die Woche offen und das ist
nicht nur Amazon, das ist Alibaba und wie die alle
heißen. Davor wollen wir unseren Einzelhandel und
dessen Mitarbeiter schützen und – noch mal – auch
die Anwohner und Gäste in unseren Städten. 

(Beifall CDU, FDP)

Zur Samstagsarbeit will ich natürlich auch noch et-
was sagen. Wir kommen nicht umher, noch mal
festzustellen, dass das von Schwarz-Rot beschlos-
sen worden ist. Aber umso mehr freut es uns, dass
das jetzt angekommen ist, dass wir gemeinsam die-
ses wieder ändern wollen. Rot-Rot-Grün hat das
nie gewollt, eigentlich ist es auch eine sachfremde
Regelung in einem Gesetz hier in Thüringen, aber
dieses Konstrukt ist in Deutschland so einmalig,
dass sich bis jetzt noch nicht mal ein Nachahmer
gefunden hat. Vielleicht sollte uns das zu denken
geben. 

Auch hier: Die Regelung ist unflexibel. Wer ist
schützenswert? Es gibt im Land Berlin, in der Ge-
setzgebung des Landes Berlin eine Möglichkeit zu
sagen, auf Wunsch der Arbeitnehmer ist gesetzlich
normiert – die Regierung ist dort dieselbe –, dass
die Arbeitnehmer auf ihren Wunsch an bis zu einem
Samstag von der Samstagsarbeit befreit werden.
Darüber können wir gern diskutieren, wir werden ei-
nen entsprechenden Änderungsantrag in das Ver-
fahren hineinbringen. Uns geht es darum, dass wir
den Arbeitnehmern nicht die Arbeit verbieten und
nicht dem Studenten die Arbeit verbieten, wenn er
sagt, ich kann nur am Samstag arbeiten, weil ich
unter der Woche natürlich meinem Studium nach-
komme. Und wenn wir ihm die Möglichkeit nehmen,
fährt er nach Leipzig und geht dort arbeiten. Das-
selbe gilt auch für die Ehefrau, die sagt, mein Mann
ist auf Montage unterwegs unter der Woche, Sams-
tag will ich auch mal raus und möchte mir was da-
zuverdienen. Die Unflexibilität in diesen Rege-
lungen schreit zum Himmel, die müssen wir beseiti-
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gen. Das ist der falsch gemeinte Schutz, die falsch
gemeinte Umarmung. 

(Beifall FDP)

Wir müssen da auch an der Seite der Arbeitnehmer
stehen, die sagen, es geht um mich, es geht um
meine Freiheiten. Die Freiheiten sind uns wichtig,
und nicht der pauschale Verdacht, zu sagen, die
Menschen in diesem Lande können nicht mit ihren
Möglichkeiten umgehen. Also, meine Damen und
Herren, lassen Sie uns die Gelegenheit nutzen, die
Menschen nicht zu bevormunden, nicht vorzu-
schreiben, wann und wo sie arbeiten, das können
die Menschen selbst entscheiden. 

(Beifall CDU, FDP)

Seien Sie bitte auch an der Seite des Thüringer
Einzelhandels, der Thüringer Innenstädte, auch der
Thüringer Gastronomie! Die Innenstädte müssen
leben. Und sie leben davon, dass Menschen kom-
men. Und die kommen nur, wenn es sich auch lohnt
und etwas los ist. Vielen Dank. 

(Beifall CDU, FDP)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke, Herr Kemmerich. Ich rufe nun auf den Ab-
geordneten Müller von der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen. 

Abgeordneter Müller, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und
Kollegen, ich kann mich an ein Plakat erinnern, das
lange Zeit bei meinem Vater im Büro hing. Da stand
ganz groß drauf: „Samstags gehört Vati mir“. Das
ist schon ein bisschen länger her, das kommt so
aus der Zeit, als ich geboren worden bin, Anfang
der 60er-Jahre. Wenn ich mir die heutige Debatte
anhöre, würde ich das ganz gern umschreiben wol-
len: Sonntags gehören meine Eltern mir. – Aus
Sicht der Kinder. Ich finde, das ist einer der mar-
kantesten Sätze, die man eigentlich dazu sagen
kann, Familienschutz an dem Punkt wirklich in den
Vordergrund zu stellen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Thü-
ringer Ladenöffnungsgesetz hat sich seit Jahren
unserer Ansicht nach in der vorliegenden Form be-
währt. Das steht tatsächlich auch so sinngemäß in
der Begründung der vorliegenden Gesetzesände-
rung. Warum also will die CDU das ändern? Selten
sind Gesetzesänderungen so einfach zu verstehen,
wie sie hier aufgeschrieben wurden. Die CDU
möchte, dass Arbeitnehmerinnen im Einzelhandel –
jetzt wollten wir ja ein Stückchen weit die Polemik
da rauslassen, ich hatte mir mal aufgeschrieben –

künftig überhaupt nicht mehr sicher an den Wo-
chenenden bei ihren Familien sein können. So ein
bisschen ist das, als ob man die Kettensäge raus-
holt und sie an die Sonntagsruhe setzt – an die
Samstagsarbeit sicherlich auch mit – und dass auf
diese Art und Weise Angestellte im Einzelhandel
mehr als zwei Wochenenden pro Monat arbeiten
und es mehr Einkaufsmöglichkeiten an den Sonnta-
gen gibt.

Natürlich berufen sich die Kollegen auf Gespräche
mit Einzelhandelsvertretern, nur die Arbeitnehme-
rinnen und Gewerkschaften wurden offensichtlich
von der CDU vorsichtshalber nicht befragt.

(Zwischenruf Abg. Bühl, CDU: Doch!)

Ja, in Einzelheiten haben Sie wahrscheinlich mit
dem einen oder anderen mal gesprochen, aber ich
frage mich, ob Sie tatsächlich auch mit den Ge-
werkschaften mal in den Diskurs gegangen sind.

(Zwischenruf Abg. Bühl, CDU: Letzte Woche
erst mit Verdi!)

Aber das können wir ja gern im Ausschuss auch
nachholen.

(Unruhe im Hause)

Es ist schwierig so.

Die Argumentation der CDU ist uns aus vielen die-
ser Debatten hier ausreichend bekannt, und trotz-
dem bin ich immer wieder begeistert, wie bei der
Diskussion um die Lockerung bei den sogenannten
stillen Tagen – nehmen wir hier den Karfreitag oder
Totensonntag – eigentlich das Ende des Abendlan-
des prophezeit wird. Ich möchte nur mal an die De-
batte um das Sonderplenum erinnern, was wir un-
längst aufgrund des massiven Zeitmangels, den wir
hatten, an einem Sonntag durchführen wollten. Das
wurde vonseiten der CDU dann auch abgelehnt.

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Der Antrag
wurde zurückgezogen seitens der Landesre-
gierung!)

Deshalb sagen wir als Grüne hier noch einmal un-
missverständlich, auch in Richtung der CDU und all
derer, die mit dem Ansinnen der Gesetzesänderung
sympathisieren: Mit uns wird es keine Ausweitung
der verkaufsoffenen Sonntage geben.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Die Sonntage gehören den Familien und dienen
auch gerade den im Einzelhandel Beschäftigten zur
Erholung.

(Zwischenruf Abg. Bühl, CDU: In unserem
Antrag steht ja auch gar keine Ausweitung!)
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Wir sind fest davon überzeugt, dass die bisherigen
Ladenöffnungszeiten von Montag bis Samstag voll-
kommen ausreichen. Darüber hinaus haben die
Menschen auch nicht mehr Geld zur Verfügung, die
Sonntagsöffnung würde daher nicht die durch die
Corona-Pandemie verursachten Umsatzeinbußen
ausgleichen. Das belegen im Übrigen auch Zahlen
des von der CDU hier angeführten Instituts für Han-
delsforschung in Köln.

Vielmehr ist richtig, dass wir es mit einer Umstruk-
turierung in den Innenstädten zu tun haben, die
sich durch die Corona-Pandemie noch einmal be-
schleunigt hat. Falsch hingegen ist es, zu glauben,
mit mehr Samstagsarbeit oder verkaufsoffenen
Sonntagen würden wieder mehr Menschen in die
stationären Geschäfte gehen. Denn die Menschen
haben bereits 2019 den Einkaufsmöglichkeiten in
den Innenstädten nur eine relativ schlappe Drei
plus bei einer groß angelegten Umfrage erteilt. Und
ja, gerade Modehändler sind die Verlierer der Pan-
demie, denn, wenn man das Haus nicht verlassen
kann oder nicht in den Urlaub fährt, dann sind auch
weniger Bekleidungsneuanschaffungen notwendig.

Wenn wir uns nun die Branchengewinner der Krise
einmal ansehen – das ist der Onlinehandel im All-
gemeinen und es sind die stationären Fahrradhänd-
ler –: Beim Onlinehandel zeichnet sich ebenfalls –
durch das IFH Köln belegt – ab, dass die Menschen
verstärkt auf nachhaltige Produkte setzen. Beim
Thema „Fahrrad“ kann ich nur immer wieder appel-
lieren: Eine Verkaufsförderung wäre sicherlich die
freundlichere Ausgestaltung unserer Städte.

Deshalb bleibe ich bei meiner Aussage vom An-
fang. Ohne Sonntage gäbe es nur noch Werktage.
Da sind wir ganz bei den Gewerkschaften, bei den
Kirchen und bei den Familien. Ich freue mich auf ei-
ne Debatte im Ausschuss. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke. Die nächste Rednerin ist die Abgeordnete
Kniese von der Fraktion der AfD. 

Abgeordnete Kniese, AfD:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, liebe Zuschauer am Li-
vestream, der erste Vorstoß der Thüringer CDU-
Fraktion, die Ladenöffnungszeiten zu lockern,
scheiterte bekanntlich, wurde in den nächtlichen
Verhandlungen mit Rot-Rot-Grün zum Sonderver-
mögen für Corona zurückgezogen. Es freut uns in
der AfD-Fraktion jedoch, dass Sie die Ideen aus un-

serem Gesetzentwurf aus der letzten Legislaturpe-
riode aufgegriffen haben. Die AfD wirkt eben! Es
wird doch langsam, liebe CDU.

(Beifall AfD)

Mit Ihrem jetzigen Gesetzentwurf möchten Sie,
dass an jährlich höchstens vier Sonn- und Feierta-
gen Verkaufsstellen geöffnet sein dürfen, und zwar
ohne besonderen Anlass. Des Weiteren möchten
Sie, dass in Kalendermonaten mit vier Samstagen
an zwei und an Kalendermonaten mit fünf Samsta-
gen an drei Samstagen gearbeitet werden darf.
Dies impliziert die bisherige Regelung ohnehin. Je-
doch möchten Sie, dass auf eigenen Antrag des Ar-
beitnehmers hin an jeweils einem weiteren Sams-
tag pro Kalendermonat gearbeitet werden darf. Sie
begründen diese Änderung unter anderem mit der
Reduzierung von Bürokratie und dem Wunsch der
Arbeitnehmer, ihrer Arbeitszeiten flexibler gestalten
zu dürfen. Unternehmer in Deutschland werden ja
bereits seit vielen Jahren durch einen unverhältnis-
mäßig hohen bürokratischen Aufwand extrem be-
lastet. Von daher: Sinnvolle Entlastung befürworten
wir selbstverständlich und stehen einer Diskussion
zu diesem Passus aus besonderem Anlass offen
gegenüber. Der Samstag zählt für viele Händler als
der Tag mit der höchsten Kundenfrequenz und dem
stärksten Umsatz. Laut einer Umfrage der drei Thü-
ringer Industrie- und Handelskammern wünschen
sich Mitarbeiter, öfter samstags arbeiten zu dürfen,
einerseits – es wurde schon gesagt – um mehr Zeit
für die Familie während der Woche zu haben, an-
dererseits könnten Aushilfen, darunter häufig Stu-
denten, eben nur samstags arbeiten. Zudem gaben
38 Prozent der Unternehmer an, bereits jetzt
Schwierigkeiten zu haben, den Betrieb an Samsta-
gen personell abzusichern. Größere Handelsketten
können in der Regel sicherlich flexibler agieren und
schnell weitere Mitarbeiter einstellen. Eine soziale
Marktwirtschaft hat aber stets das Wohl aller im
Blick zu behalten und nicht nur das der Großen.

3 Millionen Menschen arbeiten im deutschen Ein-
zelhandel, mehr als 1 Million im Lebensmittelbe-
reich. Es sind vorwiegend Beschäftigte mit einem
niedrigen Einkommen, die öfter als andere am Wo-
chenende arbeiten. 36 Prozent der oft am Wochen-
ende Arbeitenden haben Kinder. Es sind vorwie-
gend Frauen und alleinerziehende Mütter, die an
den Ladenkassen sitzen und die Regale einräu-
men. Die Wochenenden sind für sie die einzige
Zeit, in der sie sich um ihre Kinder und um Privates
kümmern können. Laut einer Studie können aber
nur 58 Prozent der Wochenendarbeitenden auf fa-
miliäre und private Interessen Rücksicht nehmen.
In der Realität werden bei der Erstellung der Ar-
beitspläne eben nicht immer und überall die Inte-
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ressen der Arbeitnehmer berücksichtigt. Insbeson-
dere die Schwächsten, diejenigen, die die Stellen
dringend benötigen, würden sich eventuell nicht im-
mer durchsetzen können und zusätzliche Sams-
tagsarbeiten annehmen. Angesichts sinkender Kin-
derzahlen ist eine familienfreundliche Arbeitswelt
eminent wichtig für unseren Wirtschaftsstandort.
Dazu zählen auch ausreichend freie Wochenenden,
um Zeit mit der Familie zu verbringen. Dies alles gilt
es zu berücksichtigen. Wir werden von daher der
Überweisung an den Ausschuss zustimmen.

Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Rot-Rot-Grün
und Frau Merkel abgewählt werden müssen.

(Beifall AfD)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke, Frau Kniese. Die nächste Rednerin ist die
Abgeordnete Güngör von der Fraktion Die Linke. 

Abgeordnete Güngör, DIE LINKE:
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,
nach dem Redebeitrag ohne Polemik zu sprechen,
ist durchaus schwierig, aber ich bemühe mich. 

Wir beschäftigen uns heute hier mit dem Gesetz-
entwurf der CDU, der verkaufsoffene Sonn- und
Feiertage ohne Anlass ermöglichen und die Sams-
tagsfreistellungsregelung angehen will. Ich bin si-
cher, dass abschließend auch noch einmal auf die
rechtlichen Bedenken gegenüber diesem Gesetz-
entwurf ausführlich eingegangen wird, nicht zuletzt
anhand der Urteile des Bundesverfassungsgerichts,
die allein schon reichen würden, um deutlich zu
machen, dass dieser vorliegende Gesetzentwurf in
der Form unbrauchbar ist. 

In Verbindung mit dem Schutz der Arbeitnehmer in
Form von Mehrarbeit und von Überstunden, der
uns als hohes Gut gilt, können wir diesem Gesetz-
entwurf nichts Positives abgewinnen. Und unred-
lich, sehr geehrter Herr Bühl, wäre es an dieser
Stelle übrigens, wenn der Ministerpräsident im ver-
fassungsrechtlichen Graubereich agieren müsste. 

(Zwischenruf Abg. Bühl, CDU: Dann soll er
keine Versprechungen machen!)

Denn Ihr Ausweiten von Arbeitszeiten der Beschäf-
tigten löst die Probleme des Strukturwandels, die
Sie korrekterweise benannt haben, nicht, sie löst
auch die Probleme der Digitalisierung für den Ein-
zelhandel nicht. Sie löst auch das Problem der ein-
gebüßten Umsätze durch die Pandemie nicht. Das
sind alles vorgeschobene Argumente, und ein Auf-
weichen des Gesetzes ist keine angemessene Re-
aktion auf die strukturellen Herausforderungen der
Branche. 

Herr Kemmerich, Sie können das gerne auch Flexi-
bilität nennen, 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

de facto ist es aber eine Aufweichung, also wir kön-
nen hier Synonyme spielen, aber Flexibilität zeich-
net an der Stelle nichts anderes aus. 

(Zwischenruf Abg. Kemmerich, FDP: Es wird
nicht mehr gearbeitet!)

Im Gegenteil, die Änderungen, wie die CDU sie hier
vorschlägt, straft diejenigen Menschen ab, die in
Zeiten des gesellschaftlichen Runterfahrens unter
schwierigsten Bedingungen die Versorgung der Be-
völkerung gesichert haben, die sogenannten Sys-
temrelevanten, und denen jetzt im Nachhinein hier
ihre durchaus notwenige Erholungszeit weggenom-
men werden soll, und das geht gar nicht. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, schauen
Sie sich bitte auch noch einmal ganz konkret in der
Pandemiesituation die Ausgangslage für die Be-
schäftigten im Einzelhandel an. Der Kontakt mit
Kunden/Kundinnen erhöht das Risiko und auch die
Sorge vor einer Infektion. Die Beschäftigten sind
permanent einer angespannten Ausgangslage aus-
gesetzt, sie müssen nicht nur an ihre eigenen Hy-
gieneschutzmaßnahmen denken und diese einhal-
ten, sie müssen auch auf das Einhalten der Maß-
nahmen wie Abstände im Verkaufsraum und an den
Tresen sowie dem Tragen des Mund-Nasen-Schut-
zes bei den Kunden/Kundinnen achten. Sie treffen
dabei natürlich auch auf Kundschaft, die sich eben
nicht an diese Maßnahmen hält, die teilweise wü-
tend reagiert und eine Bedrohungssituation für die
Beschäftigten entstehen lässt. Das heißt, die Be-
schäftigten sind aktuell nicht nur als Verkäufer/-in-
nen tätig, nein, sie sind auch Manager/-innen der
Schutzmaßnahmen im Einzelhandel. Sie setzen
sich nicht nur für die Versorgung ein, sondern
gleichzeitig auch für Gesundheit, und dieser Situa-
tion sind sie seit Beginn der Pandemie ausgesetzt,
permanent. Das sollten Sie nicht auch noch am
letzten freien Tag der Woche aushalten müssen. So
weit zum freien Sonntag. 

Liebe Christdemokratinnen/Christdemokraten, dazu
sei mir gestattet: Das Recht auf einen Erholungstag
hochzuhalten, braucht wirklich keine religiösen
Rückbezüge, es ist argumentativ auch so stark ge-
nug. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Jetzt hat die CDU, und das war zu erwarten, hier
auch noch mal in der Plenardebatte betont, dass es
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ihr um die Freiwilligkeit der Beschäftigten geht, ge-
rade mit Blick auf den Vorstoß, an zusätzlichen
Samstagen arbeiten zu können. Die Beschäftigten
sollten also selbst entscheiden können, ob sie zu-
sätzlich samstags arbeiten wollen. Theoretisch
schön, es ist in der Praxis mindestens naiv zu glau-
ben, dass das so funktioniert. Es zeigt, dass Sie
keinen Einblick in die Arbeitsrealität der Beschäftig-
ten im Einzelhandel haben, dass Sie keine Ahnung
davon haben, wie Abhängigkeiten in Arbeitsverhält-
nissen entstehen und aufrechtgehalten werden, 

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Ab-
hängigkeit bei Fachkräfteknappheit? In wel-
chem Jahrhundert leben Sie?)

Abhängigkeiten, die nicht überall durch eine Inte-
ressenvertretung der Beschäftigten abgepuffert
werden können. Und zum skizzierten Bild der Ehe-
frau, die sich am Samstag was dazuverdienen will:
Ich erinnere mich daran, dass ich nicht polemisch
werden sollte und deswegen kann ich da wirklich
nur den Kopf schütteln, so peinlich ist das, das hier
von sich zu geben. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Sehr geehrte Damen und Herren, noch eine Aus-
führung zum Argument, es gehe um den eingebüß-
ten Umsatz. Das ist ein wichtiges Argument. Zum
einen hat das Bundesverwaltungsgericht bereits
2017 festgestellt, dass das alleinige Umsatz- und
Erwerbsinteresse der Handelsbetriebe als Sach-
grund eben nicht ausreicht, um eine Sonntagsöff-
nung vorzunehmen. Das wissen wir also eigentlich
auch schon länger. Zum anderen bringt der ver-
kaufsoffene Sonntag nur eine Verschiebung des
Umsatzes, eine Verschiebung, keine Steigerung.
Klar, als Konsument/-in habe ich mehr Zeit, mein
Geld auszugeben, ich habe ergo aber nicht gleich
mehr Geld, um es auszugeben.

Wir sollten, anstatt immer wieder die gleichen An-
griffe auf das Ladenöffnungsgesetz parieren zu
müssen, gemeinsam darüber nachdenken und ge-
meinsam darüber sprechen, wie der Gesundheits-
schutz der Beschäftigten verbindlicher gestaltet
werden kann. Wir sollten darüber sprechen, wie wir
die Anerkennung der Beschäftigten steigern kön-
nen, und zwar die Anerkennung in ihrem Geldbeu-
tel und nicht nur die Achtung in unser aller Parla-
mentsreden. Und wir sollten darüber sprechen, wie
die von der CDU benannten strukturellen Schwie-
rigkeiten des Einzelhandels in den Innenstädten so
angegangen werden können, dass sie sich sinnvoll
zeigen, dass wir wirklich ein Maßnahmenpaket ha-
ben, das wirksam ist.

Um diesen Austausch miteinander fortzuführen,
stimmen auch wir der Überweisung des Gesetzent-
wurfs an die genannten Ausschüsse zu. Vielen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen aus dem
Plenum? Das sehe ich nicht. Dann bitte ich für die
Landesregierung Frau Ministerin Werner um das
Wort.

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete, namens der Landesregierung möchte
ich zu dem Gesetzentwurf der CDU Stellung neh-
men. Es wurde schon gesagt, die CDU möchte mit
dem Gesetzentwurf zwei Dinge klären: Zum einen
die Möglichkeit, bis zu vier verkaufsoffene Sonn-
und Feiertage im Jahr durch Rechtsverordnung der
Landkreise und kreisfreien Städte ohne Anlass zu-
zulassen, und zum Zweiten geht es um die Sams-
tagsfreistellungsregelung. Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sollen damit freiwillig auf einen ar-
beitsfreien Samstag im Monat verzichten können,
sollen hierfür aber einen Antrag stellen müssen. 

Lassen Sie mich zunächst zum ersten Sachverhalt
kommen. Nach § 10 Thüringer Ladenöffnungsge-
setz können aus besonderem Anlass durch die
Landkreise und kreisfreien Städte im übertragenen
Wirkungskreis bis zu vier verkaufsoffene Sonn- und
Feiertage im Jahr durch Rechtsverordnung zuge-
lassen werden. Das Jahr 2020 ist zweifellos ein be-
sonderes Jahr, in dem sich der Einzelhandel gro-
ßen Herausforderungen stellen musste. Sehr viele
Einzelhandelsgeschäfte blieben pandemiebedingt
wochenlang geschlossen. Hinzu kam, dass traditio-
nelle Märkte, Messen, Volksfeste und andere Ver-
anstaltungen über Wochen ausfallen mussten. In
diesem Zusammenhang kam es nach dem schritt-
weisen Hochfahren zu der Nachfrage, ob die an-
lassbezogenen verkaufsoffenen Sonntage nachge-
holt werden können. Auch verkaufsoffene Sonntage
ohne besondere Anlässe sind zur Unterstützung
des Handels immer wieder gefordert worden.

Ich will es ganz deutlich sagen: Hier wurden keine
Versprechen vom Ministerpräsidenten oder von mir
leer wiederholt, sondern wir haben wiederholt
klargestellt, dass die Öffnung der Verkaufsstellen
an den Sonntagen auch 2020 nur im Rahmen der
gesetzlichen Vorgaben des Thüringer Ladenöff-
nungsgesetzes infrage kommt, insbesondere aus
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Anlass der Weihnachtsmärkte, soweit diese 2020
durchgeführt werden können. Wir haben uns sehr
bemüht, dabei die Kommunen und Veranstalter zu
unterstützen. Wir haben Branchendialoge durchge-
führt, das heißt, wir haben gemeinsam Handlungs-
empfehlungen zur Durchführung der möglichen
Weihnachtsmärkte unter Beachtung der Infektions-
schutzregelungen im Ergebnis der Branchendialoge
zur Verfügung gestellt. Momentan zeichnet sich lei-
der ab, dass die geplanten Märkte und Veranstal-
tungen aufgrund des Anstiegs der SARS-Cov-2-
Fälle in vielen Orten leider abgesagt werden müs-
sen. Ich gehe davon aus, dass der im Gesetzent-
wurf vorgesehene Wegfall des Anlasses auch auf
diese Umstände zurückzuführen ist.

Diesbezüglich habe ich aber eindeutige rechtliche
Bedenken. Es wird in der Begründung des Gesetz-
entwurfs auf das Ladenöffnungsgesetz des Saar-
landes verwiesen, nach dem Verkaufsstellen an
jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen geöff-
net sein dürfen und dies lediglich den zuständigen
Ortspolizeibehörden 14 Tage vorher angezeigt wer-
den muss. Die Tage werden von den Verkaufsstel-
leninhabern festgelegt. Was Sie aber nicht gesagt
haben, ist, dass auch im Saarland nur der erste Ad-
ventssonntag geöffnet werden darf, und auch dann
nur von 13.00 bis 18.00 Uhr und nur, wenn die an-
deren vier Sonntage noch nicht verbraucht sind.
Demgegenüber wurden aber in anderen Bundes-
ländern neue Regelungen gefasst, zum Beispiel in
Hessen. Zum Ende des Jahres 2019 wurden der
Anlass als Voraussetzung für die Ladenöffnungen
an Sonntagen wiedereingeführt und vergleichbare
Voraussetzungen wie in Thüringen durch Änderung
des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes vorgege-
ben. Das ist im Übrigen auch in anderen Bundes-
ländern der Fall, denn nach Klagen und Urteilen
wurde die anlassbezogene Öffnung wieder einge-
führt.

Sie wissen, die Gerichte urteilen zu Ladenöffnun-
gen an Sonn- und Feiertagen restriktiv und setzen
den verkaufsoffenen Sonntagen deutliche Grenzen.
Das heißt, sie schützen den freien Sonntag und
schränken die Zulässigkeit von Sonn- und Feier-
tagsöffnungen ein. Besonders deutlich wurde das in
den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts von
2015 und 2017 zum Ausdruck gebracht. Die Laden-
öffnung an einem Sonntag ist demnach verfas-
sungsrechtlich nur gerechtfertigt, wenn ein hinrei-
chender Sachgrund für sie besteht. Das Umsatzin-
teresse der Verkaufsstelleninhaberinnen und das
Shoppinginteresse der Kunden genügen hierfür
nicht. 

Herr Kemmerich, auch zusätzliche Sonntage wer-
den die Probleme des Einzelhandels nicht lösen, es

braucht dafür langfristige Lösungen. Es wurde
schon gesagt, dazu braucht es ein Maßnahmenpa-
ket, um tatsächlich Innenstädte und den Einzelhan-
del an der Stelle zu stärken. Aber ein Sonntag mehr
oder weniger würde das Problem nicht lösen. 

Hinzu kommt aber auch, dass, in Thüringen jetzt
den Anlassbezug zu streichen, bedeuten würde,
dass höchstrichterliche Vorgaben außer Acht gelas-
sen würden. Der wiederholt beklagte Verwaltungs-
aufwand soll den Vorgaben der Gerichte Rechnung
tragen, zu mehr Rechtssicherheit führen und in
Thüringen ein einheitliches Verwaltungshandeln ga-
rantieren. 

Nach den durch die Rechtsprechung entwickelten
Kriterien bedarf es eines Ereignisses oder einer
Veranstaltung, die mehr Besucherinnen und Besu-
cher anzieht als die Ladenöffnung selbst. Nach der
Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht,
Bundesverwaltungsgericht sowie Thüringer Ober-
verwaltungsgericht sind wirtschaftliche Belange
nicht maßgeblich. Riskante Freigaben verkaufsoffe-
ner Sonntage können sich für eine Kommune sehr
nachteilig auswirken. Wenn dagegen geklagt wird,
kann das zu sehr kurzfristigen Absagen der Sonn-
tagsöffnung, zum Beispiel durch eine einstweilige
Anordnung, führen. Daher befürwortet die Landes-
regierung keine anlassfreie Freigabe verkaufsoffe-
ner Sonn- und Feiertage. 

Zum zweiten Anliegen des CDU-Entwurfs: Die Be-
stimmung zum samstäglichen Beschäftigungsver-
bot von Arbeitnehmern in Verkaufsstellen nach § 12
Abs. 3 Thüringer Ladenöffnungsgesetz soll verein-
facht werden, indem die Ausnahmetatbestände ent-
fallen. Eine entsprechende Rechtsverordnung im
Einvernehmen mit dem zuständigen Ausschuss im
Landtag ist seit 2012 – also auch schon unter Rot-
Schwarz – nicht zustande gekommen. Die CDU
greift das erneut auf. Ich will hier meine Bedenken
dazu zumindest äußern. Die Thüringer Samstags-
freistellungsregelung besitzt bundesweit ein Allein-
stellungsmerkmal. Auch das Berliner Ladenöff-
nungsgesetz kommt diesem nicht nahe. Sie ist für
die Beschäftigten im Einzelhandel ein hohes Gut
und dient dem Gesundheitsschutz und der besse-
ren Vereinbarung von Familie und Berufsleben. 

Sehr geehrter Herr Bühl, wenn Sie sich fragen, wie
es zu dieser gesetzlichen Regelung kommt, fragen
Sie einfach mal in Ihrer Fraktion nach, die das da-
mals mit beschlossen hat.

Einen der zwei arbeitsfreien Samstage in die Frei-
willigkeit zu stellen, birgt das Risiko, dass der zwei-
te arbeitsfreie Samstag verloren geht. Das wurde
hier schon gesagt: Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sind abhängig Beschäftigte und ich be-
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fürchte, dass zumindest in den vielen Unternehmen
ohne Betriebsrat die Freiwilligkeit kaum gegeben
ist. Die Gesetzesänderung wird in der Folge weitge-
hend dazu führen, dass in Thüringen nur noch ein
Samstag für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
im Monat beschäftigungsfrei bliebe. Das wird von
mir nicht unterstützt. Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke, Frau Ministerin Werner. Gibt es weitere
Wortmeldungen? Offenbar nicht. Wurde Aus-
schussüberweisung beantragt?

Abgeordneter Bühl, CDU:
Beantragt war die Überweisung an den Sozialaus-
schuss und den Wirtschaftsausschuss, wobei der
Sozialausschuss federführend sein soll.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Beantragt wurde die Überweisung an den Aus-
schuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleich-
stellung sowie an den Ausschuss für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft.

Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer dafür
ist, dass dieser Gesetzentwurf an den Ausschuss
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung
überwiesen wird, den bitte ich um das Handzei-
chen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstim-
men? Die sehe ich nicht. Enthaltungen? Auch nicht.
Damit ist der Gesetzentwurf an den Ausschuss für
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung
überwiesen. 

Wer dafür ist, dass dieser Gesetzentwurf an den
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digita-
le Gesellschaft überwiesen wird, den bitte ich um
das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der FDP,
der CDU und der AfD. Wer ist dagegen? Keine Ge-
genstimmen. Enthaltungen? Das sind die Fraktio-
nen Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und die
SPD. Damit ist die Ausschussüberweisung an den
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digita-
le Gesellschaft erfolgt. 

Entschuldigung, Herr Bühl: Federführung noch ein-
mal, bitte.

Abgeordneter Bühl, CDU:
Der Sozialausschuss.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Gut. Beantragt ist die Federführung des Ausschus-
ses für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstel-
lung. Wer dafür ist, dass der Ausschuss für Sozia-
les, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung die Fe-
derführung übernimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegen-
stimmen? Nein. Enthaltungen? Sehe ich auch nicht.
Damit übernimmt der Ausschuss für Soziales, Ar-
beit, Gesundheit und Gleichstellung die Federfüh-
rung. 

Ich schließe damit diesen Tagesordnungspunkt.
Gleichzeitig ist das das Ende der Sitzung für heute.
Ich wünsche allen einen guten Heimweg und eine
erholsame Nacht. Morgen wird dann an gleicher
Stelle fortgesetzt. Guten Abend.

Ende: 19.28 Uhr
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